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Vorwort des Bürgermeisters 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in einer Zeit, in der ein hoher Veränderungs- und Anpassungsdruck im persönlichen wie im 
gesellschaftlichen Leben herrscht, müssen tagtäglich kurzfristige Entscheidungen getroffen 
werden. Umso wichtiger sind vorausschauende und gesamtgemeindliche Konzeptionen, die die 
bauliche Entwicklung unserer Gemeinde steuern. Der Flächennutzungsplan ist ein solches Kon-
zept. Er stellt den langfristigen Rahmen für die zulässige Art der baulichen und sonstigen Nut-
zung aller Grundflächen des Gemeindegebietes dar und bereitet die verbindliche Bauleitpla-
nung vor. 

An vielen Beispielen wird die Notwendigkeit langfristiger Konzepte deutlich, so z. B. im Bereich 
der Entwicklung geeigneter Wohnbauflächen, der Sicherung von Gewerbestandorten, der Ver-
kehrsplanung aber auch des Landschaftsraumes und der Freiflächen. Der Flächennutzungsplan 
stellt dabei eine städtebauliche Planung für das gesamte Gemeindegebiet dar, für den der Ge-
setzgeber formelle Beteiligungsverfahren vorgeschrieben hat und dem sich öffentliche Pla-
nungsträger/Behörden mit ihren Planungen grundsätzlich anzupassen haben. 

Die jetzt vorliegende Fassung des Flächennutzungsplans ist das Ergebnis einer intensiven Vor-
arbeit der beauftragten Planer, des Gemeinderates, der Träger öffentlicher Belange/Behörden, 
aber auch der Bürger. Es liegt im Wesen der Flächennutzungsplanung, dass unter Berücksich-
tigung zahlreicher öffentlicher Belange und Planungsvorgaben in vielen Bereichen oftmals Kom-
promisse eingegangen werden müssen.  

Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, sich in der Gemeindeverwaltung bzw. im Bauamt von Bad 
Klosterlausnitz an Hand der Planzeichnung und der Begründung umfassend zu informieren. 
Verfolgen Sie die Entwicklung des Flächennutzungsplans bis hin zur Genehmigung über die 
Beteiligungsschritte im Aufstellungsverfahren.  

Ebenso wie mir die Flächennutzungsplanung verwaltungsintern ein besonderes Anliegen war, 
liegt mir die Beteiligung möglichst vieler Bürger am Herzen. Also: Äußern Sie sich zur Flächen-
nutzungsplanung unserer Gemeinde, damit Ihre Meinung in den Abwägungsprozess Eingang 
findet und diese Planung auf einer möglichst breiten Basis demokratischer Beteiligung geprüft, 
gegebenenfalls geändert und dann zum Abschluss gebracht werden kann. 

Bei allen Bürgern, Institutionen und Behörden, die am Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Schöngleina mitgewirkt haben, möchte ich mich im Namen des Gemeinderates der Gemeinde 
Schöngleina ganz herzlich bedanken! 

Unabhängig von der Flächennutzungsplanung möchte ich aus gegebenen Anlass alle Gebäu-
de- und Grundstückseigentümer unserer Gemeinde aufrufen, den energetischen Zustand der 
Gebäude mit Blick auf die Wärmedämmung, den Energieverbrauch und der Möglichkeiten al-
ternativer Wärme- bzw. Stromversorgung (z. B. PV-Anlage) zu überprüfen, um ggf. durch Nach-
rüst-, Sanierungs- oder Erneuerungsmaßnahmen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Schöngleina gez. Christian Böttcher 
im Juni 2022  - Bürgermeister - 
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1 Einleitung 

Aufgabe der Bauleitplanung einer Gemeinde ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in ihrem Gemeindegebiet vorzubereiten und zu leiten (vgl. § 1 Abs. 1 BauGB). 
Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungs-
plan als verbindlicher Bauleitplan (vgl. § 1 Abs. 2 BauGB). Rechtsgrundlage hierfür bilden das 
Baugesetzbuch (BauGB) und ergänzend die Baunutzungsverordnung (BauNVO).  

Im BauGB wird die städtebauliche Planung den Gemeinden als Pflichtaufgabe übertragen. Die 
Gemeinde kann im Rahmen der Bauleitplanung ihre Entwicklungsziele in eigener Verantwor-
tung formulieren. Dabei ist sie gemäß § 1 BauGB u. a. an die nachfolgenden Vorgaben gebun-
den:  

− Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 BauGB),  
− Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 

BauGB) sowie ihrer Gesundheit und Sicherheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB),  
− gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander 

(§ 1 Abs. 7 BauGB).  
Der FNP stellt den langfristigen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung des gesamten Ge-
meindegebietes in den Grundzügen dar und ist an den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-
meinde orientiert (Planungshorizont beträgt bis zu ca. 20 Jahren). Er ist eine verbindliche Pla-
nungsvorgabe für Behörden und Träger öffentlicher Belange aber auch für die Gemeinde selbst. 
Bebauungspläne sind aus dem FNP zu entwickeln (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB).  
Der FNP hat keine Außenwirkung und begründet insofern keine Ansprüche der Bürger an die 
Gemeinde Schöngleina. Gegenüber dem Bürger leiten sich aus dem FNP der Gemeinde 
Schöngleina keine einklagbaren Rechte und/oder Pflichten ab.  

Abbildung 1: Lage der Gemeinde Schöngleina im Freistaat Thüringen 

 
Quelle: TLBV 2018 
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Abbildung 2: Übersicht Gemeindegebiet Schöngleina (Größe = 6,76 km²) 

 

Quelle: Google Bilder © 2022 GeoBasis-DE 
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1.1 Planungsanlass und Aufgabenstellung 

Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann 
insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht kommen. 
Mit Blick auf verschiedene Entwicklungen in der Gemeinde, insbesondere dem stattgefundenen 
und geplanten Zuwachs an Flächen für den Wohnungsbau, besteht für die Gemeinde Schön-
gleina diese Pflicht, so dass 2017 beschlossen wurde, einen Flächennutzungsplan aufzustellen 
(vgl. Kap. 2).  
Mit der Erstellung der Planungsunterlagen, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung 
von Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a BauGB, wurde auf der Grundlage des § 4b 
BauGB die Thüringer Landgesellschaft mbH (ThLG) aus Erfurt beauftragt. Die Erstellung des 
FNP der Gemeinde Schöngleina folgt der HOAI, in der die einzelnen Grundleistungen (Anlage 
2 HOAI) und die besonderen Leistungen (Anlage 9 HOAI) aufgeführt sind.  

1.2 Planbestandteile und Grundlagen 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Schöngleina besteht aus 

• der Planzeichnung mit Legende und den amtlichen Verfahrensvermerken und  
• der Begründung mit ihren Anlagen. 
Die Planzeichnung des FNP wurde mit Hilfe eines geografischen Informationssystems (GIS), 
Programm QGIS 3.28 im Maßstab 1:5.000 erarbeitet und umfasst die gesamte Gemeinde 
Schöngleina. Planunterlagen bilden die Flurkarten der Gemarkung Schöngleina sowie die DTK 
10 (Blattnummern 5036 und 5136) des TLUG. Die verwendeten Planzeichen sowie graphische 
und farbliche Darstellungen entsprechen den Vorgaben der Planzeichenverordnung (PlanZV).  
Ausnahme bilden die im FNP übernommenen besonders geschützten Biotope nach § 15 Thür-
NatG. Hier wurde eine hellgrüne Linie statt der Randsignatur 13.3 der PlanZV verwendet, um 
Verwechslungen mit ebenfalls übernommenen Landschaftsschutz-, Naturschutz- und FFH-Ge-
bieten zu vermeiden.  
Nach § 2a BauGB ist dem FNP eine Begründung beizufügen. Die vorliegende Begründung glie-
dert sich in sechs Teile. Zunächst werden Planungsanlass, Aufgabenstellung und die Planbe-
standteile vorgestellt (Kapitel 1) sowie das Planaufstellungsverfahren geschildert (Kapitel 2). Im 
Kapitel 3 werden die planerischen Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben dargelegt. Ka-
pitel 4 nennt die Planungs- und Entwicklungsziele; während im Kapitel 5 die Darstellungen des 
FNP erläutert werden. Im Kapitel 6 werden grundsätzliche Hinweise zu Bauvorhaben im Ge-
meindegebiet von Schöngleina gegeben. 
Alle Textteile des FNP und der Begründung folgen, bis auf die Gestaltung des Textbildes, den 
Regeln der DIN 5008. Abkürzungen des Dudens sind im Abkürzungsverzeichnis der Begrün-
dung nicht enthalten. Auf die Aufführung von Gesetzesgrundlagen auf der Planzeichnung wurde  
verzichtet, da diese im Verzeichnis der verwendeten Literatur, Quellen und Rechtsgrundlagen 
dieser Begründung detailliert im Vollzitat aufgeführt sind. 

2 Aufstellungsverfahren 
Bereits Anfang der 90er Jahre wurde ein Verfahren zur Aufstellung eines FNP für die Gemeinde 
Schöngleina eingeleitet. Dieses Verfahren wurde aber mit Planungsstand Entwurf 07/1993 ab-
gebrochen. Der damalige Entwurf vom 23.07.1993 ist deutlich überaltert und kann auch sonst 
nicht mehr als Planungs- oder Erkenntnisgrundlage für die Flächennutzungsplanung der Ge-
meinde herangezogen werden.  
In der nachfolgenden Abbildung wird die damalige bauliche Entwicklungsabsicht bzw. -vision 
der Gemeinde Schöngleina dargestellt. Dabei handelt es sich um ein Zeitzeugnis, welches den 
damaligen Zeitgeist wiederspiegelt.  
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Abbildung 3: Entwicklungsvision für die Gemeinde Schöngleina aus dem Jahr 1993  

 

Aus: Gemeindeentwicklungsplan Vorentwurf zum Rahmenplan für die Gemeinde Schöngleina, Stand: 05/1993 
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Am 12.12.2016 hat der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina die (erneute) Aufstellung eines 
FNP für das gesamte Gemeindegebiet (6,76 km²) beschlossen (Beschluss-Nr.: 56/16). Die öf-
fentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 16.12.2016 per Aushang 
gemäß Hauptsatzung der Gemeinde an den örtlichen Verkündigungstafeln.  
Im Rahmen einer Einwohnerversammlung wurde die Öffentlichkeit am 03.09.2018 erstmalig 
über Ziel und Zweck des FNP informiert. Vom 03.06.2019 bis 19.07.2019 lag der Vorentwurf 
des FNP mit Planungsstand April 2019 öffentlich aus (frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB). Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB entsprechend beteiligt. 
Der FNP mit Planungsstand Entwurf Juni 2022 wurde vom 27.10.2022 bis 30.11.2022, mit Pla-
nungsstand Entwurf November 2023 wurde vom 15.04.2024 bis 15.05.2024 und mit Planungs-
stand Entwurf April 2026 wurde vom 15.06.2024 bis 17.07.2026 öffentlich ausgelegt. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  
Am XX.0X.2026 hat der Gemeinderat die Abwägung durchgeführt und den Feststellungsbe-
schluss über den FNP gefasst (Beschluss-Nr.: XX/26). Nach diesem Beschluss wurde der Bür-
germeister beauftragt, die Genehmigung des FNP Schöngleina in der Planfassung vom 
XXXXXXX 2026 beim TLVwA Weimar zur Genehmigung zu beantragen und die Genehmigung 
gemäß § 6 Abs. 1 BauGB oder die Genehmigung kraft Gesetz gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen (vgl. § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB). Mit der Bekanntmachung wird 
der FNP der Gemeinde Schöngleina wirksam (vgl. § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB). 
Jedermann kann den FNP Schöngleina mit der Begründung und allen Anlagen sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB im Bauamt der erfüllenden Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz einsehen und über dessen Planinhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 
Satz 3 BauGB).  
Alle Eckpunkte des Aufstellungsverfahrens für den FNP der Gemeinde Schöngleina sind auf 
der Planzeichnung unter Verfahrensvermerke nachvollziehbar dargestellt. 

3 Planerische Rahmenbedingungen/Vorgaben 

3.1 Regionale Einordnung, Lage im Raum und Verwaltungsstruktur  

Die Gemeinde Schöngleina (Amtlicher Gemeindeschlüssel: 16074086) hat eine Gesamtfläche 
von 6,76 km² und gehört zum Landkreis (LK) Saale-Holzland-Kreis, der im Osten des Freistaa-
tes Thüringen liegt. Sitz der Landkreisverwaltung ist die Stadt Eisenberg (ca. 18 km nordöstlich 
Schöngleina). Zur Gemeinde Schöngleina gehört der Flugplatz Jena-Schöngleina (ca. 1,2 km 
nordwestlich Schöngleina) und Zinna (ca. 1,8 km nördlich Schöngleina), der aber im bauleitpla-
nerischen Sinne (gemäß der Rechtsprechung des BVerwG) kein Ortsteil ist, weil die hier anzu-
treffenden Bauflächen grundsätzlich nicht dem dauerhaften Wohnen von Menschen dienen.  
Schöngleina hat mit Stand vom 30.06.2023 ca. 517 Einwohner. Erfüllende Gemeinde für die 
Gemeinde Schöngleina ist Bad Klosterlausnitz (ca. 15 km östlich Schöngleina), welche die Auf-
gaben der Gemeindeverwaltung übernimmt.  
Nachbargemeinden von Schöngleina sind die Gemeinden Schlöben (erfüllende Gemeinde Bad 
Klosterlausnitz), Großlöbichau (VG Dornburg-Camburg), Scheiditz (erfüllende Gemeinde Bad 
Klosterlausnitz), Ruttersdorf-Lotschen (erfüllende Gemeinde Stadtroda) und die Stadt Bürgel 
(ca. 7 km nordöstlich Schöngleina). Die Universitätsstadt Jena liegt ca. 7 km und die Landes-
hauptstadt Erfurt ca. 60 km westlich; die Stadt Gera ca. 30 km östlich von Schöngleina. 

3.2 Historische Entwicklung 

Der Ort Schöngleina wurde 1190 als Gleina (auch Glyne oder Glina) erstmals urkundlich er-
wähnt. Zur Unterscheidung des Ortes zu anderen Dörfern gleichen Namens wandelte sich die 
Ortsbezeichnung von Gleina zu Schöngleina. Ebenfalls auf das Jahr 1190 lässt sich die erste 
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Erwähnung Otto von Glinas datieren, Teil der Herren von Glina, deren Stammsitz bis 1525 
Schöngleina war. Das Dorf und seine unmittelbare Umgebung wurden in der Vergangenheit 
historisch und wirtschaftlich durch das heute bezeichnete “Alte Gut” geprägt. Die Land- und 
Gutsarbeiter wohnten in der Vergangenheit im Unterdorf, unterhalb des Gutsberges. Das Gut 
war ein Lehen [Grundbesitz, der beispielsweise von einem Fürsten (Lehnsherren) an einen Bau-
ern (Lehnsnehmer) vergeben wurde, mit der Verpflichtung, dem Lehnsherren militärisch und 
politisch Gefolgschaft zu leisten] der Herren von Lobdaburg-Burgau. Spätere Besitzer waren 
um 1341 die Herren von Lichtenhayn, um 1655 die Freiherren von Brand, bis es 1756 schließlich 
herzogliches Kammergut wurde. 
Die zuvor erwähnten Herren von Lichtenhayn bauten zudem zwischen 1580 und 1594 ein 
Schloss, das eher einer wehrhaften Burganlage (bestehend aus fünf Türmen, Wall und Graben) 
glich. Hiervon sind heute nur noch sehr wenige Reste erhalten. 
Im Dorf gab es neben einer Ziegelei, einer Branntweinbrennerei und einer Brauerei noch eine 
Kirche mit Pfarrei, eine Mühle und eine Schule. Die Kirche wurde 1601 errichtet und 1769 er- 
neuert. Im Kirchturm befinden sich drei Glocken aus den Jahren 1796 und 1828. 
Um 1800 zählte das Dorf 60 Wohnhäuser mit 373 Einwohnern. Ende der 1930er Jahre entstand 
auf der Hochebene Wöllmisse ein Militärflugplatz, der im November 1946 allerdings „geschlif-
fen“ (vollständig rückgebaut) wurde.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kammergut in „Volkseigentum“ überführt. Schwerpunkt 
der Produktion war die Sauenhaltung mit Ferkelaufzucht. Bis 1990 ging man zusätzlich zum 
Obstbau und zur Lehrausbildung über. 1956 wurde nördlich von Schöngleina ein Flugplatz ge-
plant und 1958 die erste Segelflughalle auf der Wöllmisse errichtet. Am 13.09.1959 fand der 
erste Motorflugtag statt. 
Die jüngste Geschichte von Schöngleina ist geprägt durch die Wohngebietsentwicklung Anfang 
der 2000er im Westen („Die sieben Hügel“) und im Südosten („Im Görtlich“) der Gemeinde, 
wodurch ca. 29 Wohneinheiten hinzukamen (vgl. Kap. 3.4). 

3.3 Denkmalschutz 

Im Ort Schöngleina befinden sich zwei Kulturdenkmale im Sinne des § 2 Abs. 1 ThürDSchG. 
Dabei handelt es sich um die Kirche Schöngleina und das ehemalige Pfarrhaus (vgl. Kap. 3.4). 

Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA), Fachbereich Archä-
ologische Denkmalpflege teilt in seiner Stellungnahme vom 16.08.2019 (Az. D_Ref_lIIl-5692-
SHK-Stell./337-19487/2019) mit, dass das Gemeindegebiet Schöngleina reich an Bodendenk-
malen ist, so dass bei Erdbewegungen jederzeit mit dem Auftreten von Bodenfunden (Scher-
ben, Knochen, Metallgegenstände, Steinwerkzeuge u. ä.) sowie Befunden (auffällige Häufun-
gen von Steinen, markante Bodenverfärbungen, Mauerreste) - Bodendenkmale i. S. d. 
ThürDSchG gerechnet werden muss (vgl. Kap. 6.1). 
Die untere Denkmalschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis präzisiert in ihrer Stellung-
nahme vom 29.11.2022 (Az. BLS2019/1041) wie folgt:  
Auf den Flurstücken 2, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/19, 
687/2, 687/4, 687/5, 687/9 in der Flur 2 der Gemarkung Schöngleina befindet sich das Gut und 
die Kirche auf einem mittelalterlichen Burgareal (ca. 1190), welches im 16. Jahrhundert durch 
einen Renaissancebau bebaut wurde („Altes Schloss"). Bei dem Areal Altes Schloß und Kirche 
handelt es sich ebenfalls um ein Bodendenkmal im Sinne des § 2 Abs. 7 ThürDSchG. Weiterhin 
existiert auf dem Flurstück 574 in der Flur 4 der Gemarkung Schöngleina ein mittelalterlich/neu-
zeitliches Steinkreuz-Fragment aus Sandstein. 

Ergänzend dazu wurde durch die untere Denkmalschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis 
mitgeteilt (Sammelstellungnahme vom 17.05.2024), dass sich neben der Kirche und dem Pfarr-
haus nunmehr auch das gesamte ehemalige Gut Schöngleina („Altes Gut“ -> Am Alten Gut 11 
bis 17, 19, 20 in 07647 Schöngleina) unter Denkmalschutz steht. 
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3.4 Bauliche Struktur und Entwicklung 

Die bauliche Struktur von Schöngleina hat sich im Laufe der Zeit von einem dorftypischen land-
wirtschaftlichen Straßendorf, das sich entlang der Haupt-/Dorfstraße entwickelt hat, zu einem 
Straßendorf mit überwiegender Wohnbebauung gewandelt. Ein dörflicher Charakter geht ins-
besondere von den älteren historischen Gebäudeanlagen aus, dem Unter- und Oberdorf, wo 
Zwei- und Dreiseithöfe vorzufinden sind. Neben der Kirche und dem Pfarrhaus steht auch das 
gesamte ehemalige Gut unter Denkmalschutz (vgl. Kap. 3.3). 

Im Westen und Südosten der Ortslage bestehen mit Einfamilienhaussiedlungen neuere Struk-
turen. Eine Besonderheit im Ortsbild stellt das Alte Gut im Südwesten des Ortes dar. Weitere 
auffällige Gebäude sind die viergeschossige Wohnzeile an der Hauptstraße südlich des Hälter-
teichs (auf Grund ihres Höhenunterschiedes zur umliegenden Bebauung) und das nicht fertig-
gestellte Kulturhaus an der Kreuzung Hauptstraße/Im Unterdorf, das zwischenzeitlich verkauft 
wurde.  
Die Gemeinde Schöngleina hat in den vergangenen Jahren mehrere städtebauliche Satzungen 
bzw. Bebauungspläne (rechtskräftig) beschlossen, die in den nachfolgenden Kapiteln 3.4.1 bis 
3.4.4 beschrieben werden.  
Der westliche Bereich der Ortslage Schöngleina südlich der Hauptstraße/L 1075 war in der Ver-
gangenheit immer mal wieder Gegenstand von städtebaulichen Entwicklungsabsichten (zuletzt 
durch einen aus Jena stammenden Erschließungsträger, der hier die Errichtung eines weit um-
fassenden Wohngebietes umsetzen wollte, jedoch aufgrund verschlechterten Rahmenbedin-
gungen u. a. Zins- und Preisentwicklung, Behördenforderungen von diesem Investitionsvorha-
ben mit Schreiben vom 31.01.2024 zurückgetreten ist). 
Nach Information des Bauamtes der erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz wurden alle je-
mals gefassten Beschlüsse bzgl. der verbindlichen Bauleitplanung für den zuvor genannten Be-
reich südlich der Hauptstraße/L 1075, darunter der Beschluss Nr. 49/17 vom 04.12.2017 sowie 
der Beschluss Nr. 42/2022 vom 07.11.2022 („Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Wohngebiet „Am alten Gut“ Gemeinde Schöngleina nach § 13a BauGB“), aufgehoben.  
Trotz der Aufhebung aller (bisherigen) Beschlüsse hält die Gemeinde Schöngleina an dem Ziel 
fest, hier Bauplanungsrecht für die Entwicklung eines Allgemeines Wohngebietes (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO zu schaffen (vgl. Kap. 5.2).  

3.4.1 Bebauungsplan (B-Plan) Allgemeines Wohngebiet „Die sieben Hügel“ und 
B-Plan „Sonstiger Geltungsbereich Teil I, II und III“ (2002) 

Die Fläche im Westen der Ortslage, nördlich der Hauptstraße, im Bereich der Straße „Am Sie-
benhügel“, liegt im Geltungsbereich des ca. 5,10 ha umfassenden Bebauungsplanes Allgemei-
nes Wohngebiet „Die sieben Hügel“ der Gemeinde Schöngleina, der für den Geltungsbereich 
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO als Art der baulichen Nutzung festsetzt.  
Im Rahmen dieses B-Plans wurde ein weiterer Bebauungsplan (B-Plan für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen) „Sonstiger Geltungsbereich Teil I, II und III“ mit ausschließlich grünordneri-
schen Festsetzungen entwickelt. Dabei handelt es sich um die Teile  

• Sonstiger Geltungsbereich Teil I: Wiederherstellung eines Hohlweges (Flurstück 261/1, Flur 
1, Gemarkung Schöngleina)  

• Sonstiger Geltungsbereich Teil II: Pflanzung von Hecken am „Großen Hälterteich“ (Flurstück 
696/11, Flur 1, Gemarkung Schöngleina)  

• Sonstiger Geltungsbereich Teil III: Neupflanzung von Obstbäumen (Flurstück 709, Flur 5, 
Gemarkung Schöngleina)  

Die zuvor genannten B-Pläne (B-Plan WA „Die sieben Hügel“ und B-Plan „Sonstiger Geltungs-
bereich Teil I, II und III“ wurden gemeinsam am 12.11.2001 als Satzung der Gemeinde Schön-
gleina beschlossen. Am 04.04.2002 wurde die Genehmigung durch das TLVwA in Weimar (Az.: 
210-4621.20-074086-WA-Die sieben Hügel) erteilt. Mit der Bekanntmachung der zuvor genann-
ten Genehmigung wurde die Satzung am 07.05.2002 rechtskräftig.  
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Mit der LEG Thüringen wurde eine dem Bedarf entsprechende Entwicklung des Wohngebietes 
vereinbart (vgl. nachfolgender Exkurs). Danach sollte die Umsetzung des B-Plans WA „Die sie-
ben Hügel“ durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) in drei 
Bauabschnitten erfolgen. Bis heute wurde der 3. Bauabschnitt, der den nördlichen Bereich des 
Geltungsbereichs des B-Plans umfasst, nicht realisiert (vgl. Kap. 5.2.2.3).  
Im FNP der Gemeinde Schöngleina ist der (gesamte) Geltungsbereich des B-Plans WA „Die 
sieben Hügel“ ebenfalls als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO dargestellt. Al-
lerdings wäre aus Sicht der Gemeinde für den (bisher nicht umgesetzten) nördlichen Teilbereich 
des B-Plans mit Blick auf die erhöhte Subrosions- bzw. Erdfallgefahr mindestens eine ergän-
zende Kennzeichnung im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB notwendig (vgl. Kap. 5.2.2.2). 
Darüber hinaus beabsichtigt der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina, auf Grund des der-
zeitigen Erkenntnisstandes (vgl. Kap. 5.2.2.2) i. V. m. den Forderungen des TLVwA (vgl. Kap. 
5.2.2.3), das bestehende Bauplanungsrecht für den bisher nicht umgesetzten 3. Bauabschnitt 
des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ der Gemeinde Schöngleina aufzuheben. Weitere Informa-
tionen hierzu sind dem Kapitel 5.2.2.3 dieser Begründung zu entnehmen.  

•  

 

Exkurs: Auszug aus der Begründung zum B-Plan WA „Die sieben Hügel“ Gemeinde Schöngleina  
Der rechtskräftige B-Plan WA „Die sieben Hügel“ der Gemeinde Schöngleina hat eine Vorgeschichte, die im Ka-
pitel 1 der Begründung zum B-Plan (Stand: 12.11.2001) wie folgt angerissen wird:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina hat am 17.02.1997 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
"Die sieben Hügel" gefasst. Die Beantragung der Genehmigung wurde mit Schreiben vom 08.05.1998 zurückge-
zogen, da die Genehmigungsfähigkeit der Bauleitplanung u. a. aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht 
gegeben war. Die Satzung wurde mit Beschluss vom 13.07.1998 aufgehoben. Zwischenzeitlich konnten die im-
missionsschutzrechtlichen Bedenken jedoch ausgeräumt werden.  
In der Gemeinde besteht weiterhin der Bedarf an Baugrundstücken für das freistehende Einfamilienhaus. Die 
Entwicklung eines anderen Wohngebietes wurde bislang nicht vorgenommen. Der Entwicklungsträger LEG Thü-
ringen hat die Grundstücksverfügbarkeit des Plangebietes bereits hergestellt. Mit der LEG Thüringen wurde eine 
dem Bedarf entsprechende Entwicklung des Wohngebietes vereinbart. 
Die Gemeinde beabsichtigt nunmehr, die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung des Wohngebietes 
zu schaffen. Auf Grund der veralteten Stellungnahmen werden der Bauleitplan erneut offengelegt und die Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 
Die durch das Wohngebiet verursachten Eingriffe sind auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt zusätzlich durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes "Sonstiger Geltungsbereich Teil I, II und III". Die Bauleitplanverfahren zu 
den Bebauungsplänen "Die sieben Hügel" und "Sonstiger Geltungsbereich Teil I, II und III" werden gleichzeitig 
betrieben. Die Bebauungspläne finden im Entwurf des Flächennutzungsplanes Berücksichtigung. 

3.4.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) „Zwischenlager-Außenbereich 
GEMES-Schöngleina" (2014) 

Für den ca. 4,25 ha großen Bereich im Westen der Ortslage südlich der Hauptstraße existiert 
ein rechtskräftiger Vorhabenbezogener Bauungsplan (VBP) „Zwischenlager-Außenbereich  
GEMES-Schöngleina". Dieser wurde am 03.12.2012 als Satzung der Gemeinde Schöngleina 
beschlossen. Mit Schreiben vom 23.07.2014 wurde die Genehmigung durch das LRA Saale-
Holzland-Kreis (BLS 2011/044) erteilt. Mit der Bekanntmachung der zuvor genannten Geneh-
migung wurde die Satzung am 04.08.2014 rechtskräftig.  
Der zugrundeliegende Durchführungsvertrag wurde am 05.11.2012 zwischen der GEMES Ab-
fallentsorgung und Recycling GmbH (Vorhabenträger) und der Gemeinde Schöngleina abge-
schlossen. Das im Durchführungsvertrag vereinbarte Vorhaben umfasst  
a) offene Lagerung von Stammholz  
b) periodisches Hacken des getrockneten Holzes mit mobilem Hacker 
c) Lagerung der Hackschnitzel in Gebäuden und auf entsprechenden Lagerflächen 
d) Lagerung von Streusalz in Gebäuden 
Im Geltungsbereich des VBP wurde als Art der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet (GE) 
gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.  
Gemäß Abstimmung zwischen Gemeinde und Vorhabenträger (vgl. Niederschrift zur Beratung 
am 12.06.2023) soll sich das Vorhaben zukünftig, bis auf die Streusalzlagerung, ändern. Aller- 
dings ist die konkrete Änderung derzeitig noch völlig offen. In jedem Fall soll gemäß der zuvor 
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genannten Niederschrift mit Blick auf die benachbarte Wohnnutzung zukünftig nur eine nicht 
wesentlich störende Nutzung erfolgen.  
Im FNP der Gemeinde ist die Fläche des VBP „Zwischenlager-Außenbereich GEMES-Schön-
gleina" deshalb als „Weiße Fläche“ gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB dargestellt. Nähere Erläu-
terungen hierzu sind dem Kapitel 5.4.3 zu entnehmen.  

3.4.3 Bebauungsplan (B-Plan) „Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina“ (2016) 
Für den Bereich nordwestlich der Ortslage Schöngleina existiert ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan „Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina" der Gemeinde Schöngleina, welcher ein Sonder-
gebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Flugplatzaffine Nutzung“ (vgl. Kap. 5.6.7) 
und ein Sondergebiet nach § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Campingplatz für Flug-
platznutzer“ (vgl. Kap. 5.5.2) festsetzt. Der B-Plan „Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina“ 
wurde am 17.11.2014 als Satzung beschlossen. Die Genehmigung gilt gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 
BauGB kraft Gesetzes als erteilt. Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wurde der 
B-Plan „Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina“ am 05.10.2016 rechtskräftig. Die Darstellung 
der Bauflächen des B-Plans „Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina“ wurden in den FNP der 
Gemeinde Schöngleina entsprechend übernommen. 

3.4.4 Einbeziehungssatzung Flurstück 609/4 (2018)  
Die Gemeinde Schöngleina verfügt über eine rechtskräftige Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB über die Einbeziehung einer Außenbereichsfläche „Flurstück 609/4" (Flur 5, Ge-
markung Schöngleina). Der Geltungsbereich dieser Satzung wurde in der Planzeichnung des 
FNP als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO dargestellt. 

3.5 Wirtschaftsstruktur 

Die Wirtschaftsstruktur ist auf der einen Seite durch kleineres Gewerbe innerhalb der Ortslage 
von Schöngleina und am Verkehrslandeplatz geprägt. Auf der anderen Seite gibt es zwei grö-
ßere landwirtschaftliche sowie ein abfallwirtschaftliches Unternehmen in der Ortslage Zinna. 
Innerhalb der Ortschaft Schöngleina gibt es neben der Gastronomie-/Veranstaltungsstätte 
„Kreuzgewölbe Schöngleina“ im alten Gut, die Bäckerei und Konditorei Hunger, den Handwerks- 
betrieb „Leder & Stil“ für Sattlerarbeiten und Dienstleistungen im Bereich der Lederverarbeitung, 
den Dienstleister Rudolph für Taxi- und Kurierfahrten. 
Im Westen der Ortslage bestand zudem ein Holzlagerplatz mit Holzhackmaschine, welcher zur 
GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH gehört und dessen Betrieb seit längerer Zeit 
eingestellt wurde (vgl. Kap. 5.4.3).  
Am Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina wird eine Gaststätte „Fliegerhorst“ mit angeschlos-
sener Pension sowie einen Campingplatz betrieben. Zudem gibt es die Charter-Flug-Schule 
„Take Wings“. Der Verkehrslandeplatz selbst wird durch die Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina GmbH betrieben (vgl. Kap. 3.6.2). 
In Zinna ist seit 1996 das Familienunternehmen Obstgut Triebe tätig, die auch am Standort 
Zinna wohnt und sich vor allem auf Obstanbau, -verarbeitung, -lagerung und -vertrieb speziali-
siert hat. Außerdem wird am Standort Zinna eine Imkerei sowie ein Hofladen für den Direktver-
kauf betrieben (vgl. Kap. 5.6.6). 
Nördlich des zuvor genannten Obstgutes in Zinna befindet sich der Hauptstandort der GEMES 
Abfallentsorgung und Recycling GmbH (vgl. Kap. 5.6.2 und 5.6.3). Seit 1991 werden dort orga-
nische Abfälle, Grünschnitte, Holz und Klärschlämme aufbereitet sowie aus Bauschutt Recyc-
lingprodukte hergestellt. Nordöstlich schließt sich zudem ein Erdenwerk an (vgl. Kap. 5.9), wo 
das Unternehmen bestimmte Erden und Substrate herstellt. Zum Unternehmen gehört auch der 
(bisherige) Gewerbestandort am westlichen Ortsrand von Schöngleina (vgl. Kap. 5.4.3). 
Die Brasus Holding GmbH mit Sitz in Heideland betreibt westlich der L 2316 in Zinna eine 
Schweinehaltungsanlage, die hauptsächlich der Ferkelproduktion dient (vgl. Kap. 5.6.4) und 
östlich davon eine Biogasanlage zur Elektroenergieerzeugung und zur Gewinnung von Wärme- 
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energie (vgl. Kap. 5.6.5).  
Ein Unternehmen, das zwar nicht in Schöngleina angesiedelt ist, allerdings ein Großteil der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb der Gemeinde Schöngleina bewirtschaftet, ist das 
Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben e. G. mit Sitz in Gernewitz (bei Stadtroda). 
Die IHK Ostthüringen zu Gera teilt im Schreiben vom 12.08.2019 mit, dass die Gemeinde 
Schöngleina 23 Mitgliedsunternehmen der IHK Ostthüringen aus unterschiedlichsten Branchen, 
vom Ein-Mann-Unternehmen bis zu kleineren Mittelständlern mit über 50 Mitarbeitern beher-
bergt. In der nachfolgenden Abbildung sind die Standorte der IHK-Mitgliedsunternehmen dar-
gestellt.  
Abbildung 4: IHK-Mitgliedsunternehmen im Gemeindegebiet Schöngleina (Stand: 08/2019) 

 

Kartenhintergrund: FNP Schöngleina (Planungsstand: Vorentwurf 04/2019) 

3.6 Technische Infrastruktur 

3.6.1 Verkehr 
Schöngleina ist durch die Gemeinde verlaufenden Landesstraßen L 1075 (aus Richtung Bad 
Klosterlausnitz kommend in Richtung Schlöben) und L 2316 (von Schöngleina in Richtung 
Rodigast bis zur Anbindung an die Bundesstraße 7) an das überörtliche Straßenverkehrsnetz 
angeschlossen (vgl. Abb. 1). Über diese sind in ca. 5 bzw. 10 Minuten sowohl die Bundesfern-
straße B 7 im Norden als auch die Bundesautobahn (BAB) A 4 im Süden erreichbar.  
Das TLBV teilt zu den zuvor genannten Landesstraßen in seiner Stellungnahme vom 
26.10.2022 (Az.: Z 247/2022) mit, dass die durch die Ortsdurchfahrt von Schöngleina verlau-
fenden Straßenabschnitte der L 1075 und L 2316 in den vergangenen Jahren unter Beachtung 
der im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden Mittel und den Anforderungen des Ver- 
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kehrs im vorhandenen Bestand unterhalten wurden. „Neben den weiteren vorzusehenden Maß-
nahmen zur Unterhaltung und Sicherung der Befahrbarkeit ist mittelfristig mit weiteren Sanie-
rungsmaßnahmen im vorhandenen Bestand zu rechnen. Planungsunterlagen zur Veränderung 
der Linienführung liegen gegenwärtig nicht vor. Des Weiteren sind im Landesstraßenbedarfs-
plan 2030 (Stand Mai 2018) des Freistaates Thüringen für die im Geltungsbereich des FNP 
liegenden Straßenabschnitte der L 1075 und L 2316 keine Um- und Ausbauabsichten vorgese-
hen.“ 

Weitere Hinweise des TLBV sind dem Kapitel 5.12, insbesondere dem Exkurs Zustimmungs-
vorbehalt des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) sowie Hinweise des Thürin-
ger Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) zu den SPE-Maßnahmen 
und dem Kapitel 6.2 zu entnehmen.  
Nach der letzten bundesweiten Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015 liegt die durch-
schnittliche tägliche Verkehrsstärke an den außerhalb der Ortslage Schöngleina liegenden 
Messpunkten bei ca. 3.400 bis 3.800 Kfz pro Tag (vgl. Abb. 5). Nach Eischätzung der Gemeinde 
hat sich die zuvor genannte Verkehrsstärke in der Vergangenheit nicht wesentlich verändert.  
Abbildung 5: Verkehrsaufkommen in Schöngleina 

   Quelle: TLBV 2015 

Seitens des Amtes Zentrale Dienste/Technisches Gebäudemanagement - Bereich Kreisstraßen 
des LRA Saale-Holzland-Kreis wurde mit Schreiben vom 29.11.2022 (Az.: BLS2019/1041) mit-
geteilt, dass die Kreisstraßen innerhalb des Gemeindegebietes Schöngleina noch nicht grund-
haft ausgebaut sind und das beim Ausbau der Regelquerschnitt 9 nach der Richtlinie für die 
Anlage von Landstraßen (RAL) 2012 zugrunde gelegt wird. Dabei erfolgen die Trassierungen 
bis auf Krümmenverbesserungen weitestgehend im Bestand.  
Bei geplanten Bau- und Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Ortsdurchfahrtsbereiches 
sind insbesondere § 22 ThürStrG (Straßenanlieger) und § 24 ThürStrG (Bauliche Anlagen an 
Straßen) zu beachten. 
Die restlichen Straßen in der Ortslage Schöngleina können ihrer Funktion nach als Anliegerstra-
ßen bezeichnet werden.  
Der ruhende Verkehr findet größtenteils auf privaten Grundstücksflächen Platz. Im innerörtli-
chen Kreuzungsbereich L 1075 und K 119 (gegenüber vom Bäcker) befindet sich ein öffentlicher 
Parkplatz. Das Parken im Kreuzungsbereich L 2316 und K 119 (Wendestelle für LKW) ist ver-
boten. (vgl. Kap. 3.8.6).  
An den ÖPNV ist die Gemeinde durch die Buslinien 472, 473 und 412 angebunden. Die Buslinie 
472 verkehrt zwischen Hermsdorf und Jena und fährt in Schöngleina die Haltestellen Schöng-
leina und Schöngleina-Obstbau an. An diesen Haltestellen hält auch die Buslinie 473, welche 
Schöngleina ebenfalls an Hermsdorf sowie an Stadtroda anbindet. Da beide Buslinien nach 
Hermsdorf verkehren, ist die Gemeinde hinsichtlich der Taktung dorthin am besten angebun- 
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den. Stündlich fahren hier im Durchschnitt die Busse in beide Richtungen ohne Umstieg. Nach 
und von Jena verkehren die Busse im ein- bis zweistündigen Takt auf direktem Weg. Das glei-
che trifft auf die Verbindung nach und von Stadtroda zu. Allerdings verkehren hier die letzten 
Busse schon nachmittags. Die Haltestelle Schöngleina-Wendeschleife wird nur von der Buslinie 
412 angefahren, die nach Bürgel bzw. Eisenberg verkehrt, jeweils einmal morgens und nach-
mittags. 

Abbildung 6: Haltestellen in Schöngleina 

   Quelle: VMT GmbH 2019 

Um die Ortslage Schöngleina gibt es mehrere Wanderwege, die Schöngleina mit den Nachbar-
gemeinden verbinden und fußläufig erreichbar machen.  
Eine Besonderheit ist der Rundweg um den Verkehrslandeplatz (vgl. Abb. 7), von wo auch eine 
Wanderung über den Höhenzug Wöllmisse nach Jena möglich ist und der insofern nicht nur der 
Naherholung dient. Dieser Weg wurde deshalb auf der Planzeichnung des FNP als „Regionaler 
Wanderweg“ mit dargestellt. 
In der jüngsten Stellungnahme des TLBV vom 26.04.2024 wurde mitgeteilt, dass für den Bereich 
der L 1075 von der BAB A9 Bad Klosterlausnitz bis Jena eine Bedarfsermittlung für einen Rad-
weg erstellt wird. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Grundsätzlich begrüßt die Gemeinde 
Schöngleina den Ausbau des regionalen Radwegenetzes.   

3.6.2 Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina 
Auf Grundlage der bestandskräftigen Genehmigung des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr vom 31.08.1992 wird im Nordosten des Gemeindegebietes Schöngleina auf einer 
Höhe von 374 m der Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina (ICAO-Code: EDBJ) betrieben. 
Betreiber ist die Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina GmbH, die je zur Hälfte der Stadtwerke 
Jena Gruppe und dem Saale-Holzland-Kreis gehört (vgl. Kap. 5.6.8). 
Das Gelände des heutigen Verkehrslandesplatzes wurde bereits seit 1935 für Flugaktivitäten 
(vor allem Segelflug) genutzt und ist heute ein beliebtes Wander- und Naherholungsgebiet. 
Mehr Infos sind der nachfolgenden Abbildung 7 sowie der Homepage der Verkehrslandeplatz 
Jena-Schöngleina GmbH zu entnehmen: https://edbj.de 
Der Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina dient in erster Hinsicht dem Flugsport. Darüber hin-
aus ist seit 1994 ein Rettungshubschrauber vor Ort stationiert, der vom ADAC unterhalten wird. 
Linienflüge finden nicht statt.  
In der Anlage 6 ist zum einen die Sichtflugkarte dargestellt, in der die Platzrundenführungen 
ersichtlich sind. Zum anderen ist die vorhandene Infrastruktur des Verkehrslandeplatzes Jena-
Schöngleina abgebildet, auf der auch Angaben zum Flugplatzbezugspunkt (FBP) enthalten 
sind. Im Umkreis von 1,5 km um den Flugplatzbezugspunkt (beschränkter Bauschutzbereich), 
zu der die gesamte Ortslage Schöngleina und große Teile von Zinna gehören, bedarf es für alle 

https://edbj.de/
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(baulichen) Vorhaben gemäß § 17 LuftVG der Zustimmung der Luftfahrtbehörde (TLVwA, Ref. 
540). Weitere Hinweise dazu sind dem Kapitel 6.3 zu entnehmen. Darüber hinaus gelten für den 
Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina auch die Verbote und Erlaubnisvorbehalte des LSG 
Nr. 32 „Mittleres Saaletal zwischen Göschwitz und Camburg“ (vgl. Kap. 5.7. i. V. m. Anl. 2).  
 

Exkurs: Definition Verkehrslandeplatz 
Verkehrslandeplatz ist eine der drei Kategorien von Flugplätzen in Deutschland und liegt luftrechtlich zwischen 
Flughafen und Segelfluggelände. … In Abgrenzung zu einem Segelflugplatz dürfen auf Verkehrslandeplätzen 
grundsätzlich motorgetriebene Luftfahrzeuge operieren, in Abgrenzung zu Flughäfen müssen sie gemäß der Luft-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung nicht durch einen (großen) Bauschutzbereich nach § 12 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) geschützt werden. 
Verkehrslandeplätze obliegen im Gegensatz zu Sonderlandeplätzen einer Betriebspflicht. Sie müssen im Rahmen 
von veröffentlichten Öffnungszeiten der Allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung stehen. 
Die Genehmigung zum Instrumentenflugbetrieb setzt einen durch Planfeststellungsbeschluss festgelegten Bau-
schutzbereich (BSB) nach § 12 LuftVG voraus. Ist es nicht möglich, diesen BSB nach § 12 LuftVG einzuführen, 
kann ersatzweise ein beschränkter BSB nach § 17 LuftVG in Verbindung mit einem Hindernisinformationsbereich 
eingerichtet werden. Plätze mit beschränktem Bauschutzbereich benötigen neben der luftrechtlichen Genehmi-
gung nach § 6 LuftVG auch eine Planfeststellung oder Plangenehmigung nach § 8 LuftVG. 
Quelle: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Seite „Verkehrslandeplatz“. Bearbeitungsstand: 14.02.2024. 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrslandeplatz&oldid=242183377 

Abbildung 7: Gebietsübersicht Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina 

Quelle: Informationstafel am Verkehrslandeplatz, Foto: ThLG 2022 

3.6.3 Strom 
Der Betreiber/Eigentümer des Verteilnetzes (Kabel-, Freileitungs- und Versorgungsanlagen) in 
der Gemeinde Schöngleina ist die Stadtwerke Jena Netze GmbH. Diese hat gemäß der Stel-
lungnahme vom 01.12.2022 gegen den vorliegenden FNP grundsätzlich keine Einwände. Aller-
dings bestehen mit Blick auf die bestehenden Kabel-, Freileitungstrassen und Versorgungsan-
lagen spezielle Anforderungen und fachliche Hinweise, die auf Grund ihres Umfangs als An-
lage 4 dieser Begründung beigefügt sind. 

3.6.4 Ferngas 
Die Gemeinde Schöngleina ist nicht an eine Ferngasversorgung angeschlossen. Allerdings ver-
läuft südlich vom Verkehrslandeplatz bzw. nördlich der Ortslage Schöngleina und im Verlauf 
westlich von Zinna eine unterirdische Erdgasleitung (EGL) das Gemeindegebiet von Schön-
gleina (vgl. Planzeichnung FNP). Anlagenbetreiber sind die Ferngas Netzgesellschaft mbH 
(Netzgebiet Thüringen-Sachsen) sowie die GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG. Weitere Informationen zu dieser Erd-
gasleitung sind der Stellungnahme der GDMcom GmbH vom 07.08.2019 (Reg.-Nr./PE-Nr.:  
11820/19) zu entnehmen, die dieser Begründung als Anlage 3 beigefügt ist.  
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3.6.5 Wärme 
In der Gemeinde Schöngleina besteht kein Wärmeversorgungsnetz. Die Untere Wasserbehörde 
des LRA Saale-Holzland-Kreis teilt in der Sammelstellungnahme vom 17.05.2024 (Az.: 
BLS2019/1041) bezüglich einer geothermischen Nutzung Folgendes mit: 
Die Gemeinde Schöngleina befindet sich in einem für geothermische Nutzung (Erdwärmeson-
den, Kollektoranlagen, Grundwasserwärmepumpen) wasserwirtschaftlich ungünstigen Gebiet. 
Wasserschutz- und/oder Überschwemmungsgebiete sowie Standorte mit schädlichen Boden-
veränderungen sind wasserwirtschaftlich ungünstige Gebiete im Sinne der Nutzung von ober-
flächennaher Geothermie. Derartige Vorhaben sind grundsätzlich unzulässig. Die Prüfung der 
Zulassung einer Ausnahme erfolgt gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) im wasserrechtli-
chen Erlaubnisverfahren durch die untere Wasserbehörde. Die Erlaubnisfähigkeit ist hier ge-
bunden an das zum Einsatz kommende Wärmeträgermittel. 

3.6.6 Wasser 
Die Wasserversorgung erfolgt in Zuständigkeit des Zweckverbandes zur Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA) mit Sitz in Hermsdorf (vgl. 
https://zwa-holzland.de). 
Zur Wasserversorgung befinden sich im Gemeindegebiet Schöngleina sowohl zwei unmittelbar 
nebeneinander liegende Tiefbrunnen (vgl. Kap. 3.8.6) mit einer angeschlossenen Trinkwasser-
aufbereitungsanlage als auch ein Hochbehälter östlich des Verkehrslandeplatzes Jena-Schön-
gleina (vgl. Planzeichnung FNP), von dem aus das Versorgungsgebiet „Wöllmisse“, zu dem 
neben Schöngleina auch die Nachbargemeinde Schlöben mit den Ortsteilen Trockenhausen, 
Mennewitz, Zöttnitz, Rabis und Gröben gehört, gespeist wird. Mehr Informationen zum Wasser-
recht sind dem Kapitel 3.8.6 zu entnehmen.  

3.6.7 Abwasser 
Die Abwasserentsorgung (zu der auch die Regenwasserbeseitigung gehört) obliegt ebenfalls 
dem Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer 
Holzland (ZWA) mit Sitz in Hermsdorf (vgl. https://zwa-holzland.de).  
Für die Ortslage Schöngleina besteht diesbezüglich ein Trennsystem für Regen- und Abwasser. 
Der Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina verfügt über eine vom ZWA betriebene Kläranlage, 
während sich in Zinna keine Anlagen des ZWA befinden. In der Stellungnahme des ZWA „Thü-
ringer Holzland“ vom 09.08.2019 heißt es:  
Mit Beschluss vom 07.10.2017 entschied die Verbandsversammlung des Zweckverbands zur 
Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA) das Ab-
wasserbeseitigungskonzept partiell für Schöngleina zu ändern. Die daraufhin initiierten Planun-
gen sehen vor, die Grundstücke der im Zusammenhang bebauten Ortslage, ausgenommen der 
Bereich Zinna, bis zum Jahr 2021 an eine zentrale öffentliche Kläranlage anzuschließen. … Von 
Seiten des ZWA wird hierzu eine zentrale Kläranlage errichtet und es werden neue Schmutz-
wasserkanäle verlegt.  
Entsprechend Wasserhaushaltsgesetz WHG § 55 „Grundsätze der Abwasserbeseitigung" soll 
Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer abgeleitet werden. Die bestehenden Mischwasser-
kanäle werden daher als Regenwasserkanäle ertüchtigt. …  
lm Zuge der Baumaßnahmen werden, sofern erforderlich, die bestehenden Trinkwasserleitun-
gen einschließlich Grundstücksanschlüsse erneuert. Eine Erschließung der im FNP aufgenom-
menen trink- und abwasserseitig nicht erschlossenen Flächen ist mit entsprechendem Aufwand 
möglich. Für die Erschließungsmaßnahmen dieser Flächen ist grundsätzlich der Abschluss ei-
nes Erschließungsvertrages zwischen dem Erschließungsträger/Vorhabenträger und dem 
Zweckverband erforderlich. … 
Der Zweckverband selbst erbringt weder Planungs- noch Bauleistungen, er ist zur Erschließung 
von Baustandorten gemäß seinen Satzungen nicht verpflichtet. Erforderliche Erschließungsleis-
tungen gehen ausschließlich zu Lasten des Erschließers. 

https://zwa-holzland.de/
https://zwa-holzland.de/
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Generell sind die zur Grundstückserschließung zu verlegenden öffentlichen Leitungen in öffent-
lichen Wege/Straßen zu verlegen. Ist die Leitungsführung einer öffentlichen Leitung über Grund-
stücke Dritter unumgänglich, ist das erforderliche Leitungsrecht zu Gunsten unseres Zweckver-
bandes dinglich im Grundbuch zu sichern. Jedes Grundstück (Parzelle) muss über einen eige-
nen vom öffentlichen Bereich kommenden Trinkwasser- und Abwassergrundstücksanschluss 
verfügen. 
Weiterhin gilt, dass bei Grundstückserschließungen gemäß § 127 ff BauGB und § 7 ThürKAG 
der Grundstückseigentümer in Form eines Herstellungsbeitrages die anteilig entstehenden Kos-
ten der Erschließungsanlagen für Abwasser zu erstatten hat, die mit der Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtungen durch das erschließungsfähige Grundstück 
entstehen. Grundlage für die Ermittlung des Herstellungsbeitrages, der durch den Erschließer 
abgelöst werden kann, ist die jeweils gültige Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Verbandes. 
Allgemein ist zu beachten, dass Bereiche von Leitungen entsprechend dem Regelwerk der 
DVGW GW 125 von Anpflanzungen freizuhalten sind. Neben dem vorgenannten Regelwerk 
verweisen wir auf das Regelwerk der ATV Hinweis H 162, Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen, welches Maßnahmen zum Schutz von Leitung sowie der Bäume 
formuliert. 

Die Untere Wasserbehörde des LRA des Saale-Holzland-Kreises aktualisiert die zuvor abgebil-
dete Stellungnahme des ZWA „Thüringer Holzland“ dahingehend (vgl. Sammelstellungnahme 
vom 17.05.2024, Az.: BLS2019/1041) wie folgt:  
Die partielle Änderung des ABK aus 2017 wurde mittlerweile durch die 4. Fortschreibung des 
ABK im Jahr 2020 abgelöst. Die Baumaßnahmen zur abwasserseitigen Erschließung der Orts-
lage Schöngleina sind größtenteils abgeschlossen. Die erforderliche Kläranlage (600 EW) 
wurde fertig gestellt und bereits in Betrieb genommen. … 

Darüber hinaus ist für nachfolgende Planungen folgendes zu berücksichtigen: 

Die durch die Bauleitplanung hinzukommenden Abwassermengen und -frachten sind zu ermit-
teln. Es ist nachzuweisen, dass die bestehenden Abwasseranlagen (Kläranlagen, Mischwas-
serentlastungsanlagen, Niederschlagswassereinleitungen und -versickerungsanlagen, Kanali-
sation) ausreichend bemessen sind bzw. ist darzulegen, welche Neubauten, Erweiterungen und 
Ergänzungen der Abwasseranlagen erforderlich und bis zur Nutzung des Baugebietes oder zu 
einem bestimmten späteren Zeitpunkt fertig zu stellen sind (§ 60 WHG). 

Bei der Errichtung der Abwasserdruckleitung innerhalb der Trinkwasserschutzzone III sind zwin-
gend die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T), insbesondere das DWA-Ar-
beitsblatt DWA-A 142 (Abwasserleitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten) in der 
aktuell gültigen Fassung zu beachten. 

In der Planzeichnung des FNP der Gemeinde Schöngleina sind die Kläranlagenstandorte des 
ZWA mit einem Symbol dargestellt.  
Der Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina (vgl. Kap. 3.6.2) und Zinna (speziell die Bauflächen 
der GEMES-Verwaltung [vgl. Kap. 5.4.2] und des Familienbetriebs Obstgut Triebe [vgl. Kap. 
5.6.6]) sind nicht an das zentrale Abwassernetz der Gemeinde angeschlossen. Ein Anschluss 
ist auch auf absehbare Zeit nicht beabsichtigt (vgl. vorstehende Stellungnahme des ZWA „Thü-
ringer Holzland“). Insofern greift § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, wonach derartige Bauflächen im FNP 
der Gemeinde zu kennzeichnen sind. 
Auch die „Weiße Fläche“ bzw. die gewerbliche Vorhabenfläche (vgl. Kap. 5.4.3) westlich der 
Ortslage Schöngleina ist nicht an das Abwassernetz der Gemeinde angeschlossen, wobei hier 
aber im Bedarfsfall ein (nachträglicher) Anschluss möglich und deshalb keine Kennzeichnung 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erfolgt ist. 

3.6.8 Abfall 
Die Abfallentsorgung wird in Schöngleina durch einen Eigenbetrieb des Saale-Holzland-Kreis 
(SHK), den Dienstleistungsbetrieb SHK, gemäß der  
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- Betriebssatzung für den Dienstleistungsbetrieb SHK  
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Abfallwirtschafts-

satzung - (AbfWS) des Saale-Holzland-Kreises  
- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung - 

Abfallgebührensatzung (AbfGS) - des Saale-Holzland-Kreises 

durchgeführt. Die zuvor genannten Satzungen sowie weitere Information sind über die Home-
page des LK Saale-Holzland-Kreis auf- und abrufbar: https://www.saaleholzlandkreis.de/land-
kreis/kreisrecht/dienstleistungsbetrieb/  

3.6.9  Festpunkte der geodätischen Grundlagennetze Thüringen 
Im Gemeindegebiet Schöngleina befinden sich gemäß der Stellungnahme des TLBG (vgl. 
Schreiben vom 22.08.2019, Az.: 2.8.3_9431_55109619) acht amtliche Festpunkte (Grundnetz 
und/oder Lage-, Höhen-, bzw. Schwerefestpunkte) der geodätischen Grundlagenetze Thürin-
gens. Die ungefähre Lage dieser Punkte sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Auf-
grund ihrer Bedeutung sind diese Festpunkte nach dem ThürVermGeoG besonders zu schützen 
(vgl. Kap. 6.8).  
 
Abbildung 8: Lage amtlicher Festpunkte im Gemeindegebiet 

 

Quelle: TLBG 2019 (vgl. Schreiben vom 22.08.2019, Az.: 2.8.3_9431_55109619) 

3.6.10   Telekommunikation und Breitbandversorgung 
Die Telekom Deutschland GmbH (kurz Telekom genannt) ist Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte im Sinne des § 68 Abs. 1 TKG und hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt bzw. bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen. 
Hierzu zählt die Entgegennahme von Planverfahren Dritter und die dementsprechende Abgabe 
von Stellungnahmen. Insofern wird in der Stellungnahme vom 25.09.2019 (BA-Nr.: 86566115) 
mitgeteilt, dass sich innerhalb des Gemeindegebietes Telekommunikationsanlagen in Rechts-
trägerschaft der Telekom befinden. 
Sollten, resultierend aus dem FNP, Einzelvorhaben oder Bebauungspläne erarbeitet werden, 
die Telekommunikationsanlagen berühren (z. B. beim Ausbau von Straßen/Wegen), ist die Te-
lekom rechtzeitig mit einzubeziehen bzw. zu beteiligen. Vorsorglich wird an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass bei der Planung und beim Bau von Verkehrswegen stets geeignete und aus-
reichende Trassen für die Unterbringung von Kommunikationslinien der Telekom (und/oder an-
derer Grundversorger) vorgesehen werden. 

https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2020_PDF/2019_Abfallwirtschaftssatzung_SHK.pdf
https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2020_PDF/2019_Abfallwirtschaftssatzung_SHK.pdf
https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2020_PDF/2020_Abfallgebuehrensatzung_SHK.pdf
https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2020_PDF/2020_Abfallgebuehrensatzung_SHK.pdf
https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/kreisrecht/dienstleistungsbetrieb/
https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/kreisrecht/dienstleistungsbetrieb/
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Die Breitbandverfügbarkeit in der Ortslage Schöngleina stellt sich gemäß der nachfolgenden 
Abbildung wie folgt dar. 
 

Abbildung 9: Breitbandverfügbarkeit in Schöngleina 

 

Quelle: BMVI 2018 

Die vorstehende Abbildung zeigt die Verteilung der Breitbandverfügbarkeit von ≥ 50 Mbit/s in-
nerhalb der Gemeinde nach Haushalten. Demnach ist die Verfügbarkeit entlang der Straße „Im 
Oberdorf“ am größten, im Ortskern und Westen der Ortslage durchschnittlich und im Norden 
und Süden der Gemeinde gering. 
Tabelle 1: Vergleich der prozentualen Verfügbarkeit Mbit/s in den Haushalten Schöngleina, SHK und Jena 

 Verfügbarkeit Mbit/s in % 
1 2 6 16 30 50 

Schöngleina 100 100 98 69 66 63 
SHK 99 99 98 79 68 59 
Jena 100 100 100 99 97 95 

Quelle: BMVI 

In Schöngleina liegt bei insgesamt 63 % der Haushalte eine Breitbandverfügbarkeit von ≥ 50 
Mbit/s vor. Damit befindet sich diese über dem Durchschnitt des Landkreises, welche bei ≥ 50 
Mbit/s nur bei 59 % liegt, allerdings unter dem Durchschnitt der Stadt Jena, in der bei 95 % der 
Haushalte die Breitbandverfügbarkeit in dieser Übertragungsgeschwindigkeit vorhanden ist. 

3.7 Soziale Infrastruktur 
Durch die Nähe zum Oberzentrum Jena hat sich die Gemeinde Schöngleina in den vergangenen 
Jahren zu einem bevorzugten Wohnstandort entwickelt. lm Vergleich zum Landkreis und vor allem 
auch zur Region Ostthüringen insgesamt, verlief daher der demographische bedingte Bevölke-
rungsrückgang in der Gemeinde deutlich moderater.  
In der Gemeinde Schöngleina sind verschiedene soziale Einrichtungen oder Angebote für das 
Gemeinwesen zu finden. Hier ist zum einen die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ im bestehenden 
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Wohngebiet „Im Görtlich“ im Südosten der Ortslage zu nennen, die von der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) betrieben wird. Zum anderen gibt es die Kirche unterhalb vom Alten Gut im Südwesten. 
Sie gehört gemeinsam mit sieben Kirchen, die sich in anderen Gemeinden befinden, zum Kirch-
spiel Schöngleina-Schlöben. Der Sitz der Pfarrgemeinde ist in Schlöben.  
Das nächstgelegene größere Senioren-/Pflegeheim liegt in Bad Klosterlausnitz und wird vom 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betrieben.  
Zur sportlichen Freizeitgestaltung gibt es im Süden von Schöngleina einen Sportplatz, neben 
dem sich auch ein Sportlerheim befindet. Der ansässige Sportverein hat seit längerer Zeit den 
regulären Spielbetrieb eingestellt. Für Kinder gibt es insbesondere im Nordosten einen Spiel-
platz (vgl. Kap. 3.8.3). 
In der Gemeinde gibt es verschiedene eingetragene Vereine (e. V.), die nachfolgend aufgeführt 
sind und maßgeblich das kulturelle Leben bestimmen: 
- Dorfclub Schöngleina e. V. 
- Feuerwehrverein Schöngleina e. V. 
- Interessengemeinschaft Bauernhaus e. V. 
- LSV Schöngleina e. V. 
- ORIGO Familienforschungen e. V. 
- Schützenverein Schöngleina 1992 e. V. 
- Unabhängige Wählergemeinschaft Wöllmisse e. V. 
Darüber hinaus werden regelmäßig direkt in der Ortslage Schöngleina, im Obstgut Triebe oder 
auf dem Verkehrslandeplatz verschiedene öffentliche Feste veranstaltet. 

3.7.1 Bevölkerung und Haushalte 

3.7.1.1  Einwohnerzahl und -struktur 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schöngleina schwankt ab 1946 um ca. 500 mit Ausschlägen 
nach oben (z. B. im Jahr 1964 mit 581) und nach unten (z. B. im Jahr 2015 mit 460). Nach 
Angaben des TLS hat die Gemeinde Schöngleina am Stichtag 30.06.2024 insgesamt 515 Ein-
wohner. Die bisherige Einwohnerentwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. 
Abbildung 10: Einwohnerzahl der Gemeinde Schöngleina zwischen 1933 und 2024 

 
Quelle: Daten TLS 2024 

Das TLS prognostiziert in der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Schön-
gleina eine Bevölkerungszahl von 328 im Jahr 2035. Ob und inwieweit alle Aspekte, wie z. B. 
die anhaltende Nachfrage auf Grund der Nähe zu Jena, in die Bevölkerungsvorausberechnung 
eingegangen sind und damit eine „belastbare Zahl“ ermittelt wurde, sieht die Gemeinde Schön-
gleina skeptisch.  
Bezüglich der Bevölkerungsstruktur in Schöngleina wurde diese in der nachfolgenden Abbil-
dung beispielhaft für das Jahr 2021 wiedergegeben.   
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Abbildung 11: Bevölkerungsstruktur in Schöngleina 

 
 

Quelle: Daten TLS 2023 
 
Grundsätzlich gilt auch für die Gemeinde Schöngleina, dass der Anteil der über 65-jährigen im 
Vergleich zu den anderen Altersgruppen stetig zunimmt (Stichwort: Überalterung). Die fort-
schreitende Alterung bremst gemäß des 2. Wohnungsmarktberichtes Thüringen den Rückgang 
der Haushaltszahlen; kann jedoch die Reduzierung der Einwohnerzahl Thüringens nicht verhin-
dern. Die Gemeinde Schöngleina gehört zum Umland der Stadt Jena, die als Wachstumskern 
entgegen des landesweiten Trends eine positive Entwicklung aufweist, der auch auf das nahe-
liegende Umland ausstrahlt. 

3.7.1.2  Gebäude, Leerstand und Wohneinheiten 

Ca. 47 % aller Wohngebäude in Schöngleina wurden vor 1950 gebaut. Nur ca. 7 % der Wohn-
gebäude wurden in der Zeit von 1950 bis 1969 und ca. 25 % zwischen 1970 und 1989 errichtet. 
Ab 1990 sind ca. 21 % der Wohngebäude in Schöngleina entstanden. (TLS 2022) 
Mit Blick auf die Bauweise werden in der Gemeinde Schöngleina ca. 75 % der Gebäude als 
freistehend, ca. 12 % als Doppelhaushälfte, ca. 8 % als gereihtes Haus und ca. 5 % der Ge-
bäude als Gebäude sonstiger Bauweise klassifiziert. Rund 90 % aller Wohnungen/Wohneinhei-
ten befinden sich in Ein- bzw. Zweifamilienhäusern. Ca. 62 % aller Wohnungen werden von den 
Eigentümern selbst bewohnt, während ca. 38 % zu Wohnzwecken vermietet werden.  
Nach dem Zensus 2011 sind in Schöngleina ca. 4,5 % aller Wohnungen leerstehend. Damit 
liegt der Wohnungsleerstand deutlich unter der landesweiten Quote von über 8 % (in den länd-
lichen Räumen außerhalb von Wachstumskernen z. T. deutlich über 10 %, Tendenz steigend). 
Bzgl. des Leerstands stellt der vtw-Marktreport fest, dass in Jena und Umgebung die Leer-
standsquote seit mehr als zehn Jahren nahezu unverändert bei unter ca. 4 % liegt, was der 
marktüblichen Fluktuationsreserve entspricht. Weitere Daten und Fakten dazu gibt der Verband 
Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vtw) unter: https://vtw.de/publikatio-
nen/daten-und-fakten 
In der Abbildung 12 ist die Entwicklung der Wohneinheiten in Schöngleina dargestellt. Dabei 
definiert sich eine Wohneinheit als nach außen hin abgeschlossene, regelmäßig zusammenlie-
gende Räume. Sie sind zu Wohnzwecken gedacht, machen die Führung eines Haushaltsstan-
des möglich, wobei eine Wohneinheit auch mehrere Haushalte beinhalten kann. Ebenso kann 
sich eine Arbeitsstätte innerhalb der Wohneinheit befinden.  

Einwohnerzahl in Schöngleina 
2021 = 530 (vgl. Abb. 10) 
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Abbildung 12: Entwicklung der Anzahl an Wohneinheiten in Schöngleina von 2000 – 2019 

 
Quelle: Daten TLS 2024 

3.7.1.3  Entwicklung der Haushaltsgrößen 

Mit Blick auf den 2. Wohnungsmarktbericht (2018) lassen sich verschiedene Trends in Bezug 
auf die Haushaltsentwicklung für Thüringen feststellen. Langfristig sinkt die Zahl der Haushalte, 
auch wenn der Trend der Singualisierung, d. h. die Zunahme der Ein- und Zweipersonenhaus-
halte, kurzfristig den Rückgang der Haushaltszahlen bremst.  
Je nach regionaler Entwicklung konzentriert sich eine günstige Haushaltsentwicklung tendenzi-
ell auf die Zentren und ihr jeweiliges Umland. Demgegenüber stehen die peripheren Regionen, 
welche mit starken Haushaltsverlusten rechnen müssen. Hier übersteigen die Alterungspro-
zesse das Wachstum der kleineren Haushalte, die ansonsten die Haushaltszahlen stabilisieren. 
Die Entwicklung der Haushaltszahlen spiegeln nicht die Trends der Bevölkerungsentwicklung 
wider. Dies ist auf die Altersstruktur der Bevölkerungsstruktur zurückzuführen (vgl. Abb. 11). 
In der nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung der Haushaltsgrößen zwischen 2000 und 
2019 im Durchschnitt für die Gemeinde Schöngleina sowie den Saale-Holzland-Kreis und das 
Land Thüringen dargestellt. Dabei fällt auf, dass je größer der Bezugsraum ist, desto weniger 
schwankend ist diese Entwicklung verlaufen und desto geringer fallen die Korrekturen aus dem 
Zensus 2011 ins Gewicht. In allen drei Bezugsräumen sind im Betrachtungszeitraum die Haus-
haltsgrößen im Mittel geschrumpft, in Schöngleina um 0,81 % (im Landkreis um 0,98 %, im Frei-
staat um 0,71 %).  

Abbildung 13: Entwicklung der Anzahl der Haushaltsgrößen im Vergleich 

 
Quelle: Daten TLS 2023 
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Exkurs: Bedarfsermittlung für Wohnbauflächen  
Nach Auswertung aller vorliegenden Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und anderer ergänzender Informationen hat der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina entschieden, mit diesem 
FNP keine Wohngebietsflächen im Außenbereich gemäß § 35 BauGB darzustellen. Die angelegte und geplante 
Erweiterung des Wohngebietes „Im Görtlich“ im Süden der Ortslage Schöngleina wurde auf unbestimmte Zeit 
ausgesetzt.  
Damit verbleibt im Vergleich zum Vorentwurf des FNP eine einzige größere Potentialfläche für das Wohnen im 
Westen der Ortslage Schöngleina, die in den nächsten Jahren realisiert werden soll und insofern im FNP der 
Gemeinde als „Allgemeines Wohngebiet“ dargestellt ist (vgl. Kap. 5.2.2). Für diese Potentialfläche hat das TLVwA 
in seiner Stellungnahme (vgl. Schreiben vom 30.08.2019, Az.: 310-4621-13533/2019-16074086-FNP-Schön-
gleina) mitgeteilt, dass es sich bei der Bauflächendarstellung in diesem Bereich um eine Arrondierung der vorhan-
denen Siedlungsflächen handelt. Ein diesbezüglicher vertiefter qualifizierter Bedarfsnachweis braucht daher aus 
bauplanungsrechtlicher Sicht nicht erarbeitet zu werden. Die Darstellung dieser Wohnbaufläche entspricht aus 
städtebaulicher Sicht auch dann den Anforderungen des § 5 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 3 BauGB an eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung, wenn diese Fläche letztlich der Vermarktung an Zuzugswillige der Stadt 
Jena dient. 
Da also der FNP der Gemeinde Schöngleina (lediglich) Darstellungen für den Bestand vornimmt, verzichtet die 
Gemeinde Schöngleina mangels Erfordernis auf eine tiefgreifende Bedarfsanalyse, die in erster Linie der Begrün-
dung für die Neuausweisung von Wohnbauflächen (im Außenbereich) dient. 

 
3.8 Grüne Infrastruktur  

3.8.1 Naturraum und natürliche Ausstattung  
Die Gemeinde Schöngleina ist gemäß der naturräumlichen Gliederung Thüringens dem Natur-
raum „Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte (3.6)“ zuzuordnen. Die Topographie der Gemeinde Schön-
gleina wird durch den Höhenzug Wöllmisse, der sich nördlich an die Ortslage auf bis zu 405 m 
hochzieht, geprägt. Die Ortslage selbst liegt in einer weiten Mulde die von Südosten über Nord-
ost bis Nordwest von gleichmäßig ansteigenden Hängen (bis ca. 310 m ü. NHN.) umgeben wird. 
Im Gegensatz zu diesem Höhenrücken steht ein mehrfach verzweigtes und tief (bis auf ca. 240 
m ü. NHN) eingeschnittenes System von Talauen und Klingen des „Grundes“ bzw. entlang des 
Schöngleinaer Bachs. 
Schöngleina hat keine großen Fließgewässer. Nächstgrößerer Fluss ist die Saale bei Jena (ca. 
13 km westlich Schöngleina). Als Fließgewässer sind im Südwesten des Gemeindegebietes der 
Schöngleinaer Bach und im Nordosten der Zensengraben/Zensenbach vorzufinden. Zudem gibt 
es einen kleinen Bachlauf an der Straße „Im Grund“.  
Mit dem großen und dem kleinen Hälterteich im Norden und dem Görtlichs Teich im Süden der 
Ortslage von Schöngleina befinden sich zwei Standgewässer im Gemeindegebiet. Hinzu kommt 
ein Standgewässer südwestlich von Zinna.  
Die Böden innerhalb der Gemeinde in ihrer Beschaffenheit vielfältig. Während östlich der Orts-
lage Lössböden dominieren, sind südlich davon insbesondere sandige Böden vorzufinden. In-
nerhalb und nördlich der Ortschaft trifft man auf tonige Böden, rund um den Flugplatz herum auf 
kalkige Böden (vgl. Kap. 3.8.7 und Anl. 2). 

3.8.2 Landschaftsplanung 
Für das Gemeindegebiet von Schöngleina liegen mit Stand 11/2023 gleich drei zu berücksich-
tigende Landschaftspläne vor: Ersterer, „Landschaftsplan LSG Mittleres Saaletal, Teil Stadt-
roda, Wöllmisse“ aus dem Jahr 1993, deckt einen kleinen Teil vom nordöstlichen Gemeindege-
biet ab, der hier keine Siedlungs- bzw. Bauflächen der Gemeinde Schöngleina beinhaltet.  
Die Ortslage Schöngleina und Zinna sowie der gesamte Gemeindebereich südlich davon wer-
den vom „Landschaftsplan für den Teilraum Stadtroda des Landkreises Saale-Holzland-
Kreis/Erweiterungsfläche - Gemarkungsbereich Hermsdorf“ aus dem Jahr 1996 umfasst, der 
seiner Zeit vom Planungsbüro Dr. Haußner aus Weimar erstellt wurde.  
Im zuvor genannten Landschaftsplan wurde die gesamte Ortslage Schöngleina als Siedlungs-
fläche („Gemischte Baufläche“) dargestellt. 
Beim dritten Landschaftsplan „Bereich der erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz“ handelt  
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es sich um eine Neuauflage, die sich bis Ende 2024 in Bearbeitung befand. Dieser umfasst das 
gesamte Gemeindegebiet Schöngleina und hat mit dem Stand 11/2024 die zuvor genannten 
Landschaftspläne abgelöst. Mit der Erstellung im Auftrag der Untere Naturschutzbehörde (UNB) 
des LK Saale-Holzland-Kreis UNB wurde die Sweco GmbH, das größte Architektur- und Inge-
nieurbüro Europas (vgl. https://www.sweco-gmbh.de), beauftragt. 
Im Gemeindegebiet Schöngleina befinden sich zahlreiche naturschutzrechtlich festgelegte 
Schutzgebiete und -objekte nach deutschem und europäischem Recht (die sich z. T. auch über-
lagern), die in die Planzeichnung des FNP übernommen wurden und im Umweltbericht (vgl. Anl. 
2) umfassend beschrieben werden. Dabei handelt es sich (anteilig) um das  
- Natura 2000-Schutzgebiet FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“, 
- Natura 2000-Schutzgebiet FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schlossgrund - Langes Tal“,  
- Naturschutzgebiet (NSG) TH-Nr. 451 „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“, 
- Landschaftsschutzgebiet (LSG) Thür.-Nr. 32 „Mittleres Saaletal“, 
- Flächennaturdenkmal (FND) Geotop SHK-5136-004 „Gletscherstein bei Ruttersdorf“, 
- Naturdenkmal (ND 27) „Kugeleiche Schöngleina“.  
Darüber hinaus wurden Maßnahmen (SPE-Flächen) aus rechtskräftigen B-Plänen der Ge-
meinde und die in Aussicht genommene Unterschutzstellungen ND 15 „Stieleiche auf dem Kno-
chen“, ND 19 „Linde vor dem Pfarrhof“ und ND 23 „Zwei Birnbäume nahe Steudnitzwiesen“ so-
wie die nach § 30 BNatSchG bzw. § 15 ThürNatG gesetzlich geschützten (punkt-, linien- und 
flächenhaften) Biotope (auf Grundlage früherer Dorf-, Offenland- und Waldkartierungen) in die 
Planzeichnung des FNP übernommen. Ergänzend dazu wurden auch Maßnahmenvorschläge 
(SPE-Flächen) der Gemeinde - ohne bisherige konkrete Zuordnung (A1-A4) - aufgenommen 
(vgl. Kap. 5.12). 
Mit der Sweco GmbH (o. g. Planungsbüro für den Landschaftsplan Erfüllende Gemeinde Bad 
Klosterlausnitz) wurde vereinbart, dass bereits zum Zeitpunkt der Beteiligungsverfahren nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB (vgl. Anl. 1) ein Abgleich bzw. Aktualisierung zu den gesetzlich geschützten 
Biotopen sowie die Maßnahmen gemäß der Erfassung des Eingriffs-Kompensations-Informati-
onssystem (EKIS) erfolgt und ggf. schon neu geplante Maßnahmen des Landschaftsplans in-
formativ übernommen bzw. in die Abwägung zum FNP eingestellt werden. 
Innerhalb des Gemeindegebietes Schöngleina ist auch das Vorkommen von zahlreichen Pflan-
zen und Tieren bekannt, die in der Anlage 1 der BArtSchV oder in den Anhängen II und IV der 
FFH-Richtlinie sowie des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind.  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-
weltschutzes und der Landschaftsplanung eine Umweltprüfung durchzuführen. Bei der Umwelt-
prüfung werden die mit dem FNP verbundenen bzw. von diesem vorbereiteten und voraussicht-
lich erheblichen Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes und der Landschaftspla-
nung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ermittelt sowie in einem Umweltbericht gemäß § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet nach § 2a Satz 3 
BauGB einen gesonderten Teil der Begründung (vgl. Anl. 2), dessen Inhalte im Wesentlichen 
vorgegeben sind (vgl. Anl. 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB). Weitergehende Aussagen zu 
Natur und Landschaft sind den Kapiteln 3.9.3.1 und 5.13 sowie dem Umweltbericht zu entneh-
men, der dieser Begründung als Anlage 2 beigefügt ist. 
Die Gemeinde Schöngleina verfügt über kein bauleitplanerisches Ökokonto (= Bevorratung von 
Maßnahmen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft). Eine entsprechende 
Einrichtung ist auch angesichts der beschränkten baulichen Gemeindeentwicklung auf den bau-
planungsrechtlichen Innenbereich der Ortslage Schöngleina nicht angezeigt. 

3.8.3 Innerörtliche Frei- bzw. Grünflächen 
Bei den Freiflächen innerhalb der Ortslage handelt es sich meist um private Grünflächen, Streu-
obstwiesen sowie sonstiges Grünland. Um den Hälterteich befinden sich mehrere Gärten. 
Öffentlich gestaltete Grünflächen sind der Friedhof im Südosten, der Spielplatz mit verschiede-
nen Kletterspielgeräten, Sandkasten, Schaukel, Tischtennisplatte, Sitzmöglichkeiten im Nord-
osten sowie der Sportplatz im Südwesten der Ortslage.  

https://www.sweco-gmbh.de/
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In der Straße „Im Unterdorf“ steht ein Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und an 
der Gemeindegrenze zu Bürgel befindet sich ein Entdeckungspfad „Streuobst“. 

3.8.4 Baumschutz 
Zum Schutz von stammbildenden Gehölzen (Einzelbäume, mehrstämmig ausgebildete Einzel-
bäume, strauchartige Bäume oder baumartige Sträucher, Baumgruppen, Großsträucher und 
freiwachsende Heister) einschließlich ihres Wurzelbereiches gilt innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne in der Gemeinde 
Schöngleina eine Baumschutzsatzung „Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Ge-
meinde Schöngleina“, die seit dem 20.01.1999 rechtskräftig ist (vgl. https://www.bad-kloster-
lausnitz.de/pdf/Satzung_zum_Schutz_des_Baumbestandes_Schoengleina.pdf). 
Unabhängig von der zuvor genannten Baumschutzsatzung gelten die Bestimmungen des § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Zeitenregelung für den Gehölzschnitt) und die §§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG i. V. m. § 39 und § 44 BNatSchG (Artenschutz). Weitergehende Hinweise zum 
Natur- und Artenschutz sind dem Kapitel 6.7 bzw. der Anlage 2 (Umweltbericht) zu entnehmen.  

3.8.5 Altlasten  
Die Untere Bodenschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis informiert mit Schreiben vom 
29.11.2022 (Az.: BLS2019/1041), dass im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes ver-
schiedene Altablagerungen und Altstandorte im Thüringer Altlasteninformationssystems 
(THALIS) erfasst sind. In der nachfolgenden Tabelle wurden die im THALIS erfassten Informa-
tionen zu den einzelnen Standorten „Altablagerungen und Altstandorte“ (auszugsweise) darge-
stellt, wobei die mit Status „aktiv“ fett markiert wurden.  
Tabelle 2: Informationen aus dem THALIS bzgl. Altablagerungen und Altstandorte  

THALIS-Kennziffer – 
Art  

Ortsübliche Bezeichnung – 
- Ortsteil  Verdacht Aktive Stufe – 

Status 

07081 –  
    Altablagerung Hohlweg – Schöngleina kein Altlastenverdacht Löschung –  

gelöscht 

07082 –  
    Altablagerung Schrottplatz – Schöngleina kein Altlastenverdacht Löschung –  

gelöscht 

07083 –  
    Altablagerung 

Altablagerung – Schöngleina (unterhalb 
„Altes Gut“) Altlastenverdacht  Löschantrag –  

aktiv 

07084 –  
    Altstandort 

Schweinehaltung l, ll, lll – Schönglei-
na („Weiße Fläche“, vgl. Kap. 5.4.3) Altlastenverdacht  Historische Er-

kundung – aktiv 
07085 –  
    Altstandort Verkehrslandeplatz – Schöngleina kein Altlastenverdacht Löschung –  

gelöscht 

07086 –  
    Altstandort Stall – Zinna kein Altlastenverdacht Löschung –  

gelöscht 

07087 –  
    Altstandort GEMES GmbH – Zinna kein Altlastenverdacht Löschung –  

gelöscht 

07088 –  
    Altstandort Kläranlage – Zinna Altlastenverdacht Löschantrag –  

aktiv 

07089 –  
    Altstandort VEG Giftlager – Zinna Altlastenverdacht Ersterfassung – 

aktiv 
07090 –  
    Altablagerung GEMES GmbH – Zinna Altlastenverdacht Ersterfassung – 

aktiv 

07091 –  
    Altablagerung Altablagerung – Zinna kein Altlastenverdacht 

Löschung –  
gelöscht 

Quelle: LRA Saale-Holzland-Kreis, Untere Bodenschutzbehörde, Schreiben vom 29.11.2022 (Az.: BLS2019/1041) 

Bei den in der Tabelle 2 erfassten aktiven Standorten handelt es sich um Altlastenverdachtsflä-
chen, die auf Grund vorangegangener Nutzungen (vorsorglich) im THALIS erfasst wurden. Ob 
hier tatsächlich umweltgefährdende Stoffe anzutreffen sind und vor allem, wo genau diese sein 
sollen bzw. wie diese abzugrenzen sind, ist (auch nach Rücksprache der jeweiligen Flächenei-

https://www.bad-klosterlausnitz.de/pdf/Satzung_zum_Schutz_des_Baumbestandes_Schoengleina.pdf
https://www.bad-klosterlausnitz.de/pdf/Satzung_zum_Schutz_des_Baumbestandes_Schoengleina.pdf
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gentümer) völlig offen und bedarf in der Regel zunächst erst einmal weitergehender Untersu-
chungen/Recherchen. Insofern konnte auf der Planzeichnung des FNP keine Darstellung/Kenn-
zeichnung im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB erfolgen.  
Die Untersuchungen zur Überprüfung des Verdachts sind von den jeweiligen Grundstücksei-
gentümern in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis 
zu veranlassen und zu tragen.  

3.8.6 Wasserrecht  
Im Gemeindegebiet Schöngleina gibt es mehrere Gräben und zwei größere Fließgewässer. Da-
bei handelt es sich zum einen um den Schöngleinaer Bach (südlich der Ortslage Schöngleina) 
mit Fließrichtung nach Südost und zum anderen um den südöstlich von Zinna liegenden Zensen-
graben/Zensenbach (im Zensengrund) mit Fließrichtung Nordost. Gemäß § 29 Abs. 1 ThürWG 
beträgt der Gewässerrandstreifen innerhalb von im Zusammenhang bebauter Ortslagen 5 m und 
im Außenbereich 10 m. Bekannte oder ausgewiesene Überschwemmungsgebiete oder über-
schwemmungsgefährdete Bereiche liegen außerhalb des Gemeindegebietes.  
Außerdem befinden sich im Gemeindegebiet Schöngleina zwei direkt nebeneinanderliegende 
Wassergewinnungsanlagen (vgl. Tab. 2) mit den dazu gehörigen Wasserschutzgebieten.  
Die TLUBN Abteilung 5 (Wasserrechtlicher Vollzug) teilt dazu in seiner Stellungnahme (vgl. 
Schreiben 26.08.2019, Az.: 5070-82-3447/202/1-58282/2019) mit, dass die Schutzzonen I und 
ll des Brunnens Hy Schöngleina 1/1964 mit Beschluss des Kreistages Stadtroda Nr. 93-17/77 
vom 24.02.1977 festgesetzt wurde und das die Schutzzone lll einer Neufestsetzung bedarf. 
Tabelle 3: Wassergewinnungsanlagen in Schöngleina 

Kartenblatt WGA-Nr./Fass.-Nr. Status Name der Anlage 

5036 1 f-v Hy Schöngleina 1/1964 

5036 1 v Hy Schöngleina 1E/1978 

Quelle: TLUBN, Abt. 5 (vgl. Schreiben vom 26.08.2019, Az.: 5070-82-3447/202/1-58282/2019) 

Die nach bisherigem Recht festgesetzten Wasserschutzgebiete gelten gemäß § 79 Abs. 1  
ThürWG als festgesetzte Wasserschutzgebiete im Sinne von § 51 WHG. ln den festgesetzten 
Schutzzonen gelten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen des o. g. Beschlusses. 
Gemäß Beschluss des Kreistages Stadtroda Nr.93-17/77 vom 24.02.1977 sind Neubebauungen 
in der Schutzzone ll verboten. Die Ausdehnung von Bauflächen im östlichen Bereich der Orts-
lage Schöngleina ist daher auf den bisher vorhandenen Gebäudebestand zu beschränken. 
Im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnungsanlage (Brunnen Hy Schöngleina 1E/197, 
vgl. Tab. 2) am nordöstlichen Ortsrand Schöngleina ist für die entsprechende Schutzzone lll ein 
Verfahren zur Neufestsetzung bei der oberen Wasserbehörde anhängig (vgl. Anlage 3 zum Um-
weltbericht). Der geplante Verlauf der (neufestzusetzenden) Schutzzone III ist jedoch mit dem 
Verlauf der bestehenden Schutzzone III im Gemeindegebiet Schöngleina identisch.  
Bei der Festsetzung von Verboten und Nutzungsbeschränkungen wird sich die obere Wasser-
behörde nach eigener Aussage hierbei an den Empfehlungen des DVGW-Regelwerkes (Ar-
beitsblatt W 101 – „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grund-
wasser“) und dessen Hinweisen auf gefährliche Handlungen, Einrichtungen und Vorgänge in 
Wasserschutzgebieten orientieren. 
Auch nach dem DVGW-Arbeitsblatt stellen die Ausweisung neuer Baugebiete und die Errich-
tung baulicher Anlagen in der Schutzzone ll ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für die Trink-
wasserdargebote dar. Neubebauungen sind in der Schutzzone ll daher grundsätzlich verboten.  
Auch von Kleingartenanlagen geht in der Schutzzone ll ein sehr hohes Gefährdungspotential 
für die öffentliche Trinkwasserversorgung aus. Eine wesentliche Gefahrenquelle ist neben ei-
nem unsachgemäßen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (Überdosierung, Beseitigung von 
Restbrühen, etc.) eine ungenügende Abwasserbeseitigung. 
In der Planzeichnung des FNP erfolgte innerhalb der Schutzzone ll (bis auf den bisher vorhan- 
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denen Gebäudebestand und die bestehenden Straßen) keine Darstellung von (neuen) Bauflä-
chen. Zum größten Teil ist die Schutzzone ll als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  
Für weitere Planungen hinsichtlich der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
wird auf § 49 AwSV verwiesen. Bezüglich der Herstellung von Abwasserkanälen und -leitungen 
gelten die Anforderungen des ATV-Arbeitsblattes A 142. Hinsichtlich des Umgangs mit Regen-
wasser sind die Anforderungen des DWA-Merkblatt M 153 (2007) – „Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit Regenwasser" vom August 2007 zu beachten. Beim Bau von Straßen, Wegen 
und Standplätzen sind die Forderungen der Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Stra-
ßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) Ausgabe 2016 zu berücksichtigen. 
Wendestelle für LKW 
Im Kreuzungsbereich L 2316 und K 119 am östlichen Ortsrand von Schöngleina (Wasser-
schutzzone II unmittelbar in der Nähe der Wasserschutzzone I) befindet sich eine Wendestelle 
für LKW. Hierzu teilt die UWB des LK Saale-Holzland-Kreis (vgl. Schreiben vom 23.08.2019, 
Az.: BLS2019/1041) mit:  
Diese Wendestelle wird aber auch zweckentfremdet zum Parken von Lieferanten zur Fa. GE-
MES genutzt. Auf Grund der Lage in der Schutzzone sowie der fehlenden Befestigung und Ent-
wässerung ist die Nutzung auf das Wenden im öffentlichen Nahverkehr zu beschränken. Das 
Parken ist zu unterbinden. 
Seitens der Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der zuvor genannten Wende-
stelle das Parken bereits verboten ist; die entsprechende Ausschilderung aber oftmals zerstört 
oder beseitigt wird und die zuvor genannte Firma jegliche Mitverantwortung für illegales Parken 
im Gemeindegebiet ablehnt. 

3.8.7 Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 
In der Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) vom 10.09.2019 (Az.: 5070-82-3447/202-1-58282/2019) wurde die nachfolgend über-
nommene eine Grafik Subrosionsgefährdung im Gemeindegebiet Schöngleina beigefügt (vgl. 
Abb. 14). Dazu bzw. zur Thematik Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung führt die Abteilung 8 
(Geologischer Landesdienst und Bergbau) der TLUBN wie folgt aus:  
Die südliche Hälfte des Plangebietes etwa bis zur L 1075 bzw. K 119 befindet sich im Ausstrich-
bereich von Schichtenfolgen des Mittleren Buntsandsteins, welche keine leicht wasserlöslichen 
Einlagerungen enthalten … Damit besteht in diesem Bereich keine potentielle geogene Gefähr-
dung hinsichtlich Subrosion (keine Erdfälle, Senkungen -> grün markierte Gefährdungsklasse 
B-a-l in Abb. 14). 
Der nördliche Abschnitt des Plangebietes befindet sich dagegen überwiegend im Ausstrichbe-
reich von Schichtenfolgen des Oberen Buntsandsteins (Röt), welche besonders im Basisbereich 
durch mächtigere sulfatische Einlagerungen (Gips, Anhydrit) charakterisiert werden. Aufgrund 
dieser geologischen Position wird der unmittelbare Baugrund im Bereich des hängigen Rötso-
ckels durch Wechsellagerungen aus bunten tonigen Mergeln mit Quarzit- und Dolomitbänken 
sowie Einschaltungen von Anhydritstein aufgebaut, wobei letzterer oberflächennah vergipst ist 
sowie teilweise unterirdisch abgelaugt (subrodiert) wird. Diese veränderlich festen Gesteine 
werden durch plastische, wechselnd steinige Verwitterungslehme und Fließerden weichselkalt-
zeitlichen Alters überlagert. 
Nach dem Subrosionskataster des TLUBN kann dieser Abschnitt des Plangebietes den Gefähr-
dungsklassen B-b-l-4 (gelbe Flächen in Abb. 14) und B-b-l-3 (rote Flächen in Abb. 14) zugeord-
net werden. Da die einzelnen Gefährdungsbereiche fließend ineinander übergehen, können so-
wohl die Merkmale der einen, als auch der anderen Gefährdungsklasse auftreten.  
Bei der Gefährdungsklasse B-b-I-4 (gelb) handelt es sich um ein potentielles Subrosionsgebiet 
mit weitgehend intaktem Sulfat, in dem vor allem eine an Störungen gebundene „vorauseilende" 
bzw. „irreguläre" Subrosion auftreten kann. Dort sind Subrosionsauswirkungen (Erdfälle, Sen-
kungen) aufgrund der geologischen Situation möglich, treten aber vergleichsweise selten auf. 
ln einigen Bereichen des Röt-Sockels sind im Kataster des TLUBN allerdings eine ganze Reihe 
von Subrosionstrukturen (Erdfälle, Senken) erfasst bzw. im digitalen Geländemodell erkennbar 
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(vgl. Abb. 14). Diese Bereiche sind als aktive Subrosionsgebiete (Gefährdungsklasse B-b-l-3) 
einzustufen und werden in Abbildung 14 durch rote Flächen markiert. 
Die äußerste nordwestliche Ecke des Plangebietes wird durch die aus Unterem Muschelkalk 
aufgebaute Steilstufe sowie die anschließende Hochfläche mit Verkehrslandeplatz geprägt. Dort 
ist die örtliche Bildung von kleineren Hohlräumen in Karbonatgesteinen möglich (Gefährdungs-
klasse B-b-lll-1; braune Fläche in Abb. 14). 
Aus der vorab dargestellten geologischen Situation ergibt sich hinsichtlich des Georisikos Sub-
rosion für den nördlichen Bereich des Plangebietes überwiegend ein relativ geringes verblei-
bendes Gefährdungspotential (Restrisiko) für die Gefährdungsklassen B-b-l-4 (gelb) und B-b-lll-
1 (braun). 
ln den Bereichen der Gefährdungsklasse B-b-l-3 dagegen ist von einem vergleichsweise hohen 
Gefährdungspotential auszugehen. Planer sowie potentielle Bauherren sollten auf diese mögli-
chen Gefahren hingewiesen werden. Die Durchführung von auf die Subrosionsproblematik ab-
gestimmten Baugrunderkundungen im Vorfeld von Baumaßnahmen wird empfohlen. Eine kon-
zentrierte Versickerung von Oberflächen- und Dachwässern ist unter Berücksichtigung der po-
tentiellen Subrosionsgefährdung bzw. einer möglichen anthropogenen lnduzierung von Subro-
sionsprozessen in den genannten Bereichen nicht zu empfehlen. 

Abbildung 14: Subrosionsgefährdung im Gemeindegebiet Schöngleina  

 

Quelle: Stellungnahme TLUBN (vgl. Schreiben vom 10.09.2019 (Az.: 5070-82-3447/202-1-58282/2019) 

3.9 Übergeordnete und sonstige Planungen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ist der FNP den Zielen der Raumordnung anzupassen (vgl. Kap. 1). 
Diese Ziele werden in Thüringen mit dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) und dem jewei-
ligen Regionalplan (RP) als übergeordnete Planungen formuliert. 
Dabei stellt das LEP einen „fachübergreifenden und überörtlichen Masterplan dar, der Vorgaben 
und Anregungen für die räumliche Landesentwicklung beinhaltet“ (LEP 2025). Sie gliedern sich 
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in Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die wiederum von der Regionalplanung in den Re-
gionalplänen nachrichtlich übernommen bzw. räumlich und sachlich ausformuliert und festge-
legt werden. 

3.9.1 Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) 
Gemäß Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) ist das LEP 2025 seit dem 05.07.2014 in 
Kraft. Die Erste Änderung des LEP 2025 wurde am 09.07.2024 durch die Thüringer Landesre-
gierung beschlossen und gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 ThürLPlG im Gesetz- und Verordnungsblatt 
(GVBl.) für den Freistaat Thüringen Nr. 12/2024 vom 30.08.2024 veröffentlicht und ist am 
31.08.2024 in Kraft getreten. 
Nach dem LEP 2025 lässt sich die Gemeinde Schöngleina dem Raumstrukturtyp „Innerthüringer 
Zentralraum“ zuordnen, welcher als Standortraum im nationalen Wettbewerb gestärkt werden 
und seine Funktion als Impulsgeber für Thüringen ausbauen soll. Östlich grenzt die Gemeinde 
an den Raumstrukturtyp „Raum um die A9/Thüringer Vogtland“ an, der „unter Ausnutzung der 
lagebedingten Potenziale weiter gefestigt werden soll“ (LEP 2025).  
Des Weiteren ist Schöngleina Teil des mittelzentralen Funktionsraums Jena, auf den bei der 
Sicherung der Daseinsvorsorge und interkommunale Kooperation Bezug genommen werden 
soll. Südlich der Gemeinde erstreckt sich entlang der BAB A 4 ein landesbedeutsamer Entwick-
lungskorridor, welchem bei der Siedlungsentwicklung und dem Infrastrukturausbau besonderes 
Gewicht beigemessen werden soll.  
Schöngleina befindet sich zudem im Freiraumverbundsystem Waldlebensräume, welches die 
Verbesserung der Durchgängigkeit von Waldverbundsystemen zum Ziel hat. 
Gemäß Grundsatz 2.5.1 G des LEP soll in allen Landesteilen eine ausreichende und angemes-
sene Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gesichert werden. Der Wohnraum soll insbe-
sondere für die Bedürfnisse einer weniger mobilen, älteren und vielfältigeren Gesellschaft mit 
einer sinkenden Anzahl von Haushalten weiterentwickelt werden. Raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die die Wohnraumversorgung beeinträchtigen, sollen vermieden werden. 
Für eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung ist es jeder Gemeinde im Rahmen ihrer 
Eigenentwicklung möglich, die gewachsenen Strukturen zu erhalten und angemessen weiter-
zuentwickeln. Die demografische Entwicklung der ortsansässigen Bevölkerung, aber auch die 
konkreten baulichen Möglichkeiten für eine flächensparende Entwicklung im Einklang mit ihrem 
Umland, wirken sich besonders beigeplanten Flächenausweisungen aus. Diese resultieren  
u. a. aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölke-
rung an zeitgemäße Wohnverhältnisse oder der ortsansässigen Gewerbebetriebe und Dienst-
leistungseinrichtungen sowie besonderen örtlichen Voraussetzungen und Potenzialen. Der Be-
darf einer Gemeinde an Siedlungsflächen ergibt sich folglich aus deren Entwicklungsabsichten 
unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen raumordnerischen Funktion (vgl. Begründung zu 2.4.2 
G, LEP). 

Die Umsetzung der Energiewende ist ein zentraler Bestandteil der Teilfortschreibung des LEP 
2025. So werden u. a. verbindliche Ziele für den Ausbau der Windenergie festgelegt. Bis 2032 
sollen 2,2 Prozent der Landesfläche für den Ausbau der Windenergie genutzt werden können, 
wobei regionale Besonderheiten und landschaftliche Gegebenheiten gleichermaßen Berück-
sichtigung finden sollen.  

3.9.2 Regionalplan Ostthüringen (RP-OT) 
Mit der Bekanntgabe der Genehmigung im Thüringer Staatsanzeiger (ThürStAnz) Nr. 25/2012 
vom 18.06.2012 ist der Regionalplan Ostthüringen in Kraft getreten.  
Am 19.04.2024 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen den 2. Entwurf zur Än-
derung des Regionalplans Ostthüringen beschlossen und die Präsidentin der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen ermächtigt, den Regionalplan Ostthüringen beim Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) als zuständige Oberste Landespla-
nungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (Beschluss-Nr. PLV 30/01/24).  
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Der RP-OT übernimmt nachrichtlich die Ausweisung der Ober- und Mittelzentren des LEP, legt 
aber die Grundzentren in der Planungsregion fest. Grund-, Mittel- und Oberzentren werden als 
„Zentrale Orte“ bezeichnet und sind Gemeinden und Städte, die eine überörtliche Versorgungs-
funktion für die sie umgebenden Gemeinden haben. Sie gewährleisten eine flächendeckende 
Grundversorgung. Ober- und Mittelzentren stellen darüber hinaus die Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen des spezialisierten Bedarfs sicher, dort sind beispielsweise Fachgeschäfte 
und spezielle Dienstleistungen vorzufinden. 
Die Gemeinde Schöngleina befindet sich nach dem RP-OT im Grundversorgungsbereich von 
Hermsdorf und Klosterlausnitz (ca. 12 km östliche Richtung), welche zusammen ein funktions-
teiliges Mittelzentrum bilden. Südlich (ca. 10 km) befindet sich zudem das Mittelzentrum Stadt-
roda. Das nächstgelegene Grundzentrum ist die Stadt Bürgel (ca. 7 km nordöstliche Richtung).  
Die zuvor genannten Orte mit zentralörtlichen Funktionen treten vor dem Hintergrund der nah-
gelegenen Stadt Jena (7 km westlich von Schöngleina) als Oberzentrum in der praktischen Be-
deutung für die Gemeinde Schöngleina deutlich zurück. Dies kommt auch mit der Zuordnung 
von Schöngleina zum Stadt- und Umlandraum Jena (vgl. Karte 1.1 RP-OT) zum Ausdruck. 
Die Stadt- und Umlandräume Gera und Jena als herausgehobene räumliche Leistungsträger 
und Impulsgeber mit überregionaler Bedeutung sollen im wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Bereich als Teil der Metropolregion Mitteldeutschland weiterentwickelt werden. Die Ko-
operationen innerhalb und zwischen den Stadt- und Umlandräumen in der Thüringer Städte-
kette sollen gestärkt werden. (G 1-1 RP-OT) 
Zwischen der Stadt Jena und der Gemeinde Schöngleina besteht aktuell keine Stadtumland-
partnerschaft; die Gemeinde Schöngleina könnte sich aber eine solche vorstellen und steht für 
diesbezügliche Gespräche mit der Stadt Jena gern zur Verfügung.  
Die durch Schöngleina verlaufenden Landesstraßen L 1075 und L 2316 werden im RP-OT als 
regional bedeutsame Straßenverbindungen eingestuft. Sie sollen zur Gewährleistung der An-
bindung an die Grund-, Mittel- und Oberzentren und die überregional bedeutsame Straßenver-
bindung im Norden (B 7) und die europäisch bedeutsame Verbindung im Süden (BAB A 4) ge-
sichert werden. Mit Blick auf die schnelle Erreichbarkeit und die zukünftige wirtschaftliche Ent-
wicklung der Planungsregion ist ein weiteres Ziel, den Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina 
als regional bedeutsamen Flugplatz zu sichern (Z 3-5). 
Im FNP wurden die zuvor genannten Landesstraßen und der Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina entsprechend dargestellt. 
Der RP-OT trifft zudem verschiedene Aussagen zur Raumnutzung innerhalb der Planungsre-
gion. Dabei wird zwischen Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten unterschieden. Ein Vor-
ranggebiet stellt ein Ziel der Raumordnung dar und lässt daher keine andere als die vorgese-
hene Nutzung auf diesem Gebiet zu, soweit diese nicht mit der vorrangigen Funktion vereinbar 
ist. Ein Vorbehaltsgebiet ist als Grundsatz der Raumordnung zu verstehen. Das bedeutet, dass 
einer bestimmten raumbedeutsamen Nutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
besteht für den FNP eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung (= Vorranggebiete), 
auf die an dieser Stelle hingewiesen wird. 
Auf der Abbildung 15 sind die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung für Schöngleina dar-
gestellt. Danach besteht östlich und südlich der Ortslage Schöngleina sowie nördlich von Zinna 
das Vorranggebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung LB-58 – Schöngleina/Zinna/Beulbar-
Ilmsdorf/Scheiditz. Es soll dazu dienen, die Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor in der Region 
zu stärken und die Kulturlandschaft zu erhalten. Westlich und nördlich von Schöngleina sowie 
südlich von Zinna besteht das Vorbehaltsgebiet lb-60 – Schöngleina/Mennewitz/Rabis, auch für 
die landwirtschaftliche Bodennutzung.  
Rund um den Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina befindet sich das Vorranggebiet für Frei-
raumsicherung FS-57 – Wöllmisse, Kernberge, östlich von Zinna das Vorranggebiet FS-71 – 
Waldecker Schlossgrund, Langes Tal, Gleistal, ebenfalls für die Freiraumsicherung. Beide ha-
ben eine besondere Bedeutung für die ökologische Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Re-
gion (einschließlich Artenschutz).  
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Nördlich und westlich Schöngleina besteht das Vorbehaltsgebiet für die Freiraumsicherung fs-
58 – Unteres Rodatal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder. 
Abbildung 15a:  Auszug aus dem (rechtskräftigen) Regionalplan Ostthüringen (RP-OT 2012)  

 

Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen (2024)  

Abbildung 15b:  Auszug aus dem von der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen am 19.04.2024 
beschlossenen Regionalplan Ostthüringen (RP-OT-neu) 

 

Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen (2024)  
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Hinweis zum RP-OT (vgl. Abb. 15a): Das nordöstlich von der Ortslage Zinna liegende Vorrang-
gebiet für Waldmehrung WM-17 – südwestlich Thalbürgel befindet sich außerhalb vom Gemein-
degebiet der Gemeinde Schöngleina und wurde demzufolge auch nicht im FNP dargestellt. 
Als Grundsatz wird im RP-OT angeführt, dass im Bereich der Landwirtschaft das traditionelle 
Anbaugebiet für die Obsterzeugung in Schöngleina/Zinna zur wirtschaftlichen Stärkung erhalten 
werden soll (G 4-11). Auch für die Erhaltung und Entwicklung der Schweinemast in Zinna sollen 
grundsätzlich Acker- und Grünlandflächen in unmittelbarer Nähe gesichert werden (G 4-12).  
Des Weiteren sind insbesondere die Erfordernisse zur Siedlungsentwicklung gemäß LEP 2025 
und RP-OT zu berücksichtigen:  
Entsprechend den raumordnerischen Erfordernissen des LEP 2025 soll sich die Siedlungsent-
wicklung in Thüringen am Prinzip „lnnen- vor Außenentwicklung" orientieren. Dabei soll der 
Schaffung verkehrsminimierender Siedlungsstrukturen, der Ausrichtung auf die Zentralen Orte 
und der Orientierung an zukunftsfähigen Verkehrsinfrastrukturen ein besonderes Gewicht bei-
gemessen werden. (LEP, G 2.4.1) 
Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke soll sich am gemeindebezogenen Bedarf 
orientieren und dem Prinzip „Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme" folgen. Der Nach-
nutzung geeigneter Brach- und Konversionsflächen wird dabei ein besonderes Gewicht beige-
messen. (LEP, G 2.4.2) 
Durch lnnenentwicklung, Revitalisierung von Siedlungskernen, Erhöhung der Flächenprodukti-
vität, Verbesserung der lnfrastruktureffizienz, Sicherung von Freiräumen und Freihaltung von 
Retentionsflächen sowie durch interkommunale Abstimmungen und Zusammenarbeit soll ein 
Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht werden. Dabei sollen die zukünftigen 
Bedürfnisse der Daseinsvorsorge berücksichtigt werden. (G 2-3, RP-OT) 
lm Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen bestehende Baugebiete ausgelastet sowie auf-
grund ihrer Lage, Größe, Erschließung und Vorbelastung geeignete Brach- und Konversionsflä-
chen nachgenutzt werden, bevor im Außenbereich Neuausweisungen erfolgen. (G 2-4, RP-OT)  
Zur Sicherung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung soll die Flächenneuinanspruchnahme 
deutlich reduziert werden. Der Zentralitäts-/Versorgungsfunktion eines Zentralen Ortes soll bei 
der Siedlungsflächenentwicklung besonderes Gewicht beigemessen werden. (G 2-5, RP-OT) 

Die Gemeinde Schöngleina besitzt keine zentralörtliche Funktion, sie ist dem Grundversor-
gungsbereich des Mittelzentrums Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz zugeordnet (G 1-17, RP-OT). 
Im RP-OT sind für das Gemeindegebiet Schöngleina keine Vorranggebiete Windenergie aus-
gewiesen; gleiches gilt für den aktuell vorliegenden 2. Entwurf des geänderten RP-OT (vgl.  
Beschluss-Nr. PLV 30/01/24 der Regionalen Planungsgemeinschaft vom 19.04.2024).  

3.9.3 Fachplanungen 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 g) BauGB sind die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie weiteren 
umweltbezogenen Fachplanungen bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Aus 
diesem Grund werden die entsprechenden Ziele dieser Planungen für die Gemeinde Schön-
gleina nachfolgend aufgeführt. 
3.9.3.1  Landschaftsplan  
Im Kapitel 3.8.2 wurde bereits auf die Landschaftsplanung eingegangen. Insofern wird an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf verwiesen.  
Landschaftspläne nach § 11 BNatSchG (§ 4 ThürNatG) sind eigenständige Fachpläne des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, deren Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen sind (vgl. § 11 Abs. 3 BNatSchG). Eine Anpassungspflicht, ähnlich wie bei den Zielen der 
Raumordnung (vgl. § 1 Abs. 4 BauGB), besteht nicht. 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit den Darstellungen des FNP keine abwägungsbeachtli-
chen Konflikte mit den vorgenannten Zielen, Erfordernissen und Maßnahmen einhergehen, weil 
im FNP der Gemeinde Schöngleina keine neuen großflächigen Bauflächen- bzw. Baugebiets-
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ausweisungen für Wohnen oder Gewerbe erfolgt, die über den aktuellen (baulichen/planungs-
rechtlichen) Bestand hinausgeht (vgl. Kap. 5.2.2 und 5.4.2). Bzgl. der geplanten Erweiterung 
der Fläche für Abfallentsorgungsanlage „Erdenwerk“ (EEW) in Zinna wird an dieser Stelle auf 
das Kapitel 5.9 verwiesen.  
Die Darstellungen des Landschaftsplans Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz wurden mit 
Stand 11/2024 generell in den FNP übernommen. In der Stellungnahme der UNB des LRA 
Saale-Holzland-Kreis vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1041) wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass gesetzlich geschützte Biotope dem Schutz des § 30 BNatSchG unterliegen und inso-
fern unabhängig von den Darstellungen im Landschafts- bzw. Flächennutzungsplan weitere, 
auch der UNB bisher nicht bekannte oder dargestellte, gesetzlich geschützte Biotope im Ge-
meindegebiet Schöngleina vorhanden sein können. Außerdem wird auf die besondere rechtli-
che Stellung des Artenschutzes gemäß §§ 39, 44 BNatSchG sowie der EU-Vogelschutz- und 
FFH-Richtlinie hingewiesen. 
Weitergehende Aussagen zu Natur und Landschaft sind den Kapiteln 3.8.2 und 5.13 sowie dem 
Umweltbericht zu entnehmen, der dieser Begründung als Anlage 2 beigefügt ist. 
3.9.3.2  Gewässerrahmenplan 
Der Gewässerrahmenplan ist eine Ergänzung zu den flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungs-
plänen, welche das Hauptinstrument zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(EG-WRRL) darstellen und behördenverbindlich sind. Er erläutert alle erforderlichen Maßnah-
men des Thüringer Landesprogramms Gewässerschutz und fasst diese jeweils auf einem Maß-
nahmenblatt zusammen.  
Dem Gewässerrahmenplan lässt sich auch eine Maßnahme für den Schöngleinaer Bach auf 
dem Gemeindegebiet Schöngleina entnehmen, die zwar schon im 1. Bewirtschaftungszyklus 
aufgeführt war, aber bislang (noch) nicht umgesetzt wurde (vgl. Anl. 2). Diese beinhaltet die 
Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung für den südlichen Teil des Gewässers, entlang 
der Gemarkung zur Gemeinde Schlöben. Konkret ist damit eine Habitatverbesserung gemeint, 
z. B. durch die Entfernung von Sohl- und Uferverbau und den Einbau von Strömungslenkern, 
ohne das Gewässer baulich umzuverlegen (vgl. Anl. 2). 

3.9.4 Informelle Planungen 
Bekannte informelle Planungen mit Bezug auf die Gemeinde Schöngleina werden nachfolgend 
vorgestellt.  
3.9.4.1  Klimaschutzkonzept für den Saale-Holzland-Kreis 
Mit dem am 21.06.2017 vom Kreistag beschlossenen Klimaschutzkonzept soll die Strategie für 
den Klimaschutz im Saale-Holzland-Kreis zukunftsträchtig ausgerichtet werden. Neben der Er-
stellung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz liegt dem Konzept eine Potenzialanalyse zu 
Energieeinsparungen bzw. -effizienz, erneuerbaren Energien und der Reduktion von CO2-
Emmissionen zu Grunde. Das Klimaschutzkonzept beinhaltet einen breiten Maßnahmenkatalog 
für die Handlungsfelder Energieeinsparung, Substitution, Wertschöpfung und Wissenstransfer. 
Die Leitidee ist dabei, den Saale-Holzland-Kreis als Kompetenzregion für erneuerbare Energie 
und Klimaschutz zu positionieren. 
3.9.4.2  Regionale Entwicklungsstrategie Saale-Holzland-Kreis 2023-2027 
Im Rahmen der LEADER-Förderperiode 2023-2027 wurde eine Regionale Entwicklungsstrate-
gie mit regionalen Entwicklungszielen für das Aktionsgebiet, das im Wesentlichen dem Saale-
Holzland-Kreis entspricht, erstellt. Nähre Informationen zur Regionalen Aktionsgruppe Saale-
Holzland e. V. und zu den Inhalten bzw. den verschiedenen Entwicklungsprozessen sowie zu 
den Fördermöglichkeiten individueller Projekte gibt es unter: https://www.rag-sh.de  
3.9.4.3  Integrierte Regionale Entwicklungskonzept (IREK)  
Am 22.06.2022 hat der Kreistag das Integrierte Regionale Entwicklungskonzept (IREK) für den 
Saale-Holzland-Kreis beschlossen. In der Presseinformation vom 22.06.2022 heißt es dazu:  
Damit hat sich der Landkreis nun Handlungsleitplanken für die Zeit bis 2030 gegeben. „Das 
IREK dient in Zukunft als Leitfaden für die Entscheidungen der Kreisverwaltung, des Kreistages 

https://www.rag-sh.de/
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und der kreisangehörigen Kommunen“, sagt Landrat Andreas Heller nach der Beschlussfas-
sung: „Damit steht die Entwicklung des Saale Holzlandes auf sicheren Füßen. Auch wenn das 
viele Hausaufgaben für uns bedeutet.“  

So umfasst das IREK insgesamt 159 Einzelmaßnahmen, die die Entwicklung des SHK in den 
nächsten Jahren vorantreiben sollen. Maßnahmen, für die bereits im Vorfeld ein möglichst brei-
ter gesellschaftlicher Konsens gesucht wurde. So waren neben der Verwaltung auch die Kreis-
tagsmitglieder, Vertreter der Städte und Gemeinden und die Bürger an der Mitwirkung beteiligt. 
Als Handlungsziele wurden in der Folge folgende Themenschwerpunkte im IREK verankert:  

• Förderung des Zuzuges von Familien in den SHK und Stärkung der Familienfreundlichkeit  
• Entwicklung von Wohnbaustandorten, Stärkung der Ortskerne (Leerstandsminimierung, Bra-

chenrevitalisierung) 
• Optimierung der Verkehrsanbindung mit dem Auto, ÖPNV und Fahrrad 
• Stärkung des SHK als leistungsfähiger Wirtschaftsstandort 
• Professionalisierung und Ausbau des Tourismus 
• Stärkung der Mittel- und Grundzentren 
• Weiterentwicklung der Kinderbetreuung, Schulen und medizinischen Versorgung 
• Schutz der Umwelt mit Pflege von Wäldern und Feldern, der Gewässer und Fortführung der 

Klimaschutzaktivitäten des Landkreises  
• Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes Gewährleistung einer bürgerfreundli-

chen und leistungsfähigen Kreisverwaltung 

Mehr Informationen dazu können auf der Internetseite des Landkreises auf- und abgerufen wer-
den: https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/landkreisfoerderung/irek/ 
3.9.4.4  Dorfentwicklungsplanung 
Für die Gemeinde Schöngleina wurden bereits zwei Dorfentwicklungsplanungen aufgestellt – 
ein Gemeindeentwicklungsplan im Jahr 1993 und eine Dorfentwicklungsplanung im Jahr 2004. 
Untersuchungen/Aussagen zur zukünftigen Bauflächenentwicklung der Gemeinde Schöngleina 
sind darin aber nicht getroffen.  

 
4 PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSZIELE 

Die Aufgabe des FNP ist gemäß § 1 Abs. 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Die Entwicklung der gemeindespe-
zifischen Planungsziele soll dabei gemäß § 1 Abs. 5 BauGB erfolgen und  
- eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten, 
- eine sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevöl-

kerung verfolgen, 
- eine menschenwürdige Umwelt sichern, 
- die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und entwickeln, 
- den Klimaschutz und die Klimaanpassung fördern, 
- das Orts- und Landschaftsbild einschließlich baukulturell erhalten und entwickeln sowie 
- vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung verfolgen. 
Darüber hinaus lassen sich in Verbindung mit den ortsspezifischen Rahmenbedingungen von 
Schöngleina folgende Planungs- und Entwicklungsziele für die Gemeinde festlegen: 
- Erhalt und Entwicklung des dörflichen Charakters im historischen Ortskern, einschließlich 

Sicherung der nicht erheblich störenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen 
- Ausbau des Wohnbauflächenangebotes, insbesondere im Bereich zwischen der Haupt-

straße (L 1075) und Altem Gut bei gleichzeitigem Verzicht von Flächeninanspruchnahme im 
bauplanungsrechtlichem Außenbereich (Umsetzung Prinzip „lnnen- vor Außenentwicklung“) 

- Erhalt und Entwicklung der in der Gemeinde Schöngleina ansässigen Betriebe und Unter-
nehmen, insbesondere auch am Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina und in Zinna, um 
dadurch einen Beitrag zur (touristischen) Entwicklung der Gemeinde Schöngleina zu leisten. 

- Verbesserung/Neugestaltung westlicher Ortsrand gemäß Vorschlag Landschaftsplan (2024) 
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Erneuerbare Energien 
Mit Blick auf die Zielaussagen des LEP zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie (vgl. 
Kap. 3.9.1) sollen die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger an geeigneten Stellen geschaffen werden.  
Gemäß der Stellungnahme des TLVwA zu den Belangen der Raumordnung und Landesplanung 
(vgl. Schreiben vom 30.08.2019, Az.: 310-4621-13533/2019-16074086-FNP-Schöngleina) sol-
len im FNP der Gemeinde Schöngleina grundsätzliche Aussagen zur Energieversorgung der 
Gemeinde sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien bzw. zu diesbezüglichen Potenzialen ge-
troffen werden. lnsbesondere sind Aussagen zu gemeindlichen Zielstellungen zur Einordnung 
von Photovoltaikanlagen zu ergänzen. 

Hierzu vertritt die Gemeinde Schöngleina die Auffassung, dass auf Grund der verhältnismäßig 
kleinen Gemeindegröße (ca. 6,76 km²) sowie den Vorgaben der Landesplanung (vgl. Kap. 
3.9.2), der verschiedenen schutzwürdigen Gegebenheiten (vgl. Kap. 3.8.1 und Anl. 2) und Nut-
zungen grundsätzlich nicht sehr viele geeignete Standorte zur Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere zur Errichtung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Ver-
fügung stehen (vgl. Kap. 5.6.8 i. V. m. Kap. 6.3).  
Bei den wenigen, die vorstellbar wären, stellt sich bereits heute schon die Frage nach der Flä-
chenverfügbarkeit, die die Gemeinde Schöngleina nicht lösen kann, u. a. deshalb, weil sie selbst 
kein größerer Flächeneigentümer im Gemeindegebiet ist.  
Hinzu kommt, dass § 2 EEG 2023 bestimmt, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
der erneuerbaren Energieerzeugung sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragen-
den öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeu-
gung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den. Von daher bedarf es schon einer rechtlich und fachlich sehr fundierten (aufwendigen) Be-
gründung, warum von den (sehr wenig vorhandenden) potentiellen Standorten im Gemeinde-
gebiet zur Errichtung einer bodengebundenen Photovoltaik-Freiflächenanlage bestimmte 
Standorte geeigneter oder ungeeigneter sein sollen.  
Vor dem zuvor geschilderten Hintergrund wird es im Rahmen der Flächennutzungsplanung der 
Gemeinde Schöngleina keine gesamtgemeindliche Konzeption/Untersuchung zur Ermittlung 
geeigneter Standorte für die Errichtung von bodengebundenen Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
mit einer entsprechenden Flächendarstellung im FNP geben, da der diesbezügliche Aufwand 
(Kosten) in keinem Verhältnis zu einem bereits heute schon fragwürdigen Ergebnis mit wenig 
Aussicht auf Umsetzung steht.  
Die Gemeinde Schöngleina wird einem potentiellen Vorhabenträger, der mit seinen Möglichkei-
ten ein schlüssiges Vorhabenkonzept vorlegt und die Grundstücksverfügbarkeit nachweist, bei 
der Entwicklung/Errichtung einer Photovoltaikanlage (gleich welcher Art), nach besten Kräften 
unterstützen (vgl. Kap. 5.6.8).  

 
5 Erläuterung der Darstellungen  

5.1 Vorbemerkung  

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB können im FNP Bauflächen (allgemeine Art der baulichen Nut-
zung) und Baugebiete (besondere Art der baulichen Nutzung) dargestellt werden. Der Gemein-
derat Schöngleina hat diesbezüglich entschieden, in der Planzeichnung des FNP Baugebiete 
nach § 1 Abs. 2 BauNVO darzustellen, da eine spätere Konkretisierung ohnehin auf die in der 
Planzeichnung des FNP dargestellten Baugebiete hinauslaufen würde. 
Die Ausweisung der Baugebiete erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung und der städ-
tebaulichen Entwicklungsabsicht der Gemeinde. Im FNP sind dementsprechend allgemeine 
Wohngebiete, dörfliche Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbegebiete sowie Sondergebiete 
dargestellt.  
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Unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit stattgefundenen Entwicklung (insbesondere 
mit Blick auf das Wohnen) ohne einen FNP und gemäß der baulichen Entwicklungsmöglichkeit 
der Gemeinde Schöngleina, die sich im Wesentlichen auf den Eigenbedarf beschränkt, wurden 
in der Planzeichnung des FNP keine neuen/zusätzlichen Bauflächen bzw. Baugebiete ausge-
wiesen, die das Wohnen ermöglichen oder diesbezüglich Flächen im bauplanerischen Außen-
bereich gemäß § 35 BauGB in Anspruch nehmen.  
Mit diesem FNP und flankierender Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde Schöngleina 
wird sogar eine bereits planungsrechtlich genehmigte Außenbereichsfläche zur Errichtung einer 
Wohnbebauung (3. Bauabschnitt des B-Plans WA „Die sieben Hügel“, vgl. Kap. 3.4.1) im Um-
fang von ca. 1,6 ha zurückgenommen bzw. diese Rücknahme verbindlich eingeleitet (vgl. Kap. 
5.2.2.3).  
In den nachfolgenden Kapiteln werden alle Darstellungen auf der Planzeichnung des FNP er-
läutert. Da die „Tierhaltung“ im Gemeinderat ein viel diskutiertes Thema war, findet sich dieser 
Aspekt in den nachfolgenden Ausführungen z. T. verstärkt wieder. Ansonsten orientieren sich 
die Darstellungen im FNP der Gemeinde Schöngleina am Erhalt und der (qualitativen) Weiter-
entwicklung der vorzufindenden Bestandsgegebenheiten (im Innenbereich) der Ortslage 
Schöngleina (vgl. Kap. 4). 

5.2 Allgemeine Wohngebiete 

5.2.1  Definition 
Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Dies bedeutet, 
dass der Wohncharakter des Gebiets klar erkenntlich sein muss, weitere das Wohnen ergän-
zende und gleichzeitig nicht beeinträchtigende Nutzungsarten sind jedoch auch vorgesehen 
(vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 4 Rn. 1). So sind neben Wohngebäuden gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe zulässig. Bei 
allen diesen Nutzungen ist wichtig, dass sie der Versorgung des Gebiets dienen. Störende 
Handwerksbetriebe können z. B. Schreinereien, Zimmereibetriebe sowie KfZ-Reparaturwerk-
stätten sein (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 4 Rn. 4.4). Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind auch 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig, wo-
runter beispielsweise bauliche Anlagen für den Gottesdienst, Leihbibliotheken, Begegnungs-
stätten für Jugendliche oder Praxen für Heilgymnastik zu fassen sind. Sie alle unterliegen dem 
Erfordernis der Gebietsverträglichkeit (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 4 Rn. 6-6.2).  
Im Hinblick auf die Tierhaltung im Allgemeinen Wohngebiet ist zwischen Hobby-Tierhaltung und 
Kleintierhaltung zu unterscheiden. Hobby-Tierhaltung ist im Grundsatz als Ausfluss des Begriffs 
„Wohnen“ im Sinne der Freizeitgestaltung zu verstehen und daher zulässig, im Einzelfall spielt 
allerdings die unmittelbare nachbarliche Umgebung eine Rolle. In diesem Sinne ist das Halten 
einzelner Hunde, von Brieftauben, Ziervögeln, Kaninchen und Rassegeflügel als Hobby-Tier-
haltung zu verstehen. Sie findet ihre Grenze dort, wo sie die Rechte anderer in diesem Gebiet 
wohnenden Menschen beeinträchtigt. Fernerhin werden zur Abgrenzung der Hobby-Tierhaltung 
gegenüber der Kleintierhaltung die von den Tieren ausgehenden Belästigungen und Störungen 
nach Art und Stärke der Einwirkung und die jeweilige Zahl der gehaltenen Tiere herangezogen. 
Ställe zur Tierzucht jeglicher Art und zur Haltung von Nutztieren, wie Schweinen, Ziegen oder 
Schafen und anderen Tieren, bei denen vorrangig auf die Fleisch-, Milch- oder Eierfunktion ab-
gestellt wird, sind demnach unzulässig (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 4 Rn. 15-15.2). 

5.2.2 Bestand, Bedarf und Planung 
Vom bestehenden Wohnungsbaubestand sind in der Ortslage Schöngleina fast ausschließlich 
Ein- und Zweifamilienhäuser vorzufinden, wovon ca. die Hälfte zwischen 1950 und 2011 ent-
standen ist (vgl. Kap. 3.7.1.2). Das Wohnen ist demnach in Schöngleina von Bedeutung, wenn-
gleich es die Gemeinde unterschiedlich stark prägt.  
Die IHK Ostthüringen hat sich im Schreiben vom 12.08.2019 zum Wohnstandort Schöngleina 
wie folgt geäußert: Durch die relative Nähe zum Oberzentrum Jena hat sich die Gemeinde in 
den vergangenen Jahren zu einem bevorzugten Wohnstandort entwickelt. lm Vergleich zum 
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Saale-Holzland-Kreis und vor allem auch Ostthüringen insgesamt, verlief daher der demogra-
phische bedingte Bevölkerungsrückgang in der Gemeinde deutlich moderater. … Die Verfüg-
barkeit von (attraktiven) Wohnbauflächen entfaltet zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
die durch uns vertretenen Belange der gewerblichen Wirtschaft der Region, gleichwohl ist diese 
aber ein achtenswerter Standortfaktor und damit auch für die Unternehmen der Region von 
Interesse. Dies gilt vor allem hinsichtlich der zunehmend größer werdenden Herausforderungen 
beim Finden und Halten von Fach- und Führungskräften. Durch die relative räumliche Nähe zum 
Oberzentrum Jena besitzt die Gemeinde Schöngleina daher auch über die Nachfrage aus dem 
Ort selbst heraus, ein gewisses Potential für die Entwicklung neuer Wohnbauflächen. 
Die Gemeinde Schöngleina wird mit dem aktuellen FNP keine neuen Baugebiete für das Woh-
nen im bauplanerischen Außenbereich gemäß § 35 BauGB ausweisen. Damit wird dem Grund-
satz der Landesplanung entsprochen, wonach die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung 
erfolgen soll, auch wenn auf Grund der Nähe und Anbindung an die Stadt Jena die Nachfrage 
nach Baugrundstücken anhält bzw. zunehmend wächst.  
Die Flächen für die Entwicklung von Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 BauNVO lassen 
sich im Innenbereich von Schöngleina nur an einem Standort verorten. Dabei handelt es sich 
um den Bereich im Westen der Ortslage Schöngleina, südlich der Hauptstraße (L 1075), östlich 
der Straße „Am alten Gut“ bzw. nördlich vom alten Gut. Alle weiteren Darstellungen von Allge-
meinen Wohngebieten (WA) im FNP der Gemeinde Schöngleina stellen grundsätzlich den vor-
handenen (bauplanungsrechtlichen) Bestand dar (vgl. Kap. 5.1). 
5.2.2.1  Darstellung WA zwischen „Altem Gut“/Kirche und Hauptstraße (L 1075) 
Im FNP erfolgte am westlichen Ortsrand von Schöngleina (unterhalb des alten Gutes in Rich-
tung Hauptstraße/L 1075) die Darstellung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) gemäß § 4 
BauNVO (vgl. Abb. 16 und 18). Dabei handelt es sich um einen in der Vergangenheit landwirt-
schaftlich genutzten Altstandort (vgl. Kap. 3.2 und 3.8.5), der sich durch umfangreiche Abriss-
maßnahmen zwischenzeitlich zu einer Frei- bzw. Grünfläche entwickelt hat, die in jüngster Zeit 
auch mal der Zwischenlagerung aller möglichen Bau- und Aushubstoffe gedient hat und der 
durch die umgebene Bebauung (Wohngebäude, Straßen, Altes Gut, Kirche) bereits städtebau-
lich vorbelastet ist.  
Das TLVwA stellt in seiner Stellungnahme (vgl. Schreiben vom 30.08.2019, Az.: 310-4621-
13533/2019-16074086-FNP-Schöngleina) fest, dass die im FNP dargestellten Wohnbauflä-
chenausweisungen hinsichtlich der bereits vorhandenen baulichen Prägung einen unterschied-
lichen Rechtfertigungsdruck zum Nachweis der Bedarfsgerechtigkeit aufweisen. So ist die 
Wohnbaufläche zwischen „Altem Gut“/Kirche Schöngleina und der Hauptstraße (L 1075) bereits 
so durch die angrenzende Bebauung geprägt, dass es sich bei der Bauflächendarstellung in 
diesem Bereich eher um eine Arrondierung der vorhandenen Siedlungsflächen handelt.  
Ein diesbezüglicher vertiefter qualifizierter Bedarfsnachweis braucht daher aus bauplanungs-
rechtlicher Sicht nicht erarbeitet zu werden. Die Darstellung dieser Wohnbaufläche entspricht 
aus städtebaulicher Sicht auch dann den Anforderungen des § 5 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 
Abs. 3 BauGB an eine geordnete städtebauliche Entwicklung, wenn diese Fläche letztlich der 
Vermarktung an Zuzugswillige der Stadt Jena dient. 
Die Untere Bodenschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis (vgl. Schreiben vom 
23.08.2019, Az.: BLS2019/1042) führt hierzu aus, dass es sich beim Bereich „Am alten Gut“, 
südlich der Hauptstraße, um einen Standort handelt, der aufgrund der bisherigen Nutzung als 
landwirtschaftlicher Betrieb bereits eine anthropogene Überprägung erfahren hat. Somit wird … 
für dieses Wohngebiet ein zusätzlicher Flächenverbrauch ausgeschlossen. Ergänzend führt die 
Untere Bodenschutzbehörde in der Sammelstellungnahme vom 17.05.2024 aus, dass für das 
geplante Wohngebiet am Alten Gut die Schadlosigkeit durch bodenschutzrechtliche Untersu-
chungen hinsichtlich einer Gefährdung der Schutzgüter Grundwasser sowie Mensch entspre-
chend der Bundesbodenschutzverordnung (neue Fassung) nachzuweisen ist. Die Untersuchun-
gen sind vorab mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
a) Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung des im FNP als Wohnbaufläche dargestellten Gebietes unterhalb 
des „Alten Gutes“ ist durch die vorhandenen innerörtlichen Straßen mit Anschluss an die „Haupt- 
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straße“ (L 1075) gegeben. Für die Ableitung von Regen- und Abwasser ist ein entsprechender 
Erschließungsvertrag mit dem zuständigen Zweckverband (ZWA Thüringer Holzland) abzu-
schließen, in dem der Anschluss an das (inzwischen vorhandene) zentrale Trennsystem der 
Gemeinde Schöngleina und ggf. notwendige Maßnahmen zur Drosselung des im Gebiet anfal-
lenden Regenwassers geregelt wird (vgl. Kap. 3.6.7).  
Die (neue) zentrale Kläranlage der Gemeinde Schöngleina (in der Nähe des Sportplatzes mit 
einer Kapazität mit 600 Einwohnergleichwerten) weist genügend Kapazität für zusätzliche 
Wohneinheiten auf (vgl. Kap. 3.6.7). Strom sowie „schnelles Internet“ liegen bereits (durch das 
benachbarte Wohngebiet „Am Siebenhügel“) an (vgl. Kap. 3.6.3 und 3.6.10).  
b) Altlasten  
Beim derzeitig unbebauten Bereich zwischen „Altes Gut“ und Hauptstraße (L 1075) in der Orts-
lage Schöngleina handelt es sich nach Auskunft der Unteren Bodenschutzbehörde des LK 
Saale-Holzland-Kreis (vgl. Schreiben vom 23.08.2019, Az. BLS2019/1041) um einen unter der 
THALIS-Kennziffer 07084 erfassten Altstandort. Das entsprechende Flurstück 687/22 wurde 
schon seit jeher landwirtschaftlich für die Tierzucht genutzt (vgl. Kap. 3.2). Zuletzt befanden sich 
auf dem Gelände eine Rinderhaltungs- und eine Schweinemastanlage.  
Bereits 1996 erfolgte der Abriss von verschiedenen Gebäuden auf diesem Standort. Der nörd-
liche Bereich des Flurstückes wurde für Wohn- und Verwaltungszwecke genutzt. Eine Altlasten-
relevanz kann daher für diesen Bereich nicht abgeleitet werden. Der südliche Bereich des Flur-
stückes war mit einem Heizhaus sowie einer Transformerstation und Schafstall überbaut. Der 
Unteren Bodenschutzbehörde liegen keine Untersuchungen des Bodens auf Schadstoffrück-
stände aus der Nutzung als Heizhaus bzw. Transformerstation vor.  
Bei der geplanten Wohnnutzung handelt es sich um eine sensiblere Nutzung. Es werden daher 
Untersuchungen hinsichtlich einer Gefährdung der Schutzgüter Grundwasser sowie Mensch 
entsprechend der Bundesbodenschutzverordnung (neue Fassung) erforderlich. 
c) Immissionsschutz 
Die Nachbarschaft zum Dörflichen Wohngebiet (MDW) „Altes Gut“ (vgl. Kap. 5.4.2) ist unkritisch, 
da dort nur solche Nutzungen stattfinden, die das Wohnen nicht erheblich stören.  
Im aktuellen FNP ist nach der angrenzenden (vorgelagerten Wohnhausreihe) WA-Fläche eine 
„Weiße Fläche“ dargestellt (vgl. Abb. 18). Hier liegt (noch) ein Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan (VBP) und ein diesbezüglicher Städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB aus dem Jahr 
2014 zu Grunde (vgl. Kap. 3.4.2 i. V. m. Kap. 5.4.3), der ein gewerbliches Vorhaben beinhaltete, 
dass zwischenzeitlich teilweise eingestellt wurde. Eine Fortsetzung des Vorhabens in der (ur-
sprünglich) vereinbarten Form ist in der Zukunft ausgeschlossen. Stattdessen wird gemeinsam 
mit der Gemeinde eine Nutzung entwickelt, die definitiv das angrenzende Wohnen nicht erheb-
lich stören wird (vgl. Exkurs unter Kap. 5.4.3). Unabhängig davon, sind heute schon nur solche 
Nutzungen zulässig, die nach ihrem Störgrad auch in einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
zulässig sind (6-22 Uhr max. 60 dB [A] und 22-6 Uhr max. 45 dB [A] gemäß TA Lärm) und somit 
das benachbarte Wohnen nicht erheblich stören. 
d) Alternative Etablierung von Mischgebieten 
Vorschläge von Vertretern des Immissionsschutzes, entlang der Grenze des zuvor genannten 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans (jetzt: „Weiße Fläche“) eine Mischgebietsnutzung zu ent-
wickeln, nur um dadurch die Planungs- bzw. Trennungsgrundsätze nach § 50 BImSchG einzu-
halten, wurden vom Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina auf Grund des eindeutig vorhan-
denen Bestands (Wohnbebauung), des (vermutlich auf Dauer) fehlenden Gewerbes und der 
generellen Schwierigkeit bei der Neuplanung von Mischgebieten (Stichwort: gleichgewichtigen 
Mischung von Wohnen und Gewerbe) als unrealistisch verworfen.  
Die IHK Ostthüringen hat in ihrem Schreiben vom 12.08.2019 angeregt, dass mit Blick auf die 
Standorte einzelner Mitgliedsunternehmen (vgl. Abb. 4) und deren gewerbliche Tätigkeiten ge-
prüft werden sollte, ob in bestimmten Teilbereichen ggf. eine Darstellung als Mischgebiet der 
als Allgemeines Wohngebiet vorzuziehen wäre. Dies zum einen um mögliche Einschränkungen 
für die Bestandsunternehmen zu vermeiden und zum anderen um die für dörfliche Gemeinden 
typische Durchmischung von Wohnen und Arbeiten weiterhin gewährleisten zu können. 
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Hierzu ist festzuhalten, dass es sich bei den in der Abbildung 4 im Kapitel 3.5 vorgeschlagenen 
Bauflächen zur Mischgebietsdarstellung um vorhandene bauliche Strukturen handelt, die ein-
deutig dem Wohnen dienen und sich insofern die Entwicklung zu einem „Betrieb“ nahezu aus-
schließt. Zum anderen handelt es sich um jahrelang existierende Bestandsunternehmen, die 
das umgebene Wohnen nicht stören und von denen der Gemeinde nicht bekannt ist, dass diese 
sich erweitern („expandieren“) wollen. Eine kleinteilige „Expansion“ in der Kategorie „nicht er-
heblich stören“ ist möglich und wird von der Gemeinde ausdrücklich begrüßt. Eine „Expansion“, 
die eine deutliche Verschlechterung der Bestandssituation nach sich zieht und ggf. sogar eine 
Änderung der Gebietskategorie begründet, wird zum Schutz der (nur) wohnenden Nachbarn 
und des Gebietscharakter „Wohnen“ von Seiten der Gemeinde nicht befürwortet. 
Die UNB des LRA Saale-Holzland-Kreis (vgl. Schreiben vom 17.05.2024, Az.: BLS2019/1041) 
ist der Auffassung, dass davon auszugehen ist, dass zulassungskritische Arten auf bestimmten 
Flächen vorkommen und diese bei den entsprechenden Vorhaben zu berücksichtigen sind, so 
werden zumindest Vermeidungsmaßnahmen wie Bauzeitenregelung bei Gehölzfällungen oder 
Gebäudekontrollen bei Abrissarbeiten regelmäßig erforderlich. Weitere Maßnahmen wie sie 
zum Beispiel zum Erhalt der dauerhaften ökologischen Funktion eines Lebensraumes (CEF) 
notwendig werden könnten, sind im Rahmen vertiefender Prüfungen zum jeweiligen Vorhaben 
festzulegen. Hierzu sind spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP) zum jeweiligen Vor-
haben durchzuführen.  

5.2.2.2  Fläche mit erhöhter Subrosions- bzw. Erdfallgefahr 
Der Bebauungsplan (B-Plan) Allgemeines Wohngebiet (WA) „Die sieben Hügel“ ist seit 2002 
rechtskräftig (vgl. Kap. 3.4.1). Bereits damals war/ist bekannt, dass es sich beim Geltungsbe-
reich des B-Plans auf Grund subrosionsempfindlicher Basisgipse des Oberen Buntsandstein 
um ein erdfallgefährdetes Gebiet handelt. In der Begründung zum eingangs genannten B-Plan 
mit Stand 12.11.2001 wurde die Stellungnahme der damaligen Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie (TLUG) wie folgt zitiert:  
Beim Bauen im erdfallgefährdeten Gebiet sind besondere Sicherungsmaßnahmen zu empfeh-
len, die vom Bauherrn getragen werden müssen. In erster Linie ist dafür zu sorgen, dass kon-
zentrierte oder punktförmig über einen längeren Zeitraum erfolgende Wasserzuläufe in den Un-
tergrund vermieden werden. Es dürfen keine Versickerungen erfolgen. Wasserzu- und -ablei-
tungen müssen dicht sein und turnusmäßig auf Dichtheit überprüft werden. Drainage- und Trauf-
wasser sowie Oberflächenwasser aus versiegelten Flächen muss gefasst und verlustfrei in eine 
Vorflut abgeleitet werden. Das Anlegen von Kleinteichen auf den Grundstücken ist problema-
tisch. Eine gute Drainage des Bauwerks ist erforderlich. Die Gründung muss mittels bewehrter 
Balkenrost- oder Plattenfundamente erfolgen, die in der Lage sind, Spannungen, die durch 
eventuell entstehende Hohlräume der erwähnten Dimension entstehen, zu überbrücken. Gege-
benenfalls sind die Decken mit Ringankern zu sichern. Dies schließt nicht aus, dass bei ungüns-
tiger Position des Erdfalls oder nach einer Erdfallerweiterung trotzdem Setzungsschäden auf-
treten. Es ist daher auch möglich, den Keller in Stahlbeton auszuführen und über den tragenden 
Wänden Ringbalken anzubringen. Am sichersten wäre eine Gründung auf Pfählen, die auf dem 
festen, gipsfreien Untergrund stehen (Chirotheriensandstein, ca. 8 - 10 m tief im unteren Teil 
des Baugeländes). 

In der Folge wurden in die Planungsunterlagen des eingangs genannten B-Plans (Planzeich-
nung/Begründung) der nachfolgende Hinweis aufgenommen:  
Die Thüringer Landesanstalt für Geologie und Umwelt weist auf ein bestehendes Auslaugungs-
risiko im Plangebiet hin. Es werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

- ingenieurgeologische Erkundung des Baugrundes durch ein fachkompetentes Baugrundbüro 
- vorbeugende konstruktive Maßnahmen insbesondere im Fundamentbereich des Bauwerkes 
- Vermeidung jeglicher Art konzentrierter Versickerungen 
- Prüfung und Garantie der Dichtheit der abwassertechnischen Anlagen, Verwendung von 

elastischen und wenig bruchempfindlichen Materialien. 

Die Stellungnahme der Abteilung 8 (Geologischer Landesdienst und Bergbau) des Thüringer 
Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) vom 26.08.2019 (Az.: 5070-82-
3447/202-1-58282/2019) ist zur Thematik Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung im vollständi- 
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gen Wortlaut mit Grafik (Abb. 14) im Kapitel 3.8.7 dieser Begründung aufgeführt. Mit der Stel-
lungnahme vom 22.11.2022 (Az. 5070-82-3447/202-2-122353/2022) wird diese nochmals wie 
folgt bekräftigt:  
Zusammenfassend muss nochmals auf die im Plangebiet bestehende Subrosionsgefährdung, 
insbesondere der Bereiche mit den Gefährdungsklassen B-b-l-4 und B-b-l-3 (gelbe bzw. rote 
Flächen in der Abbildung 14) hingewiesen werden. Bei der Gefährdungsklasse B-b-l-4 (gelb) 
handelt es sich um ein potentielles Subrosionsgebiet mit weitgehend intaktem Sulfat, in dem vor 
allem eine an Störungen gebundene „vorauseilende" bzw. „irreguläre" Subrosion auftreten 
kann. Dort sind Subrosionsauswirkungen (Erdfälle, Senkungen) aufgrund der geologischen Si-
tuation möglich, treten aber vergleichsweise selten auf. 
ln einigen Bereichen des Röt-Sockels sind im Kataster des TLUBN allerdings eine ganze Reihe 
von Subrosionsstrukturen (Erdfälle, Senken) erfasst bzw. im digitalen Geländemodell erkenn-
bar. Diese Bereiche sind als aktive Subrosionsgebiete (Gefährdungsklasse B-b-l-3) eingestuft 
und wurden durch rote Flächen markiert. Hier ist von einem vergleichsweise hohen subro-
sionsbedingten Gefährdungspotential auszugehen. 
Planer sowie potentielle Bauherren sollten auf diese möglichen Gefahren hingewiesen werden. 
Die Durchführung von auf die Subrosionsproblematik abgestimmten Baugrunderkundungen im 
Vorfeld von Baumaßnahmen wird empfohlen. Eine konzentrierte Versickerung von Oberflächen- 
und Dachwässern ist unter Berücksichtigung der potentiellen Subrosionsgefährdung bzw. einer 
möglichen anthropogenen lnduzierung von Subrosionsprozessen in den genannten Bereichen 
nicht zu empfehlen. 

Abbildung 16:  Fläche mit erhöhter Subrosions- bzw. Erdfallgefahr im 3. Bauabschnitt des B-Plans WA „Die 
sieben Hügel“ der Gemeinde Schöngleina 

Quelle: FNP Gemeinde Schöngleina (Planungsstand: Entwurf 06/2022), Hinweis: Baufläche GEe ist im aktuellen Entwurf des 
FNP als „weiße Fläche“ (vgl. Kap. 5.4.3) und die Baufläche MI als MDW dargestellt (vgl. Abb. 18) 

Der obere - 3. Bauabschnitt - des Geltungsbereiches des zuvor genannten B-Plans WA „Die 
sieben Hügel“ wurde nicht zuletzt auch auf Grund der Subrosionsgefahr sowie einer ingenieur-
geologischen Stellungnahme aus dem Jahr 2019, wonach die Erdfallgefahr und das damit ein-
hergehende Risiko in Richtung Norden bis Nordwesten im Vergleich zu den tiefergelegenen 
(und realisierten) Bauabschnitten des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ nochmal erheblich zu-
nimmt, bisher nicht vermarktet.  

SCHÖNGLEINA 
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Eine Anfrage der Gemeinde Schöngleina an den Grundstückseigentümer (LEG Thüringen mbH) 
im Jahr 2020 bzgl. der Zustimmung über die Teilaufhebung des bisher unbebauten 3. Bauab-
schnitts des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ wurde mit der Begründung verneint, dass Fort-
schritte im Bereich der Gründungstechnologie bzw. der Materialentwicklung zukünftig eine (si-
chere) Bebauung und damit eine Vermarktung des 3. Bauabschnitts des B-Plans WA „Die sie-
ben Hügel“ (ca. 1,6 ha) ermöglichen könnte. Diese Ansicht wird zwar vom Gemeinderat der 
Gemeinde Schöngleina nicht geteilt, aber respektiert.  
5.2.2.3  Teilaufhebung (3. BA) des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ (ca. 1,6 ha) 
Wie im Kapitel 3.4.1 bereits dargestellt, wurde der Bebauungsplan (B-Plan) Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) „Die sieben Hügel“ der Gemeinde Schöngleina am 04.04.2002 durch das TLVwA 
in Weimar (Az.: 210-4621.20-074086-WA-Die sieben Hügel) genehmigt.  
In der Stellungnahme des TLVwA vom 29.11.2022 zum Entwurf des FNP (vgl. nachfolgender 
Exkurs) teilt dieses im Kern mit, dass der 3. Bauabschnitt (BA) des B-Plans WA „Die sieben 
Hügel“ im FNP der Gemeinde entsprechend der Bestandsnutzung als Fläche für die Landwirt-
schaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt werden sollte. Der B-Plan WA „Die sieben 
Hügel“ sei entsprechend zu ändern.  

Im nachfolgenden Auszug der Stellungnahme des TLVwA (vgl. Exkurs) heißt es lapidar, dass 
mit der Teilaufhebung bzw. Änderung des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ keine Entschädi-
gungsansprüche nach § 42 Abs. 3 BauGB entstehen. Darauf, dass sich aber Übernahmean-
sprüche nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB oder sonstige Entschädigungsansprüche, die 
sich ggf. aus Konkurrenzklauseln anderer Verträge mit der Gemeinde Schöngleina ergeben 
können, wird nicht hingewiesen.  
 

 

Exkurs: Auszug aus der Stellungnahme des TLVwA vom 29.11.2022 zum Entwurf des FNP mit Planungs-
stand 06/2022 bzgl. des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ (Az.: 5090-340-4621/3085-2-80463/2022) 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes müssen sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde richten. Eine über den tatsächlichen Bedarf hinausgehende Bauflächen-
ausweisung ist nicht möglich. Der realistische, sich für einen überschaubaren Zeitraum von etwa 10 - 15 Jahren 
ergebende Bedarf ist dabei auf Grundlage einer nachzuvollziehenden, methodisch einwandfrei zu erarbeitenden 
Prognose zu ermitteln (vgl. VG Dessau, Urteil vom 08.06.2000; AZ. 1A464/99DE).  
ln der Gemeinde Schöngleina leben derzeit 544 Einwohner (vgl. Begründung, S. 21). Die Universitätsstadt Jena 
liegt nur ca. 7 km entfernt. Nach Aussage der Begründung zum aktuellen Entwurf, S. 21 hat die Gemeinde von 
2000 bis 2017 ca. 25 % ihrer Bevölkerung verloren; anschließend erfolgte eine Zunahme der Einwohnerzahl. Die 
Zunahme der Bevölkerung ging auf die Vermarktung von Baugrundstücken insbesondere im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Die sieben Hügel" zurück. ln den Jahren von 2000 bis 2019 nahm auch die Anzahl von Wohnein-
heiten im Gemeindegebiet stark zu (vgl. Begründung, S. 23). Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) geht 
bis 2035 von einem Bevölkerungsrückgang aus. Diese Prognose wird von der Gemeinde nach Aussage der Be-
gründung, S. 21 im Hinblick der anhaltenden Nachfrage aus der Stadt Jena nicht geteilt. 
Vor dem Hintergrund der relativ geringen aktuellen Anzahl der im Gemeindegebiet lebenden Einwohner und des 
vergangenen Bevölkerungsrückgangs einerseits sowie der räumlichen Nähe zur Stadt Jena andererseits sind 
Bauflächenneuausweisungen zur Realisierung einer Wohnbebauung besonders zu rechtfertigen. Grundsätzlich 
ist eine Neuausweisung nur dann begründbar, wenn ein entsprechender gemeindlicher Eigenbedarf vorliegt. Die 
in der Begründung, S. 24 im „Exkurs Bedarfsermittlung für Wohnbauflächen" enthaltene Aussage, die Gemeinde 
verzichte auf eine „tiefgreifende Bedarfsanalyse" für Wohnbauflächen, da „mit diesem FNP keine Wohngebietsflä-
chen im Außenbereich gemäß § 35 BauGB" dargestellt worden seien (vgl. hierzu auch Begründung, S. 35), kann 
aus folgenden Gründen nicht nachvollzogen werden: 
a) Der nördliche Teilbereich des Wohngebietes „Am Siebenhügel" stellt gegenüber der Bestandssituation eine 
Neuausweisung dar, auch wenn hier nach dem Bebauungsplan „Die sieben Hügel" aus dem Jahr 2001 Baurecht 
besteht. Auf gesamtgemeindlicher Ebene ist im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans zu beur-
teilen, ob dieses bestehende Baurecht noch bedarfsgerecht ist. Maßgeblich für diese Beurteilung ist nicht die 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses des o. g. Bebauungsplans, sondern zum Zeit-
punkt der Feststellung des Flächennutzungsplans (§ 214 Abs. 3 BauGB). 
b) Unabhängig davon wurden in die Darstellungen der für die Wohnnutzung geeigneten Baugebiete nicht zum 
bestehenden Baugebiet gehörende Freiflächen einbezogen. Diesbezüglich sind insbesondere die unbebauten 
Bereiche „Am Alten Gut" und „Hauptstraße 9 - 13 / Südlich des Teiches" (Darstellung als WA) sowie die unbebau-
ten Bereiche „lm Grund", „Hauptstraße / lm Oberdorf / Friedhof“ im südöstlichen Ortsausgangsbereich und „lm 
Oberdorf / Dorfstraße" (Darstellung als MDW) zu nennen. 
Von einer Wohnbauflächenbedarfsermittlung im Rahmen der Flächennutzungsplanung kann nur dann abgesehen 
werden, wenn über den Bestand tatsächlich keine Bauflächen neu ausgewiesen werden. Die unbebaute Fläche 
nördlich des Wohngebietes, „Am Siebenhügel“ sollte entsprechend der Bestandsnutzung als Fläche für die Land- 
 
Fortsetzung Exkurs – nächste Seite 
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Fortsetzung Exkurs: Auszug aus der Stellungnahme des TLVwA vom 29.11.2022 

wirtschaft dargestellt werden. Die Umsetzung der nördlichen Erweiterung des Wohngebietes „Am Siebenhügel" 
ist wegen der hier bestehenden erhöhten Subrosions- bzw. Erdfallgefahr zu hinterfragen (vgl. hierzu Kennzeich-
nung nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB und Aussagen in der Begründung, S. 39, wonach die Gemeinde selbst eine 
Realisierbarkeit der Fläche kritisch einschätzt.) Der Bebauungsplan „Die sieben Hügel" ist entsprechend zu än-
dern. Entschädigungsansprüche nach § 42 Abs. 3 BauGB entstehen dabei nicht. 
Darüber hinaus sind die Darstellungen der Allgemeinen Wohngebiete und der Dörflichen Wohngebiete enger am 
baulichen Bestand auszurichten. lnsbesondere sind die o. g. unbebauten Bereiche aus der Bauflächendarstellung 
auszuklammern. 
Bei einem Verbleib der Darstellung eines Allgemeinen Wohngebietes im Bereich „Am Alten Gut" kann u. E. auf 
die Erstellung einer qualifizierten Bedarfsermittlung verzichtet werden. Da es hier um eine bereits baulich ge-
prägte, zum Siedlungsgebiet gehörende Flächen geht, die nachverdichtet und wiedergenutzt werden sollen, liegt 
kein erhöhter Rechtfertigungsdruck zum Nachweis der Bedarfsgerechtigkeit vor. Dass die neue Wohnbauflächen-
darstellung in diesem Bereich grundsätzlich vom gemeindlichen Eigenbedarf getragen wird, ist gleichwohl zu be-
gründen. (Ob die Fläche letztlich bei der Vermarktung auf den Zuzug aus der Stadt Jena ausgerichtet sein wird, 
ist planerisch nicht unmittelbar zu beeinflussen.) [ 1 Das auf S. 24, oben enthaltene Zitat aus der Stellungnahme 
des Thüringer Landesveraltungsamtes vom 30.08.2019 ist aus dem inhaltlichen Zusammenhang gerissen.] Die in 
der Begründung enthaltene Aussage zur Bedarfsgerechtigkeit dieser Fläche ist zu überarbeiten. 
Erfolgt entgegen o. g. Empfehlungen zur Entwurfsüberarbeitung eine Neuausweisung von Bauflächen, die dem 
Wohnen dienen, so ist hingegen ein qualifizierter Nachweis der Bedarfsgerechtigkeit entsprechender Bauflächen-
darstellungen erforderlich. Andernfalls liegt ein Widerspruch zu der nach § 5 Abs. 1 BauGB bestehende Anforde-
rung vor, Baugebiete (nur) nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde auszuweisen. 

Unter der Voraussetzung, dass mit der Teilaufhebung bzw. Änderung des B-Plans WA „Die 
sieben Hügel“ keine erheblichen Nachteile für die Gemeinde einhergehen, ist der Gemeinderat 
der Gemeinde Schöngleina derzeitig mehrheitlich dazu bereit, einer Teilaufhebung bzw. Ände-
rung des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ zuzustimmen. 
Aus diesem Grund wurde die LEG Thüringen mbH (in ihrer Eigenschaft als Grundstückseigen-
tümer und Erschließungsträger für den Geltungsbereich des B-Plans WA „Die sieben Hügel“) 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 2 BauGB explizit um die Abgabe einer 
Stellungnahme zum Entwurf des FNP (Planungsstand: 11/2023) gebeten.  
Der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina hat im Rahmen der Abwägung zum aktuell vorlie-
genden Entwurf des FNP gemäß § 1 Abs. 7 BauGB mit Blick auf die Problematik „3. Bauab-
schnitt (BA)“ des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ grundsätzlich drei Entscheidungsoptionen: 
1. Beibehaltung des Status quo, mit der Folge, dass 

- eine Umsetzung des 3. BA des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ angesichts der natürli-
chen/standortspezifischen Bedingungen in einem sehr hohen Maße (möglicherweise dau-
erhaft) in Frage gestellt ist (vgl. Kap. 5.2.2.2). 

- das TLVwA den bisher nicht umgesetzten (unbebauten) Teil des B-Plans WA „Die sieben 
Hügel“ als vorhandenes Wohnbauflächenpotential ansieht, wofür von der Gemeinde ein 
(im Ergebnis eher unsicherer und deshalb ggf. besonders aufwendiger) Bedarfsnachweis 
vorzulegen ist (= Sonderkosten für die Gemeinde). 

2. Teilaufhebung (3. BA) des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ (ca. 1,6 ha), mit der Folge, dass  
- ggf. eine für die Gemeinde nachteilige Reaktion der LEG Thüringen mbH (als betroffener 

Grundstückseigentümer) erfolgt (bis dato liegt die Stellungnahme der LEG, wie oben be-
reits geschildert, nicht vor). 

- die Gemeinde die Finanzierung des Änderungs- bzw. Aufhebungsverfahrens (für den 3. 
BA) des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ (allein) zu tragen hat (= Sonderkosten für die 
Gemeinde). 

3. Abbruch/Unterbrechung des FNP-Aufstellungsverfahrens (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
i. V. m. mit § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB), mit der Folge, dass 
- die Gemeinde ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Entscheidung zwischen den zu-

vor aufgeführten Optionen „gezwungen“ wird (weil sie z. B. in Zusammenarbeit mit einem 
Erschließungsträger große Teile des bauplanungsrechtlichen Innenbereichs der Ortslage 
Schöngleina unterhalb des „Alten Gutes“ auf einmal entwickeln möchte und sich der hier-
für erforderliche Bedarfsnachweis auf Grund des vorhandenen - aber ggf. nicht genutzten 
bzw. nutzbaren - Wohnbauflächenpotentials „Die sieben Hügel“ als schwierig gestaltet). 
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- sich die Planungskosten für den FNP bei einer längeren Unterbrechung des Aufstellungs-
verfahrens wesentlich erhöhen. 

Redaktioneller Nachtrag: Abwägung und Feststellungsbeschluss  
Am 27.05.2024 hat der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB durch-
geführt und den Feststellungsbeschluss über den FNP gefasst (Beschluss-Nr.: 14/24). In diesem Zusammenhang 
wurde endgültig entschieden, dass der 3. Bauabschnitt des B-Plans WA „Die sieben Hügel“ im FNP der Gemeinde 
zukünftig nicht (mehr) als Baufläche bzw. Baugebiet dargestellt wird. Mit dem flankierenden Beschluss (Be-
schluss-Nr.: 15/25) des Gemeinderates der Gemeinde Schöngleina wurde das Verfahren zur Teilaufhebung des  
B-Plans WA „Die sieben Hügel“ mit einer Größe von 15.900 m² (1,59 ha) verbindlich eingeleitet. 

5.3 Dörfliche Wohngebiete 

5.3.1 Definition 
Gemäß § 5a Abs. 1 BauNVO dienen Dörfliche Wohngebiete dem Wohnen sowie der Unterbrin-
gung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben. Dabei muss die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein. Konkret sind 
gemäß § 5a Abs. 2 BauNVO in Dörflichen Wohngebieten allgemein zulässig: 
- Wohngebäude 
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehöri-

gen Wohnungen und Wohngebäude 
- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten 
- nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke 
Ausnahmsweise können gemäß § 5a Abs. 3 BauNVO Wirtschaftsstellen land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe sowie die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen zugelassen werden.  

5.3.2 Bestand, Bedarf und Planung 
In der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wurde auf Grundlage des Gesetzes zur Baulandmo-
bilisierung vom 14.06.2021 mit den „Dörflichen Wohngebieten“ (MDW) eine neue Kategorie zu 
den Baugebieten geschaffen und seit 23.06.2021 eingeführt.  
Diese Gebietskategorie wurde vom Gemeinderat Schöngleina ausdrücklich begrüßt, weil mit 
dieser ein zähes Ringen um die Darstellung von Bauflächen in der Ortslage Schöngleina von 
Dorfgebiete (§ 5 BauNVO) auf der einen und Mischgebiete (§ 6 BauNVO) auf der anderen Seite 
beendet werden konnte und die Darstellung „MDW“ den lokalen Charakter optimal widerspiegelt. 
In der Ortslage Schöngleina sind neben dem Wohnen verschiedene land- und forstwirtschaftli-
che Nutzungen - allerdings nicht im Haupt- oder Nebenerwerb - vorzufinden. Ein Großteil dieser 
Nutzungen befindet sich dabei im Dorfkern sowie im Osten der Ortslage (vgl. Abb. 17). 
Die planungsrechtliche Möglichkeit, diese nicht wesentlich störende land- und forstwirtschaftli-
che Nutzungen im Ortskern und Osten der Ortslage Schöngleina im FNP der Gemeinde zu 
sichern, sind für Schöngleina weitgehend identitätsstiftend. Die Gemeinde Schöngleina wird mit 
diesem FNP keine neuen dörflichen Wohngebiete im bauplanerischen Außenbereich gemäß 
§ 35 BauGB ausweisen, sondern sich mit der Darstellung MDW gemäß § 5a BauNVO aus-
schließlich auf den (traditionsbetonten) Ortsbestand von Schöngleina beschränken. 
 

Exkurs: „Altes Gut“ Schöngleina 
Seit jeher stellt das alte Gut im Südosten der Ortslage von Schöngleina auf Grund seiner Größe und Struktur eine 
Besonderheit im Ortsbild von Schöngleina dar (vgl. Kap. 3.2 und 3.4). Bereits im Zeitraum von 2008 bis 2011 
wurde versucht, ein B-Plan (Nr. 1/08 Mischgebiet „Altes Gut“) für das Gebiet aufzustellen, welcher im Hinblick auf  
 

Fortsetzung Exkurs – nächste Seite 
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Fortsetzung Exkurs: „Altes Gut“ Schöngleina 

die Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festsetzen sollte (Die Gebietskategorie „Dörf-
liches Wohngebiet“ [MDW] stand zum damaligen Zeitpunkt als Option nicht zur Verfügung). Ein Satzungsbe-
schluss wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt gefasst (vgl. Kap. 3.4). 
Im Jahr 2017 beschloss die Gemeinde Schöngleina die Aufstellung des B-Plans Nr. Schö/01/2017 „Am alten Gut“, 
dessen Geltungsbereich die nördlich an das alte Gut anschließenden Flächen miteinschließt und seit dem 
04.12.2017 einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB unterliegt, die aber bereits ausgelaufen ist. Auch der 
Beschluss zur Aufstellung des B-Plans Nr. Schö/01/2017 „Am alten Gut“ wurde zwischenzeitlich aufgehoben (vgl. 
Kap. 3.4) 
Im alten Gut sind verschiedene Nutzungen anzutreffen. Neben Handwerk und Wohnen wird ein Teil unter dem 
Namen „Kreuzgewölbe Schöngleina“ als privat betriebene Gastronomie-/Veranstaltungsstätte mit Ausstellungen, 
Konzerten u. Ä. genutzt (vgl. Kap. 5.3.2), die sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt hat. 
Im Hinblick auf das alte Gut Schöngleina soll auf Grund der baulichen Voraussetzungen/Möglichkeiten auch zu-
künftig verschiedenen gewerblichen Nutzungen wie Handwerk, Gastronomie aber auch dem Wohnen zur Verfü-
gung stehen. Zugleich bestehen aber auch ausdrücklich landwirtschaftliche Ambitionen der Bewohner im alten 
Gut (Haltung von Pferden und sonstige Nutztieren). Außerdem wird derzeitig die Einrichtung einer Tierarztpraxis 
„mit Boxen zur Übernachtung von Patiententieren“ angestrebt. 
Insofern sind die Flächen des alten Gutes Schöngleina, genau wie der landwirtschaftlich geprägte Altort, in der 
Planzeichnung des FNP der Gemeinde als „Dörfliches Wohngebiet“ (MDW) gemäß § 5a BauNVO dargestellt.  
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass zum Schutz des Wohnens, auch mit Blick auf die geplante Entwicklung 
eines Wohngebietes unmittelbar nördlich vom Gut (vgl. Kap. 5.2.2), die Entwicklung von vorhandenen gastrono-
mischen- bzw. kulturellen Einrichtungen zu Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO auf 
Grund der Störeigenschaften (z. B. Lärm durch nächtlichen Besucherverkehr) unzulässig bzw. dauerhaft ausge-
schlossen ist. 

Abbildung 17:  Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen in der Ortslage Schöngleina  

 

Quelle: FNP Gemeinde Schöngleina (Planungsstand: Entwurf 06/2022), Hinweis: Baufläche GEe ist im aktuellen Entwurf des 
FNP als „Weiße Fläche“ (vgl. Kap. 5.4.3) und die Baufläche MI als MDW dargestellt (vgl. Abb. 18) 

Die Forderung des TLVwA, die rückwärtigen Bereiche „Hauptstraße 9 bis 13" und „lm Oberdorf 
13 bis 27" (südlich der Dorfstraße) als Grünfläche darzustellen, weil sie zusammenhängende 
Gartenbereiche bilden würden, die nicht dem Charakter von Wohnbauflächen entsprechen, 
wurde von einzelnen Grundstückseigentümern gegenüber dem Bürgermeister vehement zu-
rückgewiesen.  
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Darüber hinaus ist die Darstellung im Landschaftsplan Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz 
(2024) bezüglich der gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG (§ 15 Abs. 1 
ThürNatG) in der Ortslage Schöngleina nördlich der Dorfstraße nicht (mehr) aktuell. Bei der 
entsprechenden Darstellung im Landschaftsplan handelt es sich vielmehr um ehemalige Streu-
obstbestände (aktuell keine 10 Hochstämme im räumlichen Zusammenhang). Dies wird durch 
die UNB des LRA Saale-Holzland-Kreis auf der Grundlage einer Vorortbesichtigung in der Stel-
lungnahme vom 12.05.2023 (Az.: BLS2019/1041) bestätigt (vgl. Anl. 2 bzw. Kap. 1.3.3. Umwelt-
bericht). 

5.4 Gewerbegebiete 

5.4.1 Definition 
Gemäß § 8 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben. Sie unterscheiden sich so von den Mischgebieten nach § 6 
BauNVO, in denen Gewerbe und Wohnen gleichberechtigt nebeneinanderstehen und den In-
dustriegebieten, die ausschließlich als Standorte für Gewerbebetriebe vorgesehen sind (vgl. Fi-
ckert, Fiesler 2002: § 8 Rn. 1). Zulässig sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO Gewerbebetriebe aller 
Art, mit der Voraussetzung, dass die Anlagen nicht erheblich belasten (vgl. Fickert, Fiesler 2002: 
§ 8 Rn. 5), Lagerhäuser und Lagerplätze sowie öffentliche Betriebe, wie beispielsweise Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätswerke der Gemeinde und Landkreise (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 8 
Rn. 10.1). Des Weiteren sind Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude im Gewerbegebiet 
zulässig, welche häufig der Unterbringung der Unternehmensleitung gewerblicher Betriebe die-
nen (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 8 Rn. 12) sowie Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke, 
wie beispielsweise eine Tennishalle.  
Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO Wohnungen für Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, wie beispielsweise Räumlichkeiten 
zur spezifischen Weiterbildung, und Vergnügungsstätten, wenn sie einen plausiblen Ausnah-
megrund geltend machen können (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 8 Rn. 15-16). 

5.4.2 Bestand, Bedarf und Planung 
Im Gemeindegebiet sind verschiedene gewerbliche Nutzungen vorzufinden. Während im Orts-
kern kleinere Gewerbetriebe, wie die Bäckerei und Konditorei Hunger oder der Handwerksbe- 
trieb „Leder & Stil“ ansässig sind (vgl. Kap. 3.5), besteht Zinna aus mehreren Gewerbebetrieben, 
die dort größere zusammenhängende Flächen nutzen (vgl. Planzeichnung FNP).  
Allerdings führt nicht jede gewerbliche Nutzung automatisch zur Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes. So wurden in Zinna lediglich die Flächen mit den Betriebsgebäuden (darunter die 
Hauptverwaltung) der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH als Gewerbegebiet ge-
mäß § 8 BauNVO ausgewiesen. Diverse Lager- oder Produktionsstätten sowie die gewerblich-
landwirtschaftlichen Betriebe in Zinna wurden im FNP der Gemeinde überwiegend als Sonstige 
Sondergebiete (vgl. Kap. 5.6) ausgewiesen.  
Die ansässigen Betriebe in Zinna, insbesondere die GEMES Abfallentsorgung und Recycling 
GmbH, haben eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Gemeinde Schöngleina und sollen 
deshalb alle gleichermaßen in ihrem Bestand und ihrer Entwicklungsmöglichkeit gesichert wer-
den. Die Darstellung der entsprechenden Betriebsflächen im FNP Schöngleina folgen diesem 
Ziel. Die Gemeinde Schöngleina wird mit diesem FNP keine neuen Baugebiete für eine gewerb-
liche bauliche Nutzung im bauplanerischen Außenbereich gemäß § 35 BauGB ausweisen. 

5.4.3 Darstellung „Weiße Fläche“ westlich Schöngleina 
Am westlichen Ortsrand von Schöngleina ist im FNP eine „Weiße Fläche“ gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 2 BauGB dargestellt (vgl. Abb. 18). Für diesen Bereich ist bzw. war auf der Grundlage 
eines seit 2014 rechtsverbindlichen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBP) „Zwischen-
lager-Außenbereich GEMES-Schöngleina" und des dazugehörigen Durchführungsvertrags (vgl. 



FNP Gemeinde Schöngleina - Begründung, Stand: Entwurf 04/2026  Seite 50 

Thüringer Landgesellschaft mbH 
Weimarische Str. 29b, 99099 Erfurt, Tel.: 0361-4413 116 

Kap. 3.4.2) die Lagerung von Stammholz, Holzhackschnitzel und Streusalz sowie das Hacken 
von Holz mit mobilem Hacker zulässig.  
Im Geltungsbereich dieses VBP ist (noch) als Art der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet 
(GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Aus Gründen des Immissionsschutzes wurden im Durch-
führungsvertrag mit der Gemeinde und als textliche Festsetzungen im zuvor genannten VBP 
(bereits) Maßnahmen verankert, die eine erhebliche Lärmbeeinträchtigung der angrenzenden 
Wohnnutzung ausschließen sollen.  
Die Untere Bodenschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis informiert mit Schreiben vom 
29.11.2022 (Az.: BLS2019/1041), dass das Areal westlich der Straße „Am alten Gut" mit zum 
Altstandortes 07084 gehört (vgl. Tab 2). Die entsprechenden Flurstücke 684/20, 684/21, 
684/24) waren im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche „GE/GEe“ ausgewiesen 
(jetzt: „Weiße Fläche“). Für diesen Bereich liegt eine Historische Erkundung aus dem Jahr 2012 
vor. In diesem Bereich konnte keine Nutzung ausgewiesen werden, aus der sich eine Schad-
stoffbelastung des Bodens und unter Beibehaltung der gewerblichen Nutzung eine Gefährdung 
des Schutzgutes Mensch ableitet. 

Seit längerer Zeit ist die Nutzung mit Blick auf die „Holzwirtschaft“ im GE-Gebiet am westlichen 
Ortsrand von Schöngleina eingestellt. Zurecht geht die Gemeinde davon aus, dass die zulässi-
gen Vorhaben „Lagerung von Stammholz, Holzhackschnitzel sowie das Hacken von Holz mit 
mobilem Hacker“ in der ursprünglich geplanten Form in der Zukunft nicht mehr durchgeführt 
werden. Allerdings besteht die Streusalzlagerung in den Gebäuden fort.  
Am 12.06.2023 fand eine Beratung zwischen der Gemeinde Schöngleina und dem Vorhaben-
träger (GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH) zur künftigen Nutzung des Areals 
(„Weiße Fläche“) am westlichen Ortsrand von Schöngleina statt (vgl. nachfolgenden Exkurs).  
 

 

Exkurs: Auszug aus der Niederschrift zur Beratung am 12.06.2023  
Der zu Grunde liegende Durchführungsvertrag wurde am 05.11.2012 zwischen der GEMES Abfallentsorgung und 
Recycling GmbH (Vorhabenträger) und der Gemeinde Schöngleina abgeschlossen. Das im Durchführungsvertrag 
vereinbarte Vorhaben umfasst  
a) die offene Lagerung von Stammholz,  
b) das periodisches Hacken des getrockneten Holzes mit mobilem Hacker,  
c) die Lagerung der Hackschnitzel in Gebäuden und auf entsprechenden Lagerflächen sowie  
d) die Lagerung von Streusalz in Gebäuden. 
Die Vorhabenpunkte a) bis c) wurden (nicht zuletzt auch wg. der damit verbundenen Auswirkungen auf die unmit-
telbar benachbarte Wohnnutzung) seit einiger Zeit eingestellt und nach Zinna verlegt. Eine Wiederaufnahme im  
Geltungsbereich des o. g. VBP ist von Seiten der GEMES nicht geplant. Lediglich die Lagerung von Streusalz zur 
Versorgung für den Winterdienst von verschiedenen Gemeinden (z. B. Stadt Bürgel, Gemeinde Zöllnitz), Betrieben 
(z. B. Jenaer Nahverkehr, Kartonfabrik Porstendorf, Agrarunternehmen Königshofen) und Hausmeisterdiensten 
der Umgebung (einschließlich Jena) sowie sonstigen privaten Beziehern wird bis heute betrieben und soll auch 
zukünftig Bestand haben.  
Die westlich gelegene Teilfläche wurde an die Stadtwerke Jena verkauft, weil es sich bei dem o. g. Vorhaben 
ursprünglich um ein Kooperationsprojekt mit den Stadtwerken Jena gehandelt hat. (Eine irgendwie geartete Nut-
zung durch die Stadtwerke Jena erfolgt nicht.) Im entsprechenden Kaufvertrag zwischen dem Vorhabenträger und 
der Stadtwerke Jena wurde eine Rückkaufoption zu Gunsten des Vorhabenträgers für das Jahr 2028 vereinbart. 
Der Vorhabenträger wird die vereinbarte Rückkaufoption in Anspruch nehmen, so dass der Vorhabenträger … 
(wieder) der alleinige Flächeneigentümer der vom Geltungsbereich des o. g. VBP betroffenen Grundstücke ist.  
Spätestens ab diesem Zeitpunkt soll in enger Abstimmung mit der Gemeinde Schöngleina und mit Blick auf die 
vorhandene Wohnbebauung östlich vom Geltungsbereich des o. g. VBP eine nicht wesentlich störende Nutzungs-
aufnahme für betriebliche Zwecke der GEMES erfolgen (z. B. als Außenlagerstandort in Ergänzung zum Standort 
Zinna). Was konkret dann gelagert werden soll, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. 

Der Vorhabenträger zeigt sich aber grundsätzlich auch offen für alternative (wirtschaftliche) Nutzungen. So wird 
eine zukünftige bauliche Entwicklung, z. B. für einen nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieb zur Nahversorgung 
oder als Ergänzungsfläche für den Wohnungsbau, wenn die derzeitigen Wohnbaustandorte in der Ortslage 
Schöngleina vollständig belegt sind, nicht ausgeschlossen. Auch einer Entwicklung der Flächen zu einem Sonsti-
gen Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO, dass der Erzeugung, Speicherung oder Umwandlung regenerativer Ener-
gien (Photovoltaik) dient, verwehrt sich der Vorhabenträger nicht. 

Eine Aufhebung des eingangs genannten VBP wird von Seiten des Vorhabenträgers abgelehnt. Die Gemeinde 
Schöngleina hat ihrerseits ein Interesse, den Geltungsbereich des eingangs genannten VBP (der früher Bestand-
teil einer großflächigen Tierhaltungsanlage war) gemeinsam mit dem Vorhabenträger langfristig baulich zu entwi-
ckeln. Insofern haben der Vorhabenträger und die Gemeinde Schöngleina das gemeinsame Bestreben, den zuvor 
genannten VBP gemäß der zukünftigen „neuen konkreten Nutzung“ zu ändern und den Durchführungsvertrag 
diesbezüglich anzupassen/fortzuschreiben. 
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann von Seiten des Gemeinderates der Gemeinde Schöngleina 
nicht zweifelsfrei entschieden werden, wie die „richtige“ Darstellung im FNP für den westlichen 
Ortsrand von Schöngleina sein soll bzw. wie eine fehlerhafte - möglicherweise kontraproduktive 
- Darstellung im FNP vermieden wird.  
Sowohl bei einer späteren Nutzung durch den Vorhabenträger (z. B. als Lager-/Ablagerungsflä-
che) als auch bei einer von der Gemeinde und dem Vorhabenträger gemeinsam betriebene 
Entwicklung des Standortes (z. B. Photovoltaik-Freiflächenanlage, Nahversorgung [als nicht 
großflächiger Einzelhandel], Renaturierung oder Grünfläche) begründen nicht die Ausweisung 
des gesamten Bereiches der „weißen Fläche“ (vgl. Abb. 18) als Gewerbegebiet gemäß § 8 
BauNVO im FNP Schöngleina.  
Aus den zuvor genannten Gründen hat der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina entschie-
den, die Darstellung im FNP für den westlich vom Ortsrand Schöngleina liegenden Bereich 
„Weiße Fläche“ (vgl. Abb. 18) auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachzuholen.  
Abbildung 18: Lage „Weiße Fläche“ am westlichen Ortsrand von Schöngleina  

 

Quelle: FNP Gemeinde Schöngleina (Planungsstand: Entwurf 11/2023) 

Der Vorhabenträger (GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH) hat der Ausweisung einer 
„Weißen Fläche“ im FNP der Gemeinde Schöngleina schriftlich zugestimmt. Die entsprechende 
Niederschrift (vgl. vorstehender Exkurs) wird den Genehmigungsunterlagen des FNP beigefügt. 
Die Untere Immissionsschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis teilt in der Sammelstel-
lungnahme vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1041) mit, dass künftig lediglich darauf geachtet 
werden muss, dass der aktuell weiße Fleck im FNP nicht zu einer erneuten Gemengelage führt. 
Das gemäß Begründung zum FNP der mobile Hacker nicht mehr genutzt werden soll, ist dabei 
als sehr positiv in Hinsicht auf die angrenzende Wohnbebauung zu werten. 

5.5 Sondergebiete, die der Erholung dienen 

5.5.1 Definition 
Gemäß § 10 Abs. 1 BauNVO kommen als Sondergebiete, die der Erholung dienen, insbeson-
dere Wochenendhaus- oder Ferienhausgebiete und Campingplatzgebiete in Betracht. Gemäß 
§ 10 Abs. 5 BauNVO sind in Campingplatzgebieten Campingplätze und Zeltplätze zulässig. Der 
Begriff „Camping“ ist dabei nicht gesetzlich definiert, kann aber als „ein zum Zweck der Erholung 
im Freien geführtes Leben mit zeitweiligem Aufenthalt in einer transportablen und vom Benutzer 
selbst mitgeführten Unterkunft“ (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 10 Rn. 39) beschrieben werden. 

5.5.2 Bestand, Bedarf und Planung 
Im Bereich des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina (vgl. Kap. 3.6.2) besteht ein seit 2015 
rechtskräftiger Bebauungsplan der Gemeinde Schöngleina, welcher ein Sondergebiet nach § 11 



FNP Gemeinde Schöngleina - Begründung, Stand: Entwurf 04/2026  Seite 52 

Thüringer Landgesellschaft mbH 
Weimarische Str. 29b, 99099 Erfurt, Tel.: 0361-4413 116 

BauNVO mit der Zweckbestimmung „Flugplatzaffine Nutzung“ und ein Sondergebiet nach § 10 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Campingplatz für Flugplatznutzer“ festsetzt (vgl. Kap. 
3.4.3). Letzterer liegt innerhalb des Sondergebietes „Flugplatzaffine Nutzungen“ und wird von 
diesem mit einer „schwarzen Perlschnurlinie“ (Planzeichen 15.14.) abgegrenzt. Im FNP wurde 
dieser Bereich entsprechend dargestellt und folgt damit der bestehenden Rechtslage.  
Das Sondergebiet nach § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Campingplatz für Flugplatz-
nutzer“ soll die aktuelle Nutzung als Campingplatz planungsrechtlich sichern und damit einen 
Beitrag zur (touristischen) Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes Schöngleina leisten. 
Eine Erweiterung des Campingplatzes bzw. des Sondergebietes nach § 10 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Campingplatz für Flugplatznutzer“ ist nicht vorgesehen. 

5.6 Sonstige Sondergebiete 

5.6.1 Definition 
Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind solche Gebiete als sonstige Sondergebiete darzustellen, „die 
sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden.“ Ein wesentlicher 
Unterschied liegt dann vor, wenn eine Festsetzung oder Darstellung gewollt ist, die sich keiner 
der Gebietstypen zuordnen lässt (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 11 Rn. 4). Nach § 11 Abs. 2 
BauNVO sind für sonstige Sondergebiete die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung dar-
zustellen und festzusetzen, welche Bestimmtheit erfordert und nicht zu allgemein gehalten wer-
den darf (vgl. Fickert, Fiesler 2002: § 11 Rn. 8.1).  

5.6.2 Sondergebiet „Kompostieranlage“ (KO) in Zinna 
Die östlich an das Gewerbegebiet in Zinna anschließende Fläche wird von der GEMES Ab-
fallentsorgung und Recycling GmbH zur Lagerung organischer Abfälle und zum Betrieb einer 
Kompostieranlage genutzt. Für den südlichen Teil der Fläche bestehen Überlegungen, zusätz-
lich eine Biogasanlage zu errichten. Im Osten befindet sich die betriebliche Kläranlage. 
Die Flächen der Kompostieranlage sind im FNP als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Kompostieranlage“ dargestellt. 
Im Sondergebiet „Kompostieranlage“ sind Gebäude, bauliche Anlagen und technische Einrich-
tungen zulässig, die der Lagerung, der Be- und Verarbeitung sowie dem Sammeln von organi-
schen Abfällen oder Grüngut aus dem Garten- und Landschaftsbau, privaten/gewerblichen An-
lieferungen und kommunalen Sammelstellen dienen. Ebenfalls zulässig sind die Errichtung ei-
ner Biogasanlage oder Nebenanlagen- und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO.  
Unzulässig ist die Errichtung von Verwaltungsgebäuden sowie Gebäuden zur Wohnnutzung, 
auch für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber/-leiter.  

Bzgl. der korrekten Darstellung erfolgte im Juni 2023 eine Überprüfung und eine Abstimmung 
mit der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH. Danach werden die vorstehenden Aus-
führungen wie folgt ergänzt:  
Aufgrund des „Vorsorgeprinzips“ der TA Luft wurde von Seiten der zuständigen Behörden eine 
vollumfängliche Einhausung mit Ablufterfassung angeordnet. Insofern ist der Bau einer ca. 
5.000 m² großen geschlossenen Halle zur Kompostierung von organischen Abfallstoffen mit ei-
nem angeschlossenen Biofilter zur Abluftreinigung geplant. Rechtliche Grundlage zur baulichen 
Veränderung durch eine Einhausung der Intensivrotte in der Kompostierung bilden die Novel-
lierung der TA Luft 2021 sowie die nachträgliche Anordnung in Form des Bescheides vom Thü-
ringer Landesverwaltungsamt vom 20.06.2018 (Az.: A17-02/18). Dafür wurde bereits ein Antrag 
zur Genehmigung beim TLUBN am 05.08.2023 eingereicht.  
Die Dachentwässerung der ca. 5.000 m² großen Halle soll auf die nördlich vom Sondergebiet 
„Kompostieranlage“ liegenden landwirtschaftlichen Nutzfläche mittels Rigolen erfolgen. Die Flä-
che hierfür ist ca. 2 ha groß und Bestandteil des ca. 11,68 ha großen (GEMES-eigenen) Flur-
stücks 700/23.  

Die Untere Wasserbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis teilt in der Sammelstellungnahme 
vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1041) bezüglich der zuvor beschriebenen Dachentwässerung  
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mit, dass eine Versickerung am gewählten Standort grundsätzlich kritisch gesehen wird: 
Die Auffüllung endet in einer Abbruchkante. Es ist anzunehmen, dass unterhalb der Auffüllung 
undurchlässige Schichten vorhanden sind, die das zu versickernde Niederschlagswasser Rich-
tung Abbruchkante ableiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Standsicherheit der Auffüllung durch die Versickerungsanlage beeinträchtigt wird. 
Der Bereich zwischen Auffüllung und Zense ist bereits regelmäßig vernässt, sodass durch den 
Eintrag von zusätzlichem Niederschlagswasser mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 

Aufgrund des Vorgenannten ist aus Sicht der Unteren Wasserbehörde der Ableitung des Nie-
derschlagswassers in das Oberflächengewässer, unter Einhaltung der Anforderungen, Vorrang 
zu gewähren. 

Eine abschließende Entscheidung zu diesem Sachverhalt bleibt dem, beim Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, anhängigen Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

Die Gemeinde Schöngleina schließt sich der Auffassung der Unteren Wasserbehörde des LRA 
Saale-Holzland-Kreis dahingehend an, dass eine konkrete (technische) Lösung für die mit dem 
geplanten Vorhaben (Errichtung einer ca. 5.000 m² großen Halle) notwendige Dach- bzw. 
Grundstücksentwässerung im Rahmen von nachgeordneten Genehmigungsverfahren in Zu-
sammenarbeit mit dem Vorhabenträger zu entwickeln ist.  

5.6.3 Sondergebiet „Bauschutt- und Grünabfallrecycling“ (BR) in Zinna  
Westlich der Landesstraße L 2316 in der Ortslage Zinna betreibt die GEMES Abfallentsorgung 
und Recycling GmbH eine Lagerfläche für Holz, Abrissabfälle, Bauschutt und eine Bauschuttre-
cycling-Anlage. In diesem Bereich befindet sich auch ein Sammelbecken für Niederschlagswas-
ser/Zulauf zur Kläranlage der GEMES. 
Die Lagerflächen und die Flächen der Bauschuttrecycling-Anlage sind im FNP als Sonstiges 
Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Bauschuttrecycling“ dargestellt.  
Gebäude, bauliche Anlagen und technischen Einrichtungen (z. B. Brech- oder Siebanlagen), 
die dem Recycling von Bauschutt oder der Lagerung bzw. Zwischenlagerung von Bauschutt 
(Mauer-/Betonabbruch, sonstigen Abrissabfällen, Holz) oder Aushubmaterial dienen, sind zu-
lässig. Ebenso zulässig sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO.  
Unzulässig ist die Errichtung von Verwaltungsgebäuden sowie Gebäuden zur Wohnnutzung, 
auch für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber/-leiter.  
Bzgl. der korrekten Darstellung erfolgte im Juni 2023 eine Überprüfung und eine Abstimmung 
mit der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH. Danach werden die vorstehenden Aus-
führungen wie folgt ergänzt:  
Dieser Bereich gliedert sich aktuell in zwei Bereiche: Im östlichen Teil (Richtung Straße) werden 
Grünabfälle aller Art und Holzreste verarbeitet; während alle möglichen Arten von Bauschutt im 
westlichen Teil recycelt werden.  

Auf Grund sich verschärfender rechtlicher/fachtechnischer Vorgaben Stichwort „Sortenreinheit“ 
(vgl. die am 01.08.2023 in Kraft getretene Mantelverordnung, insbesondere die Ersatzbau-
stoffverordnung), sind in absehbarer Zukunft technische Anlagen/Maschinen notwendig, die 
dies sicherstellen, jedoch aus verschiedenen Gründen nicht im Freien stehen können. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt ist noch nicht vollumfänglich abschätzbar, in welchem Ausmaß Gebäude/Hal-
len errichtet werden müssen. Dies ist auch von behördlichen Anordnungen abhängig.  

Auch durch die BioAbfV sowie die TA Luft können weitere Veränderungen und Vorgaben hin-
sichtlich einer Überdachung oder Einhausung im Bereich der Grünschnittannahme vorgenom-
men werden.  

In jedem Fall sollen die GEMES-Anlagen für die Bauschutt- und Grünabfallrecycling jederzeit 
gesetzeskonform betrieben werden. 
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5.6.4 Sondergebiet „Tierproduktion“ (TP) in Zinna  
In Zinna betreibt die Brasus Holding GmbH mit Sitz in 07613 Heideland eine gewerbliche 
Schweinehaltungsanlage (Futter für die Tiere wird nicht im eigenen Betrieb erzeugt). Diese dient 
der Schweinemast (ca. 6.400 Mastplätze) und der Ferkelkaufzucht (31.544 Ferkelaufzucht-
plätze), was der genehmigten Kapazität von insgesamt 1.778,3 Großvieheinheiten (GV) ent-
spricht. Die Dachflächen der größeren Stallgebäude wurden zwischenzeitlich mit Photovoltaik-
Modulen zur Stromerzeugung (vgl. Kap. 4) belegt. Großflächige Erweiterungsabsichten, die 
über die Bestandsflächen der heutigen Tierhaltungsanlage hinausgehen, bestehen nach Infor-
mation des Betreibers nicht. Dennoch wird an dieser Stelle vorsorglich auf die Lage der Schwei-
nehaltungsanlage im LSG Nr. 32 „Mittleres Saaletal zwischen Göschwitz und Camburg“ (vgl. 
Kap. 5.7. i. V. m. Anl. 2) hingewiesen.  
Mit Unterlagen vom 14.05.2024 wurde für die bestehende Schweinehaltungsanlage am Stand-
ort Zinna ein Antrag auf wesentliche Änderung gemäß § 16 BImSchG beim Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) als Obere Immissionsschutzbehörde ge-
stellt. Dieser beinhaltet eine Änderung der zuvor angegebenen Tierplatzkapazität auf insgesamt 
49.144 Ferkelaufzuchtplätze, was einer Absenkung der Großvieheinheiten (GV) auf 1.474,3 
entspricht. Bestandteil des Antrags ist auch eine (bauliche) Modernisierung innerhalb der be-
stehenden Stallgebäude und der Anlagen zur Lagerung von Gülle bzw. Gärresten. 
Die Schweinehaltungsanlage in Zinna soll dauerhaft als Bestandsanlage gesichert und entwi-
ckelt werden. Dies entspricht auch dem Grundsatz 4-12 des RP-OT (vgl. Kap. 3.9.2), wonach 
der Standort (weil für die Tierproduktion regional bedeutsam) erhalten werden soll. Insofern 
wurden die Flächen der Schweinehaltungsanlage in der Planzeichnung des FNP als Sonstiges 
Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der vom TLVwA empfohlenen Zweckbestimmung: „Tier-
produktion“ dargestellt. 

5.6.5 Sondergebiet „Biogasanlage“ (BG) in Zinna 
Die Brasus Holding GmbH betreibt neben ihrer Schweinehaltungsanlage (vgl. Kap. 5.6.4) in 
Zinna (östlich der L 2316) eine Biogasanlage. Diese soll u. a. vor dem Hintergrund sich ver-
schärfender rechtlicher Anforderungen an Lagerkapazitäten und Ausbringzeiten in Kürze nach 
Nordwesten bzw. Osten erweitert werden. 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der bestehenden Biogasanlage und mit Blick auf die kon-
kreten Erweiterungsabsichten derselben, wurde der entsprechende Bereich im FNP als Sonsti-
ges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Biogasanlage“ dargestellt.  
Das Sondergebiet „Biogasanlage“ dient der Unterbringung einer Anlage zur Erzeugung von 
Gas, elektrischer Energie und Wärme aus Biomasse und von damit verbundenen Gebäuden, 
baulichen Anlagen und technischen Einrichtungen. Darüber hinaus sind gewerbliche Anlagen 
zur Speicherung oder Nutzung der Abwärme oder zur Verwertung der anfallenden Prozessrück-
stände (z. B. Trocknungsanlagen) oder Vorhaben, die der Lagerung und Sammlung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse dienen (z. B. Siloflächen, Güllebehälter, Lagergebäude) sowie Neben-
anlagen- und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig.  
Unzulässig ist die Errichtung von Verwaltungsgebäuden sowie Gebäuden zum dauerhaften Auf-
enthalt von Menschen (auch Aufsichts-, Bereitschaftspersonen und Betriebsinhaber/-leiter).  

5.6.6 Sondergebiet „Obstbau und Direktvermarktung“ (DV) in Zinna 
Die Bezeichnung des Sondergebietes „Obstbau und Direktvermarktung“ schließt ausdrücklich 
das Wohnen für die Betriebsleiterfamilien und der temporär benötigten Erntehelfer mit ein. Da-
bei gilt die diesbezügliche bauliche „Entwicklung“ als vorerst abgeschlossen.  
Die Unterkünfte für die Erntehelfer werden außerhalb der Erntezeit (nachvollziehbarer Weise) 
als Übernachtungsmöglichkeit für „Ferien auf dem Bauernhof“ angeboten. Insofern dient das 
eingangs genannte Sondergebiet auch für „Ferien auf dem Bauernhof“. In diesem Zusammen-
hang ist ein Dauerwohnen innerhalb des eingangs genannten Sondergebietes weder vorgese-
hen noch zulässig. 
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In Zinna und der unmittelbaren Umgebung wirtschaftet der ortsansässige inhabergeführte Fa-
milienbetrieb Obstgut Triebe (vgl. Kap. 3.5), der vor allem Obst anbaut (aber auch Trauben zur 
Saft- bzw. Weinherstellung). Die Verarbeitung erfolgt direkt am Standort Zinna. Zum großen Teil 
werden Produkte des Obstgutes Triebe direkt vor Ort über einen Hofladen vermarktet, der sich 
zunehmender Beliebtheit erfreut. Außerdem betreibt das Obstgut Triebe eine Imkerei. Auf der 
Homepage des Familienbetriebes gibt es dazu mehr Informationen: https://www.obstgut-
triebe.de/  
Die Familie Triebe wohnt innerhalb des Betriebsgeländes und bietet vor allem in der Erntezeit 
für die Saisonarbeiter Übernachtungsmöglichkeiten an, die außerhalb der Erntezeit auch für 
„Ferien auf dem Bauernhof“ genutzt werden können. 
Das Obstgut Triebe soll in seinem Bestand und seiner Entwicklungsfähigkeit langfristig erhalten 
und gestärkt werden. Dies entspricht nicht nur dem Grundsatz 4-11 des RP-OT, wonach das 
traditionelle Anbaugebiet für die Obsterzeugung zur wirtschaftlichen Stärkung erhalten werden 
soll (vgl. Kap. 3.9.2). Es entspricht vor allem auch dem Willen des Gemeinderates der Ge-
meinde, der sich hier inzwischen auch als Interessensvertreter der Menschen in der näheren 
und weiteren Umgebung (auch Jena) sieht, die sich zunehmend für eine natur- und klimage-
rechte (lokale) Produktion gesunder Lebensmittel abseits der gängigen Lebensmittelindustrie 
interessieren.  
Das Obstgut Triebe hat das (nachvollziehbare) Bestreben, seine Potentiale (Direktvermarktung 
und „Ferien auf dem Bauernhof“) zu optimieren. Dabei steht nicht die Errichtung von weiteren 
Gebäuden für die Wohn-/Ferienhausnutzung oder den Verkauf im Vordergrund. Vielmehr ist 
eine Steigerung der Umsätze und eine innerbetriebliche Effizienzsteigerung gemeint.  
Die Gemeinde Schöngleina unterstützt diese Bestrebungen, wenn damit die benachbarten Be-
triebe (GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH und Brasus Holding GmbH) nicht (z. B. 
durch höhere Schutzansprüche wegen der Wohn-/Erholungsnutzung) in ihrer Zukunftsfähigkeit 
beeinträchtigt werden. So ist aufgrund der Lage des Familienbetriebes Triebe mit Blick auf die 
Außenbereichslage aus Sicht der Gemeinde eine größere Geruchshäufigkeit der Jahresstunden 
von bis zu 25 % hinzunehmen. (Für Dorfgebiete gilt hierfür 15 % Geruchshäufigkeit der Jahres-
stunden).  
Die größere Geruchshäufigkeit der Jahresstunden stellt für die Urlauber, die sich im Rahmen 
„Ferien auf dem Bauernhof“ beim Obstgut Triebe aufhalten, keine (gesundheitliche) Beeinträch-
tigung dar. Nicht zuletzt werden ja genau diese Gerüche zum vermeintlichen „Wohlfühlen auf 
dem Land“ gesucht. Im Übrigen bestimmen die Urlauber selbst, wie lang sie sich den (ansonsten 
gesundheitlich unbedenklichen) speziellen Gerüchen in Zinna aussetzen möchten. Ein „vorsor-
gendes behördliches Einschreiten“ ist hier völlig unnötig, überzogen und entbehrt auch jeglicher 
Rechtsgrundlage.  
Auf Grund der baulichen Struktur sowie der geplanten Nutzungen werden die Flächen des Obst-
gutes Triebe im FNP als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestim-
mung „Obstbau und Direktvermarktung“ dargestellt. Allgemein zulässig sind Gebäude (auch 
und insbesondere Lagerhallen), bauliche Anlagen sowie technische Einrichtungen  
- die der land-, forst- oder obstwirtschaftlichen Produktion dienen  
- die der Veredlung, Vermarktung bzw. dem Verkauf land-, forst- oder obstwirtschaftlichen Pro-

dukte dienen 
und Nebenanlagen- und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO. Die Errichtung weiterer Ge-
bäude zu Wohnzwecken oder „Ferien auf dem Bauernhof“ ist in absehbarer Zukunft nicht vor-
gesehen; die eine oder andere (kleinere) Anlage, z. B. zur Lagerhaltung soll aber prinzipiell im-
mer möglich sein.  
Die Gemeinde Schöngleina stimmt den Aussagen des TLVwA (vgl. Stellungnahme vom 
29.11.2022, Az.: 5090-340-4621/3085-2-80463/2022) insoweit zu, dass sich das bisher im FNP 
dargestellte Sondergebiet „Obstbau und Direktvermarktung“ für eine großflächige Erweiterung 
zugunsten weiterer Verkaufsanlagen oder zur Entwicklung eines Wohn- oder Ferienhausgebie-
tes nicht eignet. Einer kleinteiligen orts- und betriebsangepassten Erweiterung des Sonderge-
bietes „Obstbau und Direktvermarktung“ wird die Gemeinde Schöngleina grundsätzlich immer 

https://www.obstgut-triebe.de/
https://www.obstgut-triebe.de/
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positiv gegenüberstehen, auch wenn das TLVwA zum Standort Zinna bzw. zum dortigen Be-
triebssitz des Familienbetriebes Triebe in seiner o. g. Stellungnahme wie folgt ausführt: Immis-
sionsschutzrechtliche Belange, Belange des Bodenschutzes sowie die Belange der Landwirt-
schaft und des Gartenbaus sprechen gegen eine Baugebietserweiterung. 

5.6.7 Sondergebiet „Flugplatzaffine Nutzungen“ nördlich Schöngleina 
Im Bereich des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina (vgl. Kap. 3.6.2) besteht seit 2015 ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan der Gemeinde Schöngleina, welcher ein Sondergebiet nach § 11 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Flugplatzaffine Nutzung“ festsetzt (vgl. Kap. 3.4.3). In die-
sem liegt ein weiteres Sondergebiet nach § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Camping-
platz für Flugplatznutzer“. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzungen erfolgt mittels einer 
„schwarzen Perlschnurlinie“ (Planzeichen 15.14.). Im FNP wurde dieser Bereich entsprechend 
dargestellt und folgt damit der bestehenden Rechtslage.  
Die Flächen des Sondergebietes „Flugplatzaffine Nutzungen“ dienen ausschließlich der Ansied-
lung bzw. Erweiterung von flugplatzaffinem Gewerbe sowie der Erweiterung von Unterstellmög-
lichkeiten für Flugzeuge. Damit soll der Bestand sowie die weitere Entwicklungsmöglichkeit des 
Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina gemäß Zielvorgabe des RO-OT (Z 3-5) entsprochen 
werden (vgl. Kap. 3.9.2). Eine Erweiterung der Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Flug-
platzaffine Nutzung“ und der Zweckbestimmung „Campingplatz für Flugplatznutzer“ ist von Sei-
ten der Gemeinde Schöngleina nicht geplant. 

5.6.8 Nichtdargestelltes Sondergebiet „Photovoltaik“ (PV) und sonstige Hin-
weise zur Errichtung von regenerativen Energieanlagen im Gemeindegebiet 

Für die nordwestliche Ecke innerhalb des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina (die offen-
sichtlich nicht zwingend für Flugplatznutzungen benötigt wird) bestehen seit 2019 Überlegungen 
des Betreibers des Verkehrslandeplatzes, eine ca. 2,49 ha große bodengebundene PV-Freiflä-
chenanlage zu errichten.  
Mit Schreiben vom 22.08.2022 wurde von der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, als 
Miteigentümerin der Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina GmbH (vgl. Kap. 3.6.2), an die Ge-
meinde Schöngleina der Antrag gestellt, die entsprechenden Flächen in dem in Aufstellung be-
findlichen FNP der Gemeinde entsprechend darzustellen. Ziel der Darstellung ist die Erlangung 
der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit (i. V. m. mit einem noch aufzustellenden VBP) für das 
Vorhaben „Errichtung einer PV-Freiflächenanlage im Bereich des Verkehrslandeplatzes Jena-
Schöngleina“. Der Gemeinderat der Gemeinde Schöngleina hat dem zuvor genannten Antrag 
der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH (Vorhabenträger) mit Beschluss vom 19.09.2022 
(Beschluss-Nr. 26/22) zugestimmt. 
Gemäß Antragstellung des Vorhabenträgers soll die östliche Grenze des SO „PV“ parallel zur 
geteerten Start- und Landebahn im Abstand von mindestens 290 m und die südliche Grenze 
bzw. des SO „PV“ parallel zur Rasenlandebahn Ost-West im Abstand von mindestens 30 m 
betragen (vgl. Abb. 19).  
Das neu geplante SO „PV“ ist ca. 24.993 m² (ca. 2,49 ha) groß. Dabei werden die nachfolgend 
aufgeführten Flurstücke in der Flur 5 der Gemarkung Schöngleina vom SO „PV“ berührt: 733/1 
(ca. 6.558 m² von insgesamt 15.457 m²), 734/2 (ca. 1.006 m² von insgesamt 4.627 m²), 745/1 
(ca. 1.303 m² von insgesamt 2.770 m²), 745/2 (ca. 152 m² von insgesamt 152 m²), 754/4 (ca. 
15.974 m² von insgesamt 248.936 m²)  
Auf die weitere Darstellung des Sondergebietes „Photovoltaik“ innerhalb des Verkehrslande-
platzes Jena-Schöngleina im FNP der Gemeinde Schöngleina (vgl. Abb. 19) wurde ab dem 
Entwurf mit Stand 11/2023 verzichtet, da von Seiten des Vorhabenträgers der Gemeinde bisher 
keine weitere Konkretisierung des Vorhabens vorgelegt wurde. Ohne konkrete Angaben ist kein 
Nachweis möglich, dass die Vereinbarkeit der Photovoltaik-Nutzung mit den luftverkehrsrechtli-
chen Anforderungen gegeben ist, was aber für eine Darstellung im FNP Voraussetzung wäre.  
Soweit der Vorhabenträger die konkrete Vorhabenplanung wieder aufgreift und der Gemeinde 
Schöngleina bzw. der für die Luftfahrt zuständige Aufsichtsbehörde entsprechende Unterlagen 
vorlegt, unterstützt diese eine zügige Änderung des FNP der Gemeinde.  
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Abbildung 19:  Sondergebiet „PV“ (Photovoltaik-Freiflächenanlage) im Bereich des Verkehrslandeplatzes 

 

Quelle: FNP Gemeinde Schöngleina, Planungsstand: Entwurf 06/2022 

Die Gemeinde unterstützt darüber hinaus grundsätzlich alle Vorhabenträger, die im Gemeinde-
gebiet von Schöngleina bodengebundene Photovoltaik-Freiflächenanlagen, insbesondere Agri-
PV-Anlagen errichten und betreiben möchten (vgl. Kap. 4). Gemeindliche Flächen können hier-
für (allerdings) nicht zur Verfügung gestellt werden.  
Auf die Ausweisung von konkreten Flächen für die Errichtung von bodengebundenen Photovol-
taik-Freiflächenanlagen im FNP wurde ganz bewusst verzichtet, weil der Aufwand zur Erstellung 
entsprechender gesamtgemeindlicher Konzeptionen/Untersuchungen zur Ermittlung geeigneter 
Standorte aus Sicht der Gemeinde Schöngleina im Vergleich zum Nutzen viel zu hoch erscheint 
(vgl. Kap. 4). Davon abgesehen wird von Seiten der Gemeinde jede Initiative zu Installation von 
Photovoltaikanlagen auf und an Gebäuden, insbesondere größeren Dachflächen wie z. B. in 
Zinna (vgl. Kap. 5.6.4) begrüßt. 
Unabhängig von den landesplanerischen Vorgaben zur Errichtung von Windrädern bzw. Wind-
energieanlagen (im Gemeindegebiet Schöngleina sind keine Wind-Eignungs-/Vorranggebiete 
ausgewiesen, vgl. Kap. 3.9) wird vor dem Hintergrund des Schutzgutes Landschaftsbild (vgl. 
Anl. 2) und der Nähe zum Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina (vgl. Kap. 5.7) die Errichtung 
von Windrädern von Seiten des Gemeinderates der Gemeinde Schöngleina im Gemeindegebiet 
als äußerst ungünstig angesehen.  

5.7 Verkehr / Verkehrslandeplatz 

Bei der Darstellung der Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge (vgl. Kap. 3.6.1) sowie des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina (vgl. Kap. 3.6.2) 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB handelt es sich um den zu sichernden Bestand. Erweiterungen 
oder Neubauten, die entsprechende Darstellungen im FNP der Gemeinde erfordern, sind nicht 
geplant. 
Unabhängig davon wird an dieser Stelle auf die Lage des Verkehrslandeplatzes Jena-Schön- 
 

NEU:  
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(ca. 2,49 ha) Verkehrslandeplatz 
Jena-Schöngleina 
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gleina und dessen umgebenen Bereiche im LSG Nr. 32 „Mittleres Saaletal zwischen Göschwitz 
und Camburg“ hingewiesen.  
Demnach gelten die Verbote und Erlaubnisvorbehalte des § 36 Abs. 4 und 5 ThürNatG: 
(4) In einem Landschaftsschutzgebiet nach Absatz 2 ist es, soweit nicht die Unterschutzstellung 

oder der Landschaftspflegeplan eine entgegenstehende Regelung enthält, bis zu einer an-
derweitigen Regelung verboten, 

1. baugenehmigungspflichtige Anlagen auf nicht baulich genutzten Grundstücken zu errichten 
sowie Plätze aller Art, Straßen und andere Verkehrsflächen mit festem Belag anzulegen, 

2.  Bodenbestandteile abzubauen oder andere Abgrabungen, Aufschüttungen und Auffüllun-
gen, wenn die vom Vorhaben tatsächlich veränderte Fläche 0,1 Hektar überschreitet oder 
bei mehr als 2 Metern Tiefe 100 Kubikmeter überschritten werden, vorzunehmen oder die 
Bodengestalt in anderer Weise zu verändern, 

3. die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse durch Ausbau eines Gewässers, Grundwasserab-
senkungen oder Entwässerungen zu verändern sowie 

4. Wald im Sinne des § 2 ThürWaldG umzuwandeln oder ungenutzte Flächen in Nutzung zu 
nehmen. 

(5) In einem Landschaftsschutzgebiet nach Absatz 2 ist erlaubnispflichtig: 

1. die Neuerrichtung und die wesentliche Änderung der in Absatz 4 Nr. 1 genannten Anlagen 
auf baulich genutzten Grundstücken, 

2. das Verlegen oder die wesentliche Änderung von ober- und unterirdischen Leitungen, aus-
genommen im Straßenkörper, mit Ausnahme mobiler elektrischer Weidezäune und Rohrlei-
tungen zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen und zur Versorgung von Weidevieh, 

3. die Errichtung von stationären Einfriedungen aller Art, ausgenommen Einfriedungen von 
Hausgrundstücken, von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken oder von schutzbedürf-
tigen Forst- und Sonderkulturen in der üblichen und landschaftsgerechten Art, 

4. die Durchführung von Veranstaltungen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen, die mit er-
heblichem Lärm verbunden sind oder auf andere Weise die Ruhe der Natur oder den Na-
turgenuss durch außergewöhnlichen Lärm stören können, sowie 

5. das Aufstellen von Zelten oder sonstigen beweglichen Unterkünften außerhalb dafür be-
stimmter Plätze. 

Besteht kein Landschaftspflegeplan, so bedürfen alle landschaftsverändernden Maßnahmen 
der Erlaubnis. Die Erlaubnis ist durch die untere Naturschutzbehörde zu erteilen, wenn die 
Handlung mit den Schutzzielen des Gebiets vereinbar ist. Die Erlaubnis kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. 
Die Obere Naturschutzbehörde teilt ergänzend in der E-Mail vom 08.11.2024 speziell zum Ver-
kehrslandeplatzes Jena-Schöngleina mit: 
Die Neuerrichtung von baulichen Anlagen auf bisher nicht bebauten Grundstücken bedarf dem-
nach einer Befreiung nach § 67 BNatSchG, soweit nicht der Beschluss zur Unterschutzstellung 
oder ein Landschaftspflegeplan eine entgegenstehende Regelung enthält. Der Landschaftspfle-
geplan (Beschluss des Rates des Bezirkes Gera vom 08.08.1988) enthält eine entgegenste-
hende Regelung dahingehend, dass „die Errichtung baulicher Anlagen ... der Zustimmung des 
Rates des Bezirkes“ bedürfen. Es besteht also generell für bauliche Maßnahmen ein Erlaubnis-
vorbehalt, unabhängig davon, ob es sich um ein bebautes oder unbebautes Grundstück handelt.  

5.8 Soziale Infrastruktur 

Bei allen Darstellungen von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen des öffentlichen und privaten Bereichs gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB handelt es 
sich jeweils um den Bestand (vgl. Kap. 3.7). Die Darstellung dieser im FNP bedeutet, dass die 
Kindertagesstätte, die Kirche, die Feuerwehr und das Sportlerheim bauplanungsrechtlich als 
sozialen, kulturellen bzw. religiösen Zwecken dienende Gebäude auch für die Zukunft in ihrem 
Bestand gesichert werden. Ein Bedarf an Neuausweisungen entsprechender Einrichtungen ist 
aus gemeindlicher Sicht nicht notwendig.  
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5.9 Flächen bzw. Standorte für Wasserversorgungs- und Abwasserbesei-
tigungsanlagen, Ablagerungen sowie für die Abfallentsorgung 

Standorte für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  
Die in der Ortslage Schöngleina und im Bereich des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina 
ausgewiesenen Standorte für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB mit den Zweckbestimmungen „Kläranlage“ und „Wasserversorgung“ stellen 
den Bestand dar (vgl. Kap. 3.6 ff). Ein Bedarf für Erweiterungen besteht nicht. 
Fläche für Ablagerung „Silolagerfläche“ (BG) in Zinna 
In Zinna wird im Zusammenhang mit dem Betrieb der bestehenden Biogasanlage(n) eine ins-
gesamt ca. 0,80 ha große Flachsiloanlage betrieben. Diese Fläche östlich der L 2316 direkt 
neben dem Sondergebiet „Biogasanlage“ ist in der Planzeichnung des FNP als Fläche gemäß 
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB mit der Zweckbestimmung „Ablagerung“ dargestellt. Damit ist eine an-
derweitige Nutzung (z. B. als Baufläche) ausgeschlossen. 
Fläche für Abfallentsorgungsanlage „Erdenwerk“ (EW) in Zinna 
Ganz im Nordosten des Gemeindegebietes Schöngleina (nordöstlich von Zinna) betreibt die 
GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH auf einer Fläche von insgesamt ca. 10,70 ha 
ein Erdenwerk zur Herstellung unterschiedlicher Erden und Substrate (vgl. Kap. 3.5). In der 
Planzeichnung des FNP ist die Fläche des Erdenwerkes gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB mit der 
Zweckbestimmung „Abfallentsorgungsanlage“ dargestellt.  
Zulässig sind Gebäude, bauliche Anlagen und technische Einrichtungen, die dem Zweck „Ab-
fallentsorgungsanlage/Erdenwerk“ dienen sowie die Zwischenlagerung und Aufbereitung von 
Böden aller Art und mineralischen Substraten. Außerdem zulässig ist das Betreiben einer Klas-
sieranlage und die Errichtung von Nebenanlagen- und Einrichtungen im Sinne der BauNVO 
bzw. des KrWG. 
Bzgl. der korrekten Darstellung erfolgte im Juni 2023 eine Überprüfung und eine Abstimmung 
mit der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH. Danach werden die vorstehenden Aus-
führungen wie folgt ergänzt:  
Das bestehende Erdenwerk wird von einem Erdwall zum Schutz der Umgebung vor Lärm und 
Staub umgeben. Dieser ist bzgl. der Hangneigung so angelegt, dass er maschinell mit schnell-
wachsenden Baumarten, wie z. B. Pappelarten im Sinne der Broschüre „Anlage von Kurzum-
triebsplantagen (KUP) in der Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland“ bepflanzbar ist (vgl. Seite 
27 der zuvor genannten Broschüre, Regionale Aktionsgruppe [RAG] Saale-Holzland e. V. 
[Hrsg.], 2013). 
Von Seiten der GEMES sind beim Erdenwerk, bis auf abwassertechnische bauliche Anlagen im 
untergeordneten Ausmaß (z. B. Pumpenhaus, abflusslose Gruben und Ähnliches), keine grö-
ßeren baulichen Anlagen oder Gebäude geplant. Dies soll nach Aussagen der GEMES auch 
zukünftig so bleiben, vorausgesetzt, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen diesbe-
züglich nicht verändern.  
Die Untere Abfallbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis weist in der Sammelstellungnahme 
vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1041) deutlich darauf hin, dass es sich bei dem zuvor genann-
ten Erdenwerk um eine Anlage zum Lagern und Behandeln von Abfällen handelt, welche dem 
Genehmigungserfordernis nach dem BImSchG unterliegt. 
Erweiterung Fläche für Abfallentsorgungsanlage „Erdenwerk“ (EEW) in Zinna 
Die bestehende und zuvor beschriebene Fläche für Abfallentsorgungsanlage „Erdenwerk (EW)“ 
soll nach Information des Betreibers (GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH) innerhalb 
der nächsten Jahre in südöstlicher Richtung auf einer Teilfläche von ca. 5,70 ha des ca. 15,00 
ha großen (GEMES-eigenen) benachbarten Flurstücks 700/23 (Flur 6, Gemarkung Schön-
gleina) erweitert werden. Die Erweiterungsfläche des Erdenwerks soll nahezu identisch wie das 
bestehende (zuvor beschriebene) Erdenwerk betrieben werden (einschließlich Hangbewirt-
schaftung mittels Kurzumtriebsplantage).   
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Mit der Darstellung der geplanten Erweiterung des Erdenwerkes gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
mit der Zweckbestimmung „Abfallentsorgungsanlage“ in der Planzeichnung des FNP signalisiert 
die Gemeinde Schöngleina, dass sie entsprechende Planungen/Zulassungsverfahren bzgl. der 
Erweiterung des bestehenden Erdenwerkes grundsätzlich unterstützt und damit die wirtschaft-
lichen Belange innerhalb der Gemeinde Schöngleina stärken möchte.  
Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der geplanten Erweiterung des Erdenwerkes um 
großflächige Bereiche, innerhalb derer mit Hilfe diverser Maschinen (z. B. Bagger) oder einer 
Klassifizierungsanlage (Sieb- und Zerkleinerungsmaschinen) Erden und Substrate hergestellt 
werden (vgl. Kap. 3.5).  
Neben einer nicht näher bestimmbaren Umweltbelastung durch An- und Ablieferungsverkehr 
sowie diversem Lärm und Staub im Zusammenhang mit der notwendigen Materialbewegung 
vor Ort sind der Gemeinde keine weiteren Umweltbelastungen/Vorhabenwirkungen bekannt  
oder vorstellbar, mit denen sie sich auf der Ebene der Flächennutzungsplanung - und auch mit 
Blick auf das Verschlechterungsgebot für die benachbarten FFH-Gebiete Nr. 128 „Kernberge-
Wöllmisse“ und Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ - auseinanderzusetzen hat.  
Anfallendes verschmutztes Wasser wird in abflusslosen Gruben gesammelt und regelmäßig 
entsorgt. Eine irgendwie geartete Gefährdung des Zensengrabens/Zensenbach ist deshalb mit 
Blick auf die Erdenwerke, jedenfalls aus Sicht der Gemeinde, beim ordnungs- und bestim-
mungsmäßigen Betrieb nahezu ausgeschlossen.  
Der Nachweis, dass mit der Errichtung und dem Betrieb der Erdenwerke in Zinna keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Umwelt und explizit der FFH-Gebiete einhergehen, ist vom Vor-
habenträger zu erbringen. Die UNB des LRA Saale-Holzland-Kreis geht in ihrer Stellungnahme 
vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1042) davon aus, dass im Rahmen einer FFH-Erheblichkeits-
abschätzung (Vorprüfung) des Vorhabens „Erweiterung des Erdenwerkes (EEW)“ Beeinträchti-
gungen der FFH-Schutzgüter nicht vollständig ausgeschlossen werden können und daher in 
jedem Fall eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bzgl. der Schutzgüter und Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund - Langes Tal“ zu erstellen ist. Unabhängig da-
von wird auf Grundlage des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG von der UNB des LRA Saale-
Holzland-Kreis die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) gefor-
dert (vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.7 Umweltbericht – Anlage 2).  
Die Gemeinde Schöngleina wird ihr gemeindliches Einvernehmen zur Erweiterung des Erden-
werkes, aber auch zu allen anderen zukünftigen baulichen Erweiterungsvorhaben in Zinna stets 
nur dann erteilen, wenn mit diesen keine unzulässige Umweltverschmutzung oder -beeinträch-
tigung einhergeht.  
Weitere Ausführungen zu den FFH-Gebieten Nr. 128 und Nr. 135 sind dem Umweltbericht zu 
entnehmen, der dieser Begründung als Anlage 2 beigefügt ist. 

5.10 Grün- und Wasserflächen 

Die in der Planzeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellten Grünflächen für Streu-
obstwiesen, Kleingärten, Grünzüge und Grünland sowie für Spielplätze, den Friedhof und den 
Sportplatz stellen die Bestandssituation dar und sollen auch zukünftig erhalten und entwickelt 
werden. Gleiches gilt für die im FNP der Gemeinde Schöngleina dargestellten Fließ- und Stand-
gewässer (vgl. Anl. 2). 

5.11 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Acker- und Grünland 
Die im FNP der Gemeinde dargestellten Flächen für Landwirtschaft (ca. 300 ha) und Wald (ca. 
67 ha) gemäß § 5 Abs. Nr.4 BauGB stellen ebenfalls den Bestand dar, der als wichtiger Be-
standteil der Daseinsvorsorge langfristig erhalten und fachgerecht bewirtschaftet werden soll.  
Eine Ausnahme stellt hierbei eine südöstlich an das Erdenwerk anschließende Teilfläche dar. 
Aktuell besteht in diesem Bereich zwar ein Bescheid zur Baueinstellung für die Geländeregulie- 
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rung mit regionalen Erdstoffen; in langfristiger Perspektive soll die Maßnahme allerdings zu ei-
nem Abschluss geführt werden, damit die Fläche vom Obstgut Triebe obstbaulich genutzt wer-
den kann. Aus diesem Grund wird diese Teilfläche in der Planzeichnung des FNP als Fläche für 
Landwirtschaft dargestellt. 
Im Gemeindegebiet Schöngleina liegen (anteilig) das im Regionalplan Ostthüringen dargestellte 
Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB 58 und das Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaftliche Bodennutzung lb 60 (vgl. Kap. 3.9.2 i. V. m. Abb. 15). Die Übernahme der Darstel-
lung dieser Gebiete in den FNP ist weder angezeigt noch erforderlich, zumal keine gegensätz-
lichen Nutzungen von Seiten der Gemeinde Schöngleina geplant werden. Kleinere linien- oder 
punktuelle Maßnahmen des Naturschutzes (SPE-Maßnahmen, vgl. Kap. 5.12) sind in Vorbe-
halts- oder Vorranggebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung grundsätzlich immer zulässig.  
Wald 
Die Gemeinde Schöngleina plant im Wald innerhalb des Gemeindegebietes weder Kahlschläge 
nach § 24 ThürWaldG noch Nutzungsartenänderungen nach § 10 ThürWaldG und unterstützt 
stattdessen alle Initiativen, die zum standortheimischen bzw. klimagerechten Waldumbau sowie 
zum Aufbau gestufter Waldränder und zur extensiven Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutz-
flächen beitragen (vgl. Anl. 2).  
Das Thüringer Forstamt Jena-Holzland mit Sitz in Stadtroda weist in seiner Stellungnahme vom 
21.08.2019 darauf hin, dass aus Gründen der Gefahrenvermeidung bei der Errichtung von Ge-
bäuden gemäß § 26 Abs. 5 ThürWaldG ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten ist.  

5.12 Gesamtgemeindliches Ausgleichskonzept 

Wie im Kapitel 3.8 bereits dargestellt, wird das Thema „Natur und Landschaft“ umfassend im 
Umweltbericht (vgl. Anl. 2) behandelt. Gemäß Kapitel 5.1 gehen mit dem FNP der Gemeinde 
Schöngleina keine neuen/konkreten Bauflächen- bzw. Baugebietsdarstellungen für Wohnen 
und Gewerbe im bauplanerischen Außenbereich einher.  
Die geplante Bauflächenentwicklung im Westen der Ortslage Schöngleina (zwischen Haupt-
straße/L 1075 und dem „Alten Gut“) soll durch einen Bebauungsplan nach § 13a BauGB (vgl. 
Kap. 5.2.2), für den gemäß § 13a Abs. 2 BauGB die Vorschriften des § 13 Abs. 3 BauGB gelten, 
wonach von  
- der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,  
- dem Umweltbericht nach § 2a BauGB,  
- der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, 
- der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB  
abgesehen wird. Unabhängig davon wurden im FNP der Gemeinde Schöngleina neben zahlrei-
chen nachrichtlichen Übernahmen aus den Landschaftsplänen (vgl. Kap. 3.8.2), Schutzgebiets-
planungen (FFH-Gebiete) oder von Ausgleichsmaßnahmen aus rechtskräftigen Bebauungsplä-
nen auch potentielle Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (SPE-Maßnahmen) dargestellt.  
Bei diesen handelt es sich um linienhafte SPE-Maßnahmen mit „roter T-Linie“ und Beschriftung 
A1-A4 auf der Planzeichnung des FNP, die aus Sicht der Gemeinde Schöngleina besonders 
dazu geeignet sind, Eingriffe in Natur- und Landschaft, die im Zusammenhang mit der baulichen 
Entwicklung der Gemeinde einhergehen, ökologisch aufzuwerten und zu entwickeln (vgl. Kap. 
2.3.4 Umweltbericht - Anlage 2). Sowohl eine Zuordnung im Sinne des § 5 Abs. 2a BauGB als 
auch eine Prüfung der Flächenverfügbarkeit erfolgte nicht, da mit dem FNP der Gemeinde 
Schöngleina voraussichtlich keine erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet wer-
den (vgl. Anl. 2). 
Linienhafte bzw. wegbegleitende SPE-Maßnahmen für z. B. Baumreihen, Gehölz- oder Ge-
büschstreifen (A1, A3 und A4) oder um die Ergänzung/Entwicklung entlang von Bestandsflä-
chen (A2 - Schöngleinaer Bach) müssen im Rahmen der baurechtlichen oder naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung fachplanerisch untersetzt und zugeordnet werden (vgl. Kap. 2.3.4 Um- 
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weltbericht - Anlage 2), aber auch mit dem jeweils zuständigen Straßenbaulastträger abge-
stimmt werden (vgl. nachfolgender Exkurs). Sie lassen sich erfahrungsgemäß besser umsetzen, 
weil sie mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, den Grundstückseigentümern und den Bewirt-
schaftern finden. Mit Blick auf die Vollzugsfähigkeit/Grundstücksverfügbarkeit können bei linien-
haften Maßnahmen, je nach örtlicher Situation, auch einzelne Abschnitte gebildet werden („Tritt-
steinbiotop“), die zeitversetzt miteinander verbunden werden können. 
Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlicher Raum (TLLLR) teilt in seiner Stel-
lungnahme/Schreiben vom 29.11.2022 zu den geplanten SPE-Maßnahmen A1, A3 und A4 mit, 
dass diese im Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB 58 liegen (vgl. Kap. 3.9.2 
bzw. Abb. 15) und sich deshalb die lnanspruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche auf das 
Notwendigste zu beschränken sowie mit den Nutzern mit Blick auf Zufahrten, Dauer/Umfang 
und Zeitpunkt der Beanspruchung der Flächen rechtzeitig abzustimmen ist. Außerdem sind für 
die betroffenen Landwirtschaftsflächen Flächenbeihilfen beantragt. Insofern sind die (genauen) 
Änderungen der Flächennutzung dem TLLLR rechtzeitig anzuzeigen, um Sanktionen zu ver-
meiden.  
Gerade im (landschaftlich eher ausgeräumten) östlichen und südöstlichen Teil des Gemeinde-
gebietes von Schöngleina kann eine Anreicherung der Landschaft mit (punkt- oder linienhaften) 
Gehölzstrukturen helfen, z. T. wertvolle Flächenbiotope wie Grünland, Streuobst oder Wald mit 
einer z. T. bedeutenden Artenausstattung im Gemeindegebiet (vgl. Anl. 2) miteinander zu ver-
binden (Biotopvernetzung) und damit u. a. zu deren Stabilität und Entwicklung beizutragen. Zu-
gleich leisten diese (linienhaften) Gehölzstrukturen einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung 
des Landschaftsbildes der Gemeinde Schöngleina. 
 

Exkurs: Zustimmungsvorbehalt des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) sowie Hinweise 
des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) zu den SPE-Maßnahmen  
 

Das TLBV teilt in der Stellungnahme vom 26.10.2022 (Az.: Z 247/2022) im Zusammenhang mit den SPE-Maß-
nahmen A1 und A4 mit: Im Entwurf des FNP Schöngleina (Stand 06/2022) werden Kompensationsflächen (A1 
und A4) entlang der L 1075 (A1) und L 2316 (A4) ausgewiesen. Für diese Maßnahmen gilt ebenfalls § 24 
ThürStrG. Entlang von Straßen in unserer Baulast werden nur durch den Straßenbaulastträger Kompensations-
flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt. lm weiteren Verfahren sind andere Standorte für die 
Kompensationsflächen zu suchen. Den eingetragenen Maßnahmen (A1 und A4) stimmen wir nicht zu. 
Die Gemeinde Schöngleina nimmt die vorstehende Aussage des TLBV zur Kenntnis. Für die Gemeinde Schön-
gleina ist es selbstverständlich, dass geplante straßenbegleitende SPE-Maßnahmen eng mit dem jeweiligen Stra-
ßenbaulastträger abgestimmt bzw. bestenfalls gemeinsam entwickelt werden und dass selbstverständlich die Be-
lange des Straßenverkehrs bei derartigen SPE-Maßnahmen stets Vorrang haben (müssen). Eine pauschale Ab-
lehnung, in der Art wie es das TLBV vorstehend formuliert hat (noch dazu mit Verweis auf § 24 ThürStrG „Bauliche 
Anlagen an Straßen“), ist mit Blick auf das Allgemeinwohl und der Planungshoheit der Gemeinde Schöngleina als 
unzulässig zurückzuweisen.  
In der Stellungnahme des TLLLR vom 29.11.2022 (Az.: 7252-42.28-IK-133/22) wird mitgeteilt, dass die SPE-Maß-
nahmen A1, A3 und A4 im Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB 58 liegen und aus diesem Grund 
die lnanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzfläche auf das Notwendigste zu beschränken ist. Außerdem 
sind die geplanten SPE-Maßnahmen mit den aktuellen Nutzern bzw. den betroffenen Landwirtschaftsbetrieben 
frühzeitig abzustimmen (Dauer, Umfang, Zeitpunkt der Beanspruchung der Fläche, Zufahrten u. ä.) und dem 
TLLLR rechtzeitig anzuzeigen, damit ggf. bestehende Flächenbeihilfen nicht später sanktioniert werden müssen. 

Die Einrichtung eines bauleitplanerischen Ökokontos zur Bevorratung von Maßnahmen für den 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft ist mit der Aufstellung des FNP der Gemeinde 
Schöngleina weder erfolgt noch geplant.  

 
6 Hinweise zu baulichen Vorhaben im Gemeindegebiet 

6.1 Denkmalschutz 

Etwaige Baumaßnahmen mit Erdarbeiten finden in der Gemeinde Schöngleina in einem archä-
ologischen Relevanzgebiet statt (vgl. Kap. 3.3), weswegen vor Beginn einer Baumaßnahme das 
TLDA zu informieren und mit in die Planung einzubeziehen ist.  
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6.2 Landesstraßen L 1075 und L 2316  

Das TLBV weißt u. a. auf der Grundlage des § 24 ThürStrG darauf hin, dass längs der Landes-
straßen L 1075 und L 2316 Hochbauten jeder Art, außerhalb der zur Erschließung der anliegen-
den Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, in einer Entfernung bis zu 20 m - ge-
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn - grundsätzlich nicht errichtet werden 
dürfen. Das betrifft alle Hoch- und Tiefbauten sowie Aufschüttungen und Abgrabungen.  
Neuanschlüsse an den Landesstraßen unterliegen dem Bauverbot gemäß § 24 ThürStrG und 
können nur in Ausnahmefällen gestattet werden. Die straßenseitige Erschließung von Bebau-
ungsgebieten sollte so weit wie möglich über das vorhandene (innerörtliche) Straßennetz ge-
führt werden. 
Soweit mit dem FNP in den Ortslagen im Zuständigkeitsbereich des TLBV befindlichen Stra-
ßennetzes eine Neubebauung von Grundstücken bzw. Änderungen von Straßenanbindungen 
oder Zufahrten notwendig sein sollten, sind unter Vorlage von prüfungsfähigen Unterlagen De-
tailabstimmungen mit dem TLBV erforderlich.  
Notwendige Anschlüsse von Ver- und Entsorgungsleitungen sind grundsätzlich über die vor-
handenen Anschlüsse außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des TLBV befindlichen Straßen-
netzes zu realisieren. 
Die Pflanzung von straßenbegleitenden Bäumen entlang von Landesstraßen obliegt der Stra-
ßenbauverwaltung (TLBV) und wird ggf. im Zuge von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter 
Beachtung vorhandener Richtlinien (z. B. Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme-RPS 2009 usw. durchgeführt. Dies betrifft auch die vorgesehenen 
straßenbegleitenden Maßnahmen an Einmündungen und Knotenpunkten im Anschluss an die 
L 1075 und L 2316. Hier ist ein Abstand von mindestens 10 m zum durchgängigen Fahrbahn-
rand der Landesstraßen freizuhalten (Freihaltung der Sichtfelder). 

6.3 Bauschutzbereich Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina  

Die gesamte Ortslage Schöngleina und große Teile von Zinna liegen im Bauschutzbereich (1,5 
km-Radius) des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina. Gemäß § 17 LuftVG bedarf es für alle 
Vorhaben, die im Umkreis von 1,5 km um den Flugplatzbezugspunkt (FBP) errichtet werden, 
der Zustimmung der Luftfahrtbehörde (TLVwA, Ref. 540). 
Derartige Vorhaben sind deshalb innerhalb des jeweiligen Genehmigungsverfahrens zur luft-
verkehrsrechtlichen Zustimmung vorzulegen. Sofern es für bestimmte Vorhaben (z. B. für die 
Errichtung von Kränen) grundsätzlich keiner Genehmigung bedarf, ist für diese Vorhaben eine 
separate luftverkehrsrechtliche Genehmigung bei der oberen Landesluftfahrtbehörde zu bean-
tragen. Diese gibt darüber hinaus explizit die nachfolgenden Hinweise:  

• Außerhalb von Bauschutzbereichen dürfen gemäß § 14 LuftVG Bauwerke und Anlagen, die 
eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luft-
fahrtbehörde errichtet werden. 

• Das gleiche gilt für Anlagen von mehr als 30 m Höhe auf natürlichen oder künstlichen Bo-
denerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlage um mehr als 100 Meter die Höhe der höchs-
ten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um die für die Anlage vorge-
sehene Bodenerhebung überragt. Die notwendige luftverkehrsrechtliche Zustimmung ist im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beantragen. 

• Eigentümer und andere Berechtigte von Bauwerken und von Gegenständen im Sinne des 
§ 15 Abs. 1 LuftVG (Bäume, Freileitungen, Masten, Dämme sowie andere Anlagen und Ge-
räte), die die oben genannten nach § 14 LuftVG zulässigen Höhen nicht überschreiten, haben 
entsprechend dem § 16a LuftVG auf Verlangen zu dulden, dass Bauwerke und Gegenstände 
in geeigneter Weise gekennzeichnet werden, wenn und insoweit dies zur Sicherung des Luft-
verkehrs erforderlich ist. 

• Sofern derartige Vorhaben eine Höhe von 20 m über Oberkante (OK) Gelände überschreiten 
sollen, müssen sie vom TLVwA Referat 540 bezüglich einer evtl. notwendigen Kennzeich- 
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nung gemäß § 16a LuftVG überprüft werden. Dazu ist eine Beteiligung im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens bzw. vor der Aufstellung von Kränen eine separate Antragstellung 
notwendig. 

• Die Lärmauswirkungen durch den Flugbetrieb sind zu berücksichtigen. Spätere Ansprüche 
bzw. Einwände hinsichtlich einer Belästigung durch Fluglärm sind auszuschließen und kön-
nen nicht geltend gemacht werden. 

6.4 Wasserrecht 

Gemäß § 29 Abs. 1 ThürWG beträgt der Gewässerrandstreifen innerhalb von im Zusammen-
hang bebauter Ortslagen 5 m und im Außenbereich 10 m. Der Gewässerrandstreifen ist bei der 
Ausweisung neuer Plangebiete zu beachten und einzuhalten.  
Die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage in, an, über und/oder unter Gewässern 
einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante bedarf gemäß § 28 ThürWG der Ge-
nehmigung.  
Grundsätzlich sind die Abflüsse von Dach-, PKW Parkierungs- und Straßenflächen nach den 
Vorgaben der naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung zu behandeln.  
Die Untere Wasserbehörde gibt im Rahmen der Stellungnahme des LRA Saale-Holzland-Kreis 
vom 23.08.2019 (Az.: BLS2019/1041) folgende Hinweise:  
• Durch die im Rahmen der Bauleitplanung geplanten Maßnahmen sind in der Regel eine Ver-

sieglung von Fläche und damit eine Verringerung der Grundwasserneubildung zu erwarten. 
Die versiegelte Fläche sollte demnach so gering wie möglich ausfallen. Dies ist in der Bau-
leitplanung darzustellen. Maßnahmen, die der Verringerung der Grundwasserneubildung 
entgegenwirken, sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu beschreiben. 

• Eine Maßnahme, um der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegen zu wirken, ist 
die Versickerung von Niederschlagswasser von versiegelten Flächen. Die Versickerung von 
Niederschlag ist daher im Rahmen der Bauleitplanung grundsätzlich zu prüfen. Durch ein 
hydrogeologisches Gutachten ist nachzuweisen, ob eine Versickerung des Niederschlags-
wassers in den Baugebieten (hier insbesondere in den Wohngebieten) möglich ist. Ggf. sind 
entsprechende Flächen zur zentralen Regenwasservorbehandlung/Versickerung vorzuse-
hen. 

• Eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Versickerung ist auszuschlie-
ßen. 

• Zu beachten sind das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser" sowie das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit Regenwasser". 

• Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 BauGB der sachgerechte Um-
gang mit Abwasser und die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Zur Erschlie-
ßung gehören eine geordnete Abwasserbeseitigung und eine naturverträgliche Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung. 

• Soweit erforderliche Maßnahmen nicht erbracht sind, kann dies zur Unzulässigkeit von Ein-
zelvorhaben führen. Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist in der Regel dann gegeben, 
wenn 
- der Anschluss an ein zentrales Kanalisationsnetz möglich ist und das anfallende Abwasser 

in einer öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann, 
- die Abwasseranlagen den jeweils maßgeblichen Regeln der Technik entsprechen, 
- beim Einleiten des Abwassers in ein Gewässer die Menge und Schädlichkeit des Abwas-

sers so geringgehalten wird, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist und - in 
neuen Baugebieten - Niederschlagswasser ortsnah versickert oder im Trennsystem abge-
leitet wird. 

Ergänzt werden die zuvor aufgeführten Hinweise der Unteren Wasserbehörde durch die Sam-
melstellungnahmen des LRA Saale-Holzland-Kreis vom 14.12.2022 und 17.05.2024 (Az.:  
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BLS2019/1041) wie folgt: 

• Die Versieglung von Freiflächen ist durch ökologisch sinnvolle Bauweise möglichst gering zu 
halten. 

• Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einge-
leitet werden. 

• Erdaufschlüsse/Bohrungen/geologische Untersuchungen sind nach mehreren Gesetzen an-
zeigepflichtig; gemäß § 49 WHG i. V. m. § 41 ThürWG 3 Monate vor Beginn bei der Unteren 
Wasserbehörde sowie gemäß § 8 GeolDG und gemäß § 127 BBergG bei Bohrungen 
> 100 m 14 Tage vor Beginn der Arbeiten beim TLUBN. Weitere Informationen dazu können 
unter https://tlubn.thueringen.de/geologiebergbau/landesgeologie/geologiedatengesetz ab-
gerufen werden. 

• Im Bereich des FNP befinden sich Bereiche mit hoher bis sehr hoher Erosionsgefährdung. 
Dies ist gerade in den weiteren Planungsebenen zu beachten. 

• Auf die Allgemeinen Sorgfaltspflichten gemäß § 5 WHG wird hingewiesen. 

6.5 Abfallrecht 

Die Untere Abfallbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis gibt im Rahmen Ihrer Stellungnahme 
vom 14.12.2022 (Az.: BLS2019/1041) folgende Hinweise:  
Nach den Grundsätzen des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) in der 
jeweils geltenden Fassung sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden. Fallen Abfälle an, sind 
diese gemäß der fünfstufigen Abfallhierarchie (§ 6 KrWG) vorrangig einer Wiederverwertung, 
einem Recycling oder sonstigen Verwertungsmaßnahmen (insbesondere einer energetischen 
Verwertung und Verfüllung) zuzuführen. Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur Verwer-
tung ihrer Abfälle verpflichtet. Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung (§ 7 KrWG). Eine 
der Art und Beschaffenheit des Abfalls entsprechende hochwertige Verwertung ist anzustreben 
(§ 8 KrWG). Nach § 15 Abs. 1 KrWG haben Erzeuger und Besitzer von Abfällen, die nicht ver-
wertet werden diese zu beseitigen, soweit § 17 KrWG nichts anderes bestimmt. 
Wenn im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen Erdarbeiten zu erwarten sind, so sind ausge-
hobene Erdstoffe Abfall, wenn sie nicht wieder am gleichen Ort eingebaut werden können. Sie 
sind entsprechend zu verwerten/entsorgen. Eine Zuordnung zu Verwertungs- oder Entsor-
gungsanlagen, sowie eine Beurteilung des Abfalls erfolgt durch die untere Abfallbehörde nicht. 
Das Fachamt behält sich eine Abforderung von Nachweisen bzw. eine Vor-Ort-Kontrolle vor. 
Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist so zu gestalten, dass keine nachteiligen Beeinträchti-
gungen (z. B. durch Verwehung, Ausspülung oder Vermischung) hervorgerufen werden. Die 
Zwischenlagerung sollte mit einer Folie oder einem Vlies vom Untergrund getrennt werden. 
Gemäß § 8 Abs. 1 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) haben Erzeuger und Besitzer von 
Bau- und Abbruchabfällen folgende Fraktionen getrennt zu sammeln und zu befördern, wenn 
dies technisch und wirtschaftlich zumutbar ist: 
 1.  Glas  (AVV 17 02 02) 
 2. Kunststoff  (AVV 17 02 03) 
 3.  Metalle  (AVV 17 04 01 - 17 04 07 und 17 04 11) 
 4.  Holz  (AVV 17 02 01) 
 5.  Dämmmaterial  (AVV 17 06 04) 
 6.  Bitumengemische  (AVV 17 03 02) 
 7.  Baustoffe auf Gipsbasis  (AVV 17 08 02) 
 8.  Beton  (AVV 17 01 01) 
 9.  Ziegel  (AVV 17 01 02) 
10.  Fliesen und Keramik  (AVV 17 01 03) 
Abweichungen sind zu dokumentieren und auf Verlangen vorzulegen.  

https://tlubn.thueringen.de/geologiebergbau/
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6.6 Bodenschutz, Vorsorgepflicht und Erdarbeiten sowie Hinweise zum 
Geologiedatengesetz 

Die Untere Bodenschutzbehörde des LRA Saale-Holzland-Kreis weist mit Schreiben vom 
29.11.2022 (Az.: BLS2019/1041) auf die Vorsorgepflicht gemäß § 7 BBodSchG und den nach-
folgend aufgeführten Punkt hin:  
Werden im Zuge der Baumaßnahmen schädliche Bodenveränderungen bzw. Bodenkontamina-
tionen, insbesondere im Bereich der erfassten Altlastenverdachtsflächen, festgestellt, sind die 
Erdarbeiten unverzüglich einzustellen und die Untere Bodenschutzbehörde entsprechend § 2 
Abs. 1 ThürBodSchG zu informieren, um entsprechende Maßnahmen zur Gefährdungsabschät-
zung bzw. Gefahrenabwehr einleiten zu können. 

Von der Abteilung 8 (Geologischer Landesdienst und Bergbau) des TLUBN wird darauf hinge-
wiesen, dass geologische Untersuchungen, Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, 
Messstellen) sowie geophysikalische oder geochemische Messungen gemäß § 8 GeolDG spä-
testens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim TLUBN anzuzeigen sind.  
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, 
Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach 
Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten 
Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben. Auf diese Pflicht sollte in den Ausschreibungs- 
und Planungsunterlagen hingewiesen werden. Für die Übermittlung steht die E-Mail-Adresse 
poststelle@tlubn.thueringen.de zur Verfügung. Die entsprechenden Formulare und Merkblätter 
sind abrufbar unter: www.tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/landesgeologie/geologiedaten-
gesetz Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infogeo.de 
online recherchiert werden. 

6.7 Natur- und Artenschutz 

Das Naturdenkmal „Kugeleiche Schöngleina“ (ND 27) soll gemäß den Hinweisen des Land-
schaftsplans Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) vor randlichen Beeinträchtigun-
gen (insbesondere durch intensive landwirtschaftliche Nutzung bzw. Schädigung der auslan-
denden Äste durch landwirtschaftliche Fahrzeuge) besonders geschützt werden.  
Generell gilt § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, wonach zum Schutz von hecken- und baumbrütender 
Vögel Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März 
bis 30. September nicht abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen sind.  
Außerdem ist beim unerwarteten Auftreten besonders oder streng geschützter Arten nach § 7 
Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG mit Berührung von Verbotstatbeständen nach § 39 und § 44 
BNatSchG unverzüglich die UNB des LRA Saale-Holzland-Kreis zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen.  
Bei der Wahl von Baum-Pflanz-Standorten müssen die Entwicklungsgröße der Baumart, ein 
ausreichend großer Wurzelfreiraum von ca. 12 m³ (z. B. 4,00 m Länge x 2,00 m Breite x min-
destens 1,50 m Tiefe), das Nachbarrecht und Freihaltezonen im Straßenverkehrsbereich (aus-
reichende Sichtverhältnisse) sowie die Verkehrssicherungspflicht berücksichtigt werden.  
Für Kleinkinder sind auf dem jeweiligen Baugrundstück gemäß § 8 Abs. 2 ThürBO Spielmög-
lichkeiten einzurichten. Außerdem sind die nicht überbauten Flächen auf den privaten Bau-
grundstücken im Sinne des § 8 Abs. 1 ThürBO gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unter-
halten. Dabei sollte auf die Verwendung von (friedhofstypischen) Lebensbäumen (Thuja in Sor-
ten), Scheinzypressen (Chamaecyparis in Sorten) und Wacholder (Juniperus in Sorten) weitge-
hend verzichtet werden. Im Übrigen sollte der Anteil an (standortuntypischen) Nadelgehölzen 
an der Gesamtbepflanzung eines privaten Grundstücks 10 % nicht übersteigen.  
Bei Heckenpflanzungen sollten solche Arten gewählt werden, die blühen und/oder Früchte tra-
gen und somit u. a. als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel dienen.  

mailto:poststelle@tlubn.thueringen.de
http://www.tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/landesgeologie/geologiedatengesetz
http://www.tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/landesgeologie/geologiedatengesetz
http://www.infogeo.de/
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Die Anlage von Steingärten i. S. v. losen Material-, Schotter- und/oder Steinschüttungen (unter 
Verwendung von Geotextil oder Vegetationsblockern) - sogenannte "Schottergärten" - sollte ge-
nerell unterbleiben. 
Um den Lichtfalleneffekt für Nachtinsekten zu minimieren, sollten für die Außenbeleuchtung 
vorzugsweise nur NA- oder NAV-Lampen oder gleichwertige (insektenfreundliche) Lichtquellen 
zu verwendet werden. 
Darüber hinaus gelten die nachfolgend aufgeführten Forderungen der Naturschutzverwaltung, 
wonach  
- während der Baumaßnahmen die nicht überbaubaren Grundstücksflächen für die Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft eindeutig vom 
Baubereich abzugrenzen (z. B. durch Markierungsband oder Bauzäune) und vor einem Be-
treten, Befahren und vor Ablagerungen zu schützen sind, 

- der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden (Pflanzenschutzmittel, Insektizide, Fungizide, 
Totalherbizide oder Ähnliches) auf ein Mindestmaß zu reduzieren ist,  

- die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft spä-
testens nach einem Jahr nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen bzw. des jeweiligen 
Hauptgebäudes auf der privaten Grundstücksfläche vollständig umzusetzen sind; die Fertig-
stellung von Maßnahmen der Gemeinde Schöngleina und der UNB des LRA Saale-Holzland-
Kreis anzuzeigen ist, 

- für Saat- und Bepflanzungsmaßnahmen ausschließlich einheimische Pflanzen aus regiona-
ler Herkunft (Herkunftsnachweis) zu verwenden sind, 

- gepflanzte Bäume mittels Pfahldreibock zu verankern sowie gegen Wildverbiss und Verduns-
tung zu schützen sind, 

- eine 1-jährige Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 und eine mindestens 2-jährige Ent-
wicklungspflege gemäß DIN 18919, an die sich eine dauerhafte Unterhaltungspflege an-
schließt, durchzuführen sind,  

- die relevanten DIN-Vorschriften wie z. B. die 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, DIN 18915 „Bodenarbeiten“, DIN 18916 
„Pflanzen und Pflanzarbeiten“ sowie und die RAS-LG 4 „Schutz von Bäumen und Sträuchern 
im Bereich von Baustellen“ einzuhalten sind. 

Außerdem sind nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege regelmäßig Vollzugs- und Ef-
fizienzkontrollen durchzuführen und der Ausfall von Pflanzgut gleichartig zu ersetzen. 

6.8 Brand- und Katastrophenschutz 

Seitens des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz des LRA Saale-Holzland-Kreis wurden 
mit Schreiben vom 23.08.2019 (Az.: BLS2019/1041) folgende Hinweise gegeben: 
1.  Löschwasserversorgung 
1.1 Gemäß den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW-Arbeitsblatt W 405) ist ausreichend Löschwasser bereitzustellen. Der Löschwas-
serbedarf richtet sich nach der Bauart der Gebäude, der Anzahl der Vollgeschosse und der 
Geschossflächenzahl. 
Für die im Flächennutzungsplan in der Gemeinde Schöngleina hauptsächlich vorzufin-
dende Wohnnutzung mit feuerbeständiger oder feuerhemmender Umfassung und harter 
Bedachung ergibt sich ein Löschwasserbedarf von 48 m³/h (GRZ 0,3-0,7) bzw. 96 m³/h 
(GRZ 0,7-1,2). 
Für die ausgewiesenen Sonder- und Gewerbegebiete kommt ein Löschwasserbedarf von 
96 m³/h zum Ansatz. 

1.2  Das Löschwasser ist für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung zu stellen. 
1.3  Kann das Löschwasser nicht in vollem Umfang aus dem öffentlichen Trinkwassernetz be-

reitgestellt werden, können auch unabhängige Versorgungsanlagen genutzt werden, wenn 
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diese höchstens 300 m von den Gebäuden entfernt sind. Als Einrichtungen für die unab-
hängige Löschwasserversorgung kommen - Löschwasserteiche (DIN 14210), Löschwas-
serbrunnen (DIN 14220), Unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230) in Frage. Regen-
rückhaltebecken sind für die Bereitstellung von Löschwasser nicht geeignet.  

1.4 Bei Einbau von Hydranten für Feuerlöschzwecke gemäß DIN 3221 in das öffentliche Was-
serversorgungsnetz darf deren Abstand untereinander höchstens 100 m betragen. Der An-
lage von Überflurhydranten ist dabei der Vorzug zu geben. 

2. Flächen für die Feuerwehr 
Für die Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge sind Zufahrts- und Bewegungsflächen zu 
schaffen. Diese Flächen müssen den Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr (Fassung 2007) entsprechen. Die Flächen für die Feuerwehr sind beurteilungs-
fähig darzustellen. 

3.  Weiterreichende Forderungen 
Zu weiterreichenden Forderungen, die sich aus der Baubeschreibung etc. ergeben können, 
nimmt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz des LRA Saale-Holzland-Kreis im Rah-
men eines Baugenehmigungsverfahrens (Projektprüfung) gesondert Stellung. 

6.9 Amtliche Festpunkte  

Nach Information des TLBG befinden sich im Gemeindegebiet Schöngleina acht amtliche Fest-
punkte der geodätischen Grundlagennetze Thüringens (vgl. Kap. 3.6.9). Diese sind gemäß 
ThürVermGeoG besonders zu schützen, weswegen im Umkreis von 2,00 m um die betreffenden 
Festpunkte keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden dürfen bzw. das TLBG Re-
ferat 31 (Dezernat Raumbezug) spätestens zwei Monate vor Beginn der Bauarbeiten zu infor-
mieren ist, falls dem nicht entsprochen werden kann. 
Das TLBG Referat 31 entscheidet kurzfristig über die notwendigen Sicherungsmaßnahmen. 
Sollte eine Verlegung von Festpunkten erforderlich sein, wird diese vom TLBG durchgeführt. 
Sollten für diese Punkte die genauen Beschreibungen zur Lage benötigt werden, werden diese 
(kostenfrei) zugesendet. 
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HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE SCHÖNGLEINA vom 30.08.2024, geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung (in 
Kraft ab 01.09.2025) und die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung (in Kraft ab 07.04.2026) der Gemeinde Schöngleina. 

LUCKLUM, KERSTIN (2019): Schöngleina und Umgebung, unter: http://map.schoengleina.info/index.php?page=2 (abgerufen: 
06.05.2019). 

JÄDE (1998): Baugesetzbuch Kommentar von H. Jäde, F. Dirnberger, J. Weiß, R. Boorberg Verlag GmbH & Co, München. 

KLIMA- UND NATURSCHUTZ: HAND IN HAND – EIN HANDBUCH FÜR KOMMUNEN, REGIONEN, KLIMASCHUTZBEAUFTRAGTE, ENERGIE-, STADT- 
UND LANDSCHAFTSPLANUNGSBÜROS, Heft 6 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen – Planung und Installation mit Mehrwert für den 
Naturschutz“, Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Prof. Dr. Stefan Heiland (Hrsg), Berlin 2019 (Bearbeitungsstand: Juni 
2018). 

LABO (2009): Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB – Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleit-
planung, im Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 

RICHTLINIE 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten [EG-Vogelschutzrichtlinie] (ABl. L 20/7 vom 26.01.2010). 

RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
[FFH-Richtlinie] (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 
2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368). 

RICHTLINIEN ÜBER FLÄCHEN FÜR DIE FEUERWEHR AUF Grundstücken - Nr. 7.4 der Bekanntmachung über die Einführung von techni-
schen Regeln als technische Baubestimmungen, ThürStAnz Nr. 45/2003 S. 2235. 

RICHTLINIE ZUR BESEITIGUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER IN THÜRINGEN – Schriftenreihe Nr. 18/96 der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie (Hrsg.), Jena. 

RIXNER/BIEDERMANN/STEGER, HRSG. (2010): Systematischer Praxiskommentar BauGB/BauNVO, Bundesanzeiger Verlagsgesell-
schaft mbH, Köln. 

SATZUNG ZUM SCHUTZ DES BAUMBESTANDES DER STADT DER GEMEINDE SCHÖNGLEINA (BAUMSCHUTZSATZUNG) vom 20.01.1999.  

TLUG (2008): Karte der Potenzielle natürliche Vegetation Thüringens, Heft Nr. 78 der Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie (TLUG), Jena. 

TLUG (O. J.): Gewässerrahmenplan Roda, unter: https://tlubn.thueringen.de/wasser/oberflaechengewaesser/management/gewa-
esserrahmenplan 

TMIL (2018): 2. WOHNUNGSMARKTBERICHT THÜRINGEN, TMIL, ABT. 2 (HRSG.), ERFURT. 

TMLFUN (2010): Alte Flächen – Neue Energien - Leitfaden - Energetische Nachnutzung brachliegender, ökologisch beeinträchtigter 
Flächen im ländlichen Raum Thüringens, TMLFUN, Abt. 5 und Referat 54, Erfurt.  

TMLNU und TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens; Naturschutzreport – Heft 21, Jena.  

TMLNU (1999): Anleitung zur Bewertung der Biotoptypen Thüringens im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU), Erfurt.  

TMLNU (2005): FFH-Einführungserlass vom 04.06.2004; veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger 3/2005, S. 99 ff 

TMLNU (2005): Die Eingriffsregelung in Thüringen – Bilanzierungsmodell, Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz 
und Umwelt (TMLNU), Referat Schutzgebiete, Eingriffsbegleitung, Erfurt.  

TMLNU (2012): Nutzung Struktur und Durchgängigkeit verbessernder Maßnahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie als 
Kompensationsmaßnahmen gemäß naturschutzrechtlicher und baurechtlicher Eingriffsregelung, Thüringer Ministerium für  
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Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), Referat 44 und Thüringer Landgesellschaft mbH, Erfurt. 

TMUL (1994): Leitfaden Umweltverträglichkeitsprüfung und Eingriffsregelung in Thüringen, Thüringer Ministerium für Umwelt und 
Landesplanung (TMUL), Erfurt. 

UBA (2017): Leitfaden Tieffrequente Geräusche im Wohnumfeld – Ein Leitfaden für die Praxis, Umweltbundesamt - Fachbereich I 
3.4 (Hrsg.), Dessau. 

VMT-RAHMENPLAN 2019-2023, Aufgabenträger des StPNV im Verkehrsverbund Mittelthüringen vertreten durch die Verkehrsge-
meinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT GmbH), Erfurt. 

1. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER NEUBEKANNTMACHUNG DER SATZUNG ÜBER DIE VERMEIDUNG, VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON 
SIEDLUNGSABFÄLLEN – Abfallwirtschaftssatzung (AbfWS) – des Saale-Holzland-Kreises vom 07.01.2010. 

DIN-Normen 
DIN     840 Abfallbehälter 

DIN   1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd-/Grundbau 

DIN   3221 Hydranten für Feuerlöschzwecke  

DIN   4109 Schallschutz im Hochbau 

DIN   5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und 
             Informationsverarbeitung  

DIN 14090 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken  

DIN 14095 Feuerwehrplan 

DIN 14210 Löschwasserteiche 

DIN 14220 Löschwasserbrunnen 

DIN 14230 Unterirdische Löschwasserbehälter 

DIN 14406 Tragbare Feuerlöscher 

DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 

DIN 18300 Erdarbeiten 

DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Boden-    
   material 

DIN 18915 Bodenarbeiten 

DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten  

DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von  
  Grünflächen 

DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Ve- 
            getationsflächen bei Baumaßnahmen  

DIN 30710 KFZ Warnmarkierung 

Gesetze/Verordnungen/Vorschriften Bund 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AVV Baulärm) vom 19. Aug. 1970. 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 

Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl.2024 I Nr. 323). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716). 

Bundeskleingartengesetz (BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146). 

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235). 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 83). 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft - TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. 2021 Nr. 48-54, S. 1050). 

Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen - 1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. 
Oktober 2021 (BGBl. I S. 4676.) 

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 
1066), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347). 

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I. S. 1970, 
3621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 
540), zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323). 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87). 

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach EG-Richtlinie 2003/35/EG (Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG) vom 23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Artikel 14b des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405). 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz 
- BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. 
I S. 306). 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I. S. 1274, 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84). 

Gesetz zur Einspeisung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(Gebäudeenergiegesetz - GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I. S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280). 
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Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84). 

Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung 
geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologie-
datengesetz - GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387). 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 327). 

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. 
August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189). 

Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2766), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88). 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz ge- 
gen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geä. durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Nov. 2020 (BGBl. 2334). 

Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. 
Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt 
geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). 

Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225). 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - 
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I S. 189). 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176). 

Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuständigkeitsbereich 
der Bundesverwaltung (Bundeskompensationsverordnung - BKompV) vom 14. Mai 2020 (BGBl. I S. 1088). 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95). 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84). 

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutz-
maßnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 (BGBl. I S. 172, 1253), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329). 

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. BImSchV) vom 
15. März 2017 (BGBl. I S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225). 

32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
- 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 
(BGBl. I S. 3146). 

Landesgesetze/Vorschriften/Richtlinien/Bekanntmachungen Thüringen 
Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Thüringer 

Waldgesetz – ThürWaldG) in der Fassung vom 18. September 2008 (GVBl. 2008 S. 327), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Februar 2024 (GVBl. S. 13). 

Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen (Thüringer Denkmalschutzgesetz – ThürDSchG) 
vom 14. April 2004 (GVBl. 2004 S. 465), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 2018 
S. 731, 735). 

Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 2. Juli 2024 (GVBl. 2024 S. 298). 

Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) vom 16. Dezember 2003 (GVBl. 2003 S. 511), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74, 121) 

Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. 2003 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47). 

Thüringer Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Objekten des Altbergbaus und in 
unterirdischen Hohlräumen (Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräume-Gesetz – ThürABbUHG) vom 23. Mai 
2001 (GVBl. 2001 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 18. Dez. 2018 (GVBl. 2018 S. 731, 745). 

Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 2001 S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 2013 S. 194, 201). 

Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz – ThürKli-
maG) vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 2018 S. 816), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
2024 S. 272, 273). 
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Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Thüringer Bodenschutzgesetz – ThürBodSchG) vom 
16. Dez. 2003 (GVBl. 2003 S. 511), zuletzt geä. durch Art. 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2019 (GVBl. 2019 S. 74, 121). 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur weiteren landesrechtlichen Regelung des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege (Thüringer Naturschutzgesetz – ThürNatG) vom 30. Juli 2019 (GVBl. 2019 S. 
323), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. 2019 S. 323, 340). 

Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. 2000 S. 
301), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 2024 S. 277, 288). 

Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) vom 11. Dezember 2012 (GVBl. 2012 S. 450), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Mai 2024 (GVBl. 2024 S. 93). 

Thüringer Nachbarrechtsgesetz (ThürNRG) vom 22. Dezember 1992 (GVBl. 1992 S. 599), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. März 2016 (GVBl. 2016 S. 149). 

Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) in der Fassung vom 7. Mai 1993 (GVBl. 1993, S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 47 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 2024 S. 277, 290). 

Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. 2008 S. 574), zuletzt 
geändert durch Artikel 51 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 2024 S. 277, 291). 

Thüringer Verordnung über die Änderung des Landesentwicklungsprogramms vom 5. August 2024 (GVBl. 2024 S. 525). 

Thüringer Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Niederschlagswasser (Thüringer Nieder-
schlagswasserversickerungsverordnung – ThürVersVO) vom 3. April 2002 (GVBl. 2002 S. 204). 

Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften 
und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungsverordnung – ThürBekVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1994 (GVBl. 1994 S. 1994, 1045), zuletzt geä. durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. August 2023 (GVBl. 2023 S. 264). 

Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. 2019 S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 
2. Juli 2024 (GVBl. 2024 S. 277, 291). 

Verordnung zur Festsetzung von Europäischen Vogelschutzgebieten, Schutzobjekten und Erhaltungszielen (Thüringer 
Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung – ThürNat2000ErhZVO) vom 29. Mai 2008 (GVBl. 2008 S. 181), zuletzt geändert 
durch Artikel 25 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 347). 

Fachplanungen/Kartenwerke/Internetquellen 
DORFENTWICKLUNGSPLANUNG SCHÖNGLEINA (2004), Thüringer Landgesellschaft mbH (ThLG), Erfurt. 

GEMEINDEENTWICKLUNGSPLAN GEMEINDE SCHÖNGLEINA (1993), Drei Architekten + Partner – Haag Haffner Stroheker und Gross-
mann, Freie Architekten BDA, Stuttgart sowie Hettler und Partner Ingenieurbüro GmbH – Verkehrsplanung, Ver- und Entsor-
gung, Stuttgart und Chemnitz. 

LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM THÜRINGEN 2025 (LEP 2025), Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMDI), 
Erfurt. [Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 ThürLPlG im GVBl. Nr. 6/2014 vom 04.07.2014 veröffentlicht und am 05.07.2014 in Kraft 
getreten.] Fortschreibung: Erste Änderung des LEP 2025 in der Fassung vom 6. August 2024 für verbindlich erklärt. [Gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 ThürLPlG im GVBl. Nr. 12/2024 vom 30.08.2024 veröffentlicht und am 31.08.2024 in Kraft getreten.] 

LANDSCHAFTSPLAN ERFÜLLENDE GEMEINDE BAD KLOSTERLAUSNITZ / THÜRINGEN (2024), Fassung vom 19.07.2024, Sweco GmbH 
(Weimar) im Auftrag des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis - Umweltamt, Eisenberg. 

MANAGEMENTPLAN (FACHBEITRAG OFFENLAND) FÜR DAS FFH-GEBIET 128 „KERNBERGE – WÖLLMISSE“ (DE 5035-304) Abschlussbe-
richt, Stand: 20.11.2020, TRIOPS – Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, Halle (Saale).  

MANAGEMENTPLAN (FACHBEITRAG OFFENLAND) FÜR DAS FFH-GEBIET 135 „WALDECKER SCHLOSSGRUND-LANGES TAL (DE 5036-303) 
Abschlussbericht, Stand: 20.11.2018, TRIOPS – Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, Halle (Saale).  
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 ANLAGE 1 
 
 
 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am 
 Planaufstellungsverfahren 
 

Lfd. 
Nr. 

Beteiligte Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren nach § 4 Abs. 1 bzw. 
§ 4 Abs. 2 BauGB  

  1 Arbeitskreis heimischer Orchideen (AHO) Thüringen e. V. 
  2 Bad Klosterlausnitz als erfüllende Gemeinde für Schlöben und Scheiditz 
  3 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Landesverband Thüringen e. V. 
  4 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
  5 Deutsche Bahn AG / Deutsche Bahn Netz AG 
  6 Deutsche Telekom Technik GmbH 
  7 GDMcom mbH 
  8 Grüne Liga Thüringen e. V. 
  9 Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu Gera 
10 Kreishandwerkerschaft Jena / Saale-Holzland-Kreis 
11 Kreiskirchenamt Gera 
12 Kulturbund e. V., Landesverband Thüringen 
13 Landesanglerverband Thüringen, Verband der Fischerwaid und zum Schutz der Gewässer und Natur e. V. 
14 Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) 
15 Landesjagdverband Thüringen e. V. (LJV) 
16 Landratsamt (LRA) Saale-Holzland-Kreis 
17 LEAG Lausitz Energie Bergbau AG (ehemals Vattenfall & Co.) 
18 Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Thüringen e. V. 
19 Polizei Thüringen, Kontaktbereichsbeamter 
20 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Landesverband Thüringen e. V. 
21 Stadt Bürgel 
22 Stadt Jena 
23 Stadtverwaltung Stadtroda als erfüllende Gemeinde für Ruttersdorf-Lotschen 
24 Stadtwerke Energie Jena Pößneck GmbH 
25 Sweco GmbH (beauftragtes Planungsbüro für die Erstellung des Landschaftsplans)  
26 TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG 
27 ThüringenForst, Forstamt (FoA) Jena-Holzland 
28 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) 
29 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) – Katasterbereich Pößneck 
30 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlicher Raum (TLLLR) 
31 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 
32 Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) Weimar 
33 Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) - Archäologische Denkmalpflege 
34 Vattenfall Europe Business Service GmbH (VSG GmbH) 
35 Verband für Angeln und Naturschutz e. V. (VANT) 
36 VG Dornburg-Camburg für die Gemeinde Großlöbichau 
37 Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung (ZWA) der Gemeinden im Thüringer Holzland 
38 50Hertz Transmission GmbH 
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1 Einleitung 

1.1 Erfordernis, Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung 
Für die Belange des Umweltschutzes ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen einer Gemeinde 
nach dem BauGB grundsätzlich eine Umweltprüfung durchzuführen (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). 
Von dieser Pflicht sind unter bestimmten Voraussetzungen nur Verfahren nach § 13 (verein-
fachtes Verfahren), § 13a (Innenentwicklung/beschleunigtes Verfahren) und § 13b BauGB 
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) befreit, wobei letzt-
genannte Norm (§ 13b BauGB) wegen der Unvereinbarkeit mit EU-Recht zum 01.01.2024 auf-
gehoben wurde. 
Bei der Umweltprüfung werden die mit dem Bauleitplan verbundenen bzw. von diesen vorbe-
reiteten voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ermittelt sowie in einem Umweltbericht gemäß § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten 
Teil der Begründung (§ 2a Satz 3 BauGB), dessen wesentliche Inhalte vorgegeben sind (vgl. 
Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB). 
Im Umweltbericht sollen sowohl die nachteiligen als auch die positiven Auswirkungen auf die 
Umwelt aufgenommen werden. Konkrete Bewertungsmaßstäbe für die Umweltprüfung beste-
hen allerdings nicht; stattdessen sind die Vorschriften des BauGB, die die Berücksichtigung 
der umweltschützenden Belange in der planerischen Abwägung zum Gegenstand haben, als 
maßgebend anzusehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Umweltprüfung kein wissenschaft-
licher Selbstzweck ist, sondern der ordnungsgemäßen Vorbereitung der planerischen Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB dient. Insofern sind der Untersuchungsumfang bzw. die Unter-
suchungstiefe auf erhebliche, abwägungsrelevante Umweltauswirkungen zu begrenzen. 
Diese Begrenzung hat zur Folge, dass die Gemeinde in Abhängigkeit von Informationen über 
Standort(e) und die/das Vorhaben im Hinblick auf die planerische Abwägung (vgl. § 1 Abs. 7 
BauGB) einen Spielraum hat, wenn es um die Einstufung der Erheblichkeit bestimmter Aus-
wirkungen auf die Umwelt geht.  
Aus der Formulierung des § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB, wonach nur die „voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt werden“ sollen, ergibt sich, dass keine komplexen Zu-
kunftsbetrachtungen erforderlich sind. Vielmehr ist eine Prognosegenauigkeit, die sich nach 
vernünftigen planerischen Ermessen richtet, ausreichend. Auch der in § 2 Abs. 4 Satz 3 
BauGB enthaltene Grundsatz der Angemessenheit zielt auf die Beschränkung der Untersu-
chung auf das Wesentliche: „Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärti-
gem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann.“  
Ausdrücklich wird auf die Möglichkeit der Abschichtung (§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB) oder die 
Einbeziehung der Informationen aus Landschaftsplänen und anderen umweltrelevanten Fach-
planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB) verwiesen, um Mehrfachprüfungen zu ver-
meiden und den Ermittlungsaufwand bzw. Untersuchungsumfang auf das unbedingt notwen-
dige Maß einzuschränken. 
Die Festlegung des konkreten Umfangs und des Detailierungsgrades der vorliegenden Um-
weltprüfung liegt in der Verantwortung der Gemeinde und erfolgte konkret auf der Grundlage 
der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB. Die in diesem Zusammenhang abgegebenen Stel-
lungnahmen sind in den Umweltbericht eingeflossen.  
 
1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des FNP, einschließlich Beschrei-

bung der Festsetzungen und Angaben über Standorte, Art und Umfang so-
wie Bedarf an Grund und Boden 

Die Ziele des FNP der Gemeinde Schöngleina sind im Kapitel 4 der Begründung aufgeführt. 
Letztendlich geht es hauptsächlich um die Definition des aktuellen baulichen Bestandes im 
Sinne des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes um hier (innerhalb des Bestandes) Pla-
nungssicherheit und damit auch Entwicklungsfähigkeit abzusichern. Lediglich im Westen der 
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Ortslage von Schöngleina wird zwischen der Hauptstraße/L 1075 und dem alten Gut die Er-
richtung eines Wohngebietes vorbereitet (vgl. Kap. 5.2.2 der Begründung).  
Allerdings liegt dieser Standort im bauplanungsrechtlichen Innenbereich, der so vorbelastet 
ist, dass die Untere Bodenschutzbehörde des LK Saale-Holzland-Kreis hierzu erklärt (vgl. 
Schreiben vom 23.08.2019, Az.: BLS2019/1042), dass es sich beim Bereich „Am alten Gut“, 
südlich der Hauptstraße, um einen Standort handelt, „der aufgrund der bisherigen Nutzung als 
landwirtschaftlicher Betrieb bereits eine anthropogene Überprägung erfahren hat. Somit wird 
… für dieses Wohngebiet ein zusätzlicher Flächenverbrauch ausgeschlossen.“  

Ausführliche Angaben zur geplanten Baugebietsflächen- bzw. Baugebietsdarstellungen im 
FNP der Gemeinde Schöngleina bzw. zur Wohngebietsentwicklung im Westen von Schön-
gleina sind den Kapiteln 5.1 ff bzw. dem Kapitel 5.2.2 der Begründung zu entnehmen.  
Zwischenzeitlich ist auch bekannt, dass der zuvor genannte Standort wegen der Gegebenhei-
ten auf der Grundlage des § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) innerhalb 
eines ca. 2,5 ha großen Geltungsbereiches neu überplant werden soll - also im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB, in dem nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB u. a. von der 
Umweltprüfung abgesehen wird (vgl. Kap. 5.2.2 der Begründung).  
Von der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, als Miteigentümerin der Betreibergesell-
schaft des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina, wurde mit Schreiben vom 22.08.2022 der 
Antrag gestellt, in der nordwestlichen Ecke des Verkehrslandeplatzes auf einer ca. 2,5 ha gro-
ßen intensiv genutzten Grünlandfläche eine PV-Freiflächenanlage zu errichten (vgl. Kap. 5.6.8 
der Begründung). Aus Sicht des Gemeinderates der Gemeinde Schöngleina wird dieses Pro-
jekt nicht weiterverfolgt und ist im FNP der Gemeinde deshalb nicht (mehr) dargestellt.  
Die in Zinna ansässigen Betriebe planen jeweils für sich umfangreiche Modernisierungsmaß-
nahmen im baulichen Bestand wie die Brasus Holding GmbH für ihre Tierhaltungsanlage (vgl. 
Kap. 5.6.4 der Begründung), geringfügige Erweiterungen der bebaubaren Betriebsfläche wie 
das Obstgut Triebe im Zusammenhang mit der Vermarktung (vgl. Kap. 5.6.6 der Begründung) 
oder großflächige Betriebserweiterungen wie die GEMES Abfallentsorgung und Recycling 
GmbH mit ihrer ca. 5,7 ha großen Erdenwerk-Erweiterung (EEW) im Nordosten von Zinna (vgl. 
Kap. 5.9 der Begründung). Die zuvor genannten Vorhaben in Zinna werden von der Gemeinde 
Schöngleina gleichermaßen unterstützt, weil sie dem Fortbestand und der stabilen Entwick-
lung der Betriebe und damit auch der Gemeinde dienen (vgl. Kap. 4 der Begründung). Voraus-
setzung hierfür ist allerdings die Durchführung von konkreten (nachgeordneten) Zulassungs-
verfahren und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen/Pflichten (Auflagen, Nebenbe-
stimmungen, Betreibersorgfalt). 

1.3 Umweltbelange und Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und 
Fachplänen, die für den FNP bedeutsam sind sowie deren Berücksichti-
gung bei der Aufstellung des FNP 

1.3.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch (BauGB)  
Im § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes aufgeführt, darunter unter Buch-
stabe a BauGB ist der Begriff „Fläche“ als Belang des Umwelt- und Naturschutzes sowie der 
Landschaftspflege aufgeführt, welcher bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen 
ist. Das Schutzgut soll unter anderem die Umsetzung der ‘Nationale Nachhaltigkeitsstrategie‘ 
der Bundesregierung sowie die ‘EU Roadmap to a Resource Efficient Europe‘ hinsichtlich des 
Ziels ‘no net land take by 2050‘ unterstützen. Unter Buchstabe j wird die zu erwartende Anfäl-
ligkeit der Vorhaben gegenüber schweren Unfällen oder Katastrophen angeführt, woraufhin 
die Vorhaben zu überprüfen ist. 
Zu berücksichtigen sind außerdem die Belange der Freizeit und Erholung sowie der Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB). Im § 1a Abs. 2 BauGB 
sind zudem ergänzende Ziele/Vorschriften zum Umweltschutz festgelegt, so u. a.:  
- der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel) 
- die Verringerung zusätzlicher Flächeninanspruchnahme für bauliche Nutzungen durch die  
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vorrangige Nutzung bzw. Wiedernutzbarmachung von bereits vorhandenen Bauflächen, 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 

- die Umnutzung von landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen auf 
den unbedingt notwendigen Umfang zu begrenzen 

Die entsprechenden Prüfungen erfolgen im nachfolgenden Teil des Umweltberichts. Alterna-
tivprüfungen sind angesichts der „umfangreichen Nichtdarstellung“ im FNP der Gemeinde 
Schöngleina nicht möglich/erforderlich. Dem Gebot des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden wird durch die Nutzung von (baulich) vorbelasteten Flächen (vgl. 
Kap. 1.2) entsprochen. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes und zur weiteren landesrechtlichen Regelung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (Thüringer Naturschutzgesetz – ThürNatG) 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landespflege sind im § 1 Abs. 1 BNatSchG aufgeführt. 
Danach sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage 
und Erholungsraum des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit 
erforderlich, wiederherzustellen, dass  
- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der bi-

ologischen Vielfalt,  
-  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
im Sinne einer nachhaltigen umweltgerechten Entwicklung auf Dauer gesichert werden. Da-
neben sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu berücksichtigen. Die erneute Nutz-
barmachung einer (städte-)baulich vorgeprägten Fläche des Vorhabenstandortes am westli-
chen Ortsrandbereich von Schöngleina entspricht dem Grundsatz des Vorrangs schon in An-
spruch genommener Flächen gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG. 
Für Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung (vgl. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. §§ 14, 
18 BNatSchG und § 5 ThürNatG) abschließend anzuwenden. Ziel der Eingriffsregelung ist die 
Kompensation von mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffen in den Naturhaushalt. Diesem 
Ziel wird durch die Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompen-
sation entsprochen. Die entsprechende Bilanzierung erfolgt gemäß des Thüringer Bilanzie-
rungsmodells („Die Eingriffsregelung in Thüringen“, Hrsg.: TMLNU 2005). Die Umsetzung von 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen wird durch entsprechende Fest-
setzungen in der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (vgl. § 1 Abs. 2 BauGB) sicherge-
stellt.  
Das BNatSchG ist auch die gesetzliche Grundlage für den allgemeinen (vgl. § 39 BNatSchG) 
und den besonderen Artenschutz (vgl. § 44 BNatSchG). Hier finden auch die Vorgaben der 
EU in Form der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“) und der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhal-
tung der wildlebenden Vogelarten der Sicherung der biologischen Vielfalt in Europa („Vogel-
schutzrichtlinie“) ihre rechtliche Entsprechung (vgl. § 31 ff BNatSchG).  
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV)  
Ziel vom BBodSchG und der BBodSchV ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu si-
chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodeneinwirkungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Ar-
chiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 BBodSchG). 
Im Umweltbericht wurde beschrieben, wie eine Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunk-
tion weitgehend vermieden wird (vgl. Kap. 2.2.2.). Außerdem wird durch die Nutzung einer 
bereits (städte-)baulich vorgeprägten Fläche innerhalb der Ortslage von Schöngleina für die 
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Umsetzung des Vorhabens eine zusätzliche Inanspruchnahme bisher unvorbelasteter Boden-
fläche vermieden.  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Thüringer Wassergesetz (ThürWG) und Wasserrahmenricht-
linie (Richtlinie 2000/60/EG)  
Fließ- und Stillgewässer sowie das Grundwasser sind als Bestandteil des Naturhaushalts zu 
sichern, nachhaltig zu bewirtschaften und vor nachteiligen Veränderungen der Gewässerei-
genschaften zu schützen, so dass sie dem Wohl der Allgemeinheit sowie als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen dienen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion sol-
len unterbleiben.  
Für die Wasserpolitik innerhalb der EU setzt die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) den rechtli-
chen Rahmen mit dem Ziel, die Wasserpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten zu vereinheitli-
chen und stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung auszurichten. 
Hierzu werden unter anderem Umweltziele für den Schutz des Grundwassers und der Ober- 
flächengewässer in der Richtlinie aufgestellt und so eine rechtliche Basis dafür geschaffen, 
wie das Wasser auf hohem Niveau zu schützen ist. Als Hauptziel wird angestrebt, dass Flüsse, 
Seen, Küstengewässer und Grundwasser spätestens bis 2027 - einen guten Zustand errei-
chen. Als Referenz gilt die natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre 
unverfälschte Gestalt und Wasserführung und die natürliche Qualität des Oberflächen- und 
Grundwassers. Bei der Bauleitplanung sind die Belange des Wasserhaushalts zu berücksich-
tigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB). Hieraus ergibt sich auch, dass der Raumanspruch örtlich 
vorhandener natürlicher Gewässer und des Grundwassers, der für die Erreichung des Bewirt-
schaftungsziels "guter ökologischer Zustand bzw. guter Zustand des Grundwassers" im Sinne 
der WRRL erforderlich ist, von den Kommunen im Rahmen der Umweltprüfung geklärt und 
planerisch gesichert wird.  
Als Anlage 4 wurde das Maßnahmeblatt zum Schöngleinaer Bach aus dem 1. Bewirtschaf-
tungszyklus der WRRL beigelegt, weil die im vorhergehenden Gewässerrahmenplan beschrie-
bene Einzelmaßnahme „Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Schöngleinaer 
Bach am Abschnitt 3“ bisher nicht umgesetzt wurde.  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und seine Verordnungen (BImSchV), Verwal-
tungsvorschriften (VwV) und Technischen Anleitungen (TA)  
Im BImSchG ist der Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich der Entstehung von Immissionen oberstes Ziel. Da-
bei sind im Rahmen der vorliegenden Planung insbesondere folgende Verordnungen und Ver-
waltungsvorschriften relevant:  
-  TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft),  
-  TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm),  
-  1. BImSchV (Verordnung über kleinere/mittlere Feuerungsanl.) sowie VwV zur 1. BImSchV,  
-  2. BImSchV (Emissionsbegrenzung v. flüchtigen halogenierten organischen Verbindungen),  
-  16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung),  
-  22. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft),  
-  24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung).  
Im Zusammenhang mit dem Lärmschutz sind ferner die DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
bau) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. Im Kapitel 2.2.8 wurden entspre-
chende Aussagen zum Lärm und sonstigen Emissionen vorgenommen.  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und Thüringer Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (ThürUVPG) 
Eine wirksame Umweltvorsorge ist das Ziel des UVPG sowie des ThürUVPG. So steht neben 
der Umweltprüfung im BauGB nach wie vor die „Umweltverträglichkeitsprüfung“ in der Bauleit-
planung nach dem UVPG und weiteren landesrechtlichen Regelungen des ThürUVPG. In der 
Anlage 1 des UVPG/ThürUVPG werden diverse Bauvorhaben aufgelistet, die bei bestimmter 
Art und Größe von der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst werden, wenn für sie 
im bisherigen Außenbereich nach § 35 BauGB oder in sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan 
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aufgestellt wird. Enthalten sind z. B. bauplanungsrechtliche Vorhaben wie Freizeitparks, Ein-
kaufszentren, Parkplätze, Industriezonen und sonstige Städtebauprojekte.  
Das mit dem FNP der Gemeinde Schöngleina vorbereitete Vorhaben ist die Entwicklung eines 
Wohngebietes im bauplanerischen Innenbereich im Westen Schöngleina. Für Letzteres sollte 
in der Vergangenheit ein Bebauungsplan nach § 13a BauGB aufgestellt werden.  
Die Entwicklung eines kleinen Wohngebietes ist nicht in den Anlagen des UVPG und des  
ThürUVPG aufgeführt. Unabhängig davon regelt § 50 UVPG die Verbindung der Verfahrens-
erfordernisse des UVPG und des BauGB. Danach wird die „Umweltverträglichkeitsprüfung 
einschließlich Vorprüfung des Einzelfalls“ im Aufstellungsverfahren eines Bauleitplanverfah-
rens als „Umweltprüfung nach dem BauGB“ durchgeführt. 
Zu den Vorhaben in Zinna gibt es derzeit unterschiedliche Entwicklungsstufen. So wurde für 
die Modernisierung der Tierhaltungsanlage bereits ein konkreter Zulassungsantrag nach dem 
BImSchG (mit Umweltverträglichkeitsprüfung) gestellt (vgl. Kap. 5.6.4 der Begründung). Die 
Antragserstellung für die Erweiterung des Erdenwerkes der GEMES ist in Planung (vgl. Kap. 
5.9 der Begründung). Die mögliche bauliche Erweiterung des Betriebsstandortes des Obstgu-
tes Triebe soll erst in den nächsten Jahren erfolgen (vgl. Kap. 5.6.6 der Begründung).  
Zu den zwei letztgenannten Vorhaben in Zinna ist zu sagen, dass die Festlegung des konkre-
ten Zulassungsverfahrens und damit der Umweltprüfung erst an Hand der konkreten Vorha-
benparameter erfolgen kann. Aus heutiger Sicht wird für die Zulassung der Erdenwerk-Erwei-
terung der GEMES höchstwahrscheinlich ein Antragsverfahren nach BImSchG mit Umwelt-
prüfung nach dem UVPG (ohne Bauleitplanung) erforderlich werden.  

1.3.2 Regionalplanerische Vorgaben und Landschaftspläne 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) Thüringen, vgl. Kapitel 3.9.1 der Begründung 
Im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 sind folgende allgemeine Ziele für Natur- 
und Umweltschutz festgelegt:  

 Der Freiraum soll als Lebensgrundlage und als Ressourcenpotenzial für die nachfolgenden 
Generationen erhalten, der Schutz von Natur und Landschaft soll verstärkt und erweitert 
werden (Naturerbe).  

 Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und 
Regenerationsfähigkeit sowie in ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. 
Den Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel soll Rech-
nung getragen werden.  

 Der Verbrauch nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen soll auf den unvermeidbaren Be-
darf reduziert werden.  

 Der Boden soll in seinen natürlichen Funktionen, in seiner Funktion als Archiv der Natur 
und Kulturgeschichte sowie in seiner Nutzungsfunktion gesichert und erhalten werden.  

Regionalplan Ostthüringen (RP-OT), vgl. Kapitel 3.9.2 der Begründung 
Im Gemeindegebiet liegt nordöstlich und südlich vom Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina 
das Vorranggebiet für Freiraumsicherung (FS-57 – Kernberge, Wöllmisse), dass das gesamte 
FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge – Wöllmisse“ (einschließlich NSG 451) umfasst. Für das Vor-
ranggebiet für Freiraumsicherung (FS-57 – Kernberge, Wöllmisse) bestehen die nachfolgend 
aufgeführten regionalplanerischen Ziele:  
 Die Vorranggebiete Freiraumsicherung sind für die Erhaltung der schutzgutorientierten 

Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie 
des Landschaftsbildes vorgesehen.  

 Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit 
diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.  

 Erhalt einer nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, z. B. durch eine 
ordnungsgemäße Wasser-, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, die sich an den Nachhal-
tigkeitsprinzipien orientiert.  
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 Die landwirtschaftliche Bodennutzung kann in diesen Gebieten nach den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis wie bisher weiter möglich bleiben, um die Kulturlandschaft zu er-
halten und die Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung langfristig zu sichern.  

 Sicherung von regional besonders herausgehobenen ökologischen Bodenfunktionen und 
regional selten Böden. 

 Sicherung und Entwicklung ökologisch intakter (funktionsfähiger) subregionaler Gewässer-
systeme, einschließlich der von ihnen abhängigen Feuchtgebiete und Landökosysteme, 
sowie der nachhaltigen Nutzung der regional vorhandenen Wasserressourcen. 

 Sicherung und Entwicklung klimaökologischer Ausgleichsfunktionen von regionaler Bedeu-
tung für die Kaltluft- und Frischluftentstehung und Immissionsminderung sowie Förderung 
geländeklimatischer Austauschprozesse. 

 Sicherung und Entwicklung regional bedeutsamer Lebensräume für gefährdete oder vom 
Aussterben bedrohte wildlebende Tier- und Pflanzenarten sowie der räumlichen Voraus-
setzungen für den Erhalt notwendiger Funktionsbeziehungen. 

 Sicherung und Entwicklung von Waldgebieten mit regional besonders bedeutsamen ökolo-
gischen und sozioökonomischen Funktionen. 

 Sicherung und Entwicklung vielfältig strukturierter, regional und subregional prägender, be-
sonders erholungswirksamer Freiräume der Kulturlandschaft.  

Nördlich und westlich von Schöngleina wurde das Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung fs-57 
Gembdenbachtal, Nebentäler und strukturreiche Hänge dargestellt (beinhaltet das LSG 32 
„Mittleres Saaletal“). Vorbehaltsgebiete sind in der Regel großräumig übergreifende Gebiets-
systeme zur Sicherung der für eine nachhaltige Regionalentwicklung notwendigen, ökologisch 
intakten Freiraumstruktur. Sie übernehmen wichtige Aufgaben zur Erhaltung der Regenerati-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes der Landschaft und unterstützen und ergänzen die mit den 
Vorranggebieten Freiraumsicherung verbundenen Funktionen.  
Landschaftspläne / Landschaftsplan (LP) Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) 
Für Schöngleina lagen zu Beginn der Flächennutzungsplanung zunächst gleich zwei Land-
schaftspläne vor (vgl. Kap. 3.8.2 der Begründung). Dabei handelt es sich um den LP für den 
Teilraum Stadtroda des Landkreises Saale-Holzland-Kreises aus dem Jahr 1996 (die Biotop- 
und Nutzungskartierung erfolgte nach eigen Angaben zwischen 1991 und 1993), der Schöng-
leina, Zinna und das gesamte Gemeindegebiet südlich und östlich davon umfasst und den LP 
Wöllmisse aus dem Jahr 1993, der nur den nordöstlichen Teil des Gemeindegebietes von 
Schöngleina beinhaltet. 
Als konkrete Ziele für die Gemeinde Schöngleina werden vom LP für den Teilraum Stadtroda 
(1996) genannt: 
- Eingrünung des westlichen Ortsrandes i. V. m. der Beseitigung ehemaliger (ortsunange-

passter) Stallanlagen 
- Extensivierung von Grünland und Schaffung von gliedernden Strukturen in den intensiv ge-

nutzten landwirtschaftlichen Nutzflächen, insbesondere südöstlich von Schöngleina  
- Aufwertung des Schöngleinaer Bachs, insbesondere durch Strukturanreicherung und ex-

tensive Nutzung angrenzender Flächenbereiche 
- Entwicklung von stufig aufgebauten Waldrändern  
Die zuvor genannten Landschaftspläne wurden Ende 2024 durch den Landschaftsplan (LP) 
der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz abgelöst (vgl. https://www.saaleholzland-
kreis.de/verwaltung-und-buergerservice/aemter/umweltamt/naturschutzbehoerde/), zu dessen 
Planungsgebiet u. a. das gesamte Gemeindegebiet Schöngleina gehört. Mit der Erstellung 
wurde von der UNB des LK Saale-Holzland-Kreis die Sweco GmbH aus Weimar beauftragt.  
Im Zuge des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB (vgl. Anl. 1) wurde die Sweco 
GmbH beteiligt, um einen frühzeitigen Abgleich mit der aktualisierten Kartierung der gesetzlich 
geschützten Biotope und von neu geplanten Maßnahmen vorzunehmen. 
Auf der Grundlage einer Bestands- und Konfliktanalyse gibt der LP der Erfüllenden Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz (2024) Empfehlungen und nennt konkrete Maßnahmen zur Erreichung der 

https://www.saaleholzlandkreis.de/verwaltung-und-buergerservice/aemter/umweltamt/naturschutzbehoerde/
https://www.saaleholzlandkreis.de/verwaltung-und-buergerservice/aemter/umweltamt/naturschutzbehoerde/
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Planungsziele. Im Folgenden werden zunächst die wichtigen im LP identifizierten Konflikte für 
die Gemeinde Schöngleina genannt (weitergehende Details dazu sind dem LP der Erfüllenden 
Gemeinde Bad Klosterlausnitz zu entnehmen): 

 Fließgewässerabschnitte mit Verrohrungen bzw. Verbauung  
- Schöngleinaer Bach südlich der Ortslage/Sportplatz (ca. 250 m)  
- Zensengaben östlich Zinna, zwei Teilabschnitte (je ca. 120 m)  

 Veränderte Gewässerstrukturgüte: 
- Zulauf und Schöngleinaer Bach in und südlich Schöngleina 

 Fließgewässerabschnitte in unzureichendem Zustand/Gewässerunterhaltung/fehlende 
Ufergehölze: 
Neophyten an Fließgewässern bewirken eine Verdrängung der heimischen Vegetation. 
Punktuell betroffene Bereiche mit Arten wie z. B. drüsiges Springkraut (Impatiens glandu-
lifera). Die Pflanzung von Ufergehölzen im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist durch 
den GVUUSR im Bereich des Schöngleinaer Bach im Bereich der Strukturmaßnahme 3517 
vorgesehen. 

 Fließgewässer, die im Hauptschluss durch ein Stillgewässer verlaufen, stellen eine gewäs-
serökologische Beeinträchtigung dar:  
- Hälterbach in Schöngleina fließt durch den Großen Hälterteich  
- Oberer Zensengraben fließt durch den Steudnitzer Teich und die Gutsteiche in Zinna weit- 
  er in den Zensengrund 

 Stillgewässer mit unzureichendem Gewässerzustand und Quellbereiche durch ungünstige 
Gestaltung der Ufer bis hin zu Betonmauern, standortfremde Ufergehölze, starke Beschat-
tung, Nährstoffeinträge usw. 
- Teich südlich von Schöngleina, am Sportplatz  
- Gewässer neben „Großer Hälterteich“ in Schöngleina 

 Gefahr von Nährstoffaustrag, Feinerde- und Humusverlust sowie fehlendem Biotopverbund 
durch Intensivierung und/oder Reduzierung der Grünlandnutzung 
- oberer Zensengraben östlich Obstgut Triebe 

 Strukturarme Offenlandbereiche/landwirtschaftlich intensiv geprägte Bereiche 
- zwischen Trockhausen (südwestlich Ortslage Schöngleina) und Ortslage Schöngleina  
- zwischen Ortslage Schöngleina und Scheiditz (östlich Ortslage Schöngleina)  

 Zentrum für Entsorgung und Recycling GEMES GmbH  
• Erdenwerk  

Im Genehmigungsverfahren für eine Erweiterung muss das Thema Wasser betrachtet wer-
den. Östlich der GEMES direkt an der Gemarkungs- und Gemeindegrenze schließt sich 
außerhalb im Zensengraben das FFH-Gebiet „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“ (DE 
5036-303, TH 135) an. Aus der Sicht des Landschaftsplans ist darauf zu achten, dass aus 
der geplanten Erweiterung keine ober- oder unterirdischen Beeinträchtigungen für das 
Schutzgebiet entstehen.  

• Kompostieranlage  

Die Kompostierung und der Rotteprozeß sollen zukünftig in einer geschlossenen Halle statt-
finden. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Stand der Technik keine störenden Gerü-
che und Emissionen entstehen. Anforderungen zur Emissionsminderung bei Kompostie-
rungsanlagen enthält die TA Luft.  

• Bauschuttrecycling  

Das Bauschuttrecycling befindet sich in räumlicher Nähe des Obstgutes Triebe Schöngleina 
(Sondergebiet Obstbau und Direktvermarktung). Hier ist mit vermehrtem Publikumsverkehr 
zu rechnen, seit am 26.11.2022 der neue Hofladen eröffnet wurde. Durch Lärm und Staub 
kann es zu Beeinträchtigungen der benachbarten Nutzung kommen. Aus landschaftspla- 
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nerischer Sicht fehlen Schutzpflanzungen um das Gelände des Bauschuttrecyclings.  

• Klärschlammlager  

Da das Klärschlammlager überdacht und das Material stichfest ist, wird davon ausgegan-
gen, dass kein schädliches Sickerwasser entsteht. Ein Austreten und Versickern ist im Hin-
blick auf Grund- und Oberflächenwasser unbedingt zu vermeiden. 

 Visuelle Störungen durch nicht angepasste Bauten am Siedlungsrand infolge fehlender Ein-
grünung  
- Schöngleina, Gewerbegebiet am westlichen Ortsrand  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Agrarbetrieb (AG)  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Erdenwerk (EW)  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Biogasanlage (BG)  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Bauschuttrecycling (BR)  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Kompostierungsanlage (KO)  
- Schöngleina, Sondergebiet bei Zinna Obstbau und Direktvermarktung (DV)  

 gestörter Siedlungsrand (fehlender Übergang, mangelhafte Eingrünung)  
- westlich Schöngleina: Grünzug/Ortsrand am Gewerbegebiet/ehemalige Gutsgelände 

 Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihaltung von Bebauung  
- südöstlicher Ortsrand von Schöngleina  

 Tendenz zu wilden Ablagerungen 
- Hohlweg östlich Schöngleina, u. a. Altreifen und Elektroschrott 

 Nicht ausgeschöpftes Erholungspotential  
- Schlöben bis Schöngleina 

 Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen des Flugplatzes Jena-Schöngleina 
Die Flächen besitzen aufgrund der Plateaulage eine eher geringe Einsehbarkeit, die der-
zeitige Nutzung/Zustand der Fläche ist ein seit vielen Jahren extensiv genutztes Grünland. 
Das FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge – Wöllmisse“ grenzt unmittelbar an. Das Vorhaben 
wird wegen des extensiv genutzten Grünlandes als konfliktträchtig eingeschätzt. Unter der 
Voraussetzung, dass Beeinträchtigungen mit dem FFH-Gebiet vermieden werden, dass die 
Fläche vor Baubeginn im Hinblick auf das Vorkommen geschützter Pflanzenarten und Tier- 
bzw. Insektenarten geprüft wird und eine angemessene Kompensation erfolgt, erscheint 
das Vorhaben landschaftsverträglich.  

Nachfolgend aufgeführte konkrete Maßnahmen sind Bestandteil des LP der Erfüllenden Ge-
meinde Bad Klosterlausnitz (2024) und wurden, neben dem Bestand, im FNP der Gemeinde 
Schöngleina entsprechend dargestellt:  
 Geplante Naturdenkmale: N 1.22 - „Stieleiche auf dem Knochen“ (ND 15), N 1.26 - „Linde 

vor dem Pfarrhof“ (ND 19), N 1.30 - „Zwei Birnbäume nahe Steudnitzwiesen“ (ND 23) 

 N 1.4 - geplante Unterschutzstellung nach Naturschutzrecht in Form einer Neuausweisung 
als Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) westlich Zinna „Quellgebiet an den Steud-
nitzwiesen“ (Quellbereiche und -horizonte als besondere und wertvolle Lebensräume, die 
hohen Schutz benötigen = G 5.4) 

 O 3.7 - geplante Entwicklung der nachfolgend genannten Straßenabschnitte als Alleen und 
potenzielle Kompensationsmaßnahmen  
- L 1075 Schöngleina-Waldgebiet Pfarrholz (beidseitig unter Nutzung der breiten Bö-

schung auf der Nordseite)  
- L 2316 Schöngleina-Zinna (beidseitig) mit Verlängerung ostseitig bis nördlich GEMES  
- K 119 Schöngleina – beidseitig, Richtung Gerega (östlich Schöngleina) 

Weitere, im LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) ausgewiesene, Maßnah-
men haben allgemeinen bzw. grundsätzlichen Charakter und bedürfen einer konkreten stand-
ortbezogenen Untersetzung bzw. Ausgestaltung. Aus diesem Grund wurden diese (nachfol- 
 



FNP Schöngleina – Anlage 2 der Begründung - Umweltbericht, Stand: 05/2024 Seite 12 
 

Thüringer Landgesellschaft mbH 
Weimarische Str. 29b, 99099 Erfurt, Tel.: 0361 4413 116 

gend aufgeführten Maßnahmen des LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz) vorerst 
nicht als Darstellungen in den FNP übernommen:  

 G 3.2 - Entrohrung/Öffnung nachfolgender Bachabschnitte (außerorts): Zensengraben süd-
lich und östlich Zinna (zwei Teilabschnitte) 

 G 6.5 - Anlage und Pflege von Ufergehölzen (Kopfweiden): oberer Zensengraben/Teich 
westlich Zinna 

 G 6.6 - Anlage und Pflege von Ufergehölzen (Kopfweiden): Graben nördlich Großer Hälter-
teich 

 N 3.8 - Vorschläge für die Pflege- und Optimierung bestehender Schutzgebiete: FND „Glet-
scherstein“ (FND 001) 

 N 6.1 - Erhalt, Pflege und Entwicklung von Streuobstwiesen: Zinna westlich der Tierzucht-
anlage und Schöngleina „Am Lämmchen“ (Erweiterung) 

 N 6.2 - Maßnahmen des Naturschutzes/Artenschutzes: Erhalt, Pflege und Neupflanzung 
von Kopfweiden 

 N 6.3 - Maßnahmen des Naturschutzes/Artenschutzes: Erhalt und Entwicklung von Acker-
wildkräutern 

 N 3.16 - Vorschläge für die Pflege- und Optimierung bestehender Schutzgebietet: ND „Ku-
geleiche Schöngleina“ (ND 27) 

 O 1.3 - Anlage von Grünland/Entwicklung von Auenlebensräumen: oberer Zensengraben 
östlich Obstgut Triebe 

 S 1.4 - gestörte Siedlungsränder, d. h. fehlende Übergänge und mangelhafte Eingrünung: 
westlicher Grünzug/Ortsrand am Gewerbegebiet/ehemalige Gutsgelände  

 S 2.3 - Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihaltung von Bebauung: südöstlicher 
Ortsrand von Schöngleina 

 S 4.4 - Beseitigung von wilden Ablagerungen: Hohlweg östlich Schöngleina, u. a. Altreifen, 
Elektroschrott 

Im LP der Erfüllenden Gemeinde Schöngleina werden auch „Maßnahmen der Kulturland-
schaft, für Landschaftsbild, naturgebundene Erholung/Tourismus“, wie z. B. die Errichtung ei-
nes Aussichtspunktes nordwestlich des angrenzenden Bereichs Verkehrslandesplatz Jena-
Schöngleina, vorgeschlagen.  
Außerdem sollte am Feldweg südlich Schöngleina, von L 1070 in Richtung Süden zum ND 
„Kugeleiche Schöngleina“ als Wiederherstellung einer bereits gesetzlich geschützten lückigen 
Allee (Obstbäume) zusätzliche Baumpflanzungen erfolgen. 
Aus dem Fachgutachten Biotopverbundkonzept Freistaat Thüringen (Stand: 12/2015) wurde 
in den LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) die Maßnahme Biotopverbund 
der Feucht- und Fließgewässerlebensräume (Verbund der Fließgewässer Entwicklung – Stufe 
III) nördlich der Ortslage Schöngleina (Hälterteich) in Richtung Süden (durch die Ortslage 
Schöngleina) zum Schöngleinaer Bach (südwestlich der Ortslage Schöngleina) übernommen. 
1.3.3 Schutzgebiete und -objekte sowie geschützte Tier- und Pflanzenarten 
Die mit dem FNP der Gemeinde vorbereitete bauliche Entwicklung auf dem Gemeindegebiet 
Schöngleina berührt direkt keine Schutzgebiete und -objekte sowie geschützte Tier- und Pflan-
zenarten.  
So handelt es sich bei dem Bereich zur Entwicklung eines Wohngebietes im Westen der Orts-
lage Schöngleina um eine anthropogen vorbelastete Fläche im bauplanungsrechtlichen Innen-
bereich (vgl. Kap. 5.2.2.1 der Begründung), von der keine Beeinträchtigung für die Schutzge-
biete und -objekte nach Naturschutzrecht zu erwarten ist. 
Anders verhält es sich mit den Betrieben in Zinna und deren geplante Modernisierungs- und 
Erweiterungsabsichten (vgl. Kap. 1.2), von denen auf Grund der unmittelbaren Nähe Beein- 
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trächtigungen von Schutzgebieten und -objekten sowie geschützten Tier- und Pflanzenarten 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden können (vgl. Kap. 2.2.7).  
Netz „Natura 2000“: FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“ (DE 5035-304) 
Maßgeblich für die Abgrenzung sind die bei der obersten Naturschutzbehörde niedergelegten 
Karten „Natura 2000 in Thüringen“ (1:25.000). Danach befinden sich mit einem Flächenanteil 
von ca. 22,65 ha Teile des insgesamt ca. 2.045 ha umfassenden FFH-Gebietes Nr. 128 „Kern-
berge-Wöllmisse“ auf dem Gemeindegebiet Schöngleina, was ca. 1 % des ca. FFH-Gebietes 
entspricht. In das FFH-Gebiet Nr. 128 ist zum überwiegenden Teil das Naturschutzgebiet 
(NSG) 451 „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ integriert. Beide Gebiete werden im Gemein-
degebiet Schöngleina vom Landschaftsschutzgebiet (LSG) 32 „Mittleres Saaletal“ überlagert.  
In der Verordnung zur Festsetzung von Europäischen Vogelschutzgebieten, Schutzobjekten 
und Erhaltungszielen (ThürNat2000ErhZVO) sind die Lebensraumtypen und Arten sowie die 
übergreifenden Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“ aufge-
führt. Ein entsprechender Auszug ist als Anlage 5 diesem Umweltbericht beigefügt.  
Für das FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“ wurde ein Managementplan (Fachbeitrag 
Offenland) erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2020). Der Fachbeitrag Wald zum Ma-
nagementplan für das FFH-Gebiet Nr. 128 liegt ebenfalls vor (ThüringenForst, Stand 
01.01.2019). Weitergehende Informationen sind dem Landschaftsplan der Erfüllenden Ge-
meinde Bad Klosterlausnitz (2024) zu entnehmen.  
Netz „Natura 2000“: FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ (DE 5036-303) 
Das FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ hat eine Gesamtgröße von ca. 
609 ha. Davon liegt jedoch nur ein äußerst geringer Teil von ca. 0,14 ha im nordöstlichen Zipfel 
des Gemeindegebietes, was einem Anteil von 0,02 % entspricht. 
Für die Gemeinde Schöngleina sind besonders die im FFH-Gebiet Nr. 135 vorzufindenden 
naturnahen Schlucht- und Bachauen-Standorte mit naturnahen Fließgewässern und floristi-
scher und faunistischer Vielfalt beachtlich, weil diese durch die in Zinna ansässigen Betriebe 
- wie bereits in der Vergangenheit schon vorgekommen - beeinträchtigt bzw. geschädigt wer-
den können.  
In der Verordnung zur Festsetzung von Europäischen Vogelschutzgebieten, Schutzobjekten 
und Erhaltungszielen (ThürNat2000ErhZVO) sind die Lebensraumtypen und Arten sowie die 
übergreifenden Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes 
Tal“ aufgeführt. Ein entsprechender Auszug ist als Anlage 5 diesem Umweltbericht beigefügt.  
Im Zeitraum von 2016-2019 wurde für das Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes 
Tal“ ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland) erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 
20.11.2018). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das FFH-Gebiet Nr. 135 liegt 
ebenfalls vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2014). Weitergehende Informationen sind dem 
Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) zu entnehmen.  
Naturschutzgebiet (NSG) 451 „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ 
Das NSG 451 „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ wurde mit der Thüringer Verordnung über 
das Naturschutzgebiet "Kernberge und Wöllmisse bei Jena" vom 12.10.2004 (erschienen im 
ThürStAnz. Nr. 46/2004) festgesetzt. In dieser Verordnung sind die Schutzgebietsgrenzen 
festgelegt, werden der Schutzinhalt bzw. -zweck beschrieben und die im NSG verbotenen 
Handlungen und dazugehörigen Ausnahmen und Befreiungen dargelegt. Mit der ersten Thü-
ringer Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kern-
berge und Wöllmisse bei Jena" vom 17.08.2011 (erschienen im ThürStAnz. Nr. 37/2011) 
wurde es letztmalig geändert. 
Das NSG 451 umfasst insgesamt 2.074,8 ha und ist damit das zweitgrößte Naturschutzgebiet 
des Freistaates Thüringen mit einem Höhenunterschied von ca. 219 m (186 bis 405 m ü. NHN). 
Es liegt allerdings nur mit einem minimalen Flächenanteil auf dem Gemeindegebiet, südlich 
des Verkehrslandeplatzes Jena-Schöngleina.  
Das NSG 451 umfasst eine der größten isolierten Muschelkalktafeln (Wöllmisse) östlich des  
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Saaletals bei Jena. Die prägnante Hochfläche wird allseits durch Täler und Tälchen in vorra-
gende Plattenteile zerschnitten: Culmberg, Einsiedlerberg, Spitzberg, Johannisberg und Kern-
berge, Hausberg, Hirschberg sowie Nonnenberg vor hinterer Wöllmisse. An der Zerschnei-
dung sind insbesondere das Pennickental und das Ziegenhainer Tal sowie zahlreiche Neben-
tälchen des Gemdenbachs und der Roda beteiligt. Unterhalb der Karstquellen des Fürsten-
brunnens bildete sich ein Travetinlager (Süßwasserkalk) mit zahlreichen Pflanzenabdrücken 
und fossilen Schneckengehäusen. Auch Kalkfels- und Schuttfluren prägen das Gebiet.  
Im NSG 451 sind alle für die nähere Umgebung Jenas charakteristischen Wald- und Offen-
landbiotope sowie deren Pflanzengesellschaften ausgebildet. Aufgrund ihres außerordentli-
chen Reichtums an seltenen Arten zählen sie zu den herausragenden Trockenbiotopen in 
Thüringen, mit einem bundesweit bedeutenden Verbreitungsschwerpunkt für Wärme liebende 
Tier- und Pflanzenarten sowie Pflanzengemeinschaften.  
Das NSG ist etwa zu drei Viertel bewaldet, mit 58 % Laub- und 17 % Nadelbaumanteil. Fast 
die gesamte Wöllmisse wird von Hainsimsen-Buchenwald (etwa 28 %) und Waldlabkraut-Ei-
chen-Hainbuchenwald (17 %) dominiert. Auf 8 % der Fläche entwickelten sich Pionierwälder, 
davon mehr als die Hälfte aus Gewöhnlicher Esche. Die mehr oder weniger offenen Wellen-
kalk-Steilhänge machen nur 6 % der Fläche aus. Die Trockenrasen gehen in artenreiche Tres-
pen-Halbtrockenrasen (> 3 %) über. In ihnen kommen die meisten der 28 Orchideenarten (da-
runter 8 bestandsbedrohte) mit beispielsweise Frauenschuh und Sumpf-Stendelwurz vor. Der 
landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen 13 % des NSG, das auch kleinflächig (1 %) Streu-
obstwiesen aufweist.  
Bislang wurden über 540 Arten an Großschmetterlingen, davon 102 bestandsbedrohte, nach-
gewiesen, was das NSG (zusammen mit dem NSG 150 "Leutratal-Cospoth") zu den mit Ab-
stand artenreichsten und bedeutendsten der Region macht.  
Landschaftsschutzgebiet (LSG) 32 „Mittleres Saaletal zwischen Göschwitz und Camburg“ 
Bereits am 29.03.1972 wurde das Landschaftsschutzgebiet durch den damaligen Bezirkstag 
Gera (mit Wirkung zum 01.04.19723) beschlossen. Mit der Thüringer Verordnung zur Ände-
rung der Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes (LSG 32) "Mittleres Saaletal zwischen 
Göschwitz und Camburg" vom 16.05.1994 wurde LSG geändert und neu festgesetzt. Diese 
Verordnung wurde wiederum durch Verordnung zuletzt am 20.06.2024 geändert. 
Das Gemeindegebiet liegt mit seinem nordwestlichen Teil (nördlich der Ortslage Schön-
gleina/nördlich Hauptstraße/L 1075) und westlich der L 2316 (Richtung Zinna) im LSG 32. In 
diesem sollen die ringförmig um das Oberzentrum Jena angeordneten Waldflächen unter 
Rücksichtnahme auf die Belange des Naturschutzes, besonders im Gebiet des Naturschutz-
großprojektes, für beruhigte Erholungsformen des Landschafts- und Naturerlebens genutzt 
werden.  
Naturdenkmal (ND 27) „Kugeleiche Schöngleina“ 
Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder ent-
sprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist (vgl. § 28 
Abs. 1 BNatSchG), der sich aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundli-
chen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit ergibt. Die Beseitigung 
des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen ver-
boten (vgl. § 28 Abs. 1 BNatSchG).  
Das Naturdenkmal (ND 27) „Kugeleiche Schöngleina“ wurde erstmals per Beschluss vom 
30.05.1962 als Naturdenkmal ausgewiesen; aktuell aber durch Rechtsverordnung vom 
18.04.1995 (veröffentlicht im Amtsblatt 5/1995 vom 24.05.1995) als solches festgesetzt. 
Beim ND 27 handelt es sich um eine Traubeneiche (Quercus petraea), welche um ca. 1900 
gepflanzt wurde, eine Höhe von ca. 20 m, einen Stammumfang von ca. 4 m und einen Kro-
nendurchmesser von ca. 30 m vorweist. Im Jahr 2014 war die Traubeneiche „Baum des Jah- 
 

res“ und im gleichen Jahr die „Kugeleiche Schöngleina“ (ND 27) durch die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald Landesverband Thüringen e. V. zum schönsten Baum Thüringens gekürt 
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(https://www.welt.de/regionales/thueringen/article133102188/Kugeleiche-in-Schoengleina-ist-
Thueringens-schoenster-Baum-2014.html). 
Die Ausweisung weiterer Naturdenkmale ist nach Auskunft der UNB mit der „Steileiche auf 
dem Knochen“ (ND 15), der „Linde vor dem Pfarrhof“ (ND 19) und den „Zwei Birnbäumen nahe 
Steudnitzwiesen“ (ND 23) geplant (vgl. Landschaftsplan Erfüllende Gemeinde Bad Kloster-
lausnitz, 2024). Alle zuvor genannten Naturdenkmale wurden in die Planzeichnung des FNP 
übernommen. 
Flächennaturdenkmal (FND) „Gletscherstein bei Ruttersdorf“ 
Beim ca. 0,41 ha großen „Gletscherstein“ handelt es sich um ein Geotop (SHK-5136-004), 
dass bereits am 13.03.1940 unter Naturschutz gestellt und als FND eingestuft wurde. Bei Flä-
chennaturdenkmalen handelt es sich um übergeleitete Schutzgebiete, die nach § 36 Abs. 2 
ThürNatG bis zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung in Kraft bleiben. 
Das FND „Gletscherstein bei Ruttersdorf“ ist ein Felsvorsprung, der ein Endmoränenrest der 
Elsterkaltzeit (vor etwa 200.000 Jahren entstanden) darstellt und den Südrand der Inlandver-
eisung markiert. Vom Gletscher mitgeführte Gerölle (überwiegend Quarze und Buntsandstein) 
sowie Sande wurden vom Schmelzwasser gewaschen, vom Druck des Eises gepresst, ge-
staucht und anschließend mit einer karbonatischen Lösung als Konglomerat verbacken. Die-
ser Moränenrest blieb auf Grund seiner Härte in der ehemaligen Kiesgrube erhalten. An den 
Felswänden haben sich u. a. Mauerrauten und seltene Streifenfarne angesiedelt 
(http://www.geojena.de/index.php?page=der-gletscherstein-bei-ruttersdorf). 
Besonders geschützte Biotope 
Gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 15 Abs. 1 ThürNatG werden Biotope unter Schutz gestellt, 
ohne, dass dafür im Einzelfall eine Rechtsverordnung erlassen werden muss. Gemäß § 15 
Abs. 2 ThürNatG werden diese Biotope durch Biotopkartierung erfasst, welche als Offenland-
biotop-Karte zugänglich ist, beispielweise durch Kartendienste des TLUBN. 
Im Gemeindegebiet befinden sich als Flächenbiotope naturnahe Standgewässer, ein Binnen-
sumpf, Landröhricht, Trocken-/Halbtrockenrasen, Feucht-/Nassgrünland, Stauden bzw. Ru-
deralfluren, eine Aue sowie Trockengebüsche und Streuobstbestände. Als Linienbiotope be-
stehen eine Quelle, naturnahe Bäche, ein naturnahes Standgewässer, Trocken-/Halbtrocken-
rasen, Feucht-/Nassgrünland sowie Streuobstbestände. Als Punktbiotope sind Quellen, 
Feucht-/Nassgrünland, Großseggenrieder, Halb-/Trockenrasen, Staudenflur bzw. Ruderalflu-
ren, Lesesteinhaufen, Baumreihen im Laubmischbestand, sonstiges Gebüsch, naturnahe 
Standgewässer sowie ein naturnaher Bach vorzufinden. 
Im Landschaftsplan Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz (2024) wurden in der Ortslage 
Schöngleina nördlich der Dorfstraße gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Abs. 2 
BNatSchG (§ 15 Abs. 1 ThürNatG) dargestellt. Bei den dargestellten Flächen handelt es sich 
jedoch nur (noch) um ehemalige Streuobstbestände, weil die Anzahl der erforderlichen 10 
Hochstämme im räumlichen Zusammenhang nicht gegeben ist. Dies wird auf der Grundlage 
einer Vorortbesichtigung durch die UNB des Landkreises Saale-Holzland-Kreis in der Stellung-
nahme vom 12.05.2023 (Az.: BLS2019/1041) bestätigt und zugleich festgestellt, dass Verbots-
tatbestände des § 30 Abs. 2 BNatSchG, wonach Handlungen verboten sind, die zu einer Zer-
störung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen 
können, hier nicht einschlägig sind.  
1.3.4 Sonstige Gesetze und Pläne sowie rechtliche Hinweise 
Bei allen Arbeiten innerhalb der Ortslage Schöngleina ist auch die Baumschutzsatzung der 
Gemeinde (rechtskräftig seit 20.01.1999) zu berücksichtigen (vgl. Kap. 3.8.4 der Begründung). 

1.4 Klimabereich, Naturraum und heutige potenzielle natürliche Vegetation 
Die Gemeinde Schöngleina gehört nach SSYMANK (1994) großräumig zur kontinentalen bio-
geographischen Region und innerhalb der Großlandschaft Zentraleuropäisches Mittelgebirgs- 
land zur naturräumlichen Haupteinheit Thüringer Becken und Randplatten (D18).  
Entsprechend der naturräumlichen Gliederung Thüringens (HIEKEL et al. 2004) befindet sich  
 

https://www.welt.de/regionales/thueringen/article133102188/Kugeleiche-in-Schoengleina-ist-Thueringens-schoenster-Baum-2014.html
https://www.welt.de/regionales/thueringen/article133102188/Kugeleiche-in-Schoengleina-ist-Thueringens-schoenster-Baum-2014.html
http://www.geojena.de/index.php?page=der-gletscherstein-bei-ruttersdorf
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das Gemeindegebiet im Naturraum Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte (3.6). Diese bildet die südöstli-
che Kalktafelumrandung des Thüringer Beckens. Dementsprechend gehört die Gemeinde mit 
Blick auf den Klimabereich zum Südostdeutschen Becken und Hügel. Die heutige potenzielle 
natürliche Vegetation (hpnV) für das Gemeindegebiet Schöngleina ist der Anlage 1 zu entneh-
men. Für detailliertere Informationen steht auch der Landschaftsplan der Erfüllenden Ge-
meinde Bad Klosterlausnitz (2024) zur Verfügung. 

 
2  Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der erheblichen 

Umweltauswirkungen 

2.1 Vorbemerkung 
Tabellenform 
Auf Grund der verhältnismäßig geringen Größe des Gemeindegebietes (vgl. Kap. 3.1 der Be-
gründung) und der vergleichsweisen Übersichtlichkeit der innerörtlichen Entwicklungsabsich-
ten der Gemeinde (Wohngebiet im westlichen Innenbereich Schöngleina, vgl. Kap. 1.2) wer-
den im nachfolgenden Kapitel 2.2 die Gliederungspunkte der Anlage 1 des BauGB ab dem 
Punkt 2. a) und b) mit den Unterpunkten aa) bis hh) tabellenartig – sortiert nach den Umwelt-
belangen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB – zusammenfassend dargestellt.  
Dabei wurde sich vor allem auf die unter Kapitel 1.3.2 aufgeführten Landschaftspläne und auf 
den Abschlussbericht zum Managementplan für das FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöll-
misse“ aus dem Jahr 2020 (vgl. Verzeichnis „Literatur, Quellen und Rechtsgrundlagen“ der 
Begründung) sowie auf die Stellungnahme der TLUBN (Schreiben vom 26.08.2019, Az.: 5070-
82-3447/202-1-58282/2019) gestützt. Die Bewertung erfolgte verbal-argumentativ; z. T. wur-
den unterstützend die Begriffe gering, mittel und hoch verwendet und insofern der Systematik 
der Bewertung in den Landschaftsplänen gefolgt. 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Die Prognose der Umweltauswirkungen fokussiert sich zum einen auf den von der Gemeinde 
gesetzten baulichen Entwicklungsschwerpunkt im Westen der Ortslage Schön-gleina (vgl. 
Kap. 5.2.2 der Begründung), der dort die Entwicklung eines Wohngebietes (im bauplaneri-
schen Innenbereich) vorsieht.  
Zum anderen stehen Modernisierungs- bzw. Erweiterungsabsichten der in Zinna ansässigen 
Betriebe im Fokus (vgl. Kap. 1.2); und hier insbesondere die geplante Erweiterung des beste-
henden Erdenwerks der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH (vgl. Kap. 5.9 der 
Begründung), da hier eine Beeinträchtigung des benachbarten FFH-Gebietes Nr. 135 nicht 
von vornherein ausgeschlossen werden kann (Kap. 1.3.3).  
Für die seiner Zeit geplante Errichtung einer PV-Freiflächenanlage innerhalb des Verkehrslan-
deplatzes (vgl. Kap. 5.6.8 der Begründung), wurde auf Grund der unwahrscheinlichen Umset-
zung keine Prognose der Umweltauswirkungen durchgeführt. 
In der Prognose der Umweltauswirkungen bei Realisierung der zuvor genannten Vorhaben 
wurde generell unterschieden nach: 

 baubedingten Beeinträchtigungen (zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen bzw. Auswirkun-
gen während der Bauzeit), 

 anlagebedingte Beeinträchtigungen (dauerhafte Beeinträchtigungen durch zu errichtende 
Gebäude und baulichen Anlagen) sowie 

 betriebsbedingte Beeinträchtigungen (Beeinträchtigungen durch die Nutzung/Emissionen) 
Die Abarbeitung der nachfolgenden Prüf- und Planungsbestandteile erfolgt in der (nachgeord-
neten) verbindlichen Bauleitplanung und wurde insofern nicht in den Umweltbericht des FNP 
der Gemeinde integriert: 
- Relevanz-/Artenschutzprüfung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) 
- Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. §§ 14, 18 BNatSchG und § 5 ThürNatG) 
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und Übersicht/Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des 
Umweltzustands bei Nichtdurchführung bzw. Durchführung der Planung unter Berücksichtigung von bereits vorgesehen Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der konkreten Vorhabenplanung, mit denen nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder 
verringert werden 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

2.2.1 Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Im Gemeindegebiet befinden sich - vor allen in den Bereichen der ausgewiesenen Schutzgebiete - wertvolle, 
geschützte bzw. schutzwürdige Tier- und sowie Pflanzenarten (vgl. Kap. 1.3.3 i. V. m. Anl. 5), wovon einige 
auch auf der Rote Liste Thüringen (RLT 2021) stehen, wie z. B. die Fledermausart Großes Mausohr und/ 
oder sogar auf der Roten Liste Deutschland (RLD 2020) wie z. B. die Fledermausart Kleine Hufeisennase, 
oder die Vogelart Wendehals oder die Reptilienart Ringelnatter. Gemäß des LP der Erfüllenden Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz (2024) leben im Gemeindegebiet mindestens 15 verschiedene Libellenarten. 
Zu den herausragenden Schutzgebieten und -objekte gehören das NSG 451 „Kernberge und Wöllmisse bei 
Jena“, das FFH-Gebiet Nr. 128 „Kernberge und Wöllmisse“ und das FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloß-
grund-Langes Tal“ sowie zahlreiche besonders geschützte Biotope (vgl. Kap. 1.3.3), aber auch das Natur-
denkmal (ND) „Kugeleiche Schöngleina“.  
Im Landschaftsplan für den Teilraum Stadtroda (1996) wurde die Bedeutung des Hälterteiches und des um-
gebenen Grünlands für Frösche (Teich-, Laub- und Grasfrosch) hervorgehoben. 
Als erhebliches Entwicklungspotential wurde in den zuvor genannten Landschaftsplänen das Bachtal vom 
Schöngleinaer Bach (südlich Schöngleina, vgl. Anlage 4), aber auch der Zensengrund mit dem Zensengra-
ben, der in das FFH-Gebiet Nr. 135 mit herausragenden aquatischen Lebensräumen übergeht, identifiziert. 
Bei den südöstlich von Schöngleina liegenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzflächen ist die Artenvielfalt 
im Vergleich zu den strukturreichen Bereichen der Gemeinde (z. B. Grünzug Im Grund, Schutzgebiete süd-
lich und nördlich Verkehrslandeplatz, Hälterteich am nördlichen Ortsrand, Quellbereiche westlich Zinna) ge-
ringer.  
Die Bewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt variiert je nach Standort im Gemein-
degebiet zwischen gering bis sehr hoch und wird im Mittel als mittel bis hoch eingeschätzt. 
Die mit dem FNP der Gemeinde vorbereiteten baulichen Entwicklungsstandorte in Schöngleina und Zinna 
liegen außerhalb von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und -objekten  
a) im Westen der Ortslage Schöngleina – ein Altstandort (vgl. Kap. 3.8.5 und 5.2.2.1 der Begründung), der 
anthropogen stark vorbelastet ist und für die Entwicklung eines Wohnstandortes genutzt werden soll.  
b) landwirtschaftliche Nutzflächen nordöstlich Zinna, die der geplanten Erweiterung des bestehenden Erden-
werkes (EEW) dienen sollen.  

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planun-
gen 
- langanhaltender Erhalt des Status quo; bei zu-

nehmender Nichtpflege: Ausweitung/Ansied-
lung von Gehölzstrukturen (natürliche Sukzes-
sion) 

b) Prognose bei Durchführung der Planungen 
(WA im Westen innerhalb von Schöngleina, Er-
weiterung Erdenwerk in Zinna) 

baubedingt:  
- Befahrung, Erschütterungen (Verlärmung) 
- zeitlich begrenzte Inanspruchnahme von Teil-

flächen als Lagerplatz für Baumaterialien oder 
Baumaschinen-Stellplatz  

- Zerstörung von den Baumaßnahmen direkt be-
troffenen Biotopflächen 

- ggf. Störung von brütenden Vögeln (auch von 
nicht direkt betroffenen Flächen) durch baube-
dingte Lärmemissionen  

- baubedingte Stoffeinträge (z. B. Öl, Abrieb, 
Bau- und Hilfsstoffe) können sich verändernd 
auf verbleibende Biotopstandorte auswirken 

anlagebedingt: 
- Verlust von insgesamt bisher unversiegelter Bi-

otopfläche durch Versiegelung  
- Veränderung von lokalen Standortverhältnissen 
 

- Verwendung von 
zertifizierten Bauma-
schinen und Materia-
lien 

- Verwendung von in-
sektenfreundlicher 
Beleuchtung  

- besondere Berück-
sichtigung arten-
schutzrechtlicher Be-
lange, z. B. durch 
ggf. Durchführung ei-
ner speziellen arten-
schutzrechtlichen 
Prüfung (saP) 

- Ab- bzw. Ausgren-
zung von nicht zu 
betretenden/befahr-
baren Flächen 
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Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

Über das Vorkommen auf den zuvor genannten Standorten von Pflanzen und Tieren, die in der Anlage 1 der 
BArtSchV oder in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie sowie des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
aufgeführt sind und diese als Brut-, Fortpflanzungs-, Ruhe-, Futter- oder sonstige Lebensstätte nutzen, ist 
nichts bekannt. Allerdings kann durch die Nachbarschaft bzw. die unmittelbare Nähe von entsprechenden 
benachbarten Strukturen (Grünzug „Im Grund“, Altes Gut, Zensengrund/FFH-Gebiet Nr. 135) ein entspre-
chendes Vorkommen auch nicht vollständig ausgeschlossen werden, so dass im Rahmen von konkreten Zu-
lassungsverfahrens in nachgeordneten Planungsebenen artenschutzfachliche Fachbeiträge bzw. spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfungen (saP) erstellt werden sollten. Die UNB geht schon heute davon aus, dass 
für alle bauliche Vorhaben im Gemeindegebiet Schöngleina saP erforderlich sind.  
Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens des FNP wurden jedoch keine speziellen artenschutzrechtlichen 
Aufnahmen oder Bestandserhebungen durchgeführt, da die entsprechenden Vorhabenparameter wie z. B. 
versiegelte bzw. der Umfang der in Anspruch genommenen Fläche oder sonstige Beeinträchtigungen der 
Umwelt zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt waren. 

betriebsbedingt: 
- Zunahme von Störungen (z. B. Lärm durch 

künftige Bewohner oder Nutzungen  

2.2.2 Fläche / Boden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Die im Gemeindegebiet vorkommenden Bodenarten sind aus der Anlage 2 ersichtlich. Im westlichen Teil 
des Gemeindegebietes weisen die Bodenarten z. T. hohe Lehm- und Tonanteile auf und haben insofern 
eine eher geringe Nutzungseignung für die Landwirtschaft (überwiegend Grünland- und Waldnutzung). 
Demgegenüber befinden sich im östlichen Teil des Gemeindegebietes Parabraunerden und Braunerde-
Pseudogleye auf Löß, wobei der Löß-Anteil nach Osten hin deutlich zunimmt. Insofern befinden sich hier 
besonders wertvolle (Acker-)Böden für die Landwirtschaft, die folgerichtig im Regionalplan Ostthüringen als 
Vorranggebiet landwirtschaftliche Bodennutzung ausgewiesen sind.  
Die in der Anlage 2 dargestellten Bodenarten sind nicht als seltene Bodenart einzustufen. In Anlehnung an 
den Landschaftsplan für den Teilraum Stadtroda (1996) wird der Umweltzustand des Bodens im Gemein-
degebiet insgesamt mit mittel bewertet. Eine geologische Besonderheit ist das Flächennaturdenkmal 
(FND), dass als Geotop SHK-5136-004 „Gletscherstein bei Ruttersdorf“ erfasst ist (vgl. Kap. 1.3.3). 
Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Fläche wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei 
der baulichen Entwicklungsfläche im Westen Schöngleina, die mit dem FNP der Gemeinde vorbereit wird, 
um eine ca. 1,3 ha große stark vorbelastetet Fläche handelt (vgl. Kap. 3.8.5 der Begründung), für die, ge-
meinsam mit benachbarten Flächen, ein ca. 2,50 ha großer Geltungsbereich für einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gebildet werden sollte (vgl. Kap. 5.2.2 der Begründung). Agrarstrukturelle Belange im 
Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG sind nicht berührt.  
Der Flächenbedarf für die geplante Erweiterung des bestehenden Erdenwerkes beträgt insgesamt ca. 5,7 
ha, wovon der überwiegende Teil als landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker) genutzt wird (vgl. Kap. 5.9 der 
Begründung). 
 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- Erhalt des bestehenden Versieglungsgrades 

und der aktuellen (Nicht-)Nutzungen 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
baubedingt:  
- Bodenverdichtungen im Umfeld von Bauge-

schehen (Befahren, Montagearbeiten oder Ma-
teriallager 

- Bodenverunreinigungen (z. B. mit Öl, Abrieb, 
Bau- und Hilfsstoffen) 

anlagebedingt: 
- Verlust von bisher unversiegelter Bodenfläche 

durch Versiegelung und damit der Verlust der 
entsprechenden Bodenfunktion im gleichen 
Umfang 

betriebsbedingt: 
- permanente Nutzung ggf. Eintrag von Dünge- 

oder Pflanzenschutzmitteln durch die künftigen 
Nutzer 

- Verringerung des 
Versieglungsgrades 
durch entspre-
chende Festsetzun-
gen in der verbindli-
chen Bauleitplanung 
oder Bestimmungen 
in konkreten Zulas-
sungsbescheiden 
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Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

Grundsätzlich werden die natürlichen Bodenfunktionen (Regler-, Speicher-, Pufferfunktion und die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit) im Gemeindegebiet aufgrund der Vorbelastung durch eine intensive landwirtschaft-
liche Nutzung zwischen gering und mittel bewertet. Die wissenschaftliche, naturgeschichtliche, kulturhistori-
sche oder landeskulturelle Bedeutung des Bodens scheint dagegen hoch zu sein, weil das TLDA darauf 
hinweist, dass jederzeit bei Erdbewegungen mit dem Auftreten von Bodenfunden (Scherben, Knochen, Me-
tallgegenstände, Steinwerkzeuge u. ä.) sowie Befunden (auffällige Häufungen von Steinen, markante Bo-
denverfärbungen, Mauerreste) - Bodendenkmale i. S. d. ThürDSchG gerechnet werden muss. 

2.2.3 Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Die Gemeinde Schöngleina liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Allerdings liegt die gesamt 
Ortslage Schöngleina und der südlich davon liegende Gemeindetail in der Wasserschutzgebietszone III (vgl. 
Kap. 3.8.6. der Begründung).  
Oberflächengewässer 
Im Gemeindegebiet Schöngleina gibt es mehrere Gräben und zwei größere Fließgewässer, die großflächig 
dem Einzugsgebiet der Mittleren Saale zugeordnet sind. Bei den Fließgewässern der Gemeinde handelt es 
sich zum einen um den Schöngleinaer Bach (südlich der Ortslage Schöngleina) mit Fließrichtung nach Süd-
ost und zum anderen um den südöstlich von Zinna liegenden Zensengraben mit Fließrichtung Nordost. Bei 
letzterem gab es in der Vergangenheit Probleme durch die Einleitung ungeklärter Abwässer, die erhebliche 
Umweltschäden verursachten. Der Verursacher konnte nach Information der Gemeinde jedoch nicht zwei-
felsfrei ermittelt werden.  
Für den Schöngleinaer Bach wurde nach der WRRL (vgl. Kap. 3.9.3.2 der Begründung) eine Maßnahme zur 
Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung für den südlichen Teil des Gewässers, entlang der Gemar-
kung zur Gemeinde Schlöben vorgesehen, die jedoch bislang nicht umgesetzt wurde (vgl. Kap. 1.3.1 i. V. m. 
Anl. 4). Grundsätzlich besteht im Gemeindegebiet das Problem von diffusen Nährstoffeinträgen in die Fließ-
gewässer, die nach wie vor die Gewässerqualität beeinträchtigt, so dass der aktuelle Umweltzustand, wie im 
Landschaftsplan, nur mit mittel bewertet wird.  
Gleiches gilt für den im Gemeindegebiet vorhandenen ca. 1 ha großen Hälterteich und die (kleineren) Teiche 
bei Zinna. Weitere Information zu den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen sind dem Kapitel 3.8.6 der Be-
gründung zu entnehmen.  
Bezüglich der baulichen Entwicklungsschwerpunkte im Westen der Ortslage Schöngleina (vgl. Kapitel 5.2.2 
der Begründung) und nordöstlich von Zinna (vgl. Kap. 5.9 der Begründung) ist festzuhalten, dass hier keine 
Oberflächengewässer vorhanden sind und der Bereich in der Ortslage Schöngleina (wie im Übrigen die ge-
samte Ortslage Schöngleina) in der Wasserschutzgebietszone III liegt. In der Folge von (zusätzlicher) Ver-
siegelung von bisher offenen Bodenflächen nimmt (grundsätzlich) der Oberflächenabfluss von Nieder-
schlagswasser zu, wodurch die Vorfluter übermäßig belastet werden können und die Grundwasserneubil-
dungsrate abnehmen kann.  

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- Erhöhung des Niederschlagswasserabflusses 

durch versiegelte Flächen und dadurch zusätz-
liche Belastung der Vorfluter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Maßnahmen zur Re-
genwasserrückhal-
tung bzw. -bewirt-
schaftung  
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Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

Grundwasser 
Nach dem Landschaftsplan für den Teilraum Stadtroda (1996) weist die Gemeinde Schöngleina relativ 
große Grundwasserressourcen auf, die auch genutzt werden, was entsprechende Tiefbrunnen belegen. In 
diesem Zusammenhang ist es problematisch, dass im Kreuzungsbereich der L 2316 und K 119 am östli-
chen Ortsrand von Schöngleina (Wasserschutzzone II in der Nähe zur Wasserschutzzone I) zum illegalen 
Parken von LKW genutzt wird (vgl. Kap. 3.8.6. der Begründung). Auf Grund der Bedeutung des Grundwas-
sers zur Trinkwasserversorgung wird der aktuelle Umweltzustand mit hoch bewertet. 
lm Gemeindegebiet sind hauptsächlich die Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter Kluft-Poren-Grund-
wasserleiter (im südlichen Gemeindegebiet) und Kluft-Karstgrundwasserleiter (im nordwestlichen Gemein-
degebiet) ausgebildet. Weitergehende Informationen dazu sind der Anlage 3 zu entnehmen. lm Bereich von 
in Auslaugung befindlichen Sulfatgesteinen (vgl. Kap. 3.8.7 der Begründung) ist lokal eine Grundwasser-
führung möglich und der Obere Buntsandstein kann hier Eigenschaften eines Karstgrundwasserleiters be-
sitzen. Die Grundwasserdynamik ist ebenfalls in Anlage 3 dargestellt. Grundwasserflurabstände < 5 m un-
ter Geländeoberkante (GOK) beschränken sich auf die Bereiche der Vorfluter Schöngleinaer Bach und 
Zensengraben. 

 
 
a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
baubedingt:  
- Bodenverunreinigungen (z. B. mit Öl, Abrieb, 

Bau-/Hilfsstoffe) können zu Schadstoffeinträgen 
in das Grundwasser und somit zu einer Beein-
trächtigung der Grundwasserqualität führen 

anlagebedingt: 
- Verlust von bisher unversiegelter Bodenfläche 

durch Versiegelung und damit der Verlust von 
Versickerungs- bzw. Infiltrationsflächen 

- Verwendung von wassergefährdenden Einsatz-
stoffen von Bewohnern/Nutzern (z. B. Dünge- 
und Pflanzenschutzmittel) 

betriebsbedingt: 
- zusätzliche Belastung des Grundwasserkörpers 

durch verstärkte Entnahme von Wasser zur 
Trinkwasserversorgung  

 
- Verwendung von zer-

tifizierten Bauma-
schinen und Materia-
lien 

- Festsetzungen zur 
Wasserbewirtschaf-
tung und Aufklärung 
zum Trinkwasserver-
brauch und zum Ein-
satz zu Dünge- und 
Pflanzenschutzmit-
teln 

2.2.4 Luft / Klima (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Die Gemeinde Schöngleina gehört gemäß den Aussagen des LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Kloster-
lausnitz (2024) zum Klimabereich „Südostdeutsche Becken und Hügel“. Charakteristisch sind jährliche Nie-
derschläge von 550–600 mm und eine Jahresdurchschnittstemperatur von 7–8 °C.  
Die großflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen östlich und südlich von Schöngleina sind Kaltluftentste-
hungsgebiete. Die produzierte Kaltluft fließt, dem natürlichen Gelände folgend, überwiegend in Richtung 
Süden bzw. Osten ab. Die Ortslage Schöngleina selbst liegt nicht in regional oder lokal bedeutsamen Luft-
leit- bzw. Ventilationsbahnen und ist kein Bestandteil von Klimaschutzzonen.  
Die südlich von Schöngleina gelegenen Waldkomplexe fungieren als Frischluftproduktionsflächen. Beson-
dere Belastungen des Gemeindegebietes z. B. durch Verkehr oder sonstige Staubbildung sind nicht be-
kannt.  

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
baubedingt:  
- Baustellentätigkeit können zu Emissionen von 

Schadgasen z. B. von Maschinen führen, die im 
Nahbereich die Luftqualität beeinträchtigen 
können  

anlagebedingt: 
- Verlust von bisher unversiegelter Bodenfläche 

durch Versiegelung und damit der Verlust ent- 
 

- Verwendung von 
Photovoltaikanlagen 

- Festsetzungen zur 
Fassadenbegrünung  
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Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

Die Bedeutung der Gemeinde für die Luft und das Klima mit den Funktionen klimatischer und lufthygieni-
scher Ausgleich sowie Klimaschutzfunktion durch Treibhausgasspeicher oder -senker wird auf Grund der 
relativ geringen Flächenanteile und der Lage mit gering bis mittel bewertet. 
Die geplante Wohnbauflächenentwicklung im Westen der Ortslage Schöngleina (vgl. Kap. 5.2.2 der Be-
gründung) und die geplante Erweiterung des bestehenden Erdenwerkes nordöstlich von Zinna (vgl. Kap. 
5.9 der Begründung) ist definitiv kein Beitrag zum Schutz oder zur Verbesserung des Schutzgutes 
Klima/Luft, aber für sich genommen viel zu klein, um eine diesbezüglich eine erhebliche Verschlechterung 
Schutzgutes Klima/Luft herbeizuführen.  

sprechender Kaltluftentstehungsflächen 
- Wärmeinseleffekt (Wärmespeicherung z. B. 

durch Gebäudeflächen und nur langsame Wie-
derabgabe 

betriebsbedingt: 
- bei bestimmungsmäßigen Betrieb sind keine 

nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klima-
wandels: 
- bei Berücksichtigung von klimagerechten 

Bauen ist das Vorhaben „WA am alten Gut“ un-
empfindlich gegenüber einem Anstieg der Jah-
resmitteltemperatur, steigender Sonnenschein-
dauer, trockener Frühjahre, feuchte Herbste, 
mehr Niederschlag in Form von Regen statt 
Schnee im Winter, Extremwetterlagen und stär-
keren Witterungsschwankungen 

2.2.5 Landschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Das Gemeindegebiet ist im Bereich insbesondere der Schutzgebiete NSG/FFH (vgl. Kap. 
1.3.3) landschaftlich sehr attraktiv. Folgerichtig gehört der nordöstliche Bereich des Gemein-
degebietes (nördlich L 1075 und östlich der L 2316) auf Grund seiner natürlichen Ausstat-
tung/Ausprägung zum LSG 32 „Mittleres Saaletal“, dass im Gemeindegebiet den Charakter 
eines Naherholungsgebietes aufweist. Auch das südlich von Schöngleina befindliche Bachtal 
des Schöngleinaer Bach ist in seiner Ausbildung und der Waldrandlage als landschaftlich reiz-
voll einzustufen. Demgegenüber sind die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Nutzflächen 
im Südosten der Gemeinde eher als monoton anzusprechen. Sowohl die Tierhaltungsanlage 
als auch die Betriebsanlagen der GEMES in Zinna werden im LP der Erfüllenden Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz (20254) mit Blick auf das Landschaftsbild als störend zu klassifiziert.  
Bezüglich des baulichen Entwicklungsstandortes im Westen der Ortslage Schöngleina (vgl. 
Kapitel 5.2.2 der Begründung) ist festzuhalten, dass hier das vorhandene alte Gut aber auch 
das Gewerbegebiet am Ortseingang aus Richtung Westen hier landschafts- bzw. ortsbildprä-
gend ist und in allen Landschaftsplänen Maßnahmen zu Verbesserung zu Ortsrandgestaltung 
vorgeschlagen werden. Insgesamt ist das Gemeindegebiet bzgl. der Qualität und Funktion der 
Landschaft an Hand der Kriterien Vielfalt, Eigenart, Erlebnis- u. Wahrnehmungsqualität insge-
samt mit mittel zu bewerten. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
baubedingt:  
- im Zuge der Bautätigkeit (Einsatz eines Krans) kommt es zu 

einer vorübergehenden visuellen Störung der Landschaft 
anlagebedingt: 
- Überformung der bisherigen überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Flächen nordöstlich von Zinna und der Freifläche 
der ehemaligen LPG in der Ortslage Schöngleina südlich der 
Hauptstraße und eine damit verbundene Erhöhung der Erleb-
barkeit aus Richtung Norden  

betriebsbedingt: 
- beim Einsatz von Maschinen nach dem Stand der Technik 

sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

- Erhalt bzw. Neuan-
lage von Gehölz-
randstreifen am 
westlichen Ortsrand 
von Schöngleina in 
Richtung Westen 
und Osten (Kirche, 
Im Grund) 

- Eingrünung der ge-
planten Erweiterung 
des Erdenwerkes in 
Zinna  
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Maßnahmen im 
Zuge der Vor-
habenplanun-
gen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) 
Durchführung der Planungen mit Beschreibung 
möglicher erheblichen bau-, anlage- und betriebs-
bedingter Auswirkungen auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von 
Vermeidung oder 
Verringerung 
nachteiliger Um-
weltauswirkun-
gen  

2.2.6 Wirkungsgefüge zwischen Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB) 
Die zuvor genannten Schutzgüter stehen i. d. R. ständig in enger Wechselbeziehung. So beeinflussen z. B. Stof-
fumwandlungsprozesse des Bodens, Pflanzen und Tiere. Stoffumwandlungsprozesse sind stark abhängig von 
der Nutzungsintensität. Freie Plateaulagen sind stärker dem Wind ausgesetzt, was wiederum Verdunstungs- 
und damit verbundene Austrocknungserscheinungen begünstigt usw. Ein Vergleich der ökosystembezogenen 
Wirkungsbeziehungen im Wirkungsgefüge der Umwelt im Ist- und dem Planungszustand kann Verschiebungen 
aufdecken, die von erheblicher Bedeutung sein können.  
Bezüglich des baulichen Entwicklungsstandortes im Westen der Ortslage Schöngleina (vgl. Kapitel 5.2.2 der 
Begründung) sowie der geplanten Erweiterung des Erdenwerks in Zinna (vgl. Kap. 5.9 der Begründung) wird 
das Wirkungsgefüge auf Grund der bestehenden Vorbelastungen der Vorhabenstandorte (Altstandort bzw. in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung) voraussichtlich nicht erheblich verändert. Ob ggf. Belange des Artenschut-
zes (Tiere) möglicherweise doch stärker berührt sind, sollte im Rahmen der konkreten Zulassungsverfahren der 
nachgeordneten Planungsebenen abgeprüft werden. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
bau-, anlagen- und betriebsbedingt: 
- mit der Umsetzung des Vorhabens bleibt das 

Wirkungsgefüge im Wesentlichen unverändert; 
einerseits wird der Versiegelungsgrad zwar (ge-
ringfügig) erhöht und mit der Verschattung bisher 
unverschatteter Bereiche geht eine teilweise Ver-
änderung von Standorteigenschaften einher; an-
dererseits ist der Anteil an unversiegelter Boden-
fläche vorhabenbedingt immer noch so groß, 
dass die verursachten Beeinträchtigung (insbe-
sondere Fläche, Boden) zu keiner Verschiebung 
des Wirkungsgefüge zwischen Tiere Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima führt  

- artenschutz-
rechtliche Prü-
fung und ggf. 
entspre-
chende Maß-
nahmen zur 
Berücksichti-
gung 

2.2.7 Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB) 
Im Gemeindegebiet befinden sich zwei Ausläufer des FFH-Gebietes Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“ (Code: DE 
5035-304), nordöstlich und südlich vom Verkehrslandeplatz Schöngleina (Gesamtgröße = 2.045,00 ha, Anteil im 
Gemeindegebiet Schöngleina = 22,91 ha bzw. 1,12 %) sowie ein sehr kleiner Teil des FFH-Gebietes Nr. 135 
„Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ (Code: DE 5036-303) im Nordosten des Gemeindegebietes (Gesamt-
größe = 609,00 ha, Anteil im Gemeindegebiet Schöngleina = 0,14 ha bzw. 0,02 %), vgl. Kap. 1.3.3. Die jeweiligen 
vorkommenden (prioritären und weiteren) Lebensraumtypen und Arten sowie die übergreifenden Erhaltungsziele 
gemäß ThürNat2000ErhZVO sind in der Anlage 5 dargestellt. 
Bei den mit dem FNP vorbereiteten (Bau-)Vorhaben innerhalb der Ortslage Schöngleina sind auf Grund der 
Entfernung und der wohngebietstypischen Nutzung keine Beeinträchtigung der Lebensraumtypen und Arten so-
wie der Erhaltungsziele weder des FFH-Gebietes Nr. 128 noch des FFH-Gebietes Nr. 135 zu erwarten.  
Bei den Vorhaben in Zinna handelt es sich um Modernisierungs-/Erweiterungsabsichten der drei bereits ansäs-
sigen Betriebe. Im Detail geht es um 
- die Tierhaltungsanlage mit angeschlossener Biogasanlage, für die 2024 ein umfassender Antrag nach  

 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- voraussichtlich keine Veränderung des Status 

quo, wobei ohne Bekanntsein der konkreten 
Vorhabenparameter erhebliche Unsicherheiten 
bestehen 

- Die UNB schätzt ein, dass im Rahmen von 
nachgeordneten Zulassungsverfahren eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-
Gebietes Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund - 
Langes Tal" zu erstellen ist. 

- Durchführung 
einer FFH-Ver-
träglichkeitsprü-
fung 

- ggf. arten-
schutzrechtli-
che Betrach-
tung/Gutach-
ten 
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möglicher erheblichen bau-, anlage- und betriebs-
bedingter Auswirkungen auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 
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nachteiliger Um-
weltauswirkun-
gen  

BImSchG bzgl. einer umfassenden Modernisierung gestellt wurde (vgl. Kap. 5.6.4 und 5.6.5 der Begründung). 
- den Sitz der GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH (vgl. Kap. 5.4.2 der Begründung) mit mehreren 

Sondergebieten (vgl. Kap. 5.6.2, 5.6.3 der Begründung) sowie dem Betrieb eines ca. 10,7 ha großes Erden-
werkes, in südöstlicher Richtung um ca. 5,70 ha erweitert werden soll (vgl. Kap. 5.9 der Begründung).  

- den regional bedeutsamen und inhabergeführten Familienbetrieb „Obstgut Triebe“, dem perspektivisch - je 
nach wirtschaftlicher Entwicklung - eine kleinteilig orts- und betriebsangepasste Erweiterung zugestanden wer-
den soll (vgl. Kap. 5.6.6 der Begründung). 

Grundsätzlich können von allen drei der zuvor genannten Betriebe/Vorhaben Beeinträchtigungen benachbarten 
Zensengrund mit Zensengraben/Zensenbach und dem sich daran in östliche Richtung anschließenden FFH-
Gebiet Nr. 135 ausgehen. Insofern ist an dieser Stelle von Seiten der Gemeinde an die jeweilige Betreibersorgfalt 
zu appelieren, um Havarien und Unfälle mit schädlichen Umweltfolgen insbesondere für die (wassergebunde-
nen) sonstigen Lebensraumtypen 3150, 3260, 6430 oder 7140 (vgl. Anlage 5) zu vermeiden (vgl. Kap. 2.3). 
Mit Blick auf die mit dem im FNP planungsrechtlich vorbereiteten Erweiterungs-/Investitionsabsichten in Zinna 
sind ehebliche Beeinträchtigungen der im FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ vorkom-
menden prioritären Lebensraumtypen 9180 „Schlucht- und Hangmischwälder“ und 91E0 „Erlen-Eschen- und 
Weichholzauenwälder“ sowie vorkommenden prioritäre (waldgebundene) Tierart 1084 „Eremit/Juchtenkäfer (Os-
moderma eremita)“ auf Grund der bestehenden Nutzung der Vorhabenstandorte (Acker/Obstbau bzw. Grünland) 
und der bestehenden Entfernung unwahrscheinlich. Gleiches gilt ohne Weiteres auch für die weiteren in der 
ThürNat2000ErhZVO aufgeführten und geschützten Lebensraumtypen 8220 „Silikatfelsen mit Felsspaltenvege-
tation“, 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9130 „Waldmeister-Buchenwälder“ und 9170 „Labkraut-Eichen-Hain-
buchenwälder“. 
Allgemeine Gefährdung des FFH-Gebietes Nr. 135  
Entgegen, der zuvor genannten prioritären Lebensraumtypen, kann es sich mit den im FFH-Gebiet Nr. 135 „Wal-
decker Schloßgrund - Langes Tal“ ebenfalls vorkommenden und in der ThürNat2000ErhZVO (vgl. Anl. 5) aufge-
führten und geschützten Lebensraumtypen 3260 „Fließgewässer mit flutender Wasservegetation“, 3150 „Natür-
liche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften“, 6430 
„Feuchte Hochstaudenfluren“, „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ sowie die geschützten Tierarten „Nördli-
cher Kammmolch (Triturus cristatus)“ und „Großes Mausohr (Myotis myotis)“ verhalten, da insbesondere der von 
West nach Ost durch Zinna verlaufende Zensenbach/-graben an der östlichen Gemeindegrenze direkt in das 
FFH-Gebiet Nr. 135 führt und somit unmittelbare Wirkungen auf das FFH-Gebiet bzw. dessen (empfindlichen 
aquatischen) Lebensraumtypen haben kann. Besonders kritisch sind in diesem Zusammenhang (illegale oder 
diffuse) umweltschädliche Stoffeinträge. Die relativ großflächige Inanspruchnahme von bisheriger landwirtschaft-
lich genutzter Fläche von ca. 5,70 ha für die geplante Erweiterung des Erdenwerks (EEW) kann sich darüber 
hinaus negativ auf den Lebensraum des Großen Mausohrs (Myotis myotis) auswirken. 
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Konkrete Gefährdung des FFH-Gebietes Nr. 135 
Bei den mit dem FNP der Gemeinde in Zinna vorbereiteten maßgeblichen Vorhaben handelt es sich zum einen 
um eine kleinteilige (standardisierte) bauliche Erweiterung des bestehenden Betriebsstandortes des Familien-
betriebes „Obstgut Triebe“ mit ggf. standardisierter Lager-/Betriebshalle im Zusammenhang mit der Obstproduk-
tion/-verarbeitung/-veredlung/-vertrieb ohne ein besonderes Umweltrisiko (vgl. Kap. 5.6.6 der Begründung). 
Zum anderen handelt es sich um eine Erweiterung (ca. 5,70 ha für EEW) eines bestehenden Erdenwerkes (ca. 
10,73 ha EW) der GEMES GmbH, dass vor allem aus großflächigen Ablagerungsbereichen besteht, innerhalb 
derer mit Hilfe diverser Maschinen (z. B. Bagger) oder einer Klassifizierungsanlage (Sieb-/Zerkleinerungsma-
schinen) Erden und Substrate hergestellt werden. Das anfallende verschmutzte Wasser wird in abflusslosen 
Gruben gesammelt, die regelmäßig entleert und deren Inhalt ordnungsgemäß entsorgt wird (Informationsstand 
06/2023, vgl. Kap. 5.9 der Begründung bzw. Niederschrift zur Beratung mit der GEMES am 12.06.2023). Eine 
irgendwie geartete Gefährdung des Zensengrabens/Zensenbach ist mit Blick auf die Erdenwerke bei vorschrifts-
mäßigem Betrieb aus Sicht der Gemeinde Schöngleina nahezu ausgeschlossen (vgl. Kap. 5.9 der Begründung). 
Für beide Vorhaben liegen der Gemeinde gemäß dem aktuellen Planungsstand „wahrscheinlich Erweiterungs-
absicht in den nächsten Jahren“ keine konkreten Kenndaten vor. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 
mit den bereits bestehenden (vergleichbaren) Betriebsanlagen (vgl. Kap. 5.6.6, 5.9 der Begründung) geht die 
Gemeinde davon aus, dass beide Vorhaben von den jeweiligen Vorhabenträgern (Obstbau Triebe, GEMES) nur 
so geplant werden, dass eine wie auch immer geartete Gefährdung der angrenzenden Gewässer, des Zensen-
grundes und im Verlauf des FFH-Gebietes Nr. 135 einschließlich deren Erhaltungsziele und Schutzzwecke  
a) „Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung des Hainsimsen-Buchenwaldes als ursprünglicher Waldtyp des Bunt-
sandsteinplateaus sowie Waldmeister-Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder, Schlucht- und Hangmischwäl-
der an den steilen Hängen der tief eingekerbten Täler mit Lebensräumen des Eremiten“ sowie  
b) „Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung der naturnahen Bachabschnitte mit feuchten Staudenfluren, Auenwäl-
dern und naturnahen Teichen mit Vorkommen des Nördlichen Kammmolchs in einem typischen Ausschnitt der 
Saale-Sandsteinplatte“ 
unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen sind. So ist nicht nur von den geplanten Anlagen selbst, als vielmehr 
auch durch die zur Handhabung bestimmten bzw. geplanten Stoffe (Alt-Erden und sonstige biologische Zu-
schlagsstoffe, Kompost oder Obstprodukte) bei Einhaltung des aktuellen Stands der Technik und entsprechen-
der Vorsorgeeinrichtungen – selbst bei Havarien oder schweren Unfällen – eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts, der Gewässerchemie und -biologie durch Stoffeinträge unwahrscheinlich. Insofern liegen 
keine Anhaltspunkte vor, um nicht an der geplanten Flächendarstellung im FNP der Gemeinde festzuhalten. Mit 
der Darstellung im FNP signalisiert die Gemeinde, dass sie die entsprechenden Planungsabsichten und späteren 
Zulassungsverfahren des Obstgutes Triebe sowie der GEMES GmbH unterstützt und sich diese Erweiterungs-
absichten in die Gesamtentwicklung der Gemeinde einfügen (vgl. Kap. 5.9 der Begründung). 
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Auf der anderen Seite soll mit der Stärkung der wirtschaftlichen Belange der Gemeinde Schöngleina keinesfalls 
eine Beeinträchtigung insbesondere der biologischen Vielfalt, des Naturhaushalts, der Erholung, der natürlichen 
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, der prioritären natürlichen Lebensraumtypen, der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung, der Natura 2000-Gebiete, der Erhaltungsziele und der günstige Erhaltungs-
zustand im Sinne des BNatSchG einhergehen. Diesbezüglich muss sich die Gemeinde Schöngleina auch auf 
die Kompetenz der beteiligten Fachbehörden (auch UNB) bei den noch durchzuführenden konkreten Zulas-
sungsverfahren verlassen können. Die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Nachweise der Umwelt- und 
FFH-Verträglichkeit (z. B. durch entsprechende Prüfungen) sind von den jeweiligen Vorhabenträgern zu tragen.  

2.2.8 Mensch / Gesundheit / Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB) 
Bestehende Belästigungen oder Beeinträchtigungen der Bewohner von Schöngleina, insbesondere der Gesund-
heit sind nicht bekannt. Mit dem FNP oder der damit verbundenen Entwicklung eines Wohngebietes im Westen 
der Ortslage von Schöngleina gehen auch keine erheblichen Belästigungen oder Beeinträchtigungen der Be-
wohner von Schöngleina einher. 
Die Bedeutung des Gemeindegebietes bezüglich der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung ist insgesamt sehr gering. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
baubedingt:  
- eine Belästigung durch baubedingten Lärm und 

eine Zunahme des Lieferverkehrs ist für die be-
nachbarte Wohnbebauung nicht auszuschließen 

anlagebedingt: 
- Überformung der Flächen des ehemaligen 

VEG/LPG-Standortes und jetzigen Freifläche und 
eine damit verbundene Erhöhung der Erlebbar-
keit aus Richtung Norden  

betriebsbedingt: 
- es sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten 

 

- Festsetzungen 
zur Eingrünung 
und zur Ver-
wendung blen-
darmer PV-
Module, zur Zu-
lässigkeit diver-
ser Feuerstel-
len oder tief- 
frequenter Ge-
räusche (z. B. 
von Pumpen)  

2.2.9 Kultur- und Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d BauGB) 
Eine bestehende Gefährdung oder Beeinträchtigung von vorhandenen Kultur- und Sachgüter ist für Schöngleina 
nicht bekannt. Mit dem FNP oder der damit verbundenen baulichen Entwicklung im Gemeindegebiet geht auch 
keine Gefährdung von Kultur- und Sachgüter einher. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
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Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtliche Entwicklung 
des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich 
der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) Durchführung 
der Planungen mit Beschreibung möglicher erheblichen bau-, 
anlage- und betriebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

2.2.10 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB) 
Im FNP der Gemeinde Schöngleina erfolgen keine Darstellungen/Vorgaben zur Vermeidung 
von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser, da die aktuelle 
Gesetzeslage hierzu aus Sicht der Gemeinde ausreichend ist und keiner weiteren Unterset-
zung durch die Gemeinde bedarf. Dies gilt auch für die Entwicklung des kleinen Wohngebie-
tes im Westen der Ortslage Schöngleina/südlich der Hauptstraße (vgl. Kap. 5.2.2 der Be-
gründung) und die betrieblichen Erweiterungsabsichten in Zinna (vgl. Kap. 5.6.4, 5.6.6, 5.9 
der Begründung), für die auf der nachgeordneten Planungsebene jeweils noch ein konkretes 
Zulassungsverfahren erforderlich ist. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- grundsätzlich keine Veränderung des Status quo 
- anfallender Abfall sind Umverpackungen, vom jeweiligen Mon-

teur/Handwerker ordnungsgemäß entsorgt werden (keine Lage-
rung vor Ort) 

-  Ermittlung voraussicht-
lichen Emissionen an 
Hand der konkreten 
Vorhabenparameter 
(derzeit nicht bekannt) 
und daraus ableitend 
entsprechende Maß-
nahmen 

2.2.11 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) 
Im FNP der Gemeinde Schöngleina werden keine Darstellungen/Vorgaben zur Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie vorgenom-
men, da die aktuelle Marktlage selbst entsprechende Anreize gibt, die keiner weiteren Un-
tersetzung durch die Gemeinde bedarf. Dies gilt auch für die Entwicklung des kleinen 
Wohngebietes im Westen der Ortslage Schöngleina/südlich der Hauptstraße und der an-
sässigen Betriebe in Zinna. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
 

 

2.2.12 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 
 (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g BauGB) 
Die Darstellungen der unter Kapitel 1.3.2 genannten Landschaftspläne wurden weitgehend 
in den FNP der Gemeinde übernommen. In diesem Zusammenhang weist die UNB darauf 
hin, dass gesetzlich geschützte Biotope dem Schutz des § 30 BNatSchG unterliegen und 
insofern unabhängig von den Darstellungen im Landschafts- bzw. Flächennutzungsplan 
weitere, auch der UNB bisher nicht bekannte oder dargestellte, gesetzlich geschützte Bio-
tope im Gemeindegebiet vorhanden sein können. 
Bezüglich des mit dem FNP vorbereiteten Wohngebietes im Westen der Ortslage Schöng-
leina sah der Landschaftsplan für den Teilraum Stadtroda (1996) den Abriss der ehemali-
gen VEG/LPG-Stallanlagen und eine Eingrünung des westlichen Ortsrands von Schön-
gleina vor. Letzteres wurde durch den (aktuellen) LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klos-
terlausnitz (2024) nochmals bestätigt. 
Im Rahmen der WRRL wurde im 1. Bewirtschaftungszyklus für den Schöngleinaer Bach ein 
Maßnahmeblatt erstellt, dass als Anlage 4 beigefügt ist, weil bisher keine Umsetzung er-
folgte. Sonstige Pläne, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 
sind für das Gemeindegebiet Schöngleina nicht vorhanden.  

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- kein Verstoß gegen die Leitbilder und die Entwicklungskon-

zeption des Landschaftsplans der Erfüllenden Gemeinde Bad 
Klosterlausnitz (2024) 

- die Entwicklung eines (innerörtlichen) Wohngebietes ent-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
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Bestandsaufnahme und Bewertung 
Übersicht/Prognose über die voraussichtliche Entwicklung 
des Umweltzustands 

Maßnahmen im 
Zuge der Vorhaben-
planungen  

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich 
der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

bei a) Nichtdurchführung der Planungen und b) Durchführung 
der Planungen mit Beschreibung möglicher erheblichen bau-, 
anlage- und betriebsbedingter Auswirkungen auf die Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB 

im Sinne von Vermei-
dung oder Verringe-
rung nachteiliger Um-
weltauswirkungen  

2.2.13 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU 
 festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB) 
Die Gemeinde Schöngleina liegt außerhalb von Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden sollen.  

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
-  keine Veränderung des Status quo 

 

2.2.14 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB) 
Neben dem Wirkungsgefüge § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB gehört auch die Prüfung der Wech-
selbeziehungen zwischen Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie den 
Erhaltungszielen und Schutzzwecken der Natura 2000-Gebieten, den umweltbezogenen 
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung und den 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. Allerdings ist hierüber nur wenig be-
kannt. Insofern erscheint eine erhebliche Verschiebung der Wechselwirkungen zwischen den 
zuvor genannten einzelnen Belangen des Umweltschutzes durch den FNP der Gemeinde 
bzw. die durch diesen vorbereitete Entwicklung eines Wohngebietes im Westen der Ortslage 
Schöngleina unwahrscheinlich. Stattdessen ist mit Wechselwirkungen auf das eingangs ge-
nannte Wirkungsgefüge gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB zu rechnen, dass bereits vorab 
beschrieben wurde (vgl. 2.2.6). 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
-  mit dem Vorhaben geht die Erhöhung der Bedeutung für das 

Schutzgut Sachgüter zu Lasten des Schutzgutes Boden und 
Fläche (Versiegelung) einher, damit werden wiederum negative 
Wirkungsketten in Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen/Tiere 
und biologische Vielfalt (Zerstörung Lebensraum Boden) sowie 
auch dem Schutzgut Wasser (Verlust von Infiltrationsfläche) 
ausgelöst 

 

2.2.15 Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem FNP der Gemeinde Schönglei-
na vorbereiteten Vorhaben zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB) - Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Mit dem FNP der Gemeinde bzw. die mit diesem vorbereitete Entwicklung eines Wohnge-
bietes im Westen der Ortslage Schöngleina und der Erweiterung eines bestehenden Erden-
werkes in Zinna, für die jeweils auf der nachgeordneten Planungsebene ein konkretes Zu-
lassungsverfahren durchzuführen ist, geht grundsätzlich keine Erhöhung der Anfälligkeit für 
schwere Unfälle oder Katastrophen einher. Gleichwohl können durch individuelles Fehlver-
halten durch Bewohner oder Bedienpersonal Unfälle, die z. B. in Brände münden oder ver-
schmutztes Wasser in den Zensengrund freigeben, verursacht werden.  
Im Gemeindegebiet von Schöngleina befinden sich weder kumulierende Vorhaben im 
Sinne von § 10 Abs. 4 UVPG, noch werden derartige Vorhaben geplant. 

a) Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
- keine Veränderung des Status quo 
b) Prognose bei Durchführung der Planung 
- ggf. Erhöhung des Brandrisikos durch individuelles Fehlverhal-

ten 

- Festlegung von Vor-
sorge-/Schutzmaß-
nahmen im Rahmen 
der konkreten Zulas-
sungsverfahren  

-  enge Abstimmung 
mit der örtlichen Feu-
erwehr  
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2.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen (bau-, anlage-, be-
triebsbedingte) festgestellte erheblich-nachteilige Umweltauswirkungen 
vermieden, gemindert oder soweit wie möglich ausgeglichen werden sollen 

2.3.1 Vorbemerkung Eingriffsregelung / erheblich nachteilige Umweltauswirkungen 
Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im Besonderen 
sind auf der Grundlage der Eingriffsregelung entsprechend § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. §§ 14, 
18 BNatSchG und § 5 ThürNatG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch ge-
plante Vorhaben zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Aus-
gleich zu entwickeln.  
Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nicht unbe-
dingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption zu unter-
lassen (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) bzw. zu minimieren und entsprechende Wertver-
luste durch Aufwertung von Teilflächen innerhalb und außerhalb des FNP durch geeignete 
Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG).  
In der Bauleitplanung gelten die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umganges mit 
Grund und Boden sowie die Begrenzung von Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
(vgl. § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen für Kompensationsmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht 
zu nehmen; insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Bö-
den nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG). Es 
ist vorrangig zu prüfen, ob die Kompensation auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder 
Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder der Landschaft 
dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass landwirtschaftliche Flächen 
aus der Nutzung genommen werden (§ 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG). Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 
BauGB soll die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flä-
chen begründet werden. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulü-
cken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
Das Berücksichtigungsgebot des Ausgleichs nach § 1a Abs. 3 BauGB ist sowohl für die vor-
bereitende als auch für die verbindliche Bauleitplanung relevant. Dabei kommen den beiden 
Bauleitplänen unterschiedliche Aufgaben bei der Bewältigung des Eingriffskonfliktes zu. Wäh-
rend im Rahmen der Bebauungsplanung konkret nachzuweisen ist, wie der nach den Festset-
zungen maximal zu erwartende Eingriff durch gleichwertige oder gleichartige Maßnahmen 
ausgeglichen wird und wie der geplante Ausgleich im Vollzug gesichert wird, ist im Rahmen 
der Flächennutzungsplanung ein gesamtgemeindliches Ausgleichskonzept zu erarbeiten (vgl. 
Kap. 5.13 der Begründung) , durch das einerseits ökologische Aufwertungs- und Entwicklungs-
maßnahmen aus gesamtgemeindlicher Sicht entsprechend der Ziele des Naturschutzes (§§ 1, 
2 BNatSchG) identifiziert werden und durch das andererseits gewährleistet ist, dass für die 
Eingriffe, die durch kommunale Bauleitplanungen zu erwarten sind, grundsätzlich ausrei-
chende Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 
Das gesamtgemeindliche Ausgleichsflächenkonzept ist dabei im FNP nur in den Grundzügen 
darzustellen (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB hat der Aus-
gleich der zu erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich zu erfolgen. 
lm Hinblick darauf, dass im Flächennutzungsplan die Art der Bodennutzung nur in den Grund-
zügen darzustellen ist, kann die Maßnahmenbeschreibung in der Begründung zum Flächen-
nutzungsplan „grob" gehalten werden (vgl. Kap. 5.13 der Begründung). 
Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich daran, dass mit dem FNP der Gemeinde 
Schöngleina keine neue Bauflächen- bzw. Baugebietsdarstellungen im bauplanungsrechtli-
chen Außenbereich vorgenommen werden (vgl. Kap. 5.1 der Begründung) bzw. die baulichen 
Entwicklungsflächen durch vorangegangene bauliche oder intensive landwirtschaftliche Nut-
zungen entsprechend vorgeprägt sind.  
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2.3.2 Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung (Verhinderung) und Minderung (Verringerung) 
 

Lfd.-
Nr. 

Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB Beschreibung der Maßnahme zur Vermeidung (Verhinderung) und Minderung (Verringerung) 

V 1 
Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima 

Planungsrechtliche Festsetzung: Die durch Bebauung und Verkehrsflächen versiegelten Flächen sind auf das funktionell unbedingt notwendige Min-
destmaß zu reduzieren. Entsprechende Festsetzungen z. B. im Bebauungsplan zur überbaubaren Fläche definieren diese Größe. 

V 2 Pflanzen Planungsrechtliche Festsetzung: Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, 25b BauGB), 
einschließlich Festsetzungen zur Mindestqualität des Pflanzmaterials  

V 3 Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

Planungsrechtliche Festsetzung: Der Beginn der Baufeldfreimachung (mit Beseitigung der Vegetation und der Bodenoberfläche) sollte ohne eine spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) nur außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum 1.10. bis 28.02. erfolgen.  

V 4 Landschaft, Mensch Planungsrechtliche Festsetzung: Bei der Verwendung von PV-Anlagen sollten zur Vermeidung von belästigenden Blendwirkungen nur reflexionsarme 
PV-Module gemäß dem Stand der Technik zugelassen werden. 

V 5 Landschaft, Mensch Planungsrechtliche Festsetzung: Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sollten maximal eine Werbeanlage, keine Fahnen sowie nur gedeckte 
(warme) Farbtöne für die Gestaltung von Fassaden und Einfriedung zulässig sein. 

V 6 Tiere Planungsrechtliche Festsetzung: Zum Schutz der Avifauna sollte mindestens 3-5 Tage vor Fäll-/Rodungsarbeiten Baum-/ Strauchkontrolle auf vorhan-
dene besetzte Nester, Horste und Höhlen durchgeführt werden. 

V 7 Tiere, biologische 
Vielfalt 

Planungsrechtliche Festsetzung: Zum Insektenschutz bzw. um den Lichtfalleneffekt für Nachtinsekten zu minimieren, sollten für die Außenbeleuchtung 
nur NA-Lampen, LED-Leuchten oder gleichwertige Lichtquellen mit warmweiser Lichtfarbe unter 3.000 Kelvin und nach unten gerichteten Lichtquellen 
zugelassen werden. 

V 8 Pflanzen 
Planungsrechtliche Festsetzung: Zum Schutz vorhandener Bäume sind die Wurzelbereiche von (nicht zu fällenden) Bäumen auf einer Fläche von 
mindestens 6 m² von Neuversiegelung freizuhalten und durch geeignete Maßnahmen vor Verdichtung (z. B. durch Überfahrung des Wurzelraums) zu 
schützen. Dabei soll der Abstand von neu zu versiegelnden Flächen zum Stammmittelpunkt mind. 2,50 m betragen.  

V 9 Pflanzen Planungsrechtliche Festsetzung: Für alle neu zu pflanzenden Bäume ist zur Vermeidung von Beeinträchtigungen dauerhaft ein durchwurzelbarer Raum 
von mindestens 12,00 m³ zu gewährleisten. Die Wurzelbereiche sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft luft- und wasserdurchlässig zu erhalten. 

V 10 Biologische Vielfalt Planungsrechtliche Festsetzung: Als Beitrag zur biologischen Vielfalt sollten bei Neupflanzung/-gestaltung ausschließlich Pflanzen bzw. Saatmischun-
gen aus regionaler Herkunft zu verwenden. 

V 11 Tiere, biologische Viel- 
falt, Boden, Wasser 

Planungsrechtliche Festsetzung / freiwillige Maßnahme: Als Beitrag zum Insektenschutz sowie zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sollte 
eine extensive Bewirtschaftung von Grün- und Gartenflächen und/oder Verzicht auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln aller Art erfolgen. 

V 12 
Menschliche Gesund-
heit, Kultur- und Sach-
güter 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben / freiwillige Maßnahme: Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit und zur Vermeidung 
von Beschädigungen von Kultur- und Sachgütern sind die gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz einzuhalten und sollten regelmäßige Wartungsar-
beiten sowie regelmäßige und ereignisbezogene Kontrollen (z. B. nach Unwetter) durchgeführt werden, um Bränden und sonstigen schädlichen Ereig-
nissen vorzubeugen. 

V 13 Pflanzen, Tiere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze dürfen nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden.  

Fortsetzung Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung -> nächste Seite  
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Fortsetzung Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung 

Lfd.-
Nr. 

Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB Beschreibung der Maßnahme zur Vermeidung, Verhinderung oder Verringerung 

V 14 Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt  

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Beim unerwarteten Auftreten besonders oder streng geschützter Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG mit 
Berührung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Saale-Holzland-Kreis zu 
informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.  

V 15 
Wasser, Grundwas-
ser, biologische Viel-
falt 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie planungsrechtliche Festsetzung: Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser von Dächern und sons-
tigen befestigten Flächen ist auf dem Grundstück, wo es anfällt, zu sammeln und zu verwerten. Überschüssiges Niederschlagswasser soll dem Natur-
kreislauf durch Retention, Verdunstung oder zeitverzögertes Einleiten in den Vorfluter zurückgeführt werden. Kleinflächig entstehende Vernässungsbe-
reiche sollten dabei erhalten werden, um dadurch die Biodiversität zu fördern. 

V 16 
Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt, 
Wasser, Boden 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Die nicht mit Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebaubaren Grundstücke sind 
nach § 8 Abs. 1 ThürBO wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen sowie zu begrünen oder zu bepflanzen. 

V 17 

Menschliche Gesund-
heit, Vermeidung von 
Emissionen, sachge-
rechter Umgang mit 
Abfall 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Werden bei Erdbauarbeiten zum Bauvorhaben oder bei den Maßnahmen für Natur und Landschaft Bodenverunrei-
nigungen oder Altablagerungen angetroffen oder ergeben sich anderweitig Anhaltspunkte für Schadstoffeinträge in den Untergrund, ist die Untere 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Saale-Holzland-Kreis zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 

V 18 
Sachgerechter Um-
gang mit Abfall, 
Wechselwirkungen 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Die bei der Errichtung und dem späteren Betrieb anfallenden Abfälle, insbesondere Abfälle aus den Erdaufschlüssen, 
Gründungsarbeiten, Umverpackungen etc., sind einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung nach den Bestimmungen des KrWG zuzuführen 
(keine Lagerung vor Ort).  

V 19 Boden 
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und sonstiger Regelwerke (LAGA M20, DIN 19731): Der Baugrubenaushub ist nach Möglichkeit im Baugebiet zu 
deponieren bzw. auf dem Baugrundstück zu belassen. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei dem Boden- bzw. Baugrubenaushub um unbelasteten 
Boden im Sinne des Anhangs 3 Tabelle 2 Spalte 9 der DepV handelt. 

V 20 Mensch, Tiere  
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Während der Bauphase sind zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen des Menschen und zum Schutz ggf. 
vorkommender (jagender) Fledermäuse die in der AVV Baulärm festgesetzten Immissionsrichtwerte einzuhalten, wobei als Nachtzeit die Zeit von 20:00 
bis 7:00 Uhr gilt.  

V 21 Kulturgüter 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Archäologische (Zufalls-)Funde (Bodendenkmale im Sinne des § 1 Abs. 7 ThürDSchG) sind nach den Bestimmungen 
des ThürDSchG unverzüglich dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) in Weimar bzw. der Unteren Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Saale-Holzland-Kreis zu melden. Nach § 16 Abs. 3 ThürDSchG sind der Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Meldung in einem unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. Damit soll eine Beein-
trächtigung des Kulturgutes verhindert werden. 

V 22 Boden, Wasser  Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen (z. B. Öl, Diesel) in den Boden oder das Grundwasser ist ein bestimmungs-
gemäßer Umgang und die Verwendung von zertifizierten Maschinen und Materialen sicherzustellen. 

V 23 Boden, Wasser, Tie- 
re, Pflanzen, Klima 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben / freiwillige Maßnahme: Einhaltung der jeweiligen Betreibersorgfalt, um Havarien und Unfälle mit schädlichen Um-
weltfolgen insbesondere für die (wassergebundenen) sonstigen Lebensraumtypen 3150, 3260, 6430 oder 7140 östlich Zinna (vgl. Anlage 5) zu vermei-
den (vgl. Kap. 2.2.7 und 2.3).  
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2.3.3 Beschreibung der unabwendbaren nachteiligen Umweltauswirkungen  

Im Ergebnis der Bestandsaufnahme sowie der Bewertung des Umweltzustandes bei Realisie-
rung der mit dem FNP vorbereiteten baulichen Entwicklung eines Wohngebietes im Westen 
der Ortslage Schöngleina (vgl. Kap. 5.2.2 der Begründung) und der in Zinna ansässigen Be-
triebe (vgl. Kap. 5.6.4, 5.6.6 und 5.9 der Begründung) gehen unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen zur Vermeidung (Verhinderung) und Minderung (Verringerung) nur geringe erheblich 
nachteilige Umweltauswirkungen einher. Dabei handelt es sich voraussichtlich: 
Tabelle 1: Beschreibung unausweichlich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Lfd.-
Nr. 

Belange nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB Beschreibung unausweichlich nachteiliger Umweltauswirkungen 

U 1 Landschaft Temporär in der Bauphase: Störung der visuellen Wahrnehmung der Land-
schaft durch die Verwendung von großen Baumaschinen (z. B. Kränen)  

U 2 
Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt, Fläche, Bo-
den, Wasser, Klima 

Dauerhaft durch Anlagen der Vorhaben selbst bzw. dessen Betrieb: Neu-
versiegelung von bisher offener Boden- und Biotopfläche, Zunahme von 
Emissionen  

U 3 Tiere, Pflanzen Dauerhaft durch Anlagen der Vorhaben selbst bzw. dessen Betrieb: Verän-
derung der lokalen Standortverhältnisse  

U 4  Landschaft 
Dauerhaft durch Anlagen der Vorhaben selbst bzw. dessen Betrieb: Umge-
staltung des Landschaftserlebens von bisher unauffälligen Grün-/Freiflä-
chen in vergleichsweise auffällige Bau-/Nutzungsgebiete  

2.3.4 Gemeindliches Ausgleichskonzept, vgl. Kapitel 5.12 der Begründung 
Unabhängig von der Abarbeitung der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht auf der Ebene 
der konkreten Zulassungsverfahren für die einzelnen Vorhaben (vgl. Kap. 1.2) wurden im FNP 
der Gemeinde Schöngleina (potentielle) Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft („rote T-Linie“ und Beschriftung A1-A4) dargestellt, die 
aus den Landschaftsplänen (vgl. Kap. 1.3.2) abgeleitet wurden, über ein hohes ökologisches 
Aufwertungs- bzw. Entwicklungspotential verfügen und die sowohl qualitativ als auch quanti-
tativ dazu geeignet sind, zu erwartenden Eingriffe in den Landschaftshaushalt der Gemeinde 
Schöngleina ausreichend zu kompensieren. 
Bei den mit A1, A3 und A4 bezeichneten SPE-Maßnahmen handelt es sich konkret um die 
Anlage von linienhaften bzw. wegbegleitende Gehölzstrukturen wie z. B. Baumreihen, Gehölz- 
oder Gebüschstreifen im agrarisch geprägten Osten und Südosten des Gemeindegebietes, 
die helfen, z. T. wertvolle Flächenbiotope wie Grünland, Streuobst oder Wald mit einer z. T. 
bedeutenden Artenausstattung miteinander zu verbinden (Biotopvernetzung) und damit u. a. 
zu deren Stabilität und Entwicklung beizutragen. Zugleich leisten diese (linienhaften) Gehölz-
strukturen einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Landschaftsbildes der Gemeinde. 
Auf Kapitel 5.12 der Begründung wird an dieser Stelle verwiesen. 
Bei der SPE-Maßnahme A2 handelt es sich um die Umsetzung einer WRRL-Maßnahme (vgl. 
Kap. 1.3.1 bzw. Kap. 3.9.3.2 der Begründung), die das Initiieren einer eigendynamischen Ent-
wicklung vom Schöngleinaer Bach im Südwesten des Gemeindegebietes vorsieht.  
Alle zuvor genannten Maßnahmen (A1-A4) müssen im Rahmen z. B. der baurechtlichen oder 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung fachplanerisch untersetzt und zugeordnet werden 
(vgl. Kap. 5.12 der Begründung). Im Rahmen von konkreten Zulassungsverfahren von den 
einzelnen Vorhaben ist konkret nachzuweisen, wie der nach den Festsetzungen maximal zu 
erwartende Eingriff durch gleichwertige oder gleichartige Maßnahmen ausgeglichen und wie 
der geplante Ausgleich im Vollzug gesichert wird. 

2.3.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichti-
gung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des FNP 

Mit dem FNP der Gemeinde Schöngleina werden hauptsächlich Entwicklungsflächen für das 
Wohnen im bauplanungsrechtlichen Innenbereich der Ortslage Schöngleina (zwischen Haupt-
straße/ L 1075 und altem Gut Schöngleina) und Betriebserweiterungen in Zinna vorbereitet  
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(vgl. Kap. 1.2). Alternative Standorte dazu im Innenbereich der Ortslage Schöngleina sind nicht 
vorhanden. Außerdem sind die geplanten Betriebserweiterungen in Zinna eng mit den beste-
henden Betriebsanlagen verknüpft. 

2.3.6 Beschreibung erheblicher nachteiliger Auswirkungen bei schweren Unfällen  
oder Katastrophen 

Durch den FNP der Gemeinde Schöngleina werden keine Vorhaben vorbereitet, die eine be-
sondere Anfälligkeit oder ein besonderes Risiko für schwere Unfälle oder Katastrophen mit 
Blick auf die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt beinhalten.  
Bzgl. der geplanten Betriebserweiterungen in Zinna schätzt die Gemeinde ein, dass beim Be-
trieb der Anlagen nach dem Stand der Technik und der Einhaltung sämtlicher Schutz- und 
Vorsorgevorschriften eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt insbesondere der sensib-
len Wasserökologie im Zensengrund mit Zensengraben/Zensenbach und dem sich daran in 
östliche Richtung anschließenden FFH-Gebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ 
unwahrscheinlich ist. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auch an die Sorgfaltspflicht 
jedes einzelnen Betreibers appelliert, um Beeinträchtigungen jeglicher Art auszuschließen. 

3 Zusätzliche Angaben  

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichts lagen zahlreiche Unterlagen mit umweltre-
levanten Informationen vor (vgl. „Literatur, Quellen und Rechtsgrundlagen“ der Begründung). 
Insofern haben sich bei der Erhebung von Daten und Fachinformationen keine Schwierigkeiten 
ergeben. Gleichwohl beruhen einige Angaben im Umweltbericht auf grundsätzlichen oder all-
gemeinen Annahmen. Für die Einschätzung der relevanten Umweltfolgen durch die Umset-
zung des FNP lagen hinreichende Beurteilungskriterien vor.  

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des FNP auf die Umwelt 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde Schöngleina selbst die Umweltauswirkungen, 
die mit der Umsetzung des FNP einhergehen. Hierfür werden bereits bestehende Instrumente 
bzw. Informationen aus der Umweltüberwachung der einzelnen zuständigen Fachämter (Im-
missionsschutzbehörde, Wasserbehörde, Bodenschutzbehörde, Naturschutzbehörde) des 
Landkreises Saale-Holzland-Kreis genutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass keine unvorher-
gesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten bzw. diese ggf. frühzeitig erkannt und 
durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Spezielle zusätzliche Instru-
mente/Verfahren zur Erkennung unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen sind 
im Zusammenhang mit den vom FNP der Gemeinde Schöngleina vorbereiteten Vorhaben im 
Geltungsbereich des FNP (vgl. Kap. 1.2 und Kap. 5.1 der Begründung) nicht erforderlich.  

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Schöngleina hat die (erstmalige) Aufstellung eines Flächennutzungsplans 
(FNP) für ihr gesamtes Gemeindegebiet beschlossen.  
Im FNP der Gemeinde Schöngleina erfolgte auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung und der 
städtebaulichen Entwicklungsabsicht der Gemeinde, die Darstellung des Bestands (insbeson-
dere der vorhandenen Baugebiete) im bauplanungsrechtlichen Innenbereich. Damit wird dem 
wichtigen Grundsatz „lnnen- vor Außenentwicklung“ der Landesplanung entsprochen. 
Tatsächlich erfolgt im FNP der Gemeinde Schöngleina keine Darstellung von Bauflächen oder 
Baugebieten für Gewerbe oder Wohnen im bauplanerischen Außenbereich. Allerdings werden 
mit dem FNP betriebliche Erweiterungsabsichten in Zinna mit der entsprechenden Darstellung 
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auf der Planzeichnung unterstützt und die Errichtung eines Wohngebietes zwischen der 
Hauptstraße/L 1075 und dem alten Gut westlich in der Ortslage Schöngleina vorbereitet, wo-
von der größte Teil durch die vormalige Nutzung als Stallanlage vorbelastet und durch die 
umgebene Bebauung (Wohnhäuser, altes Gut, Kirche) städtebaulich geprägt ist. Die mit die-
sen Entwicklungsabsichten unausweichlich nachteiligen Umweltauswirkungen sind voraus-
sichtlich: 
- Störung der visuellen Wahrnehmung des Orts- und Landschaftsbildes durch die Verwen-

dung von großen Baumaschinen (z. B. Kränen) 
- Neuversiegelung von bisher offenen Boden- und Biotopflächen 
- Veränderung der lokalen Standortverhältnisse 
- Umgestaltung des Landschaftserlebens von bisher unauffälligen Grün-/Freiflächen in ver-

gleichsweise auffällige Baugebiete 
Die Entwicklung des zuvor genannten Wohngebietes sollte auf der Grundlage eines Bebau-
ungsplans der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfolgen. Insofern wird gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB u. a. von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 
Unabhängig davon wurde mit Blick auf (nachgeordnete) konkreten Zulassungsverfahren im 
FNP der Gemeinde Schöngleina mehrere Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dar-
gestellt, die bei Eingriffen in Natur und Landschaft im Gemeindegebiet vorrangig für die Nut-
zung als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu prüfen sind. 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des FNP der Gemeinde Schöngleina wurde eine Um-
weltprüfung für die im Baugesetzbuch (BauGB) aufgeführten Umweltbelange (vgl. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB) durchgeführt und in diesem Umweltbericht dokumentiert.  
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass mit Blick auf die mit dem FNP vorbe-
reitete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet Schöngleina aufgrund von vorangegangenen 
Nutzungen (Vorbelastungen) wahrscheinlich nur geringe erheblich nachteilige Umweltauswir-
kungen einhergehen, die im Gemeindegebiet Schöngleina kompensierbar sind.  

3.4 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibun-
gen und Bewertungen herangezogen wurden 

Die für den vorliegenden Umweltbericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen beru-
hen vor allem auf Angaben/Informationen der Landschaftspläne (vgl. Kap. 1.3.2) und der damit 
in Verbindung stehenden Dorf-, Offenland- und Waldbiotopkartierungen, der Stellungnahmen 
der UNB des Landkreises Saale-Holzland-Kreis und der Stellungnahmen der TLUBN sowie 
die Fachbeiträge Offenland zu den Managementplänen für das FFH-Gebiet 128 „Kernberge – 
Wöllmisse“ (Abschlussbericht vom 20.11.2020) und das FFH-Gebiet Nr. 135 "Waldecker 
Schloßgrund - Langes Tal" (Abschlussbericht vom 20.11.2018). Die zuvor genannten Quellen 
(bis auf die Stellungnahmen) sowie weitere Quellen sind in der Begründung unter dem Punkt 
„Literatur, Quellen und Rechtsgrundlagen“ der Begründung im Vollzitat aufgeführt.  

Anlagen  

Anlage 1:  Heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) Schöngleina 
Anlage 2: Böden in der Gemeinde Schöngleina 
Anlage 3: Auszug aus der Stellungnahme der TLUBN (Schreiben vom 26.08.2019) 
Anlage 4: Maßnahmeblatt zum Schöngleinaer Bach 
Anlage 5: Lebensraumtypen und Arten sowie die übergreifenden Erhaltungsziele der 

im Geltungsbereich des FNP befindlichen FFH-Schutzgebiete Nr. 128 und 
Nr. 135 gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 Thüringer Natura 2000-Erhaltungs-
ziele-Verordnung (ThürNat2000ErhZVO) 

https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-NatErhZVTH2008V1P2/format/xsl?oi=PNPndnBHyT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Anlage 1 zum Umweltbericht 
 
 
 
 
 
Heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) Schöngleina  
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Anlage 2 zum Umweltbericht 
 
 
 
 
 
Böden im Gemeindegebiet 

 
Quelle: TLBG 2019  
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Anlage 3 zum Umweltbericht 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Stellungnahme der TLUBN (Schreiben vom 
26.08.2019, Az.: 5070-82-3447/202-1-58282/2019) 
 
  



Abteilun o 3: Natursch und Landsc ofleqe

Belan des Naturs Sch biete

Ansprechpartner/in: Marina Werth

Tel.:0361/573321-663
E-Mail: marina.werth@tlubn.thuerinqen.de

Geschäftszeichen: 5070-32-34 47 l2O2-1

n keine Betroffenheit

I keine Bedenken

! Bedenken/Einwendungen

X Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Der Geltungsbereich des FNP berührt das FFH-Gebiet Nr. 128 ,,Kernberge-Wöllmisse", das

NSG Nr. 451 ,,Kernberge und Wöllmisse bei Jena" und das LSG Nr.. 32 ,,Mittleres Saaletal"'

Die nachrichfliche übernahme der Flächen der Schutzgebiete in die Planzeichnung ist, soweit

anhand des Maßstabes nachvollziehbar, korrekt erfolgt.
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Abteilunq 4: Wasserwirtschaft

Belange der Wasserwirtschaft

Ansprechpartner/in: Kerstin Pfrenger
Tel.: 0361/573926-216
E-Mail: kerstin.pfrenqer@tlubn.de
Geschäftszeich en: 507 0-44-3447 1201 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, I nformationen

lnformationen
Die Abteilung 4 nimmt nicht als venrvaltende Stelle des wasseruvirtschaftlichen Grundbesitzes

) der öffentlichen Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus der Gewässerunter-
haltung (Referat 44) bau. der eigenen Planungen (Stellungnahmen Referate 43 und 45) er-
geben, sind im Fall, dass wassenrvirtschaftlicher Grundbesitz des Freistaates Thüringen betrof-
fen ist, auch als Stellungnahme des Grundstückseigentümers zu werten. Die weiteren privat-
rechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, Auflösung von Pachtverträgen etc.), die
bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der Projektträger im Zuge der (Teil-)pro-
jektumsetzung mit den Betroffenen (ggf. auch dem TLUBN als liegenschaftsveruvaltende Stelle)
gesondert abzustimmen und zu vereinbaren.

x
n
n
x
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Abteilunq 5: Wasserrechtlicher Vollzug

Belange Abwasser. Zulassunqsverfahren an Gewässern 1. Ordnung. Grundwasser.
StauanlaqenaufsichUWasserbuch. Wasserschutzqebiete. Überschwemmunqsgebiete.
Wismut- und Kalibergbau

*
I

Ansprechpaftner/in : Christiane Kruschwitz
Tet.: 0361/5b321-616
E-Mail: Christiane.Kruschwitz@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeichen: 5070-52-459 1 /893-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Ei nwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

lm Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich Wasserschutzgebiete u. A. für
die nachfolgend genannten Wassergewinnungsanlagen.

Kartenblatt WGA-Nr./Fass.-Nr Status Name der Anlage
5036 1 f-v Hy Schöngleina 111964

5036 2 V Hy Schöngleina 1E|1978

Die Schutzzonen wurden bereits nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen.
Die Schutzzonen I und ll des Brunnens Hy Schöngleina 111964 wurde mit Beschluss des
Kreistages Stadtroda Nr. 93-17177 vom 24.02J977 festgesetzt. Die Schutzzone lll bedarf der
Neufestsetzung.
Die nach bisherigem Recht festgesetzten Wasserschutzgebiete gelten gemäß S 79 (1) Thürin-
ger Wassergesetz (ThUrWG) als festgesetzte Wasserschutzgebiete im Sinne von $ 51 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG). ln den festgesetzten Schutzzonen gelten die Verbote und Nutzungs-
beschränkungen des o. g. Beschlusses.
Neubebauungen in der Schutzzone ll sind gemäß Beschluss Kreistages Stadtroda Nr.93-17177
vom 24.02.1977 verboten. Die Ausdehnung der Wohnbauflächen im östlichen Bereich der
Ortslage Schöngleina ist daher auf den bisher vorhandenen Gebäudebestand zu beschränken.
Das Plangebiet befindet sich darüber hinaus im vorgeschlagenen Wasserschutzgebiet Schutz-
zone lll der o. g. Brunnen und weiterer Wassergewinnungsanlagen. Für die betroffene Schutz-
zone lll sowie die Schutzzonen I und ll des Brunnen Hy Schöngleina 1E11978 ist ein Verfahren
zur Neufestsetzung bei der oberen Wasserbehörde anhängig.
Bei der Festsetzung von Verboten und Nutzungsbeschränkungen wird sich die obere Wasser-
behörde an den Empfehlungen des DVGW-Regelwerkes (Arbeitsblatt W 101 - ,,Richtlinien für
Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser) und dessen Hinweisen auf
gefährliche Handlungen, Einrichtungen und Vorgänge in Wasserschutz-gebieten orientieren.
Auch nach dem DVGW-Arbeitsblatt stellen die Ausweisung neuer Baugebiete und die Errich-
tung baulicher Anlagen in der Schutzzone ll ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für die Trink-
wasserdargebote dar. Neubebauungen sind in der Schutzzone ll daher grundsätzlich verboten.
Auch von Kleingartenanlagen geht in der Schutzzone ll ein sehr hohes Gefährdungspotentialfür
die öffentliche Trinkwasserversorgung aus. Eine wesentliche Gefahrenquelle ist neben einem
unsachgemäßen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (Überdosierung, Beseitigung von Rest-
brühen, etc.) eine ungenügende Abwasserbeseitigung.
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Die Darstellung der in der Schutzzone ll liegenden Flächen sollte daher, auch aufgrund der
Nähe zur Fassung, z.B.als Grünland, Fläche für die Landwirtschaft oder unbeplanter Bereich
erfolgen.
Für die weiteren Planungen hinsichtlich der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen wird auf $ 49 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen vom 18.04.2017 (BGBI. I S. 905) (AwSV) vennriesen.
Bezüglich der Herstellung von Abwasserkanälen und -leitungen gelten die Anforderungen des
ATV-Arbeitsblattes A 1 42.
Hinsichtlich des Umgangs mit Regenwasser sind die Anforderungen des DWA-Merkblatt M 153
(2007) - ,,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" vom August 2007 zu be-
achten.
Beim Bau von Straßen, Wegen und Standplätzen sind die Forderungen der Richtlinie für
bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) Ausgabe 2016 zu
berücksichtigen.
Die untere Wasserbehörde kann gemäß $ 52 Abs. 2 bzw.3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) im
Einzelfall Anordnungen zum Schutz des zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers
treffen.

Hinweis
Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der Wassenrvirtschaft, für die die obere
Wasserbehörde gemäß S 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren Wasserbehörde
(S 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert
abzufragen.
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Abteilunq 6: Immissionsschutz und A lwirtschaft

Belanoe des lmmissionsschutzes

Ansprechpartner/in : Jürgen Jacobi

Tel.: 0361/573321-847
E-Mail: iuerqen.iacobi@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeichen: 5070-61 -34 47 l2O2-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belanoe Abfallrec htliche Zulassunq

Ansprechpartner/in: Karlheinz Boehmer

Tel.:0361/573321-863
E-Mail: karlheinz.boehmeri@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeichen: 5070-64-3447 l2O2-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Es sind zur Zeit keine abfallrechtlichen Zulassungsverfahren in der Zuständigkeit des Referats

64 im TLUBN anhängig.
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Abteilunq 7: lmmissionsüberwachunq. Bodenschutz und Altlasten

Belange des lmmissionsschutzes

Ansprechpartner/in: Maik Gruber
Tel.: 0361/573321-652
E-Mail: maik.qruber@tlubn.thuerinoen-de
Geschäftszeichen: 5070-7 1 -3 447 l2O2-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Beden ken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Planungsgrundsatz des g 50 BlmSchG
Der FNP entspricht in den meisten Bereichen den Planungsgrundsätzen des g 50 BlmSchG. lm
Bereich der der Straße ,,Am alten Gut" treffen jedoch allgemeines Wohngebiet und Gewerbege-
biet unmittelbar aufeinander. Das entspricht nicht dem Planungsgrundsatz des $ 50 BlmSchG.
Wir empfehlen hier zu prüfen, ob der westlich der Straße ,,Am alten Gut" gelegene Teil des all-
gemeinen Wohngebietes nicht in Richtung eines Mischgebietes oder Dorfgebietes entwickelt
werden kann und so der Planungsgrundsatz eingehalten wird.

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auf der Basis des FNP für neue Wohn- und ge-
mischte Bauflächen, angrenzend an die L 1075 und L 2316, ist rechnerisch auf derGrundlage
der in der RLS 90 ,,Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" angegebenen Verfahren zu
überprüfen, ob die schalltechnischen Orientierungswerte (Beiblatt 1 zu DIN 18005) für die ent-
sprechenden Baugebiete aufgrund der von Verkehrswegen ausgehenden Lärmemissionen ein-
gehalten werden können. Gleiches gilt für Bebauungspläne im Umfeld des Verkehrslande-
platzes Jena Schöngleina. Dort sind die Regelungen des Fluglärmgesetzes sinngemäß anzu-
wenden. Gegebenenfalls sind wirksame Schallschutzmaßnahmen in den textlichen Festset-
zungen zu den Bebauungsplänen festzuschreiben.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Gewerbe- und lndustriegebiete sind auf Grund-
lage der DIN 18005 Teil 1 ,,Schallschutz im Städtebau" immissionswirksame flächenbezogene
Schalleistungspegel so festzulegen und in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
festzuschreiben, dass die jeweils zulässigen schalltechnischen Orientierungswerte auf die ein-
zelnen Teilflächen im Planungsgebiet selbst sowie in den benachbarten Nutzungsgebieten
eingehalten werden.
Des weiteren ist der Planungsgrundsatz zu beachten, nach dem die o. g. schalltechnischen
Orientierungswerte in benachbarten Nutzungsgebieten um nicht mehr als 5 dB(A) differieren
sollten.

Klima / Luft
Durch mögliche bauliche Veränderungen können Veränderungen im Mikroklima verursacht
werden. Auswirkungen auf das regionale Klima sind nicht zu erwarten.
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Allgemein
Einhaltunq der rte der DIN 4109 - Schallsch utz im Hochbau: Es sind bei der Errichtu ng von

Gebäuden die Werte der DIN 4109 zu beachten und einzuhalten. Die Bauteile bzw. technischen

Einrichtungen sind entsprechend zu dimensionieren.

Hinweise
AWB lärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW Baulärm vom

19.08.1970) festgesetzten lmmissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tag-

zeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit

von 20.00 bis 7:00 Uhr.

12. BlmSchV- Störfallverordnuno: lm weiteren Umfeld des Geltungsbereichs des geänderten

FNP befindet sich folgende, der Störfallverordnung unterliegende Anlage: PRIMAGAS GmbH -

Waldeck, Bürgelerstraße 30, 07646 Waldeck. Geprüft wurde dabei ein 5-km-Radius um das

Plangebiet.

Belanoe der rtschaft)

Ansprechpartnerin: Ulrike Bergk

Tel.: 0361/573321-677
E-Mail: Ulrike.Berqk@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeich en: 507 0-7 4-3447 1202-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Ei nwend ungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Das Referat 74 des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) ist

zuständig für die Überwachung und Rekultivierung von Deponien nach dem Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (KrWG).

lm nordwestlichen Teil des Plangebietes ist eine Fläche für Aufschüttungen, Abgrabungen und

die Gewinnung von Bodenschätzen nach S 5 Abs. 2 Nr. 4, 8 BauGB als nachrichtliche Über-

nahme ausgewiesen. Dabei ist eine Fläche für Aufschüttungen (Erdstoffdeponie in Betrieb)

dargestellt. Bei der o. g. Fläche handelt es sich nicht um eine Deponie nach KrWG. Es liegt für

einen Deponiebetrieb keine Genehmigung vor.

Soweit dem Referat 74 des TLUBN bekannt, befinden sich mehrere genehmigungsbedürftige

Anlagen Bundes-lmmissionsschutzgesetz auf der Fläche.

Die Begründung zum FNP enthält keine Erklärung dafür, woraus die nachrichtliche Übernahme

resultiert.
Mit der Widmung der Fläche als Erdstoffdeponie im Flächennutzungsplan würden sich Wider-

sprüche zwischen Baurecht und Abfallrecht ergeben.

Es kann daher einer Ausweisung der o. g. Fläche als Fläche für Abgrabungen - Erd-

stoffdeponie in Betrieb nicht zugestimmt werden. Daher ist die Planung zu ändern! Die

geänderte Planung ist erneut dem Referat 74 des TLUBN vorzulegen.
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Belanoe des schutzes/Altlasten

Ansprechpa rtner/in : Alexander Knüpfer
Tel.:0361/573321-689
E-Mail: Alexander. Knuepfer@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeichen: 5070-75-34 47 l2O0-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Beden ken/Ei nwendungen

Stellungnahme, Hinweise, I nformationen

Hinweise
Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und dem
Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) sowie der aufgrund des BBodSchG und des
ThürBodSchG erlassenen Rechtsverordnungen obliegt gem. S 11 Abs. 1 ThürBodSchG grund-
sätzlich den unteren Bodenschutzbehörden. Untere Bodenschutzbehörden sind nach $ 9 Abs. 3
ThürBodSchG die Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wirkungskreis. Deren
Verwaltung ist aufgrund der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit als Träger öffentlicher
Belange beim Bodenschutz zu beteiligen.
Für das o. g. Vorhaben ist primär die untere Bodenschutzbehörde innerhalb ihres Aufgaben-
bereiches einzubeziehen. Eine Ausnahme besteht, wenn es sich bei den betroffenen Flächen
bzw. Liegenschaften um Eigentum des Landkreises oder einer kreisfreien Stadt handelt oder
eine anderurreitige eigene Betroffenheit des Landkreises oder der kreisfreien Stadt vorliegt. Dann
ist die obere Bodenschutzbehörde - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz, Referat 75 - gem. $ 9 Abs. 2 ThürBodSchG als zuständige Behörde zu beteiligen. Auf
landeseigene Flächen oder eine sonstige eigene Betroffenheit muss von den unteren Boden-
schutzbehörden hingewiesen und das Referat 75 hinzugezogen werden.
Diese Stellungnahme berücksichtigt somit nur die Belange des Bodenschutzes/Altlasten, für
welche die obere Bodenschutzbehörde zuständig ist. Die von der unteren Bodenschutzbehörde
zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert abzufragen.
Ergeben sich im Zuge von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen, Ausschachtungen oder
ähnlichen Eingriffen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen, so sind Maßnahmen, die
die Feststellung des Sachverhalts oder die Sanierung behindern können, bis zur Freigabe durch
die zuständige Bodenschutzbehörde zu unterlassen. Diese Bodenschutzbehörde entscheidet
dann über die weitere Vorgehensweise.
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Abteiluno 8: er Landesdiensts und Berobau

Belanae des Geoloq hen Landesdienstes

Ansprechpartner/in: Matthias Strobel

Tel. : 0361 /57394'l -630

E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thuerinqen.de
Geschäft szeich en'. 507 O-82-3447 I

keine Betroffenheit

keine Bedenken bezüglich der Belange Geologie/Rohstoffgeologie und Geotopschutz

Bedenken/Einwend ungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

I n gen ieu rgeol o g ie/Ba u g ru n d bewe rtu n g

Die südliche Hälfte des Plangebietes etwa bis zut L1075 bzw. K 119 befindet sich im Aus-

strichbereich von Schichtenfolgen des Mittleren Buntsandsteins, welche keine leicht wasserlös-

lichen Einlagerungen enthalten (vgl. Anlage 1).

Damit besteht in diesem Bereich keine potentielle geogene Gefährdung hinsichtlich Subrosion

(keine Erdfälle, Senkungen ) grün markierte Gefährdungsklasse B-a-l in Anlage 2).

Der nördliche Abschnitt des Plangebietes befindet sich dagegen überwiegend im Ausstrichbe-

reich von Schichtenfolgen des Oberen Buntsandsteins (Rö0, welche besonders im Basisbereich

durch mächtigere sulfatische Einlagerungen (Gips, Anhydrit) charakterisiert werden. Aufgrund

dieser geologischen Position wird der unmittelbare Baugrund im Bereich des hängigen Röt-

sockels durch Wechsellagerungen aus bunten tonigen Mergeln mit Quarzit- und Dolomitbänken

sowie Einschaltungen von Anhydritstein aufgebaut, wobei letzterer oberflächennah vergipst ist

sowie teilweise unterirdisch abgelaugt (subrodiert) wird. Diese veränderlich festen Gesteine

werden durch plastische, wechselnd steinige Verwitterungslehme und Fließerden weichselkalt-

zeitlichen Alters überlagert.
Nach dem Subrosionskataster des TLUBN kann dieser Abschnitt des Plangebietes den Ge-

fährdungsklassen B-b-l-4 (gelbe Flächen in Anlage 2) und B-b-l-3 (rote Flächen in Anlage 2)

zugeordnet werden. Da die einzelnen Gefährdungsbereiche fließend ineinander übergehen,

können sowohl die Merkmale der einen, als auch der anderen Gefährdungsklasse auftreten.

Bei cjer Getährcjungskiasse B-b-i-4 (gelb) handelt es sich um ein potentielles Silbrosionsgebiet

mit weitgehend intaktem Sulfat, in dem vor allem eine an Störungen gebundene ,,voraus-

eilende" bzw. ,,irreguläre" Subrosion auftreten kann. Dort sind Subrosionsauswirkungen (Erd-

fälle, Senkungen) aufgrund der geologischen Situation möglich, treten aber vergleichsweise

selten auf.

ln einigen Bereichen des Röt-Sockels sind im Kataster des TLUBN allerdings eine ganze Reihe

von Subrosionstrukturen (Erdfälle, Senken) erfasst bzw. im digitalen Geländemodell erkennbar

(vgl. Anlage 2). Diese Bereiche sind als aktive Subrosionsgebiete (Gefährdungsklasse B-b-l-3)

einzustufen und werden in Anlage 2 durch rote Flächen markiert.

Die äußerste nordwestliche Ecke des Plangebietes wird durch die aus Unterem Muschelkalk

aufgebaute Steilstufe sowie die anschließende Hochfläche mit Verkehrslandeplatz geprägt. Dort

ist die örtliche Bildung von kleineren Hohlräumen in Karbonatgesteinen möglich (Gefährdungs-

klasse B-b-lll-1; braune Fläche in Anlage 2).
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Aus der vorab dargestellten geologischen Situation ergibt sich hinsichtlich des Georisikos Sub-
rosion für den nördlichen Bereich des Plangebietes übenviegend ein relativ geringes ver-
bleibendes Gefährdungspotential (Restrisiko) für die Gefährdungsklassen B-b-l-4 (gelb) und
B-b-lll-1 (braun).
ln den Bereichen der Gefährdungsklasse B-b-l-3 dagegen ist von einem vergleichsweise hohen
Gefährdungspotential auszugehen.
Planer sowie potentielle Bauherren sollten auf diese möglichen Gefahren hingewiesen werden.
Die Durchführung von auf die Subrosionsproblematik abgestimmten Baugrunderkundungen im
Vorfeld von Baumaßnahmen wird empfohlen.
Eine konzentrierte Versickerung von Oberflächen- und Dachwässern ist unter Berücksichtigung
der potentiellen Subrosionsgefährdung bzw. einer möglichen anthropogenen lnduzierung von
Subrosionsprozessen in den genannten Bereichen nicht zu empfehlen.

Hydrogeolog ie/G ru ndwassersch utz
lm Gemeindegebiet sind folgende Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter ausgebildet:
- Kluft-Poren-Grundwasserleiter: geklüftete Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins im süd-

lichen Gemeindebereich (Solling- und Harding-Formation, s. Anlage 1 ,,Geologie nach
GK 25").

- Kluft-Karstgrundwasserleiter: geklüftete Kalksteine des Unteren Muschelkalkes im nordwest-
lichen Gemeindegebiet (Oolithzone und Unterer Wellenkalk, s. Anlage 1 ,,Geologie nach
GK25").

- Porengrundwasserleiter: fluviatile Sande im Bereich der Vorfluter (keine Bedeutung).
- Grundwasserqeringleiter: Ton- und Mergelsteine im Bereich des Oberen Buntsandsteins

(so).

lm Bereich von in Auslaugung befindlichen Sulfatgesteinen (s. Abschnitt lngenieurgeolo-
gie/Baugrundbewertung) ist lokal eine Grundwasserführung möglich und der Obere Buntsand-
stein kan n hier Eigenschaften eines Karstgrundwasserleiters besitzen.
Die Grundwasserdynamik ist in Anlage 3 ,,Grundwasserdynamik und Wasserschutzgebiete"
dargestellt. Grundwasserflurabstände < 5 m u. GOK beschränken sich auf die Bereiche der
Vorfluter Schöngleinaer Bach und Zensengraben.
Am nordöstlichen Ortsrand Schöngleina befindet sich eine Trinkwassergewinnungsanlage
(Brunnen Hy Schöngleina 1E11978). Ausgewiesen sind eine Trinkwasserschutzzone I und ll
sowie eine im Verfahren der OWB befindliche vorgeschlagene Trinkwasserschutzzone lll. Letz-
tere nimmt die gesamte südliche Hälfte des Gemeindegebietes ein (s. Anlage 3). lm Bereich
des Wasserschutzgebietes ist mit z. T. erheblichen Einschränkungen bezüglich der Flächen-
nutzung zu rechnen.

Hinweise
Erdaufschlüsse (Bohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische Messungen) sowie
größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(bohrarchiv@tlubn.thuerinqen.de) gemäß Lagerstättengesetz 14 Tage vor Baubeginn anzu-
zeigen. Ebenso bitte ich, nach Abschluss der Maßnahme unverzüglich und unaufgefordert die
Übergabe der Schichtenverzeichnisse einschließlich der Erkundungsdaten und der Lagepläne
durch die Bohrfirmen oder durch das beauftragte lngenieurbüro in das Geologische Landes-
archiv des Freistaates Thüringen zu veranlassen. Bitte weisen Sie in den Ausschreibungs- und
Planungsunterlagen darauf hin.
Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können online recherchiert werden
(http://www. i nfoqeo. de).
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Rechtliche Grundlagen dazu sind das ,,Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes

nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz)" in der Fassung vom 02.03.1974 (BGBI. I,

S.591), zuletzt geändert durch AtI.22 des ,,Gesetzes zur Umstellung von Gesetzen und

Verordnungen im Zuständigkeitsbereich des BMWT und des BMBF auf Euro" vom 10.11.2001

(BGBI. l, Nr.58, 5.2992ff.), die,,Verordnungzur Ausführung des Gesetzes über die Durchfor-

schung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten" in der Fassung des BGBI. lll 750-1-1

sowie das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. l, Nr. 16,

s. 502 ff.).

Belanqe des Be us/Altberobaus

Ansprechpartner/in: Christina Seidel

T el.: 036'l I 57 3927 -445
E-Mail: christina.seidel@tlubn.thuerinqen.de
Geschäftszeichen: 5070-86-3447 l2O2-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendu ngen

Stellungnahme, Hinweise, I nformationen

Durch die o. g. städtebauliche Konzeption werden keine bergbaulichen Belange berührt. Gewin-

nungs- und Aufsuchungsberechtigungen gemäß Bundesberggesetz (BBergG) sind dort weder

beantragt noch erteilt worden.
Für die o. g. Flächennutzungen liegen dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und

Naturschutz (TLUBN), Referat 86, keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, Halden,

Restlöcher und unterirdische Hohlräume i. S. des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische

Hohlräume-Gesetzes (ThüTABbUHG vom 23.05.2001 ) vor.
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Geologischer Landesdienst: Anlage 1

Flüchennutzungsplan Schö ngleina

.Abteilung 8, Geologischer Lrndesdienst
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Geologischer Landesdienst: Anlage 2

Fl$chennutzungsplan Schönglcina
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Abteilung 8, Geologischer Lrndesdienst
Anlnge 2: Subrosionsgefühldung
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Geologischer Landesdienst: Anlage 3

Flächennutzungsplan Schönglcina

Abteilung 8, Goologisclrer Landcsdienst
Anlage 3: Grundwasserdynamik und Wrsserschutrgebiete
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Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprograms (EU-WRRL)
Name der Maßnahme Maßnahmen-ID

Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am
Schöngleiner Bach an Abschnitt 3 3517
Gewässer Habitatverbesserung z.B. durch Entfernung von

Sohl- und Uferverbau und Einbau von
Strömungslenkern ohne das Gewässer baulich
umzuverlegen, Initiieren bzw. Zulassen einer
eigendynamischen Gewässerentwicklung, mit dem
Ziel, dass das Gewässer wieder eigenständig

GewässerstrukturSchöngleinaer
Bach

Maßnahmentyp:

70

Oberflächenwasserkörper:

Roda

Maßnahmennummer GRP 2009:

Wasserkörper-Nr.: 20891
20891926

Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2009
Umsetzungsstand  12/2014

noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenart

Erläuterung der Maßnahme
Maßnahmenträger: Kommune

Lage Gemeinde: Schöngleina
Gewässerabschnitt(e): Anfang: Ende:

3
HW: 5640736 HW 5639784

RW: 4480523 RW 4480181

Hochwasserrisikogebiet: Die Maßnahme liegt  nicht im Hochwasserrisikogebiet

Angaben zum Querbauwerk
bei Maßnahmentyp 69

STOB-ID(s): (RW; HW) : GK4

5642413

691364

GK4 ETRS89*

5641448

691061

ETRS89*GK4

(RW; HW) : ETRS89*

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen

13.3.2019 1Maßnahmen-ID: 3517Druckdatum:



Maßnahmenblatt des 1.BWZ (Seite 1)

13.3.2019 2Maßnahmen-ID: 3517Druckdatum:



Karte

13.3.2019 3Maßnahmen-ID: 3517Druckdatum:
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Anlage 5 zum Umweltbericht 
 
 
 

Lebensraumtypen und Arten sowie die übergreifenden Erhaltungs-
ziele der im Geltungsbereich des FNP befindlichen FFH-Schutzge-
biete Nr. 128 und Nr. 135 gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 Thüringer 
Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung (ThürNat2000ErhZVO) 
 
 
 
 
FFH-Schutzgebiet Nr. 135 „Waldecker Schloßgrund-Langes Tal“ 

Thür-Nr.  EU-Nr. Name  

135 DE 5036-303 Waldecker Schloßgrund - Langes Tal  

1 Schutzobjekte   

1.1 Lebensraumtypen (gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG)   
 

Prioritäre: 
 

  
 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder    
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder   

 
Weitere: 

 
  

 
3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laich-

kraut- oder Froschbiss-Gesellschaften 
  

 
3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation   

 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren   

 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore   

 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation   

 
9110 Hainsimsen-Buchenwälder   

 
9130 Waldmeister-Buchenwälder   

 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder   

1.2 Arten (gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG)   
 

Prioritäre: 
 

  
 

1084 Eremit (Osmoderma eremita)    
Weitere: 

 
  

 
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis)    
1166 Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus)   

2 Übergreifende Erhaltungsziele   
 

Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung    
a) des Hainsimsen-Buchenwaldes als ursprünglicher Waldtyp des Buntsandsteinpla-

teaus sowie Waldmeister-Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder, Schlucht- und 
Hangmischwälder an den steilen Hängen der tief eingekerbten Täler mit Lebensräu-
men des Eremiten sowie 

b) der naturnahen Bachabschnitte mit feuchten Staudenfluren, Auenwäldern und natur-
nahen Teichen mit Vorkommen des Nördlichen Kammmolchs in einem typischen 
Ausschnitt der Saale-Sandsteinplatte. 

  

 

https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-NatErhZVTH2008V1P2/format/xsl?oi=PNPndnBHyT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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FFH-Schutzgebiet Nr. 128 „Kernberge-Wöllmisse“ 

Thür-Nr.  EU-Nr. Name  

128 DE 5035-304 Kernberge - Wöllmisse  

1 Schutzobjekte   

1.1 Lebensraumtypen (gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG)   

 
Prioritäre: 

 
  

 
6110 Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen    
6210 Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (orchideen-

reiche Bestände) 
  

 
7220 Kalktuffquellen   

 
8160 Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe   

 
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder   

 
Weitere: 

 
  

 
5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen    
7230 Kalkreiche Niedermoore   

 
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation   

 
9130 Waldmeister-Buchenwälder   

 
9150 Orchideen-Kalk-Buchenwälder   

 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder   

1.2 Arten (gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG)   

 
Prioritäre: 

 
  

 
keine 

    
Weitere: 

 
  

 
1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)    
6179 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)   

 
1902 Frauenschuh (Cypripedium calceolus)   

 
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis)   

 
1303 Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)   

 
1308 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)   

2 Übergreifende Erhaltungsziele   
 

Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung    
a) der großflächigen naturnahen Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder sowie Orchideen-

Kalk- und Waldmeister-Buchenwälder mit Lebensräumen von Fledermausarten, da-
runter der Kleinen Hufeisennase, der Mops- und Bechsteinfledermaus, sowie mit 
Standorten des Frauenschuhs, 

b) des funktionalen Zusammenhanges mit dem Fledermausquartier „Kirchboden 
Kunitz“, 

c) der Trockenbiotope, die zu den bedeutendsten in ganz Thüringen zählen, mit orch-
ideenreichen Kalk-Halbtrocken-, -Trocken- und -Pionierrasen, Wacholderheiden, Fel-
sen und Schutthalden sowie 

d) der Kalkniedermoore, besonders gut ausgebildeten Kalktuffquellen und Lebensräume 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings auf Muschelkalkplateau und Steilhän-
gen über dem Rötsockel im Mittleren Saaletal mit relativer Störungsarmut. 
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 ANLAGE 3 
 
 
 
 
 
 Stellungnahme der GDMcom GmbH vom 07.08.2019 zur überört- 
 lich verlaufenden Erdgasleitung im Gemeindegebiet 
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GDI!4com cmbH I N,4aximilianallee 4 | 04129 Leipzig

Thüringer Landgesellschaft mbH
Stephan Knoll
Weimarische Straße 29 b
99099 Erfuft

Ansprechpartner

lelefon

E-Mail

Unser Zeichen

@ GDMcom

Anhang
Auskunft Allgemein

FERNGAS

X FERNGAS

Auskunft Allgemein

Auskunft Allgemein

Ramona Witzmann

+4934127tLL7634

ramona.witzmann@gdmcom.de

Reg.-Nr.: Lß201I9
PE-Nr.:11820/19

Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr
bitte unbedingt angeben!

07.08.2019Datum

Flächennutzungspla n (FN P) Gemeinde Schöngleina, Vorentwurf Sta nd 05 I 2OLg

Ihre Anfrage/n vom
Brief t9.07.20t9

an!
GDMCOM

Ihr zeichen:
ASE ZPlko

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Ferngas NeEgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) 1

GaSLIN E Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG

ONTRAS Gastransport GmbH 2

VNG Gasspeicher GmbH 2

Hauptsitz
Halle

Schwaig b.

Nürnberg

Straelen

Leipzig

Leipzig

Betroffenheit
nicht betroffen

betroffen

betroffen

nicht betroffen
nicht betroffen

*GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil zuständig. Bitte
beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbetreiber. Nähere Informationen, Hinweise und Auflagen
entnehmen Sie bitte den Anhängen.

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,,FG") ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH
(,,FGf), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG - Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschäftsbereich ,,NeU' zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTMS - VNG Gastransport GmbH (nunmehr
firmierend als ONTMS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich ,,Speicher" zuzuordnenden
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat, Die VNG - Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss/ bei denen weitere
Auskünfte einzuholen sind!

GDivli:tr:r GmD., ] ll.rx;,r ir:r;1 ;; .r1 C41.29 -el!-.:: q j l3ief6'r Ci,li l50a 0 | Ieiefax Ol.iL i5C1l lOC

L Vlai rnio(Dadrrcon: cle | ,r,i;ir'.' gclrnco!,.r t1,: | [iesclraft;iuhrLjnE D]r( i)oirle 
1 Amtsoerral]l ierDzig tsliB i-r5tl

üjl. rD ).lr )l:31.1ü,'l.j3j iZerliiiile,t DII.I iN ISJ 90rli IBS Ol-rSAS L8C0i Itll'l 146,r5
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps @GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: I WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 50.910187, tL.727435

Freundliche Grüße
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

KosteNlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
httpsr//portal. bil-leitungsausku nft .de/login

Anlagen: Anhang

nn[/.^m a-,nhH I N/]-imil 1^1t^^ A lal/l)o t^^'i^ l-^l^;^^ nfrl )cnr n I r,r^r-.,
I crc uil wJr. rJrh v I .rrc,o^

E Mail info@gdmcom.de I wurw.gdmcorn-de I Geschältsführung Dirk pohle 
I Amtsgericht Leipzig HRB 15861

Bankverbindung Deutsche Kreditbaftk AG Leipzig, r(onto 1 365 584. BLa I2A i00 C0 | ItsAN DE 98 120 100 000 C0 136 558 4 | BtC BYLADEMI_001

USt. iD Nr. DE 813C71183 | Zertifizieü DIN EN ISO 9001 | tsS OHSAS 111001 | DIN 14675
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€ GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Flächennutzungsplan (FNP) Gemeinde Schöngleina, Vorentwurf Stand OslzoLg

Reg.-Nr.: 11820i19
PE-Nr.: Lt820lt9

ONTRAS Gastransoort GmbH
VNG Gassoeicher GmbH
Erdoassoeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen derls oben genannten
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Weitere Anlaqenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. -

CDMccrr Gmirll I i\lax;miiianallee 4 i 04i19 r-eipziq I I elefon 0341 l50zl'0 I leiefax l34r 350/t 100
E fulail nfo@qdmcJnr.de iw!!w.gcrncorn.dc iCeschäftsf;rhrung Di'k pchie rArrtsgerlchl Leipzlg ;-lRB L58ti1

Eankvetbind!nq Deutsche Kreditbank AC Leipzig. i(onlo i 365 5E4 BtZ i?0 J00 00 I IBAN DE 98 L2C.jotl i)00 C0 ii6 558 4 BIC EYiADEVlrO0l
llsr tD N,. DE 81107i38-3 iZerrrfizien DIN EN ISO 9001 lB5 OFTSAS 18C01 IDIN 14575
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Zuständig
STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH &
Co. KG

6rerngos

Seite 1 von 3

im Auftrag der

GDMcom

Anhang - Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet rhüringen-sachsen)

Stellungnahme

zum Betreff: Flächennutzungsplan (FNP) Gemeinde Schöngleina (Vorentwurf 05/2019)
Reg.-Nr,: tL820lt9
PE-Nr: 11820i 19

Die beiliegende Sehutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers sowie
Anlagen der GasLINE, Die Aussage zu Anlagen der GasLINE erfolgt deshalb seitens der Ferngas, weil die FG
im Rahmen eines mit der GasLINE abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages insoweit zur Beantwortung von
Anfragen verpflichtet ist, Der Geltungsbereich der Schutzanweisung erstreckt sich auch auf solche Anlagen,
für die die FG Dienstleistungen erbringt.

Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen:

Die derzeitige ungefähre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen.

Bitte beachten Sie, dass in einer Übergangszeit alle Dokumente der vormaligen EVG unverändert bei FG
Anwendung finden. In den Texten und Plänen ist entsprechend sinngemäß ,,EVG" bzw, ,,Erdgasversorgungs-
gesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG)" jeweils durch ,,FG" bzw. ,,Ferngas Netzgesellschaft mbH" zu
ersetzen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsächliche Lage in
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Dienstleisters festgestellt wurde,

Kontakt
STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH &
Co.KG
Abt.Service
Steffen Mann
Zur alten Ziegelei 18-20
99091 Edurt
Tel, (0361) 6s3837-12

. .. :')' '

, .,Ltr I ,.i .ri.

Anlagentyp
Anlagen-
kenn-
z€ichen

D1{

Schuts-
streifen-
breite (in
m)

Zuständig

Erdgasleitung (EGL) 437 600 8,00 STREICHER Tief- und Ingenieurbau
lena GmbH & Co. KG

Erdgasleitung (EGL) 437.04 100 4,00

Steuerkabel (Stk) (im Schutzstreifen der EGL 437) 40401
nicht
relevant 1,00

Thüringer Netkom GmbH I Bereich
Kundenservice

Kabelschutzrohranlage/n (6 KSR) mit einliegenden
LWL-Kabeln der GaSLINE
(im Schutzstreifen der EGL 437)

LWL
nicht
relevant 2,00

GDMcom mbH
Service KGT Mitte/Süd

Mögliche sonstige Einbauten und Zubehör

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit
Fernsprechdose (FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit
Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstärkte FGL-Umhüllung (GFK), Wassertopf
(WT), Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbläser (A),
Isolierstüc(e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen
(KM), Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehälter (KUFB), Kabelmarker (M),
Kabelgarnituren, Banderder, Gleichrichtersehrank
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GDMcom

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH &
Co. KG

Thüringer Netkom GmbH Bereich Kundenservice

GDMcom mbH
Service KGT Mitte/Süd

im Auftrag der

ür*rngos

Seite 2 von 3

)

Mobil:0171 19984771
Mail : steffen. mann@streicher.de

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH &
Co.KG
Abt.Service
Danny Haase
Zur alten Ziegelei 18-20
99091 Erfurt
Tel. (0361) 653837-13
Mobil:0171 I 99 94 83I
Mail :danny. haase@streicher.de

Thüringer Netkom GmbH
Bereich Kundenservice
Disposition
Schwanseestraße 13

99423 Weimar
Telefon : + 49 3616523420
Ma il : kundenseruice@netkom.de

GDMcom mbH
Seruice KGT Mitte/Süd
Holger Essig

Schönauer Landstraße 101
04178 Leipzig
Telefon: +49341271 1 18550
Mobil:+491723431684
Mail : Holger. Essig@gdmcom.de

Zum geplanten Vorentwurf des FNP Schöngleina bestehen grundsätzlich keine Einwände.

Zu beachten sind folgende Auflagen und Hinweise:

1. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen
errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der
Anlage/n vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden können.

2. Die o.g. Anlagen sind lagerichtig mit entsprechenden Beschriftungen in Ihre
Planzeichnung einzutragen und in der Begründung zu benennen.

3. Digitale Bestandsdaten erhalten Sie nach Unterzeichnung und Rücksendung der beiliegenden
Nutzungsvereinbarung. Diese senden Sie bitte per E-Mail an den im Anschreiben genannten
Ansprechpartner.

4. Zusätzlich ist der Schutzstreifen als eine mit einem Leitungsrecht belastete, nicht überbaubare
Fläche darzustellen.

5. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz, zur fflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft im Bereich des Schutzstreifens sind so zu gestalten, dass dieser jederzeit ohne
Einschränkungen begehbar, befahrbar und sichtfrei ist. Niveauänderungen des Geländes oder
Anpflanzungen im Schutzstreifen der Ferngasleitung sind unzulässig.

6. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/ dem Verfahren zu beteiligen

i-rD\'i.f.r i:jriicl. l/;'txrn) iärrall!? ii l'1:29 rerozrg ' r,'lei.ri l,r,ii j5Ll4 i"] l:iei.ll ,rj'11 r5C.1 i:lt
i: l,l: I .nirlaaüqarirar-fr.aJ!t w,,'r!f/ atdrrraar| -ie ije-\c:r;li-l5iiinrlrrg I fk e.ln e A,nisEe, ra ti i e;pl,rr -r{ll )al6
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-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

185 - 191

Thüringer Landgesellschaft mbH

€ cDMcom
im Auftrag der

drrrrngos

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

Anlaqen/ mitoeltende Unterlaqen :

Leitungssch utza nweisu ng

Digitale Daten - Nutzungsvereinbarung

Anlaqen/ Pläne:
Grundriss
Übersichtskarte

Verteiler:
Herr Stephan Knoll

EGL437

Herr

Herr

Herr

Herr

Herr

Herr

Ludwig

Oßmann

Bause

Disposition

Mann

Haase

Essig

Ferngas Service & Management GmbH & Co. KG

Ferngas Service & Management GmbH & Co. KG

Ferngas Service & Management GmbH & Co. KG

Thüringer Netkom GmbH

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG

STREICHERTief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG

GDMcom

tE
L

L

)ulvr!Jl,:ll./rl!dx, lilrr/ldlrf< t:rq.1J LeLJII9 l.e't:lur 'JJ4-J)U4t,, 
r"e'd^v),ir ))rrq l',U

E'flar! inio(ogdnrcom.de rwww.l]Cmconr.de iGeschäftsführrng Dirk Pohle lArrtsgericht Leipzig HRB 15E61

83rkvsr lrrn$u1]q Deuische K.editbank Ac Leipz,g, Korltc L 165 534, \LZ l2A ,lCC CC I IBAN )E.98 1,2A 100 ü00 0C I36 558 4 r BIC BY|ADEV110C1
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11S2Oi 19_P osteinga
nq öFerngos

E]EI

Reg. Nr

PE-Nr.:

11820t19

11a20t19

Nutzungsvereinbarung Digitale Daten

GDMcom ist vorliegend als von der FG beauftragtes Dienstleistungsunternehmen tätig und handelt
insofern namens und in Vollmacht der FG.

lm angefragten Bereich befinden sich im Eigentum der FG stehende Versorgungsanlagen. Der An-
fragende benötigt im Rahmen einer Fremdplanungsanfrage digitale Daten zur Lage der oben genann-
ten Versorgungsanlagen. Die benötigten digitalen Daten sind Eigentum der FG. GDMcom ist zur
Herausgabe dieser digitalen Daten an den Anfragenden/ Unterzeichner ermächtigt, soweit der Anfra-
gende/ Unterzeichner die nachfolgend aufgeführten Bedingungen akzeptiert und dies durch seine Un-
terschrift bestätigt.

Bedingungen zur Nutzung digitaler Daten über Versorgungsanlagen der FG

Hinsichtlich der Katasterdaten bestehen Urheberrechte seitens der Vermessungsvenrualtung.

Die Nutzung der zur Verfügung gestellten digitalen Planauszüge erfolgt ausschließlich zur eigenen
Venrendung für Planungsmaßnahmen. Eine anderweitige Nutzung durch den Anfragenden, z. B. zur
Auswertung und Nutzung nur der Hintergrundsituation (Topografie- und Katasterdarstellung), ist nicht
zulässig.

Der Anfragende hat zu prüfen, ob die Daten in seinem System vollständig und lesbar sind.

Der Anfragende trägt Sorge für die vertrauliche Behandlung der zur Verfügung gestellten Daten.

Die Weitergabe der Daten an Dritte durch den Anfragenden ist unzulässig, es sei denn, GDMcom,
oder FG erteilen hiezu ausdrücklich und schriftlich ihr Einverständnis.

Für die Bauausführung ist eine Planauskunft einzuholen.

Der Anfragende trägt allein das Risiko und die Haftung für Schäden und Folgeschäden hinsichtlich
der Vollständigkeit und der lnterpretierbarkeit der Daten. Das Risiko einer Manipulation der von
GDMcom übertragenen Daten durch Dritte trägt der Anfragende.

I

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss ge-
rechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind
und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die
die FG als Eigentümerin des Gasfernleitungsnetzes Einfluss haben, auf eine Angabe zur
Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem
Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze,
Handschachtung o.ä.) festzustellen. Die abgegeben Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der

nftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle
Pläne vor Ort liegen

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die FG-Anlagen, so dass
ggf. darüber hinaus mit Anlagen anderer Ne2betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskünfte eingeholt werden müssen. Für etwaige im Plan enthaltene Leitungen und Anlagen, die von
Dritten betrieben werden, wird keine Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Eine

diesbezü ich ist a lossen.
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FG MerkblattM-2.1- zum Schutz unterirdischer Gasleitungen und
Armaturen, Mess-, Signal- und Datenkabel
(Stand: 12.2017)

r0rf"rngos

,,-) FG Merkblatt

M-2.1

zum Schutz unterirdischer Gasleitungen
und

Armaturen, Mess-, Signal-, Steuer- und Datenkabel
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FG MerkblattM-2.1- zum Schutz unterirdischer Gasleitungen und
Armaturen, Mess-, Signal- und Datenkabel
(Stand: 12.2017)

rt$f"rngos
1. Allgemeines

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG) ist Betreiberin im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG)eines in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen gelegenen Gasverteilernetzes.
Eigentümerin des Gasverteilernetzes ist die Ferngas Netzgesellschaft mbH in Schwaig.

Dieses Merkblatt dient zum Schutz unterirdischer Leitungen, Armaturen, Mess-, Signal-, Steuer- und
Datenkabel.

Es ist von allen Bauunternehmern oder sonstigen Dritten respektive deren Beauftragten zu beachten,
wenn diese Baumaßnahmen im Bereich von Versorgungseinrichtungen der FG durchführen wollen.

Eine Beschädigung der Leitungen oder Anlagen führt zu einer Versorgungsunterbrechung bei einzel-
nen Kunden oder sogar in großen Teilen des Versorgungsgebiets. Dies kann evtl. folgeschwere Aus-
wirkungen haben und im Extremfall Menschen in Gefahr bringen oder an Sachgütern Schäden verur-
sachen.

Deswegen stellt die FG besonders hohe Ansprüche an die Betriebssicherheit der Versorgungseinrich-
tungen und fordert einen sorgfältigen Umgang mit diesen.

Alle Baumaßnahmen, die in den Schutzstreifen dieser Anlagen durchgeführt werden sollen, dürfen
ausschließlich mit rechtzeitiger, schriftlicher Zustimmung, nach Einweisung und - wenn nötig - unter
Aufsicht der FG bzw. dessen Dienstleisters erfolgen. Bei diesen Arbeiten sind die für die FG-Anlagen
geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen und Regeln einzuhalten.

2. Verantwortlichkeit und Haftung

Die im Erdreich verlegten Gasleitungen und Fernmeldekabelsind Bestandteilvon öffentlichen Zwe-
cken dienenden Anlagen.

Sie können durch Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich durchgeführt werden, beschädigt
werden. Durch derartige Beschädigungen werden immer ein Teil dieser Anlagen und damit auch das
öffentliche lnteresse an einer ungestörten Funktion schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Beschädigungen an Anlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, können zivilrechtliche Schadenersatz-
ansprüche sowie die strafrechtliche Verfolgung der Schädiger insbesondere nach den $$ 222 (fahr-
lässige Tötung), 230 (fahrlässige Körperverletzung), 306-310a (Brandstiftung), 316b (Störung öffentli-
cher Betriebe),318 (fahrlässige Gemeingefährdung) und 323 (Baugefährdung)StGB mit Höchststra-
fen bis zu l0Jahren Freiheitsentzug auslösen und zwarauch dann, wenn diese Deliktefahrlässig
begangen werden.

3. Erkundigungspflicht und Netzauskunft

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1 .3 und 3.1 .5,
den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie aus dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten muss der Bauherr und/oder Planer bei der GDMcom mbH, Leip-
zig, als beauftragter Dienstleiter der FG, Auskünfte über Lage sowie Tiefe der im Bau bzw. Aufgra-
bungsbereich befindlichen FG-Anlagen einholen. Bei Abweichungen von der ursprünglichen Planung
oder nachträglicher Erweiterung der beantragten Maßnahme/n muss eine neue Erkundung erfolgen.

Auskünfte, die zur Lage und zum Verlauf der FG-Anlagen eingeholt werden, berechtigen den Bau-
herrn nicht, das Bauvorhaben ohne schriftliche Stellungnahme und/oder Zustimmung von FSM zu
beginnen.

Weitere Auskünfte sind bei den in der Stellungnahme und/oder Zustimmung benannten Bereichen von
FG bzw. dessen Dienstleistern einzuholen.
Die Netzauskunft der FG ist wie folgt zu erreichen:

Ferngas Netzgesellschaft mbH
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GDMcom mbH
AuskunfVGenehmigung
Maximilianallee 4
04129 Leipzig

Rufnummer:
Fax:
E-Mail:

+49 341 3504-0
+49 341 3504-1 00
info@gdmcom.de

Außer bei der FG muss sich der Unternehmer auch bei den übrigen Leitungsbetreibern eine entspre-
chende Netzauskunft einholen.

4. Notrufnummer FG und Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen

Jede tatsächliche oder vermutete Beschädigung einer Versorgungseinrichtung oder -leitung ist
sofort an die zuständige Stelle der FG zu melden. Die folgenden Maßnahmen sind umgehend einzu-
leiten bzw. zu beachten:

Bei Beschädigungen von Gasleitungen muss die FG über die Notrufnummer

0800 56 73 110
verständigt werden

lm Falle eines Schadens an einer Gasleitung besteht durch das ausströmende Gas Brand- und Ex-
plosionsgefahr. Folgende Maßnahmen sind sofort einzuleiten:

Vermeidung von Funkenbildung, keine elektrischen Anlagen bedienen, vorhandene Zündquel-
len sofort löschen, nicht rauchen
sofort die Motoren aller Baumaschinen und Fahrzeuge abstellen
Verlassen des Gefahrenbereichs und weiträumiges Absichern
Schadensstelle absperren und den Zutritt Unbefugter verhindern
Schaden sofort an FG melden
erforderlichenfalls Polizei und Feuerwehr verständigen. Das Baustellenpersonal darf die
Schadensstelle nur mit Zustimmung der FG verlassen
einzuleitende Maßnahmen mit FG und ggf. mit weiteren zuständigen Dienststellen abstimmen

Angrenzende Gebäude, Schächte und Kanäle sind auf einen Gaseintritt hin zu untersuchen. Sollte
Gas vorhanden sein, Türen und Fenster öffnen, nicht klingeln und keine elektrischen Geräte betrei-
ben.

5. Hinweise für Arbeiten im Bereich von Anlagen der FG

Die Angaben über die ungefähre Lage, Deckung und Verlauf einer FG-Anlage (Leitungsauskunft) sind
so lange als unverbindlich anzusehen, bis eine Einweisung in der ÖrUicnteit durch einen Beauftragten
oder Mitarbeiter von FG erfolgt ist.

Arbeiten im Schutzstreifen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch das Fachteam
AuskunfVGenehmigung der GDMcom mbH.

Zum Schutz unterirdischer Anlagen der FG gelten im unmittelbaren Gefährdungsbereich bzw. im Be-
reich des Schutzstreifens erhöhte Sicherheitsanforderungen. Diese sind im DVGW-Arbeitsblatt GW
315 ,,Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" beschrieben.

Diejenigen, die Erdarbeiten ausführen, haben äußerste Vorsicht walten zu lassen. Dabei ist zur Verhü-
tung von Beschädigungen insbesondere Folgendes zu beachten:

L
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5.1

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Der Einsatz von Baumaschinen und das Befahren mit schweren Bau- und Kettenfahrzeugen
im Schutzstreifen der FG-Anlagen ist nur nach vorheriger Einweisung und unter Einhaltung
besonderer Sicherheitsvorkehrungen gestattet.

Für Arbeiten an unter Druck stehenden Gasanlagen ist der Einsatz von Baumaschinen zum
Freilegen der Gasanlage nur bis zu einer Annäherung von 0,5 m zulässig. Ab 0,5 m Annähe-
rung an die Gasanlage sind die Arbeiten ausschließlich in Handschachtung auszuführen. Bei
Annäherung an Steuerkabel und Korrosionsschutzanlagen ist analog zu verfahren. Maschin-
enschachtung an in Betrieb befindlichen Anlagen ist ausschließlich nach Feststellen der örtli-
chen Lage und Tiefenlage mittels Handschachtung zulässig.

Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, z. B. bei Aufgrabungen, Aushebungen von Bau-
gruben, Bohrungen, Pressungen, beim Baggern, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben
von Pfählen, Spundwänden, Bohrern und Cornen besteht immer die Gefahr, dass unterirdi-
sche Leitungen beschädigt werden.

ln jedem Falle sind zu beachten die VOB, Teil C, mit den dort genannten DIN Normen und das
DVGW-Hinweisblatt GW 315, insbesondere wird auf die DIN 18300 verwiesen und die jeweils
neuesten ,,Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen
in Verkehrsflächen-ZTVA-StB" der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e. V., Köln.

ln der Regel liegen Gasleitungen in einer Tiefe von 0,80 bis 1,60 m unterhalb der Erdoberflä-
che. Eine abweichende insbesondere geringere Tiefenlage ist wegen Kreuzung andererAnla-
gen infolge nachträglicher Veränderungen der Deckung sowie aus anderen Gründen nicht
ausgeschlossen.

Die Gasleitungen können frei im Erdreich mit oder ohne Warnband verlegt worden sein. Roh-
re, Abdeckungen usw. schützen die Gasleitungen jedoch nicht unbedingt gegen mechanische
Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das Vorhandensein von Gaslei-
tungen aufmerksam machen (Warnschutz).

Versorgungleitungen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern
auch durch private Grundstücke, Felder, Wiesen und Waldstücke geführt.

Vor der Aufnahme der Arbeiten in öffentlichen oder privaten Grundstücken muss deshalb
grundsätzlich rechtzeitig der Bauausführende sich über den letzten Stand der Pläne bei der
FG erkundigen, um lnformationen darüber zu erhalten, ob und wo in der Nähe der Arbeitsstel-
le Versorgungsleitungen verlegt sind.

Es ist darauf zu achten, dass zwischen Auskunftseinholung und Baubeginn nicht mehr als ein
Monat vergeht, da die Unterlagen ansonsten aufgrund weiterer Aktivitäten im Netz ihre Gültig-
keit verlieren können und eine erneute Auskunftseinholung von Nöten ist.

Als Nachweis für eine ordnungsgemäße Erkundigung gilt nur eine quittierte Eintragung der
GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH, Leipzig, auf dem ent-
sprechenden Vordruck.

Die Aufnahme der Arbeiten ist rechtzeitig mitzuteilen

Die Entfernung oder Freilegung von Fundamenten an FG-Anlagen ist nicht zulässig.
Die Schutzstreifen der FG-Anlagen dürfen weder überbaut noch eingefriedet werden

Markierungen, Schilderpfähle, Messsäulen und Festpunktzeichen dürfen ohne Zustimmung
nicht entfernt oder versetzt werden. FG behält sich vor, nach Abschluss der Arbeiten das Wie-
dereinsetzen der Säulen und Zeichen und das Einmessen zu Lasten des Unterneh-
mens/Bauherrn vorzunehmen. ln der Örtlichkeit durch die vorgenannten Einrichtungen ge-
kennzeichnete Punkte hat der Unternehmer/Bauherr zu übernehmen und auf seine Kosten zu
sichern.

Ferngas Netzgesellschaft mbH
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5.6

5.7

5.8.

5.9.

Die Lagerung von Materialien, Gerätschaften, Aushub sowie das Abstellen von Containern
und Bauwagen innerhalb des Schutzstreifens von FG-Anlagen ist nicht gestattet.

Niveauänderungen im Schutzstreifen der FG-Anlagen sind grundsätzlich nicht zulässig.

FG-Armaturen, die bis an bzw. über die Erdoberfläche reichen, sind durch den Unterneh-
mer/Bauherrn zu schützen und durch eigene Absperrungen zu sichern.

Bei Erdarbeiten in der Nähe von Versorgungsleitungen darf mit spitzen oder scharfen Werk-
zeugen (Bohrern, Pickeln, Spaten, Stoßeisen usw.) nur mit größter Vorsicht gearbeitet wer-
den. Sie sind so zu handhaben, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 10 cm über den Lei-
tungen in das Erdreich eindringen.

Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe Geräte wie Schaufeln usw. zu veruvenden, die mög-
lichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben sind. Spitze Geräte wie Dorne,
Schnurpfähle, Bohrer u. a. dürfen oberhalb von Leitungen nicht eingetrieben werden.

Wenn mit Abweichungen der Leitungen von der bezeichneten Leitungstrasse gerechnet wer-
den muss, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen auch in einer Breite von ca. 1,00 m rechts
und links von der angegebenen Leitungstrasse zu beachten.

Werden Versorgungsleitungen oder Warnbänder an Stellen, die von der FG nicht angegeben
worden sind, freigelegt, so ist die FG unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind an einer
solchen Stelle bis zur Abstimmung mit der FG sofort einzustellen.

Werden Kabel oder Rohrleitungen beschädigt, so sind die unter 4. angegebenen Verhaltens-
maßnahmen zu beachten.

Jede LeitungsJKabelbeschädigung, auch wenn sie im Augenblick unbedeutend erscheint, ist
der FG sofort zu melden.

Dadurch besteht die Möglichkeit, schwerwiegende Folgeschäden zu verhindern. Jede bauaus-
führende Firma ist für alle auftretenden Schäden an Leitungen der FG verantwortlich, auch
wenn an der Aufgrabungsstelle ein Beauftragter der FG anwesend ist. Sollte dieser Beauftrag-
te Angaben zu Sicherung der Leitungsanlagen machen, so wird hierdurch die Haftung der
bauausführenden Firma für die Durchführung ihrer Tiefbauarbeiten nicht berührt, auch nicht
bezüglich evtl. Beschädigungen, die an Leitungen durch die Tiefbauarbeiten entstehen. Sollte
festgestellt werden, dass die Arbeiten nicht mit der notwendigen Sorgfalt ausgeführt werden,
kann dies eine Stilllegung der Baustelle nach sich ziehen.

Die bauausführenden Firmen haben allen Mitarbeitern den lnhalt dieses Merkblattes zum
Schutze unterirdischer Gasleitungen/Kabel und die jeweils aktuellgültigen Normen, Techni-
schen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften bekanntzugeben und sie regelmäßig zu un-
teruveisen. Das Merkblatt muss auf der Baustelle vorhanden und für jeden Mitarbeiter einseh-
bar sein.

Schutzstreifen und Abstände
Schutzstreifen

Gas-Hochdruckleitungen sind in nicht öffentlichen Bereichen in der Regel in einem Schutz-
streifen verlegt.

Dieser Schutzstreifen ist in der Regel durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit bzw
auf der G ru nd lage des Grundbuchbereinigun gsgesetzes/G BBerG gesichert.

lm Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Betriebes der Leitungen keine Gebäude oder sons-
tigen baulichen Anlagen errichtet werden.

6.
6.1
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Weiterhin dürfen keinerlei Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, Betrieb oder
auch eine Erweiterung der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden können.

Für Gas-Hochdruckleitungen gilt das DVGW-Regelwerk, Arbeitsblätter G 4621und ll, G 463,
G 46611und GW 315.

Die Schutzstreifenbreite ist abhängig vom Leitungsdurchmesser. ln der Regel stimmt die Mitte
des Schutzstreifens mit der Leitungsachse überein.

Die Schutzstreifenbreite beträgt ca

Ferngasleitungen:
Steuerkabel:
E-Kabel:
Flächenanoden:
Tiefbettanoden:

4,00 - 10,00 m

1,00 m
1,00 m
4,00 m

10,00 x 10,00 m

ln Ausnahmefällen kann eine Verlegung/Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des
Schutzstreifens möglich sein. Diese Ausnahmefälle sind zwingend schriftlich mit der FG abzu-
stimmen.

Die formelle Ausweisung eines Schutzstreifens kann bei öffentlichen Verkehrsflächen (2. B.
Straßen, Gehwege...) durch die behördliche Genehmigung zum Verlegen der Leitung ersetzt
werden.

6.2. Abstände(Kreuzungen, Parallelverlegungen)

Kreuzungen sind grundsätzlich rechtwinklig und als Unterkreuzung auszuführen. Dabei ist
darauf zu achten, dass Knickpunkte außerhalb des Schutzstreifens der FG-Anlagen anzuord-
nen sind.

lm Falle einer Kreuzung ist zwischen einer neu zu verlegenden Leitung und/oder Kabeln und
FG-Anlagen grundsätzlich ein lichter Abstand von mindestens 0,50 m einzuhalten.

lst eine Unterkreuzung aufgrund einer zu großen Verlegetiefe unzumutbar, besteht die Mög-
lichkeit einer Überkreuzung (0,50 m) - nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Fö -
in einem Stahlschutzrohr oder aus einem in der Festigkeit gleichwertigen Schutzrohr.

Überkreuzungen ohne Schutzrohr sind nur im Bereich vorhandener Mantel- bzw. Schutzrohre
an FG-Anlagen gestattet.

Bei Kreuzungen darf eine FG-Anlage ausschließlich entsprechend den Verhaltensregeln und
Vorschriften der FG freigelegt und die Baugrube sodann wieder verfüllt werden.

Bei Verlegearbeiten mit Kabelpflügen oder Grabenfräsen sind im Kreuzungsbereich mit Anla-
gen von FG deutlich sichtbare Markierungen anzubringen, damit die maschinelle Verlegung 3
m vor der Kreuzungsstelle endet und 3 m nach der Kreuzungsstelle wieder begonnen werden
kann.

Die FG-Anlagen sind so zu sichern, dass eine Lageänderung des Rohres und der Nebenanla-
gen verhindert und die lsolierung vor mechanischer Beschädigung geschützt wird.

lm Kreuzungsbereich mit erdfühligen, durchgängig elektrisch leitenden Materialien ist die FG-
Leitung über eine Länge von mindestens 3 m rechts und links der gekreuzten Rohraußenkan-
ten mit einer doppelten lsolierung zu versehen.
lst ein Verbau der Baugrube erforderlich, dürfen FG-Leitungen nicht zur Abstützung benutzt
werden. Auf Erdkabel ist besonders zu achten; diese sind gegen Durchhang zu sichern.

Ferngas Netzgesellschaft mbH
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Bei der Verfüllung des Rohrgrabens sind die FG-Anlagen mindestens 0,20 m mit steinfreiem
neutralem Boden (Körnung nach DIN 18196)zu umhüllen. Die Weiterverdichtung hat lagen-
weise zu erfolgen.

Zur weiteren Verfüllung dürfen keine Steine, kein schwer entfernbares Material und kein Bau-
schutt venarendet werden.

ln Abhängigkeit von der Überdeckung können Vibrationsplatten zur Bodenverdichtung einge-
setzt werden, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche (N/cm') folgende Werte nicht überschrei-
ten darf:

ab 0,30 m Leitungsüberdeckung (2. B. ATS 2002) 8,5 N/cm'z

ab 0,60 m Leitungsüberdeckung (2. B. ATS 6002) 13,5 N/cm'

Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich hat vor dem Verfüllen eine Ab-
nahme durch FSM bzw. dessen Dienstleister zu erfolgen; dabei ist ein Kreuzungs-
/Abnahmeprotokoll zu fertigen. Neben einer Einmessskizze sind Auffälligkeiten und/oder noch
zu erledigende Restarbeiten im Protokoll zu vermerken.

Tiefbettanoden und Flächenanodenfelder dürfen nicht mit einer Fremdanlage gekreuztbzw
durchquert werden.

Parallel verlaufende Leitungen sind grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens der FSM-
Anlagen zu verlegen. Eine Überlappung mit dem neu hinzukommenden Schutzstreifen ist zu

vermeiden.

ln Sonderfällen kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten eine lnanspruchnahme oder
eine ÜberlappLrng heider Schutzstreifen gestattel werden. Voraussetzung ist, dass vor Bau-
ausführung zwischen dem Eigentümer der neu hinzukommenden Anlage und FSM eine ver-
tragliche Vereinbarung abgeschlossen wird (Haftungsfreistellung und/oder lnteressenabgren-
zungsvertrag).

Der Bauausführende hat die mit FSM abgeschlossene vertragliche Vereinbarung als Original
oder Kopie auf der Baustelle zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

7. BauaufsichUAbschlussderBaumaßnahmen

Durch die FSM bzw. deren Dienstleister erfolgt eine Einweisung vor Ort. Diese wird durch ein Proto-
koll mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift des Bauausführenden nachgewiesen.

Arbeiten, die die Sicherheit der FSM-Anlagen gefährden können, dürfen ausschließlich unter Aufsicht
von FSM bzw. dessen Dienstleister durchgeführt werden. Den Anordnungen, die sich auf die Sicher-
heit der FSM-Anlage beziehen, ist Folge zu leisten.

Kurzvor dem Abschluss der Baumaßnahme ist eine Abnahme durchzuführen und mittels Protokoll
nachzuweisen.

Für jede bauliche Veränderung im Schutzstreifen sind nach Bauende Planunterlagen durch den Bau-

herren an FSM zu übergeben.

8. Anmerkung

Die hier genannten Hinweise stellen nur eine Auswahl der wichtigsten zu beachtenden Punkte dar und

erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Generell haben Bauunternehmer oder sonstige
Dritte größte Sorgfalt walten zu lassen und sicherzustellen, dass sie selbst und deren Beauftragte alle
Normen, Unfallverhütungsvorschriften sowie alle gebotenen Regeln der Technik einzuhalten.

L
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Stadtwerke Jena Netze GmbH - Postfach l0 06 64 - 07706 Jena

Thüringer Landgesellschaft mbH
Herrn Stephan Knoll
Weimarische
99099 Erfurt

STADTWERKE JENA GRUPPE

Amtsgericht Jena
HRB 502086

1. Dezember 2022

Flächennutzungsplan (FNP) Gemeinde Schöngleina
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB

sowie Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung gemäß $ 3 Abs. 2 Satz 3 BaUGB

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Knoll,

mit o.g. Schreiben informierten Sie uns über die Auslegung des o.g. Flächennutzungsplans (FNP) und

baten um Stellungnahme.

Wir haben die vorgelegten Unterlagen in Bezug auf die Belange unserer Medien geprüft und möchten

lhnen mit der nachfolgenden Stellungnahme die erforderlichen Einwendungen und Hinweise von

Seiten der Stadtwerke Jena Netze GmbH mitteilen.

1.E drrnoen:

Es bestehen gegen den vorliegenden Flächennutzungsplan von Seiten der Stadtwerke Jena Netze

keine Einwände.

2. FachlicheStellunqnahme:

2.1. Fotqende eiqene Planunqen. ciie den Bebauunosplan berühren. bestehen dezeit:

Es besteht von Seiten der Stadtwerke Jena Netze GmbH kein Mitverlegebedarf in Verbindung mit dem

FNP.

2.2. Sonstiqe fachliche Hinweise:

Medienbestände:

lm angefragten Bereich befinden sich Kabel- und Freileitungsanlagen der Stadtwerke Jena Netze

GmbH. Die zugehörige Leitungsauskunft wird lhnen parallel zu dieser Stellungnahme digital

zugesandt.

Medienweise Anforderunqen und Hinweise:

Die nachfolgenden medientechnischen Anforderungen und Hinweise sind zusammen mit den

Forderungen der Leitungsauskunft zu beachten:

Telefon:
Fax:

E-Mail:
lnternet:

lhr Zeichen:
Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Nachricht vom:

Telefon:
Fax:

E-Mail:

Datum:

USt.lD-Nr.:
DE257 742024

Bereich:

äF Unst
Bearbeiter:

ko
l!61dft:zv u

fifl8858
Ar

07,12 2022
RihkEprache Wieder!orl8ge snl Ablage

. E JENA
=ä LICHTSTADI

Geschäftsführerin:
Kristin Weiß

STADTWTRKEJENAGRUPPEIENERGIE.NI0BILITATW0HNENFREIZElT.SERVIcEs
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Seite 2 des Schreibens an Thüringer Landgesellschaft mbH - Flächennutzungsplan (FNP) Gemeinde Schöngleina

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung über die

öffenliche Auslegung gemäß g 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB - Stellungnahme SN22-036'l vom 1. Dezember 2022

Elektrotechnik:

Bestehende Versorgungsanlagen bzw. -trassen Strom sind nur unvollständig enthalten. Bitte

übernehmen Sie diese aus den beigefügten Bestandsplänen, weisen Sie sie entsprechend aus

und prüfen, inwieweit Ergänzungen für neue Baufelder erforderlich werden kÖnnen. Das schließt

Festsetzu n gen zu Transformatorenstationen ei n.

Alloemein qilt:

Sollten Konfliktpunkte mit unserem Anlagenbestand bestehen und nicht behoben werden können,

sind technische Lösungen im Zuge der Planung mit uns abzustimmen.

Wenn dabei Anderungen an unseren Beständen erforderlich werden, benötigen wir für Anderungs-

und Sicherungsmaßnahmen einen entsprechenden Auftrag.

Um diese Maßnahmen fristgerecht planen zu können, ist die rech2eitige Übergabe des

And eru ngsverlan gens erforderlich.

Datenschutz:

personenbezogene Daten werden von der Stadtwerke Jena Netze GmbH nach Maßgabe der als

Antage beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und

gegebenenfalls übermittelt.

Wir bitten um Beachtung und Übernahme der Stellungnahme im Rahmen der Beurteilung/Abwägung

Für Rückfragen stehen wir lhnen gern zur VerfÜgung.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena Netze GmbH

V. Ka Goebel

Anlage(n)
Leitungsauskunft Bearbeitu ngsnu mm er.: 1637 22 (wird dig ital zugesandt)

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der

Stadtwerke Jena Netze GmbH
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STADTWERKE JENA NETZE

Bearbeitungsnum mer:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum:

Hausanschrift:

Rudolstädter Shaße 39

07745 Jena

E-Mail : post@stadtwerke-jena.de

lnternet: www.stadtwerke-jena.de

intern:163722

03641 688-884

03641 688-785

leitungsauskunft @stadtwerke-jena.de

05.12.2022

Leitungsausku nft

M für Planung n für Erdarbeiten n sonstiger Zweck:

Name/Anschrift des Kunden

Ort der Maßnahme

Strasse

Grund der Maßnahme

Beginn

Thüringer Landqesellschaft mbH, Weimarische Straße 29 b, 99099 Erfurt

Schöngleina

Schönqlei na. Zinna

Flächennutzungsplan (FNP) Gemeinde Schönqleina

1 Mit dieser Leitungsauskunft erhalten Sie lnformationen über die Lage der Ver- und Entsorgungsanlagen

der Stadtwerke J-ena Netze, der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, des Zweckverbandes JenaWasser
und der job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft für die genannte Maßnahme. Weitere

medienspezifische lnformationen, wie z.B. Grad der Medienerschließung, Versorgungsmöglichkeiten

u.a., müssen schriftlich oder per E-Mail (stellungnahmen@stadtwerke-jena.de) angefragt werden.

Rückfragen hierzu richten Sie bitte an Tel. (03641) 688-583'

2 Diese Auskunft ist gültig bis 02.02.2023

Ungeachtet des genannten Termins wird diese Auskunft ungültig, sofern von der Bauplanung abge-

wichen wird oder sich zeitliche Verzögerungen bei der Bauausführung ergeben. Überschreitet die Bau-

ausführung den genannten Termin, so erstellen wir lhnen auf Anforderung eine neue Leitungsauskunft.

3 Bestandteile der Leitungsauskunft sind
- die Bestandspläne der einzelnen Versorgungsarten
- die ergänzenden Hinweise auf Seite 2 dieser Leitungsauskunft
- die Hinweise zum Schutz von Ver- und Entsorgungsanlagen
- die Zeichenerklärung/Legende für die Bestandspläne

4 lst in den Plänen der Bereich der Maßnahme markiert, dann bezieht sich die Leitungauskunft

ausschließlich auf diesen markierten Bereich.

5 ln dem angefragten Bereich befinden sich Ver- und Entsorgungsanlagen der o.g. Unternehmen. Ohne

Angabe jalnein heißt, dass der angefragte Bereich dieser Versorgungsart nicht im jeweiligen

Versorgungsgebiet liegt.

ja nein Anlage BestandsPläne Nz.

Abwasser n n
Fernwärme tr
Gas

lnformationstechnik

Strom 32 BGa

Wasser

6 Stimmen Sie sich vor Baubeginn bei Notwendigkeit mit den im Hinweisblatt auf Seite 4 genannten

Mitarbeitern ab.

7 Mit Ver- und Entsorgungsanlagen anderer Versorgungsunternehmen muss gerechnet werden, so dass

dort ebenfalls Leitungsauskünfte einzuholen sind.

Geschäftsführerin:
Kristin Weiß

Steuernummer
1621125104851
Ust-lD-Nr.:
DE 257 742 024

Bank HypoVereinsbank
BLZ: 830020087 - Kto.: 357 698 545
IBAN: DE47 8302 0087 0357 6985 45
BIC: HWEDEMM463

Amtsgericht Jena
HRB 502 086
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7 Ergänzende Hinweise
7.1 Abwasser

7.2 Fernwärme

7.3 Gas

7 .4 lnformationstechnik

7.5 Strom

7.6 Wasser

Stadtwerke Jena Netze GmbH

(Dieses Schreiben wurde maschinell ertellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

lkbe, 22- 1 2-05, 1 3:391
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Hinweise zum Schutz von Ver- und
Entsorgungsanlagen

Kommunikationskabel

Signalkabel Gas Fernwärme

Stromkabel Wasser Kanal

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: t 0800 0688-886 Allgemein: a (03641) 688-888

Seite
1 von 14



Stand: Januar 2022 SWJN-F

KE JENA NETZE
STAolWfnXt JINA 68UPpt

lnhalt Seite

1 Geltungsbereich
2 Begriffsbestimmungen..................
3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung........
4 Leitungsauskunft
5 Notwendige Abstimmungen
6 Hinweise für Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen

6.1 Lage der Anlagen.......
6.2 Freilegen von Anlagen
6.3 Beschädigung von An1a9en..................
6.4 Bodenverfü11un9..............
6.5 Keine Veränderungen, überbauungen oder untergrabungen vornehmen
6.6 Keine Bodenerschütterungen oder punktuellen Bodenbelastungen.........
6.7 Zugänglichkeit der Anlagen
6.8 Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten............
6.9 Baumpflanzungen............
6.1 0 Schutzstreifen und Mindestabstände.....
6.1 1 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen
6.12 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen
6.13 Arbeiten in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen.......
6.14 Arbeiten in der Nähe von Wasserleitungen..............
6.15 Arbeiten in der Nähe von Entwässerungsanlagen
6.16 Arbeiten in der Nähe von Anlagen der lnformationsnetze....

7 Verhaltensregeln im Schadensfalt und bei Beschädigungen.......
8 Versorgungsbereiche................

I Geltungsbereich

Diese Hinweise dienen zum Schutz der Ver- und Entsorgungsanlagen der Stadtwerke Energie Jena-
Pößneck GmbH, der Stadtwerke Jena Netze GmbH, des Zweckverbandes JenaWasser und der job Jenaer
Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft, nachfolgend bezeichnet als Stadtwerke.

2 Begriffsbestimmungen

Ver- und Entsorgungsanlagen - nachfolgend auch kurz als Anlagen bezeichnet - sind im Sinne dieses
Hinweises:
- sämtliche Leitungen wie Rohre, Kabel, Freileitungen und Kanäle einschließlich Einbauten, Armaturen,

Muffen, Abzweige und Schutzrohre, die der Ver- und Entsorgung von öffentlichen Einrichtungen,
lndustrie, Gewerbe und Haushalten mit Fernwärme, Elektroenergie, Erdgas, Wasser und Daien
verschiedener Art dienen,

- sämtliche Entwässerungsanlagen wie Freigefällekanäle und die dazu gehörigen Schächte sowie
Sonderbauwerke und Abwasserdruckleitungen und

- alle weiteren Anlagen im Zusammenhang mit dem Leitungsne2 wie Widerlager, kathodische
Korrosionsschutzanlagen, Hausanschluss- und Kabelverteilerkästen, Trafostationen, Gasdruckregel-
und Messanlagen, Wasserbehälter, Pumpwerke, Schächte, Verteiler, Kabelmerksteine, Schilderpiante
u.a.

3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung

Bei Arbeiten jeder Art, ob im offentlichen oder nichtöffentlichen Bereich, ist mit dem Vorhandensein unter-
irdisch verlegter Ver- und Entsorgungsanlagen zu rechnen. Bei unsachgemäßer Ausführung von Arbeiten,
z.B. bei Straßenaufbrüchen, Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, Anpflanzungen,
Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern, Dornen usw. besteht die Gefahr, dass
diese Anlagen beschädigt und damit zur Gefahr für Menschen werden. Damit verbunden sein können z. B.
Grundwassergefährdungen, großflächige Überspülungen, Ausfälle in der Stromversorgung und Datenüber-
tragung, Ausfälle von klimatechnischen Anlagen, Bildung explosionsfähiger Gasluftgemische oder der
Ausfall von Wasser für den Brandschutz. Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgüngsanlagen sind daher

to**,*
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mit aller gebotenen Sorgfalt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Berufsge-

nossensöhaftlichen Vorichriften- und Regelwerk (Unfallverhütungsvorschriften) sowie Gesetzen und

Verordnun gen auszuführen.

Das bauausführende Unternehmen, von diesem beauftragte Subunternehmen sowie der Bauführerl Bau-

leiter/ Baggerführer haften aus Organisations- bzw. eigenem Verschulden für Schäden aller Art - auch in

Folge - diJsich an den Ver- und Entsorgungsanlagen durch die Vornahme von Arbeiten ergeben, in voller

Höhe. Die Stadtwerke behalten sich bei Beschädigung ihrer Anlagen vor, Strafantrag zu stellen' Die

Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke auf der Baustelle entbindet das Bauunternehmen oder

dessen Beauftragte nicht von der alleinigen Verantwortung und Haftung'

Neben der Sorgfaltspflicht bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsan-

lagen hat derjenige, der diese durchführen möchte, eine Erkundigungspflicht und hat sich daher vor Beginn

einer Maßnahmsüber die Lage von vorhandenen Anlagen zu informieren. Diese Pflicht ergibt sich u.a. aus

- der DIN 18300 (VOB TeilC) Nr. 3.1.2 bis 3.1.5,
- dem DVGW Arbeitsblatt GW 315 ,,Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen

bei Bauarbeiten",
- dem DVGW Merkblatt GW 118 ,,Erteilung von Auskünften in Versorgungsunternehmen (Leitungs-

auskünfte)" und
- höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes vom 20.04.1971 -Vl ZR I

232t69 -).

4 Leitungsauskunft

Die Stadtwerke erteilen lnformationen über die Lage ihrer Ver- und Entsorgungsanlagen in Form einer

Leitungsauskunft. Bestandteile der Leitungsauskunft sind Bestandspläne, dieser Hinweis, die Zeichen-

legendän und ggf. ergänzende Hinweise. Die Leitungsauskunft wird durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH

im nuftrag OerÄntagäneigentümer erteilt. Die Anfrage kann persönlich, per Fax oder per Mail erfolgen und

ist zu richten an

Anschrift

f,'**,**

Stadtwerke Jena Netze GmbH
Bereich Netzführung
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena
(03641) 688-787
(03641) 688-785
leitungsauskunft@stadtwerke-jena.de
Montag bis Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 - 15.00 Uhr

Die Leitungsauskunft ist rechtzeitig, mindestens 10 Arbeitstage vor Baubeginn, einzuholen. Der Bereich der

geplanten Eauarbeiten oder Planungen sowie deren geplante Dauer ist hinreichend genau zu beschreiben

[bei StanOardanfragen in der Regel durch einen Lageplan im Maßstab 1 : 500, größere Bereiche auch im

Maßstab 1 : 1.000). Bei Leitungsauskünften für Planungszwecke sind im weiteren Verlauf die

Planungsunterlagen der Stadtwerke Jena Netze zur Stellungnahme vorzulegen. Leitungsauskünfte für

Planungszwecke ersetzen nicht die Leitungsauskünfte für konkrete Arbeiten, die in jedem Fall vor Beginn

der Arbeiten vom Bauausführenden einzuholen sind.

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für Anlagen der Stadtwerke. Andert

sich die Bauaüsführung oder die Bauausführungsplanung, dann ist eine neue Leitungsauskunft einzuholen'

Eine Weitervennendung bzw. Weitergabe an Dritte, die nicht im Zusammenhang mit der Durchführung des

die Leitungsauskunft bötreffenden Bauvorhabens steht, ist unzulässig. Die Leitungsauskunft hat eine Gül-

tigkeit von 3 Monaten. Eine Leitungsauskunft ist unverzüglich neu einzuholen, wenn seit Einholung der

Läitungsauskunft in der Örttichkeit erkennbare Veränderungen am Leitungsnetz vorgenommen wurden
(durch z.B. Störungsbeseitigungen).

Wegen der Gefahr von Missverständnissen werden keine mündlichen oder fernmündlichen Leitungsaus-

künfte erteilt.

Für aus den Festlegungen dieser Richtlinie entstehende Aufwendungen gilt das Verursacherprinzip.

Die mit den Plänen übergebene Zeichenlegende zur Symbolik und den Signaturen ist zu beachten.

Die Leitungsauskunft einschließlich der beigefügten Pläne ist auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

Telefon
Fax
E-Mail
Bürozeiten

)

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: 3 0800 0688-886 Allgemein: 3 (03641) 688-888
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5 NotwendigeAbstimmungen

Sofern nicht bereits an anderer Stelle darauf venruiesen wurde, sind die Stadtwerke bei den nachfolgend
genannten Situationen immer zu informieren und Detailabstimmungen zu treffen. über folgende
Rufnummern erreichen Sie den zuständigen Bearbeiter oder werden an diesen weiter geleitet:

Gas A (03641)688-748 Fernwärme A (03641)688-800 Wasser A (03641) 688-642
Strom A (03641) 688-477 lnformationsnetze 8 (03641)688-700 Abwasser I (03641)688-685

Rücksprache / Abstimmung mit Stadtwerke
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Näherungen an unsere Anlagen weniger als von 3m 1m tsmlzm
zur Lei-

tungsachse

5m 3m 1m 1m

Näherungen an Ex-Schutzzonen von Gasdruckregel- und
Gasmessanlagen unterhalb von 6m

Es werden Anlagen freigelegt. a o a o o o o a

Aufgrabungen um Freileitungsstützpunkten unterhalb von 5m 2m

Es kommen grabenlose Bauverfahren zur Anwendung o a z' I r '
um Stützpunkt

a o o a

Es werden unsere Anlagen gekreuzt o a o a

oberirdisch

a o o o

Es werden Anlagen gefunden, die nicht in der Leitungsauskunft
enthalten sind oder in der Örtlichkeit anders als dargestellt
angetroffen werden.

o a a o o o a o

Die Lage derAnlagen im Baubereich ist als unbekannt
gekennzeichnet. o o o a a a a o

lm Maßnahmenbereich laufen bereits Baumaßnahmen o a O o o o o o

Es sind Umverlegungen, Trennungen oder Demontagen
unserer An lagen oder Sicherungsmaßnahmen notwendig.

o a o o o a a o

Es werden Anlagen oder die Umhüllung beschädigt oder es
werden beschädigte Anlagen vorgefunden (Kerben, Risse,
Medienaustritt usw.)

o o o O o o o

Es kommt im Näherungsbereich der Anlagen zu kurz- oder
dauerhaftem Auf- oderAbtrag von Erdstoffen,
Materialienlagerung oder Baustelleneinrichtungen

a o O a
über
2m

a o a

Es müssen Armaturen betätigt/geprüft oder Schächte geöffnet
werden (ein eigenmächtiges Betätigen oder öffnen ist nicht
gestattet).

a o a o o

Es werden angegebene Überdeckungsangaben oder unsere
Regelverlegetiefe unter- bzw. überschritten.

a a o o o o

Mit den Arbeiten erfolgen Stilllegungen von Hausanschlüssen o a a o

Arbeiten mit Hebezeugen im Näherungsbereich der Leitung
(bei Niederspannungsfreileitung unter 2 m zu den Leiterseilen).

o O

Es befinden sich stillgelegte Fernwärmeleitungen und Kanäle
im Baubereich. o

Die Arbeiten erfolgen in der Nähe von Freileitungen,
Betonstützen, Ba uwe rken, E infädelsch litzen u nd
Entlüftungsbauwerken von Sammelkanälen der Fernwärme.

a

Bei Maßnahmen im Bereich von Magdala, Blankenhain und
Bad Berka. O

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: I 0800 0688-886 Allgemein: A (03641) 688-888
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6 Hinweise für Arbeiten im Bereich von Ver' und Entsorgungsanlagen

6.{ Lage der Anlagen

Die genaue Lage und der Verlauf der Anlagen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaß-

nahüen (Ortung, Absteckung, vorsichtige Handschachtung o.a.) festzustellen. Bis zum Auffinden der
Anlagen ist ausschließlich Handschachtung vorzunehmen.

Werden im Bestandsplan ausgewiesene Anlagen in der Örtlichkeit trotz Erkundungsmaßnahmen
nicht aufgefunden, so sind vor Beginn weiterer Arbeiten die Stadtwerke zu informieren und

Abstimmungen zu führen.

Werden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen angetroffen, die nicht in den Bestands-

plänen enthalten sind, so sind Oie Stadtwerke unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem
'Bereich 

zu unterbrechen, bis mit den Stadtwerken Einvernehmen über das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Als lnstallations- und Fremdleitungen ausgewiesene Leitungen sind nur nachrichtlich und

lageungenau in den Bestandsplänen dargestellt. Die genaue Lage ist bei den Eigentümern zu

erfragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hin-

sichlich Lage und Verlegetiefe ünverbindlich sind. Die Pläne können nicht zur Maßentnahme venarendet

werden. MiiAbweichungen muss gerechnet werden. Lage und Tiefe der Ver- und Entsorgungsanlagen

können sich durch Bodenabtragungen, Bodenaufschüttungen, Bodenbewegungen oder durch Maßnahmen

Dritter verändert haben. finem graOtinigen Verlauf einer Leitung, insbesondere von Kabeln und PE-Lei-

tungen, darf nicht vertraut werdön. Die im Bestandsplan angegebenen Überdeckungsmaße beziehen sich

auf den Zeitpunkt der Messung und können sich verändert haben.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen können in Rohren verschiedenster Materialien liegen, können in Sand

gebettet, mit Ziegelsteinän, t<unststoffplatten, Hauben u. ä. abgedeckt und/oder können - mÜssen aber nicht
ldurch ein Trasslnwarnband gekennzeichnet sein. lnformationskabel können sich in stillgelegten Rohren

anderer Medien befinden.

Schutzrohre sind nicht immer vollständig erfasst, die Schutzrohrenden sind auch bei Bemaßung nur lage-

ähnlich dargestellt.

Außer Betrieb befindliche Leitungen sind in den Plänen nicht vollständig dargestellt, es können unter

Umständen in der Örtlichkeit weitere vorhanden sein.

6.2 Freilegen von Anlagen

Sofern mit den Stadtwerken nicht anders abgestimmt, dürfen Ver- und Entsorgungsanlagen nur durch Hand-

schachtung mit stumpfen, waagerecht zu führenden Werkzeugen, z.B. Schaufeln, freigelegt werden. Der

Einsatz von schwerem Arbeitsgerät (einschließlich Kreuzhacke, Brechstangen und dergleichen) ist in

diesem Bereich untersagt. Die Auflagen gemäß Kapitel 6'1 sind zu beachtenl

Das Freilegen von Anlagen kann durch die Stadtwerke gefordert werden, insbesondere bei grabenlosen

Bauverfahren.

Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschädigung (auch Einfrieren) und Manipulation zu schützen und

g"gän Läge- und üohenveranderungen fachgerecht zu sichern. Durch Baugrubenverbau dürfen keine Kräfte

äuiOie Leitungen übertragen werden. Es ist darauf zu achten, dass kreuzende Leitungen nicht durch Bohlen

oder anderes Verbaumaterial eingeklemmt werden. Anlagen dürfen nur nach den Anweisungen eines

Beaufiragten der Stadtwerke hochgebunden bzw. abgehangen werden. Auf die fachgerechte Zugentlastung

ist zu acdten. Nicht freigelegt oder hintergraben werden dürfen Wderlager und Fundamente von Stützen-

und Sockelleitungen dei Feinwarme und die Bauhülle von Heiz- und Sammelkanälen. Bei Masten darf die

Standfestigkeit durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: I 0800 0688-886 Allgemein: A (03641) 688-888
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6.3 Beschädigung von Anlagen

Jede Beschädigung einerAnlage oder ihrer lsolation/Umhüllung - auch wenn sie nicht durch den
Bauausführenden verursacht wurde - muss sofort den Stadtwerken unter den in Kapitel 7 genannten
Rufnummern zur Schadensbehebung gemeldet werden. Eine nicht behobene Beschädigung der lso-
lation/Umhüllung oder einer Anlage kann durch Korrosion und Risswachstum die Zerstörung der
Anlage zur Folge haben und stellt gegebenenfalls eine Gefährdung von Personen und Sachgütern
dar. Beschädigungen sind auch nach Jahren noch nachweisbar. Die im Kapitel 7 genannten
Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen sind zu beachten.

6.4 Bodenverfüllung

Beim Verfüllen im Bereich freigelegter Ver- und Entsorgungsanlagen ist heller steinfreier 0/2 mm Sand
fachgerecht einzubauen. Steine, Betonbrocken, Bauschutt usw. sind fernzuhalten. Das Einbringen und Ver-
dichten des Verfüllmaterials hat lagenweise zu erfolgen, so dass Lageveränderungen und Schäden an den
Anlagen ausgeschlossen werden. Das Warnband ist lagerichtig zu verlegen. Generell gelten für das
Herstellen und Verfüllen von Baugruben und Gräben die einschlägigen Vorschriften und Anleitungen.

6.5 Keine Veränderungen, Überbauungen oder Untergrabungen vornehmen

Die Ver- und Entsorgungsanlagen und ihre Schutzstreifen dürfen ohne Zustimmung der Stadtwerke nicht
überbaut, untergraben, überpflanzt oder in ihrer Lage und Überdeckung verändert werden. Ein bleibender
Auf- bzw. Abtrag von Erdstoffen ist ohne vorherige Abstimmung nicht gestattet.

6.6 Keine Bodenerschütterungen oderpunktuellen Bodenbelastungen

Bohr-, Ramm-, Spreng- und grabenlose Vortriebsverfahren und sonstige Verfahren, die zu Bodener-
schütterungen führen oder die Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen beeinflussen, dürfen nur in Ab-
stimmung mit den Stadtwerken ausgeführt werden. Auch in der weiteren Umgebung dürfen Baumaschinen
nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der betreffenden Anlagen, z.B. durch punktuelle Bodenbe-
lastungen oder herabfallende Kranlasten, ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicher-
heitsvorkehrungen mit den Stadtwerken zu treffen.

6.7 Zugänglichkeit der Anlagen

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich Zugänge, Fluchtwege und Notausstiege müssen
während der Bauzeit zugänglich und funktionsfähig bleiben. Sie sind frei zu halten von Bauzäunen,
Gerüsten, Arbeitsgeräten, Baumaterial, Aushub u.a.

6.8 Arbeiten inTrinkwasserschutzgebieten

Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten hat sich der Bauausführende/Planer an die zuständige untere
Wasserbehörde zu wenden und die gültigen Richtlinien und Verordnungen zu beachten und einiuhalten.
lnsbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen (2. B.
Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle Auflagen werden von der unteren
Wasserbehörde erteilt.

6.9 Baumpflanzungen

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen sind die Hinweise DVGW-Arbeitsblatt GW125,,Bäume,
unterirdische Leitungen und Kanäle" und ATV-H 162 ,,Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" zu beachten. Diese Hinweise haben auch Gültigkeit bei Baumpflanzungen auf privaten
Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich liegen. Die nachfolgenden Maße beziehen sich auf den
horizontalen Abstand der Stammachse von der Außenhaut der Versorgungsanlage. Abweichungen hiervon
oder ggf. notwendige Schutzmaßnahmen sind mit den Stadtwerken zu vereinbaren.

hoor*ERKE .,ENA NErzE
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Versorgungsanlagen Gas, Wasser, Strom Erdkabel, lnformationsnetze, Abwasser
< 2,50 m keine Baumpflanzung möglich

> 2,50 m Abstand ist abhängig von der Baumart und dem durchwurzelbaren Boden,
ggf. sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich

Versorg un gsan lagen Fernwärme:
< 5,00 m keine Baumpflanzung möglich
> 5,00 m keine Schutzmaßnahmen erforderlich

Strom Mittelspan n u n gsfreileitun gen :

Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse.
< 15 m konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig'

Strom Niederspannungsfreileitungen :

Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse.
< 2 m konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig.

6.10 Schutzstreifen und Mindestabstände

Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind in einem Schutzstreifen verlegt, um notwendige Wartungs- und

Reparaturarbeiten zü gewährleisten und schädliche Wechselwirkungen auszuschließen. Baumaßnahmen

innerhalb der Schutzstleifen bedürfen in jedem Fall der Abstimmung mit den Stadtwerken.

Für Schutzstreifen gelten fol gende Nutzungsbeschränkungen:
- keine Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen
- keineGeländeveränderungen
- keine Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen oder wassergefährdenden Stoffen

- Freihaltung von Bewuchs, der die Sicherheit und Wartung der Ver- und Entsorgungsanlagen

beeinträchtigt
- keine Bepflänzung o.ä., die im ausgewachsenen Zustand besonders schützenswerte Gewächse

darstellen
- keine Dauerparkplälze (2.8. Container, Campingwagen)

Die einzuhaltenden Schutzstreifenbreiten und Mindestabstände sind mit den Stadtwerken im Einzelfall bei

Annäherung an unsere Anlagen abzustimmen (vgl. Kapitel 5).

Eine Beein1ussung der Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen ist durch geeignete Schutzmaßnahmen zu

unterbinden. lnsbelondere sind beiVerbauarbeiten mit Spund- oder Schli2wänden Erschütterungen, welche

sich auf die Anlage nachteilig auswirken können, zu vermeiden. Bei grabenlosen Bauweisen ist sicher zu

stellen, dass keinie horizontaien Kräfte auf die Anlage wirken und keine Hohlräume entstehen.

6.11 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen

Wer sich Freileitungen, gleichgültig mit welchen Gegenständen, nähert, begibt sich in akute Lebensgefahr.

Eine Annäherung an die-freilätun! innerhalb Oes SchutzOereiches ist wegen der Gefahr eines Über-

schlages in jedem Fall auszuschließen. Arbeiten in der Nähe spannungsführender Leitungen dÜrfen nur

nacn ÄOstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber und unter Einhaltung der festgelegten Schukstreifen

ausgeführt werden.

Metallische Verbindungen und Anspannungen von Baustelleneinrichtungen dürfen an Masten von

Starkstromleitungen nicht angebracht werden.

6.12 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen

Erdgas ist von Natur aus ungiftig, leichter als Luft sowie farb- und geruchlos. Bei einem Ausströmen des

Gaös besteht jedoch ZUnd- unä Explosionsgefahr. Zum Zweck der Früherkennung eventueller Schäden

und Undichtheiien wird durch die Stadtwerke ein charakteristischer Duftstoff beigemengt. Dieser auffällige

Warngeruch sorgt dafür, dass austretendes Erdgas im Ortsnetz und den Gasanlagen im Gebäude frühzeitig

wahrriehmbar ist. Wird dieser Warngeruch festgestellt, sind die in Kapitel 7 genannten Verhaltensregeln für

Gas zu beachten.

Gashochdruckleitungen werden in der Regel an markanten Trassenpunkten durch gelbe Pfähle ausge-

wiesen, die den Veräuf markieren bzw. auf denen ein Lagebezug zur Leitung vermerkt ist. lm Bereich von

hor*,

)
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Gashochdruckleitungen sind teilweise auch Kabel oder Leerrohre mitvertegt oä#ä g"rt"n oi"
Forderungen der lnformationsnetzbetreiber.

Die Stadtwerke betreiben KKS-Anlagen mit Anodenfeldern, Messkabeln und Messstellen zum Schutz der
Gashochdruckleitungen.

Stillgelegte Gasleitungen dürfen erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden. Bis dahin sind
stillgelegte Gasleitungen wie in Betrieb befindliche Leitungen zu behandeln.

Gasdruckregel- und Messanlagen haben frei zu haltende Ex-Schutzzonen, in denen sich keine Zündquellen
befinden dürfen.

Zu Anlagen der lnformationsnetze in der Nähe von Gasleitungen ist Kapitel6.16 zu beachten.

6.13 Arbeiten in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen

Ein Bodenabtrag über erdverlegten Fernwärmeanlagen ist nur nach vorheriger Abstimmung gestattet. Hierzu
ist ein statischer Nachweis zu erbringen, der ausschließt, dass es zu Schäden durch Auftrieb, Lasteintrag
oder andere Einflüsse kommt.

Bei Aushubarbeiten längs, über oder neben einer in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-Trasse muss
beachtet werden, dass durch das Freilegen längerer Trassenabschnitte die Gefahr des Ausknickens der Lei-
tung besteht. Dies gilt auch, wenn durch Oberflächenarbeiten die Überdeckungshöhen verringert werden.
Eine geringere Überdeckung hat niedrigere Bettungskräfte und damit eine größere Dehnbewägung zur Fol-
ge. Muss eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergrößert sich der Gleitbereich. Abhängig vom Umfang der
Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrstatik notwendig werden, die durch den Verursacher zu
tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend den Angaben der Stadtwerke zu
sichern.

Ein- und Ausfädelstrecken der Fernwärme dürfen auf einer Länge von 12 m grundsätzlich nicht überbaut
werden. Eine spätere Baufreiheit am Entlüftungs- oder Entleerungspunkt von 1,5 x 1,5 m ist sicherzustellen.

Das Verfüllen (Einsanden) von Wärme-Rohrleitungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Reget-
werkes FW401 -Teil 12 zu erfolgen. Das Einschlämmen der Leitungen mit Sand ist nicht zulässig.

Die Errichtung von Parkplätzen über unterirdischen Bauwerken der Fernwärme ist nach Abstimmung mit den
Stadtwerken zulässig, soweit die Belastbarkeit der Einstiegsdeckel dies zulässt und die Begehbarkeit der
unterirdischen Bauwerke gesichert bleibt.

Bei Arbeiten mit z.B. Baggern, Kränen, Hubsteigern in unmittelbarer Nähe von Freileitungen, Betonstützen
und sonstigen Bauwerken der Fernwärmeversorgung ist gemeinsam mit den Stadtwerken vor Baubeginn
eine Bestandsaufnahme zur Beweissicherung in geeigneter Weise durchzuführen.

Zu Anlagen der lnformationsnetze in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen ist Kapitel 6.16 zu
beachten.

6.14 Arbeiten in der Nähe von Wasserleitungen

Bei Arbeiten an Trinkwasserleitungen und Anlagen ist auf größte Sauberkeit und Hygiene zu achten. Jeg-
liche Verschmutzung des Trinkwassers, der Leitungen und der Einbauteile ist zu vermeiden. Gegebenenfalls
ist eine Reinigung und Desinfektion von Leitungen und Einbauteilen vor der Montage und/oder der lnbetrieb-
nahme erforderlich.

Bei Arbeiten in kontaminierten Böden oder gleichzeitigem Arbeiten an Abwasserleitungen ist der Einsatz
separater Arbeitsmittel, Werkzeuge, Schutzausrüstung etc. für die Arbeiten an Wasserleitungen notwendig.

Besondere Vorsicht ist beim Freilegen von Leitungen aus Faserzementrohren (AZ-Rohren) erforderlich.

Bei nicht zugfesten Trinkwasserleitungen darf nur eine Muffe gleichzeitig freigelegt werden. Ein ungleich-
mäßiger Lasteintrag ist zu vermeiden.

Zu Anlagen der lnformationsnetze in der Nähe von Wasserleitungen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

s-
/ ,roor*rRKE JENA NETZE
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6.15 Arbeiten in der Nähe von Entwässerungsanlagen

We alle Anlagen dürfen auch Entwässerunganlagen nicht überbaut werden. Sie müssen jederzeit zugäng-

lich sein und in der notwendigen Breite freigelegt werden können. lst dies nachweislich nicht möglich, ist zu

gewährleisten, dass
für jede überbauung eine objektbezogene Vereinbarung zwischen dem Zweckverband JenaWasser

und dem jeweiligenEauherrn abzuschließen ist, in welcher alle technischen und rechtlichen Fragen zu

regeln sind,
- die genaue Lage des Kanals festgestellt und dokumentiert wird,
- der bauliche Züstand der Anlagen dies hergibt (vorherige Untersuchung durch TV-Befahrung bzw.

Begehung) bzw. Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld erfolgen,
- deiKanaikeinerlei über den normalen Erddruck und die vorher vorliegende Verkehrsbelastung

hinausgehende statische oder dynamische Belastung erfährt, ggf. ist hier der Nachweis der lastfreien

Überbauung zu erbringen und
- eine nach dlr überbaüung erforderlich werdende lnspektion, Reinigung oder Sanierung gewährleistet

ist, was insbesondere die Zugänglichkeit der ober- und unterhalb liegenden Schächte beinhaltet.

Werden bei Baumaßnahmen (2.8. Verbau, Abriss von Gebäuden) Anschlusskanäle aufgefunden, welche

nicht verschlossen und gesichert sind, so sind die Stadtwerke zu verständigen und notwendige Sicherungs-

maßnahmen einzuleiten.

Zu Anlagen der lnformationsnetze in der Nähe von Entwässerungsanlagen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

6.16 Arbeiten in der Nähe von Anlagen der lnformationsnetze

Die Anlagen der lnformationstechnik können separat oder im Bereich anderer Medien insbesondere Medien

der Stadtwerke liegen. Diese Anlagen sind nicht immer dokumentiert, es ist aber immer mit dem

Vorhandensein dieser Anlagen zu iechnen und entsprechende Sorgfalt bei Erdarbeiten zu wahren. Zum Teil

liegen sie direkt in stillgelegien Gas-, Fernwärme-, Trink- oder Abwasserleitungen. Stillgelegte Leitungen

dieser Medien dürfen daher erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden.

Die lnformationstrassen dürfen nicht überbaut werden. lT-Rohre sind grundsätzlich mit Glasfaserkabeln

belegt, auf denen hochwertige Dienste auch für Dritte betrieben werden.

)
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7 Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen

Unfälle und Beschädigungen - auch der Umhüllung - einer Anlage sind unverzüglich den Stadtwerken zu
melden. Unser Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr für Sie erreichbar:

IN ALLEN FALLEN

h

Stadtwerke informieren, die 5 W-Fragen beantworten und auf Rückfragen/Hinweise warten.

. Wer meldet?

. Was ist passiert?

. Wie ist es passiert?

. Wann ist es passiert?

. Wo ist es passiert?

GAS Notruf I 0800 0688-886

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosionsgefahr durch ausströ.
mendes Gas.

. Baugrube und tiefliegende Räume - falls erforderlich - von Personen räumen!

. Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!

. wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des wassers sorgen, Achtung: Heißwasser!

. Leitstelle benachrichtigen!
, Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Bei einer beschädigten Wärmeleitung besteht Verbrühungsgefahr durch ptötzlichen Austritt
von Heißwasser oder Heißdampf sowie die Gefahr einer überttutung.

Bei Gasgeruch/Beschäd ig un g :

Keine Panik! .', , lm Gebäude:
Gashähne zu!

lm Freien:
Gasaustritt nicht
vergrößern!

Keine Flammen, keine Funken,
keine Schalter betätigen,

kein Telefon!

lm Gebäude: lm Freien:
Alle Fenster und Eindringen von
Türen auf, für von Gas in Ge-
Durchzug sorgen. bäude/Hohlräu-

me verhindern!

%,,ro
ffi6ö

Bewohner warnen (klopfen, nicht
klingeln)! Raus aus dem Haus!
Räumen/Sichern der Gefahren-
Zone!

Leitstelle anrufen (von außerhalb
der Gefahrenzone!)
Bei nicht zugänglichen Räumen
Feuenruehr/Polizei alarmieren.
Auf Einsatzkräfte warten !

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: n 0800 0688-886 Allgemein: I (03641) 688-888
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tm Falle ernes Sciadens an einem etektrischen Energiekabel besteht unmittelbare
Lebensgefahr fllr den Verursacher. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen.

. Schadensstelle sofort räumen und von allen Personen freihalten!

. Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen, wenn gefahrlos mÖglich!

. Schadensstelle absperrenl

. Leitstelle benachrichtigen!
r Auf den Entstördienst der Stadtwerke wartenl

lm Falle der Annliherung an eine Freileitung oder
Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung

beim Henbfallen von Leiterseilen bestefif
der Schadenssfelle,

. Dem verungltrckten Fahrzeug oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen auf keinen Fall nähern,

auch wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint!

. Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!

e Fahzeugführer durfen den Fahrerstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen, durch

Schwenlien des Auslegers oder Wegfahren des Fahrzeuges den Kontakt zur Freileitung zu

unterbrechen und das Gerät aus dem Gefahrenbereich zu bringenl

. Gelingt die Entfernung des Fahzeuges aus dem Gefahrenbereich nicht und ist der Aufenthalt im

Fahzäug nicht mehr mOgticfr, weil es z.B. zu brennen anfängt, nicht aussteigen, sondern mit

geschlossenen Füßen mOglichst weit abspringen und sich in Sprungschritten entfernen. Eine

gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahzeug kann tödlich sein!

. Gefahrenstelle im Umkreis von 10 m absperren. Auch unter Spannung gesetzte Gegenstände
größerer Abmessungen (2.B. Drahtzäune oder Rohrleitungen) sind in die Absperrung mit

elnzubeziehen!
r Bei verunglückten Personen nicht selbst in Gefahr begeben!

. Leitstelle benachrichtigen!
r Auf den Entstördienst der Stadtwerke wartenl

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung sowie der
Überflutung.

. Baugrube und tiefliegende Räume - falls erforderlich - von Personen räumen!

. Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!

. Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Wassers sorgen!

. Bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort

geeignete Maßnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zuständige WasserbehÖrde sowie

die Feuerwehr und Polizei sind einzuschalten.

. Leitstelle benachrichtigen!

. Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: t 0800 0688-886 Allgemein: I (03641) 688'888
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ABWASSER a (03641) 688-888

Bei einer beschädigten Abwasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und tJnterspütung sowie
de r G ru n dwasserve rsc h m uE u n g.

. Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen!

. Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!

. Den Zutritt unbefugter Personen verhindern!

. Leitstelle benachrichtigenl

. Auf den Entstördienst der Stadtwerke wartenl

INFORMATIONSNETZE a {03641) 688-888

Fernmelde-, steuer- und Glasfaserkabel dienen der übenragung von sprache, Daten,
Meldungen, Mess- und Zählweften sowie Schaltimpulsen. Eine Beschädigung kann zu
gesundheitlichen Schäden an Personen in der lJmgebung der Schadenssfelte, zu erhebliehen
Störungen im Netzbetrieb aller Anlagen der Stadtwerke und Dritter sowie zu hohen Folgekosten
führen.

. Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellenl

. Schadensstelle räumen und absperren!

. Kupferadern von Fernmelde-/Steuerkabeln können gefährliche Spannungen aufweisen.
. Nicht berühren!
r Kabelende abdeckenl

. Glasfasern von Lichtwellenleiterkabeln können gefährliche Laserstrahlungen auch im nicht
sichtbaren Bereich aufweisen.

r Nicht hinetnsehen!
. Kabelende abdeckenl

. Leitstelle benachrichtigen!

. Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
Gasnotruf: I 0800 0688-886 Allgemein: A (m641) 688-888
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8 Versorgungsbereiche

Die nachfolgenden übersichten zeigen die Versorgungsbereiche der Stadtwerke. LeitungsauskÜnfte von uns

beziehen siöh nur auf Anlagen der Stadtwerke. Gegebenenfalls sind beiweiteren Netzbetreibern,

insbesondere zum Vorhandensein von Telekommunikations-, Antennen-, Datenkabel-, Anschlussleitungen

für Wndkraft- oder sonstige Kraftwerksbetreiber, Leitungsauskünfte einzuholen.

STADTY'€fiXT JENA GßUPPT

Hermsdorf

Versorgungsbereich Jena

An6pr6chpartnsr:
Steffen Kahnwald
Tel. (036tt1) 688-429

Vorsorgungsb€r€lch Pößnock,
Allonberga und Hermsdorl

An6paechpartner:
Frsnk Eschrich
T6l. (03411) 68&146

tI

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
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Wasser und Abwasser:
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Informationstechnik:

Der Versorgungsbereich lnformationstechnik umfasst sämtliche zuvor aufgeführten Netzgebiete der
Versorgungsarten Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser.

Notrufnummern der Leitstelle der Stadtwerke
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Mitteldruckleitung

tw...
Niederdruckleitung

FremdJlnstallalions-
leitung

' - stillgelegte Leitung

# Leitunglage unsicher

-

Leitungsverlauf hinter
Symbol unbekannt

5CnUlzrOnr

Stromkabel

Hausanschluss

Wasserzähler

Unterflur-, Überflur-,
Gartenhydrant

Abwasser
Freispiegelkanäle

--+>-- 
Mischwasser

- 
+- 

- 
Regenwasser

+ Schmutzwasser

Druckleitungen

-->>-- 
fUis6hrysssg1

- 
# 

- 
Regenwasser

----> Schmutzwasser

Stillgelegle
Leitungen

Schutzrohr

Wasser

- 
Hochdruckleitung

E
@
II

I

VSa

o)

t
(:,r

t-t
t-Fttl

ü

S

a

K

202,67 ^

-(9l

PP4OO:

LRI\iI271

o 3]tr:li

Höhe Sohle Haltung
am Schacht

Leitungwechsel (DN,
Material, Baujahr)

Fremdkanal (nur
nachrichtlich und
lageungenau)

Stromkabel

Schacht, mit
Deckelhöhe
Sohlhöhe

Schachl
(Lage geschätzt)
unbekannter
Weiterverlauf

Einlauf-, Auslauf-
bauwerk

Entlüftung, Schieber

Anschlusspunkt

Endverschluss

Maßnahme
im Bau

Maßnahme in
Planung

Revisionsbereich
(Bestand in Prüfung)

Schieber, Hahn, Klappe

Ventilanbohrschelle

Steigrohr (Höhenstufe)

Entleerungspunkt

Brunnen

Erdbehälier

Pumpwerk

Quellen

m ü.NHN (DHHN92)

Überdeckung in m zum
Zeitpunkt der Messung
(Abweichungen zur
aktuellen Überdeckung
sind möglich)

.je nach Sparte
Leitungsbezeichnung

S
I

@

a
a

+

+
v

Sonstiges

Höhenbezug

('1 
'8)

80 sr

Strom
-- NS-Kabel (1 kV)

.- MS-Kabel (10/20 kV)

MS-, NS-Freileitung

'-" MS-Kabel fremd

** NS-Kabel fremd

Erderkabel MS

Erderkabel NS

HAK

Hausanschlüsse

Muffe

Kabelverteilerschrank

Trafostation

Umspannwerk

Stillgelegle Leitungen, Anlagen und Bauteile
Strom sind grau dargestellt.

lnformationstechnik
Steuer- und Fern-
meldekabel

Glasfaserkabel

lnformaiionstechnik-
rohr

-'--- Kabel stillgelegt

Lageungenau Leitungslageunsicher'--- 
unbekannt

: Schutzrohr

ö Netzknoten

O Muffe

n3 Kabelverteiler

tr Schacht

Gas
. 
-... 

Leitung Hochdruck

,//////////////////HD-schurzstreif en

Leilung Mitteldruck

Leitung erhöhter Nieder-
druck

Leitung Niederdruck
Fremd-/lnstallationslig.
Gas (nur nachrichtlich
und lageungenau)
Leitung stillgelegt

-ffi Leitung Lage unsicher

# Leitunggeortet

Leitungsverlauf hinter
Symbol unbekannt

-J 

Schutzrohr/Halbschale

-- Erderkabel

Leitungs- .... Lage
wechsel unsicher

Schweißnaht, Steigrohr

Hausanschluss, -kasten

Gas vorhanden, Zu-
führung unbekannt

Kabellage unbekannt Leitungslage unsicher
unbekannl

-iI 

Leitungsverlaufhinter
Symbol unbekannt

E:=- Schutzrohr

I pAsl

,/ 55t

J')
EI EI

a
':-.tl

IH

lHAsl kA-]
I uvHl fNSHvl

t"

unterversorgtes Objekt

Gasströmungswächter

lv Schieber, Hahn, Ventil

MP

? v* Messpunkt. Riechrohr

^ E Blasenstulzen, Ausbläser

ilF
E

10

KKS Anlagen

lsolierstück, Gasla-
terne am Gebäude

Gasanlage (Nr. '10)

- 
Anodenkabel

Stromkabel

' 
- 

Messkabel

Überbrückungskabel
KKS
I Fremdstromanlage

/"$|P/MS NennpunkvMesssäule

O Kontakt

n Dauerbezugselektrode

- 

Anodenfeld

Fernwärme

-- Dampfleitung

- -- Heißwasser Rücklauf

Heißwasser Vorlauf

--- Kondensatleitung

- Drainageleitung

Entwässerungsleitung

- - - Fremdleitung

- - - Stromkabel

#- Leitungslage unsichor
--"-- Leitung außer Betrieb

: Schutzrohr

ls lv schieber, Ventil

KL Kugelhahn, Klappe

Schweißnaht

Steigrohr
(Höhenstufe)

lsolierflansch

lvlesspunkt

Festpunkt

Gleitlager

Hausanschluss

Netzstation

Wärmeerzeuger-
station

Ein- /Ausstiegs-
ötfnungen

Endpunkt Strom
(2.8. Hausanschluss-
kasten)

KH

J
o)

tll

?

I
?

EI
NST

oEt

a

-qil+-=f.IBetriebsstatus Kanal

r_J
I
t_:_l
I
I

SammeF/Heizkanal

in Betrieb

Rückbau bis auf
Bodenplatte

Rückbau komplett

verdämmt oder verfüllt

stillgelegt

GIS-Legende-SWJN
Stand: Juni 2020/FDO



\^r.ERKE ,ENA NErzE
5TADTWERKT JENA 6RUPPE

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der

Stadtwerke Jena Netze GmbH

1, Allgemeines
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH und

die lhnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte.

2. Welche Daten und Quellen nutzen wir lm Rahmen der Geschäftsbeziehung?

lm Rahmen unserer Geschäftsbeziehung erheben und verarbeiten wir folgende Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten (2. B. Na-

men, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum), Vertragsdaten (2. B. Kundennummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten, technische Anschlussdaten

(2. B. Gebäude-, Grundstücks- und Anlagendaten) und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.

Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Darüber hinaus verarbeiten wir auch

personenbezogene Daten, welche wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. Grundbüchern, Schuldnerverzeichnissen, Handels- und Vereins-

registern, der Presse, dem lnternet oder lnsolvenzplattformen zulässigerweise gewinnen dürfen, Außerdem nutzen wir personenbezogene Da-

ten, die wir zulässigerweise von Dritten (2. B. Auskunfteien, Unternehmen des Adresshandels oder Dritte, denen die betroffenen Person eine

Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt hat oder die eine rechtliche Befugnis zur Datenübermittlung besitzen) erhalten haben.

3. Wozu und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir lhre personenbezogenen Daten?

Abschluss und Durchführen eines Vertrases semäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO

Stellen Sie €inen Antrag auf Abschluss eines Vertrages, benötigen wir die von lhnen gemachten Angaben für die Prüfung den Abschluss des Ver-

trages. Kommt der Vertrag zustande, verarbeiten wir die Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. Beispielsweise für die Herstellung

eines Anschlusses an unsere Versorgungsnetze oder lT-Netze, für den Anschluss und den Betrieb von Erzeugungsanlagen an unser Versorgungs-

netz oder zu Abrechnungszwecken. Um dem Missbrauch lhrer Daten durch Dritte vorzübeugen, werden die von lhnen gemachten Angaben auch

für einen ldentitätsabgleich herangezogen.

Soweit Sie uns Angaben zu Schäden übermitteln, die lhnen im Rahmen des Vertragsverhältnisses entstanden sind, verarbeiten wir diese Daten,

um prüfen zu können, ob und in welcher Höhe eine Haftung der Stadtwerke Jena Netze GmbH besteht.

Wahren berechtister lnteressen semäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO

Soweit erforderlich verarbeiten wir lhre Daten auch, um unsere berechtigten lnteressen oder berechtigte lnteressen Dritter zu wahren. Dies

kann in folgenden Fällen erforderlich sein:
- zur individuellen Beratung zum Benutzungsverhältnis, Kulanzentscheidungen oder Auskunftserteilung sowie um lhnen lnformationen im Zu-

sammenhang mit dem Vertragsverhältnis zukommen zu lassen,
- PlanungundUmsetzungvonBaumaßnahmenimZusammenhangmitderNutzungoderBetreibungunsereröffentlichenVersorgungsnetze,
- Anfragen an Auskunfteien zur Prüfung der Bonität zur Ermittlung von Bonitäts- und Zahlungsausfallrisiken sowie zur Prüfung der Erfolgsaus-

sichten von Vollstreckungsmaßnahmen und sonstiger vertraglicher Maßnahmen,
- Adressermittlung (2. B. bei Umzügen) oder Ermittlung von Eigentumsverhältnissen,

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,
- Gewährleistung der lT-Sicherheit und des lT-Betriebs einschließlich Test,
- DirektwerbungfürunsereeigenenProdukte,soweitSiediesernichtwidersprochenhaben,undMarkt-undMeinungsforschung,
- zur Erstellung von Benchmark und Statistiken, z. B. für die Entwicklung oder Verbesserung von Serviceleistungen, Prozessen und Produkten,

- Verhinderung und Aufklärung von Straftraten und Ordnungswidrigkeiten,
- Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts in öffentlichen Gebäuden, zum Sammeln von Beweismitteln bei Schadensfällen und Überfäl-

len oder zum Nachweis für Verfügungen und Einzahlungen (2. B. an Zahlautomaten),
- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (2. B. Zutrittskontrollen) sowie zur Sicherstellung des Hausrechts.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzli-

chen Bestimmungen zuvor informieren.
Erfüllen gesetzlicher Verpflichtuneen oder öflentlicher lnteressen eemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO

Die Stadtwerke Jena Netze GmbH hat gesetzliche Verpflichtungen (2. B. Messstellenbetriebsgesetz, Marktstammdatenregisterverordnung, Er-

neuerbare-Energien-Gesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze) zu deren Erfüllung das Verarbeiten lhrer perso-

nenbezogenen Daten notwendig ist.

Einwillisunp semäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO

Darüber hinaus erfoigt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur, wenn Sie hierin eingewilligt haben. Eine erteilte Einwiiligung kann

jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung des DS-GVO erteilt wurden. Der

Widerruf der Einwilligung berührt allerdings nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

4. Werden personenbezogene Daten weiter gegeben?

Die Stadtwerke iena Netze GmbH gibt personenbezogene Daten nur an Stellen weiter, die diese zur Erfüllung der unter Ziffer 3 genannten Zwe-

cke benötigen. Das kann Stellen im Unternehmen sowie notwendige externe Unternehmen (Dienstleister und Erfüllungsgehilfen) betreffen. Die

Übermittlung an weitere Dritte findet zudem dann statt, wenn Sie uns hierzu vorher lhre Einwilligung erteilt haben.

interne Stellen
lnnerhalb der Stadtwerke Jena Netze GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf lhre Daten, die am Verarbeitungsprozess beteiligt sind oder

Kenntnis erhalten müssen.

externe Auftragnehmer und Dienstleister
Um vertragliche und gesetzliche Pflichten zu erfüllen, arbeiten wir zum Teil mit externen Auftragnehmern und Dienstleistern zusammen. Emp-

fänger personenbezogener Daten können z. B. sein: Betriebsführer und Geschäftsbesorger, Abrechnungs- und lT-Dienstleister, Dtuck- und Post-

dienstleister, Telekommunikationsunternehmen, Beratungsunternehmen, Geldinstitute, lnkassounternehmen, Lieferanten, Analysespezialisten.

Auskunfteien
lnformationen zur Beurteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens können bei der SCHUFA oder anderen Auskunfteien wie z. B. Bürgel Aus-

kunftei oder Creditreform abgefragt werden. Eine Anfrage wird nur dann gestellt, wenn es zur Wahrung unserer berechtigten lnteressen erfor-

derlich ist und soweit dem nicht lnteressen oder Grundrechte/-freiheiten der betroffenen Person am Schutz ihrer personenbezogenen Daten

entgegenstehen. Ein möglicher Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwür-

digkeitsprüfungen von Kunden (99 505 a, 506 BGB).
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Versicherer
Die von uns zu erbringenden Leistun8en versichern wir bei verschiedenen Versicherungsunternehmen (2. B. Haftpflichtversicherer, Rückversi-
cherer). Dafür kann es erforderlich sein, lhre Vertrags- und Leistungs-/Schadensdaten an ein Versicherungsunternehmen zu übermitteln, damit
dieses sich ein eigenes Bild über den Versicherungsfall machen kann. Wir übermitteln lhre Daten jedoch nur soweit dies für die Regulierung von
Schadensfällen bzw. zur Wahrung unserer berechtigten lnteressen erforderlich ist.
Weitere Emofänser
Zur Erfüllung gesetzlicher Mitwirkungspflichten können personenbezogene Daten an Behörden wie Finanz-, Strafverfolgungs-, Aufsichts- und
Vollstreckungsbehörden gesendet werden. Weiterhin erhalten Dritte lhre persönlichen Daten, die eine rechtliche Befugnis dazu haben wie bei-
spielsweise Betreuer, Gerichte, Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher, Zwangsverwalter oder lnsolvenzverwalter. Wir arbeiten auch mit Dienstleis-
tern zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, z. B. ausgewählte Fachbetriebe, Vermittler, lnkasso-
dienstleister oder Baufirmen und Handwerker. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung des bestehenden Vertrages mit lhnen bzw.
zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich.
Übermittluns von personenbezosenen Daten in ein Drittländ
Es findet keine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (Staaten außerhalb der europäischen Union bzw. dem europäischen
Wirtschaftsraum) oder an eine internationale Organisation statt,

5, Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie es für die unter Ziffer 3 genannten Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist und ein
berechtiStes lnteresse der Stadtwerke Jena Netze GmbH an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen be-
steht. Dabei kann es vorkommen, dass Daten auch nach Vertragsende für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen oder durch die
Stadtwerke Jena Netze GmbH geltend gemacht werden können oder dies zu Zwecken der Direktwerbung oder Markt- und Meinungsforschung
(i. d. R. längstens zwei Jahre nach Vertragsende) erforderlich ist. Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher Regelung (2. B. Handelsgesetzbuch, Abga-
benordnung, Geldwäschegesetz) zum Speichern lhrer personenbezogenen Daten verpflichtet, wobei die Speicherfrist bis zu 10 Jahre betragen
kann, Technische Anschlussdaten werden darüber hinaus so lange gespeichert, wie der Anschluss besteht.

6. lhre Rechte als Betroffener gemäß Art. 15 - 21 DS-GVO

Jede betroffene Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten im Umfang der Bestimmungen der DS-GVO und des BDSG das Recht auf
Auskunft, unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung derVerarbeitung sowie ein Recht auf
Datenübertragbarkeit und auf Widerspruch.
Sie können diese Rechte beim Datenschutzbeauftragten oder bei den Servicestellen der Stadtwerke Jena Netze GmbH geltend machen, Sollte
die Verarbeitung von Daten auf lhrer Einwilligung beruhen, kann die Einwilligung durch Sie jederzeit widerrufen werden.
Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde. Hierzu können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen oder die zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde wenden. Die für uns zuständige Oatenschutzaufsichtsbehörde ist:

Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die lnformationssicherheit (TLfDl)

Häßlerstraße 8

99096 Erfurt

Widersoruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezoge-
ner Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die lhre lnteressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch ist zu richten an:

Stadtwerke Jena Netze GmbH
Datenschutzbeauft ragter
Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

7. Automatisierte Entscheidungsfindung
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

8. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Verantwortliche Stelle
Stadtwerke Jena Netze GmbH
Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

Tel.: O364L/ 688231
Fax: O364L / 688265
lnternet: www.stadtwerke-jena-netze.de

Datenschutzbeauft raeter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder
unterderE-Mail-Adresse: datenschutz@stadtwerke-jena.de
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